
Zweiter Zeitabschnitt «

Geschichte der Wiener Universität von der ersten Reformation dersel¬

ben unter Ferdinand I . bis zu deren Restauration unter Kaiserin
Maria Theresia (1533 —1756) .

Der ganze ersterwähnte Zeitraum kann füglich als der Übergang von

dem dogmatischen , auf reiner Auctorität beruhenden Unterrichts - Prinoip

zum neueren , auf Selbsterfahrung sich stützenden betrachtet werden , und

Baco v. Verulam ’s Ausspruch : » Non flngendnm aut excogitandum ,
sed inveniendum , quid natura ferat vel faciat “ gewinnt in dieser Zeitpe¬
riode nach und nach immer mehr Geltung .

In allen Zweigen des Universitäts - Wissens finden wir in erstbezeich -

neter Ära einen , von Vorurtheilen und auf blindes Nachbeten beru¬

hendem Treiben fortan mehr abweichenden Gang ; die vier Facultäten

treten gesonderter hervor ; in der medicinischen sind das Studium der

Heilkunde und das Sanitätswesen , gleichsam als theoretischer und pra -

ctischer Theil , mehr von einander abgemarkt ; im Studium selbst finden

wir ein mehr geordnetes System , bestimmte Lehrfächer , — im Sani¬

tätsfache eigene , das Heilwesen überwachende , vom Staate angestellt «

Beamte .
Wir wrollen auch diesen Zeitabschnitt , wie den ersten , in mehrere ,

durch die Ereignisse selbst geschiedene Epochen unterabtheilen , und hie¬

bei die Hauptmomente der Geschichte selbst im Auge behalten , demnach :
a) die Ereignisse von der ersten Reformation bis zu Kaiser Fer¬

dinand II . , dann
b) die von Kaiser Ferdinand ’« II . Regierungsantritt bis zu Kai¬

ser Leopold I . , endlich
c) die von letztgenanntem Kaiser bis zur Restauration der Hoch¬

schule unter Kaiserin Maria Theresia , besprechen .

I . Ereignisse an der Wiener Universität von deren erster Reformation

unter Ferdinand I . bis zum Regierungsantritt Ferdinand ’« II .
(1533—1619) .

A ) Allgemeine , d . i . die Gesammt -Universität betreffende Ereignisse .

Nach der glücklichen Vertreibung des türkischen Heeres von Wien *
Mauern und der bald hierauf erfolgten Herstellung des Friedens in Öster¬

reich , wandten sich Ferdinand ’« durch die Angelegenheiten der Lan -
1 #
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desverwaltung einer - und *die Bedrängnisse der katholischen Kirche an¬
dererseits gleich getheilte Sorgen auch noch auf die Herstellung des al¬
ten Glanzes der Wiener Universität , und nachdem bereits mehrere Jahre
hindurch reichlich überdacht und allseitig erwogen wurde , was zu einem

kräftigen Aufschwung des tiefgesunkenen Universitäts -Wesens beitragen
könne , wurden im J . 1533 die Reformations - Statuten unserer Hochschule
abgefasst , mittelst deren nicht nur die Satzungen der früheren Landes¬
fürsten und die von ihnen der Universität ertheilten Privilegien wieder
bestätiget , sondern selbst neue hinzugefügt wurden . Es wurden vor Al¬
lem die Gehalte der Lehrer erhöht , ausgezeichnete Professoren aus den
berühmtesten Lehranstalten des Auslandes anher berufen , und allen je¬
nen , die sich Studien halber nach Wien zu begeben wünschten , durch
eigene Allerhöchste Rescriptc , Sr . Majestät Gnade und verschiedene Pri¬
vilegien zugesichert *) • ( T . II . Comp . hist . Vniv. Vienn . p . 148 . }

Als hierauf am 7. August d . J . die sämmtlichen Universitätsglieder
sich in der academischen Aula versammelt hatten , las ihnen der kön .
Superintendent Johann Pilliamer die Reformationsformel herab , in
welcher sehr viel über die Vermehrung des Universitäts - Ärars , über die
Verwaltung der Stipendien und Bursen , über die Zahl der Lectoren , die

Ordnung der Vorlesungen , die fleissige Abhaltung derselben , endlich
über die Oberaufsicht der Studien enthalten war .

Und da es vor Allem wichtig schien , neue Hülfsquellen aufzufinden ,
aus deren Zufluss die Gehalte der Lehrer vermehrt werden konnten , so
verhandelte dessenthalb der obgenannte Superintendent mit dem Cardinal
von Trient , damit dieser seinen wirksamen Einfluss bei König Ferdi¬
nand dahin verwenden möchte , dass die Prälaten der begüterten Mönchs¬
klöster in den österr . Provinzen alljährlich eine bestimmte Geldsumme an
das Ärar der Universität abzutragen gehalten würden .

Bald nachher erfloss ein Beeret Ferdinand ’« an die Universität

fl . c . p . 149) , welches dem königl . Superintendenten Dr . Pilhamer ,
trotz der Einsprüche der Decane den dritten Rang unter den Universitäts¬
vorständen zuerkannte . Die Universität gewährte nun zwar dem Super¬
intendenten den dritten Rang , doch mit dem Beisatze : dass derselbe nur
Pil hainer ’ n , nicht aber auch seinen Nachfolgern im Amte , gelten solle .
Beleidigt durch diese Clausel , brachte der Superintendent die Angelegen¬
heit im J . 1534 neuerdings vor den Monarchen , und bewirkte die Fest¬

setzung des 3 . Ranges des kais . Superintendenten für alle Zeiten durch
ein eigenes Allerhöchstes Decret , gegeben zu Prag am 28 . Jänner 1534

( !. c . p . 150) . Durch dieses Decret wurde auch der Erneuerung des Rang¬
streites zwischen Rector und Kanzler (welch ’ letzterer im J . 1519 den
ersten Rang fiis sich ansprach ) für die Zukunft vorgebeugt .

Bis zum J . 1534 wurde , zumal die Universitäts - Lehrer In den erste -

ren Zeiten der Hochschule fast ausschliesslich dem geistlichen Stande

angehörten (nebst der theologischen Facultät , hatte auch die der freien

*) Das diessfällige Decret ist in den österr . Codex eingetragen .
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Künste und der Hechte tust durchgehend » mur Lehrer geistlichen Standes ) ,
zum Rectoramt kein Verehlichter zugelassen . Da aber zur Zeit

Ferdinand ’s die Zahl der verehlichten Lehrer zunahm , die Reehtsfa -

cultät nur einen , die medic . aber gar keinen zählte , der ledig gewesen
wäre ; so wurde , damit der Hochschule bei fernerer Beibehaltung des

Cälibatsgesetzes bezüglich auf das Rectoramt kein Nachtheil erwüchse ,
und ausgezeichnete Gelehrte wegen ihres Verehlichtseyns von der Re ~

ctorswiirde fernerhin nicht ausgeschlossen blieben , vom Könige Ferdi¬

nand mittelst Regierungs -Erlasses vom 9 . März 1534 verfügt , dass hin -

führo keinem der Weltlichen ( Laicorum ) , die in rechtmässiger Ehe le¬

ben , wenn sie zur Faeultät der Rechte , der Medicin oder der Künste ge¬
hören , ihr Ehestand in Erlangung der Rectorswürde hinderlich seyn
solle . Übtigens wurde folgende Clausei beigesetzt : » Doch wann ad cen-

suras ecclesticas procedirt werden solle , dass der beheyrat Rector als¬

dann seinen Gewalt derselben Zeit einem , der in Sacris ist , übergebe . «

Dieses königl . Rescript ist in die Annalen der Artisten eingetragen . —

Dem königl . Wunsche gemäss wurde alsobald am nächstgefolgten Tiburts -

und Valeriansfage Ulrich Ge bhart , Juris utriusque Doctor , als der

erste aus der Zahl der verehlichten Universi .äfsglieder zumRector erwählt .
Um diese Zeit wurde auch die Juristenschule grösstentheils vom

Grunde aus wieder aufgebaut , und auch die academische Aula sammt

dem Lyceo der Theologen und dem herzoglichen Collegium renovirt . Al¬
les auf Betrieb des thätigen und einflussreichen Superintendenten Dr .
P i 1 hn m er .

Gegen Ende des Jahres (85. Sepf .) starb Papst Clemens VII . ; ihm

folgte am 10. Ocfober in der höchsten Kirchenwürde Alexander Farnese ,
nachmals Paul III . , zu Anfang von dessen Pontificate die Gesellschaft
Jesu am Märfyrerberge ( Mons Martyrum , Montmartre ) zu Paris gegrün¬
det wurde ; dieses erste Collegium hatte daselbst zehn Mitglieder .

Pilhamer ’s Vorschlag bezüglich auf die Vermehrung des Univer¬
sitäts - Ärars hatte König Ferdinand ’« Beifall erhalten , und es gelangte
dessbalb an den Bischof von Wien , Johann Fab er , ein allerhöchster
Beschluss , dem zufolge jedes Mönchskloster in Ober - und Niederöster¬
reich , Steiermark , Kärnthen und Krain , das sich im Besitze liegender
Güter befand ( bonis stabilius ditatum ) , jährlich eine gewisse Summe in
zwei Terminen (Georgi und Martini ) an das Universitäts -Ärar abzutra¬

gen hatte . Auch wurden die Güter des bei der Türkenbelagerung zer¬
störten Nicolausklosters vor dem Slubcnthore zwar den Domherren zu
St . Dorothe überlassen , doch mit der Bedingniss , dass sie jährlich die
Hälfte ihrer diessfälligen Einkünfte in baarem Gelde an die Universi -
tätscasse abliefern sollen . Eben so wurde der Bischof von Wiener - Neu¬
stadt verhalten , von den ihm zugefallenen Einkünften des zerstörten
Klosters St . Ulrich zu Neustadt die Hälfte alljährlich der Universität zu
überlassen . Endlich musste noch der Wiener Bischof von den Zinsen
des ihm zuerkannten Hauses zum heiligen Geist am Stubenthor , jähr¬
lich 50 Gulden zur Besoldung eines Professors der Theologie herbei -
schiesseu .
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Ala man auf diese Art 113r den Universitätsschatz hinreichend gesorgt
zu haben glaubte , richtete sich das Bestreben der zur Regelung der Uni¬
versitäts -Angelegenheiten ernannten königl . Commissarien ( Freiherren v.
Ii e opo 1 d s t o r f , Or . Dobrohost und Johann Bilhamer ) auf Her¬
stellung des früheren blühenden Zustandes der Hochschule , und es lag
Ihnen vor allem am Herzen , für jede der vier Facultäten tüchtige Leh¬
rer zu gewinnen . Es wurden demnach mit Beistimmung des Monarchen
folgende Lehrer allhier angestellt :

Für das geistliche Recht (
'Jus ponlificium ) Claudius Caciuncula ,

beider Rechte Doctor , ehedem königl . Rath , und berühmt durch ge¬
lehrte Schriften , worunter seine Topica legalia .

Das weltliche Recht wurde Fabius de Narnia , einem gebornen
Römer , ehedem Professor zu Ingolstadt , einberaumt , der jedoch seine
Lehrkanzel wegen einiger bei Bestimmung seines Jahresgehaltes einge¬
tretener Differenzen erst im J . 1538 an trat .

Mit der Cultur der lateinischen Sprache wurde Lücas Agathope -
d i u s , alias Guttenfelder , beauftragt j griechische Literatur lehrte Georg
Ridhamer ; die Kanzel der hebräischen Sprache erhielt Anton Mar -
gar i t h a.

Den zwei Lectoren der Theologie , Ambros Salzer aus Ödenburg ,
Domherr zu St . Stephan , und Johann A ur i fab er , gleichfalls Domherr
daselbst , wurde ein dritter in der Person des Johann Gaudentius An¬
hauser angereihet .

Den Unterricht in der Heilkunst übertrug man den Doctoreu Ulrich
Fab e r und Sigmund Haselreiter .

Mathematik wurde von Johann Vogel gelehrt .
Bei all ’ diesen weisen Anordnungen und der rastlosen Thätigkeit der

Vorstände sowohl als der Lehrer , konnte dennoch der traurigen Zeitum¬
stände halber kein erwünschtes Resultat erzielt werden ; es wurden kaum
3—4 academische Grade jährlich ertheilt , ja im ganzen Jahre 1536 nur
ein einziges Individuum allhier promovirtj es war diess Christoph Ton¬
st e t te r aus Wien , in der Artisten - Facultät .

Im erstgenannten Jahre zog Kaiser Carl V. , nachdem er Jahres vor¬
her Goleta und Tunis erobert und den Krieg in Africa mit Glück geführt
hatte , triumphirend in Rom ein , und da neue Religionsunruhen ausbra¬
chen (Calvin veröffentlichte um diese Zeit seine Lehre zu Basel , und
Hein rieh VIII . von England fiel von der katholischen Kirche ab) , so
besprach sich der Kaiser mit dem Papste über eine neue allgemeine Kir¬
chenversammlung . Letzterer erliess demzufolge am 31 . August eine von
2fi Cardinälen unterfertigte Bulle , mittelst welcher er ein General - Concil
für den 23 . Mai 1537 zusammenberief . Mantua ward anfänglich zum Ver _
sammlungsort auserkoren ; da jedoch der Herzog von Mantua hiegegen
Schwierigkeiten erhob , die Stadt für die Aufnahme so vieler Fremden un¬
zureichend erklärte , auch die Deutschen das Concil in ihrem Lande abge -
halten wünschten , so wollte Se . Heiligkeit den Wünschen der Parteien
dadurch möglichst entgegenkommen , dass sie Vicenza zum Versammlungs¬
orte bestimmte . Zweimal für diesen Ort augesagt und immer wieder ab -
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bestellt , wurde endlich das Concil nach Trient verlegt und daselbst im
Jahre 1545 eröffnet .

Im J . 1537 ward wegen des bevorstehenden Türkenkrieges eine Kopf¬
steuer in den österr . Erbstaaten ausgeschrieben . Als diese auch von der
Universität verlangt wurde , steuerte die Artisten - Facultät 10 Talente ,
die theologische (die nur 2 Doctoren zählte ) % Talente , die medicinische
10 Gulden , die juridische eben so viel bei . Die Licentiaten und Stipendi¬
sten sollten ein Drittel ihres Jahrcensus herbeischiessen . Als jedoch die
Universität dessenthalben allerhöchsten Ortes eine unterthäuigste Vorstel¬
lung machte , erfloss von Prag aus nachstehender königl . Entschluss , den
wir hier im Urtexte wiedergeben :

» Der Universität halber sind wür in allweg des 1gnädigen Gemüths ,
dieselbe so vill möglich , zu erzüglen und in aufnemen zu bringen : wel¬
ches ihnen den von Wien selbst zu ehren , guetten und nuz kumbt : des -
halben wiir für billig achten , dass derselben , und sonderlich derer , so
auss anderen Landen , und die allda zu Wien nit hausshältig seyn , noch
Grund , oder Güter daselbst liegen haben , in berührten Anschlag verscho¬
net werde . «

Da jedoch trotz dem der Stadtrath fortfuhr , unter dem Vorwände ,
die Enthebung der Universität von bedachter Steuer sey vom Könige noch
nicht bestimmt ausgesprochen , die NothWendigkeit aber zur Bestreitung
der Kriegskosten Geld herbeizuschaffen dringend , durch seine Deputirten
(die in die Bursen und die Codria des Mons aureus , ja selbst in das her¬
zogliche Collegium eindrangen ) von den Schülern und Collegiaten die
Steuer zu erpressen , so erhob die Universität dagegen ernste Reclama -
tionen und machte dem Magistrat bemerklich , dass , falls man also fort¬
fahren sollte , die Privilegien der Hochschule zu verletzen , deren gänz ^
liehe Auflösung unvermeidlich sey . — Übrigens erhielt dieselbe erst im
J . 1539 auf Befehl des Königs einen günstigen Bescheid von Seite der
Landesstelle , der die alten Privilegien der Universität sicher stellte .

Um die Verbreitung von Luther ’s Lehrsätzen in Österreich zu ver¬
hindern , erliess König Ferdinand ein Decrect , kraft dessen es öster¬
reichischen Unterthanen verboten wurde , in Wittenberg zu studiren . Un¬
geachtet dessen liess sich daselbst Barthel Zeublrieder aus Kinzin -

gen zum Magister Artium promoviren , und bat dann in gleicher Eigen¬
schaft auch an der Wiener Hochschule zugelassen zu werden . Die Artisten -
Facultät legte dessen Gesuch dem Universitätsrathe vor , dieser aber ent¬
schied , Zeublrieder sey nicht eher zuzulassen , bis er sich die diess -

fälüge Erlaubniss von Seite der hohen Regierung eingeholt haben würde .
Die Regierung gab Zeublrieder ’s Gesuch an die Universität zur Be¬
gutachtung , letztere trug auf dessen Abweisung an , und die Regierung
stimmte bei .

Den 15 . September d . J . wurden die im J . 1533 erflossenen Reforma -
tions - Statuten durch mehrere Zusatzartikel vermehrt , und allen Univer¬
sitätsgenossen auf das strengste eingeschärft , sich püncllich darnach zu
richten . Bei all ’ dem konnte aber die Hochschule , wie es doch df-r
heisseste Wunsch des gütigen Monarchen war , nicht aufblükeu , weil die



ihr angewiesenen Renten wegen namhafter Renitenz der dabei betheiligten
Klöster und Prälaten nur äusserst sparsam eingingen , so zwar , dass der
Superintendent Pilh am er sich gezwungen sah, desshalb bei der nieder-
österr . Regierung Klage zu führen . Noch mehr aber wurde die Universität
in ihren Einkünften dadurch geschmälert , dass bei der im J . 1540 nahen¬
den Türkengefahr die Festungswerke der Stadt erweitert , und hiedurch
dieselbe eines Theiles ihrer Besitzungen , nämlich des Hospitals vom hei¬
ligen Geist und der St. Sebastians -Capelle , dann eines Wein - und Kü¬
chengartens , welche Besitzungen alle nahe vor den alten Stadtthoren sich
befanden, verlustig wurde . Der Geldmangel im Universität « - Ärar wurde
hiedurch so gross , dass den Lehrern die stipulirtSn Gehalte nicht mehr
ausbezahlt werden konnten , wodurch denn auch der berühmte Jurist und
Lehrer des bürgerlichen Rechtes, Fabius von Narn ia , veranlasst wurde ,
sich vom Lehramte zurückzuziehen .

In demselben Jahre wurde zu Rom den 5 . October die Gesellschaft
Jesu durch päpstliche Willensmacht förmlich approbirt und somit der Or¬
den in sein gesetzliches Daseyn gerufen.

Im J . 1541 war Wien nach der Besitznahme Ofens durch S o ly ma n II .
nicht allein von einem Türkeneinfalle bedroht, sondern es litt auch, sammt
dem ganzen Lande Österreich , schwer von der Pest , welche von Juni an
bis Anfang Februar des nächsten Jahres wiithete und fast ein Drittheil
der Bevölkerung hinwegraffte . Die Vorlesungen blieben während dieser
ganzen Zeit unterbrochen . — Im nämlichen Jahre starb der Wiener Bi¬
schof Johann Fab er , und erhielt Friedrich Nausea aus Franken , der
bereits durch 4 Jahre sein Coadjutor war , zum Nachfolger. Nausea war
in der Folge der tüchtigste Redner am Trienter Concile.

Bei all den traurigen Zeitumständen studirten dennoch in dieser
Epoche an der Wiener Schule mehrere Mitglieder aus vornehmen Ge¬
schlechter unter Andern : Niclas Graf v. Salm , Achaz und Felician von
Herberstein , Stephan Freiherr v. Eyzing , Adam und Carl Freiherren
v. Dietrichs tein , Ludwig v . Kirchberg , Christoph, Stanislaus und
Niclas Sobieski , polnische Edelleute } ferner Wolfgang und Johann
v . Künigsb erg , Christoph und Albert v. Alfhan , Christoph Jörger ,
Bernhard von Liechtenstein von Nikolsburg , Veit und Albert von
Puecheim , Bernhard und Christoph v. Teuffenbach u . a. m . — In
demselben Jahre starb der Universitätskanzler Paul von Oberstein .

Am 13 . December 1545 begann das Trienter Concil. Dieser Sitzung ,
so wie sämmtlichen unter PauPs III . Pontificate nachfolgenden , wohnte
kein Mitglied unserer Universität bei. — Im nämlichen Jahre starb Joh.
Kosinus , Ober s t ein ’s Nachfolger in der Kanzlerwürde , den wieder
Joh . Sauer , Theol. Dr . , ersetzte .

Um der Verbreitung von Luther ’s Lehre in Österreich wirksam ent¬
gegen zu treten , erliess Ferdinand im J . 1546 ein Decret , demzufolge
hintühro jeder angehende Universitätslehrer bezüglich auf Religion und
Glaubensbekenntniss in Gegenwart des Ordinarius Viennensis und des Dom¬
propstes zu St. Stephan eine Prüfung zu bestehen hatte . Im Decrete heisst es :
» haben Wir unseren Statthalter , Canzler , Regenten und Rathen unseres
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Regiments der Niederösterreichischen Lande aufgelegt , und befohlen , dass

sie nun hinfüero keinen Professoren , es sey in was Facultät , oder Sprach

er wolle , zur Universität annemmen , noch kommen lassen , er seye dan

zuvor , und ehe er angenohmen wird , per Facultalem Theologicam , sambt

den Bischoff und Thuenn - Probst zue Wien Glaubens und Religion halben

notturfftiglich examiniert , und in solchen Examen unserer alten , waren ,
christlichen Religion Verwand , und ein gehorsam Glied der heiligen christ¬

lichen Kirchen befunden worden « (1. c . p. 172) .
Im Jahre 1547 wurde das Trienter Concil fortgesetzt und drei Sitzun¬

gen gehalten (die 6 . , 7 . und 8.) . In demselben Jahre befahl Ferdinand

dem osterr . Kanzler Marcus Beck v. Leopoldstorf f, die theologische

Facultät , die beinahe ganz aufgelöst war , wieder herzustellen , und be¬

rief zum Professor derselben Burkard de Monte aus Geldern , den er

mit 150 fl . Jahrgehalt bestallte ( 1. c. p . 174) .
Als sich im J . 1548 König Ferdinand zu Augsburg befand , erfuhr er

zu seinem nicht geringen Missvergnügen , dass viele Jünglinge der öster¬

reichischen Staaten an auswärtigen Hochschulen studirten , wodurch nicht

allein der Wiener Lehranstalt Abbruch geschah , sondern auch die katho¬

lische Religion in Österreich gefährdet wurde . Es erging desshalb ein

königl . Edict dd. 5 . April d . J . , wodurch es säramtlichen ösferreichischen

Unterthanen sowohl geistlichen als weltlichen Standes bei Strafe der Ver¬

bannung verboten wurde , an anderen , als an den zwei österreichischen

Universitäten , nämlich zu Wien und zu Freiburg im Breisgau , und ausser

diesen an jener zu Ingolstadt zu studirea .
Im nämlichen Jahre gab auch die am Tiburts - Tage Statt gefundene

Rectorswahl Anlass zu namhaften Differenzen an der Universität , indem

die Procuratoren den Juris Doctor Johann Türnl zum Rector wählten ,

obgleich er noch in die Innung der Rechtsfacultät nicht aufgenommen war .

Die Juristen protestirten gegen diese Wahl , und liessen sich erst am 24.

Mai durch das feierliche Versprechen besänftigen , dass hinführo kein sol¬

cher Verstoss mehr Platz greifen , auch der gegenwärtige nicht als Voract

zu einer Wiederholung ähnlicher Anomalie betrachtet werden dürfe .
Iin Jahre 1549 mehrte sich in Folge des im vorigen Jahre erflossenen

königl . Edicls die Zahl der Studirenden an unserer Universität . Man trug

auch desshalb eifrige Sorge , tüchtige Lehrer herbeizuziehen , und berief

aus Italien den berühmten Rechtsgelehrten Martinus Bondenarius , so

wie Andreas Dadius alias Kiebom , Wilhelm Coturnosius alias Qua -

ekelbein und Joannes Ramus , alle drei aus der Schule zu Louvain in

Belgien . Durch das vereinte Streben dieser drei letzteren lebte wieder

das Studium der Philosophie einigerraassen auf .
Um auch für den Gehalt der Lehrer zu sorgen , befahl die Regierung ,

denselben aus den Facultäts - Cassen zu bestreiten , und es wurden zu die¬

sem Behufe die einzelnen Facultäten aufgefordert , das Verzeichniss so¬

wohl ihrer Einkünfte als auch ihrer Cassereste genau anzugeben . Sie

weigerten sich aber dessen , und bemerkten , wie arm ihre Fonde und

wie wenig sie daher in der Fassung wären , derlei Gehalte zu bestrei¬

ten ; worauf in die Facultäten nicht weiter gedrungen wurde , zumal Kö-
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nig Ferdinand eine anderweitige Sicherstellung der Gehalte gnädigst
zusagte.

Im Jahre 1550 am 1 . Nov. folgte dem am 7 . Februar verstorbenen
Papste Paul III . in der höchsten kirchlichen Würde Joh . Maria de Monte ,
Cardinal Präneste, unter dem Namen Julius III .

Um bei dem fortan misslichen Stande der Universitäts-Angelegenhei¬
ten nach Thunlichkeit Hülfe zu schaffen , Hess der Monarch im J . 1551 ein
Allerhöchstes Decret an den Universitäts- Hecior gelangen , welches in
folgenden sieben Artikeln abgefasst war : Im 1 . eröffnete Ferdinand der
Universität , dass er ihre jährlichen Einkünfte aus den Ybbser Mauthge-
lällen von 930 auf 2000 Gulden zu erhöhen bestimmt habe , doch mit dem
Beisatze , dass sie auf ihre Bezüge aus den Gütern von St. Ulrich in der
Neustadt verzichte. 2 . Bewilligte der König 400 fl . aus dem Staatsschätze
zur Ausbesserung des Goldberg ’schen Hauses; die Ausbesserung der an¬
deren Häuser und des herzogl . Collegiums sollte jedoch die Universität
aus eigenen Mitteln besorgen . 3 . Wurde der Universität aufgetragen,
genau und bestimmt anzugeben , welche Reformationen an der Hochschule
vor allen andern die dringendst nothwendigen wären. 4 . Befählen Se.
Majestät , einige geeignete Doctoren zu beauftragen , einen kurzgefassten
Catechismus der katholischen Religion , dann Schulbücher für Grammatik,
Dialectik und Rhetorik zum Behufe der öffentlichen Vorträge abzufasseu .
5 . Wünschten Höchstdieselben zu erfahren , welche Gebrechen an den
dienstthuenden Universitäts-Lehrern etwa bemerkt worden seyen und wie
solchem Übelstande abzuhelfen wäre ; auch sollte die unumgänglich noth-
wendige Zahl der Professoren bestimmt angegeben werden. 6 . Eben so
sollte man genau berichten , wie viele Zöglinge in den Bursen und ande¬
ren Studenten - Häusern Unterkunft finden könnten , und 7 . endlich , ule
und mit welchen Kosten den erstbedacliten Schülern ihr Unterhalt zu stel¬
len wäre.

Das königl. Decret wurde von der Universität mit warmen Dankge¬
fühle entgegengenommen und alsobald alle darin gestellten Anfragen
beantwortet.

Neuerdings erging hierauf vom Könige der Auftrag an die Universi¬
tät , sie möge ein Haus bezeichnen , in welchem die zur Förderung der
geistigen und religiösen Bildung der Jugend anher zu berufenden Mitglie¬
der der Gesellschaft Jesu untergebracht werden könnten . Die Uni¬
versität bezeichnete als solches das Kloster des Prediger-Ordens , und
es wurden dann auch wirklich die Neuangekommenen in einen Theil die¬
ses Klosters verlegt.

Der erste Anlass zur Berufung der Gesellschaft Jesu war folgender
(1. c. p . 182) :

Als sich König Ferdinand im J . 1550 am Reichstage zu Augsburg be¬
fand , wurde ihm daselbst von seinem Beichtiger, Urban Bischof von
Laibach , Pater Claudius Jajus , eines der ersten zehn Mitglieder der
iieuentstandenen Gesellschaft Jesu , vorgestellt. Der Monarch nahm den
Pater gnädig auf , unterhielt sich mit ihm lange über die damaligen Be¬
drängnisse der kath. Kirche und über die Mittel , denselben zu steuern ,
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und ward durch die Vorschläge und Antworten Jajiis so sehr befriedigt

und eingenommen , dass nunmehr das vom Monarchen schon früher ge¬

nährte Vorhaben , die österr . Jugend von den Mitgliedern der Gesellschaft

geistig und sittlich bilden zu lassen , schnell zur Reife gedieh , und König

Ferdinand ungesäumt Hand an ’s Werk zu legen beschloss . Es lebte da¬

mals noch der Stifter der Gesellschaft Jesu , Ignaz L o j o 1 a , als General

des Ordens in Rom . An diesen wandte sich nun brieflich Ferdinand , und

liess ihn durch seinen am päpstlichen Hofe beglaubigten Gesandten ersu¬

chen , einige Mitglieder aus seinem Orden zur Pflege des Weinberges

des Herrn in Österreich anher zu senden . Der König versprach in Einem ,
er wolle keine Kosten scheuen , damit es ihnen wohlergehe und sie mit

allen Bedürfnissen reichlich versorgt werden . Gerne willigte Lojola in

solches Ansuchen ein und wählte im April 1551 eilf Mitglieder , theils Väter

theils Brüder seines Ordens , die das Jesuiten - Coiiegium in Wien begründen

sollten . Unter diesen befanden sich : Pater Nicolaus La noj fein Bel¬

gier ) , Erhard und Martin Stevord ( Deutsche ) , Johann Victoria und

Morales ( Spanier ) , Dominik M e n g i n und Nico laus ( Franzosen ) ,
Br ix ins , Wilhelm , Angelus und Suetonius ( Italiener ) . Alle

waren in den Humanitäts - Lehrgegenstäaden wohl bewandert , einige

derselben selbst in den höheren Wissenschaften gilt unterrichtet . Ihr

Vorstand war Latioy . — Sie reiseten einen ganzen Monat hindurch ,
und langten zu Ende Mai , vom König sehnlich erwartet , in Wien an .

Mit ganz besonderer Freude nahm sie Urban , Bischof von Laibach ,
auf , der sie auch einstweilen unterbrachte , mit allem Nöthigen versah

und in seinem Hause verköstigte , bis ihre Wohnungen im Dominicaner -

Kloster gehörig hergerichtet waren . Der König iiess auf eigene Kosten

im ersterwähnten Kloster die zur Aufnahme der Mitglieder der Gesell¬

schaft bestimmten Räumlichkeiten ln Stand setzen , und kurze Zeit nach

ihrer Ankunft bezogen auch wirklich die Jesuiten das für sie bestimmte

Locale . Übrigens eröffneten sie nicht alsobald ihre Schulen , sondern

Widmeten den kommenden Sommer und selbst den nächsten Winter

grosstentheils frommen Werken , und befassten sich einstweilen nur

mit Privat -Unterricht und täglich abgehaltenen Disputationen in ihrem

Wohnlocale ( 1. c . p . 183) .
Gegen Ende Juni 1551 langte auch von Augsburg P . Claudius J a-

j us nebst Magister P. Schorich in Wien an , und es wurde erste -

rer , der zu Paris den theologischen Doctorgrad erworben hatte , vom

König Ferdinand alsogleich zum Professor der Theologie an der Wie¬

ner Hochschule eingesetzt , als welcher er auch in Bälde und mit so

beredter Gelehrsamkeit öffentliche Vorträge hielt , dass er die allge¬

meine Bewunderung der Gelehrten erregte ( 1. c . p . 184) .

Im Jahre 1552 berief KöniggFerdinand aus Ingolstadt den P . Peter

Cani sius und den P . N' icolaus Gaudonus , beide bereits rühmlich

bekannte Mitglieder der Gesellschaft Jesu , anher . Ersterer hielt in der

Jacobs - , dann der Hieronymus - und selbst in der Dominicaner - Kirche

sehr besuchte Predigten j letzterer nahm die zweite theologische Lehr¬

kanzel an der Hochschule ein . — Auch wurden diesen Sommer die öf-



fentlichen Schulen der Jesuiten für die Gymnasial -Jugend eröffnet . —
Am 6 . August d . J. starb Jajus und wurde in seiner theologischenLehr¬
kanzel durch Canisius ersetzt. — Am 6 . Februar desselben Jahres
starb auch zu Trient der Bischof von Wien , Friedrich Nausea , ihm
folgte in der höchsten Diöcesan-Wiirde Christoph Wert wein , Bischof
von Neustadt , der aber bereits im April 1553 ab lebte .

Im J. 1553 erwirkte König Ferdinand bei den zum Landtage in Wien
versammeltenösterreichischen Ständen , dass sie fünfJahre hindurch hun¬
dert und mehr arme Studirende der Artisten - , besonders aber der theolo¬
gischen Facultät auf ihre Kosten zu ernähren versprachen . Auch der Wie¬
ner Magistrat blieb hierbei nicht zurück und liess sich herbei , 25 Stu¬
dirende auf seine Kosten zu unterhalten . Er übertrug die Besorgung die¬
ser Angelegenheit dem Bürgermeister Sebastian Iluetstock , der für
bedachte Schüler einen eigenen Lehrer und Verwalter (ÖconomusJ in der
Bosenburse auf Stadtkostenbestellte.

Am 1 . Jänner 1554 wurde die Reformations -Formel von den Univer¬
sitäts- Gliedern unterschrieben , und wenige Tage darauf auf König Fer¬
dinands Befehl in der Aula academica feierlich abgelesen und durch An¬
schläge veröffentlicht . Es wurden darin alle alten Privilegien der Uni¬
versität bestätiget und die Mitglieder derselben von allen öffentlichen La¬
sten frei erklärt .

In demselben Jahre erging ein königl. Decret, in welchem es heisst :
» Sacratissima Romanorum , Hungariae} Bohemiae Regia Majeslas, Do¬
minus noster Clementissimus , publicata nuper reformatione Academiae sitae
Viennensis , cupiens proinde eitam de optimis quibusque Professoribus pro -
spicere, subsequentes una cum stipendiis cuivis deputatis nominandos el
designandos censuit , prout dementer nominat et designat . Non ea qnidem
ratione , ut plures assumere non liceat , vel ut jam nunc constiluta sli-
pendia perpetua esse debeant , sed quod successu temporis exigente neces -
sitate , seu publica suadente utilitate plures etiam Professores per Reclo-
rem , Consiliarium et Superintendentem Regiurn conduci , stipendia deni-
que pro qualitate , eruditione et diligentia Professorum , aerariique publici
condilione per eosdem semper vel augeri vel minui , moderarique queant .K

Und damit hinführo bei Ausbezahlung der Gehalte an die Lehrer
keine Schwierigkeiten eintreten möchten , wollte der König , dass alle
Baarschaft und sämmtliche Einkünfte der Universität bei ihm angelegt
würden ( apud se elocarentur) , wofür Se. Majestät den doppelten Zins
zu entrichten versprach , wie diess aus dem Verfolge obigen Decrefes er¬
hellt : » Quum etiam Universitatis proventus , qui exceptis bonis St . Ni¬
colai summam 2581 floren . excedere dicuntur , una cum fructibus bene-
ficiorum Universitatis aerario jamjam incorporatorum pauciores sint ,
quam ut solvendis praescriptis stipendiis , allisque necessariis oneribus et
expensis ad Academiam speclantibus perferendis sufficiant : quamobrem
Sacra Majestas pro uberiore Regiae suae munificentiae significatione de¬
menter annuil , tarn pecuniam in aerario publico restantem , quam etiam
eam , quae ex venditione bonorum St . Nicolai Universitali cedet , ad tna -
nus suas redpere , ac pro singulis cenlenis , qtiinos el totidem ex sin-
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gulari liberaUtatis gratia Academiad animatim persolvere , adeoque ean-
dem justis desuper inscriptionibus, cautionibus et assignationibus dementer
se curare veile. «

Weiter fährt das Decret fort : » Cum Sacra Regia Majestas in scriptura
sua Reformalionis Slatutorum hujus Universitatis seu Academiae suae Vien-
nensis ipsi Reclori et Consislorio nuper exhibita clementer sese oblulerit,
yravem aliquem et maturum drum , qui et pietate et eruditione simul atque
authoritate polleat , et ad quem nullum tali ex officio commodum aut in-
commodum redire queat , deputaturum , ut nomine et loco Regiae suae Ma-
jeslalis hujus celeberrimi Archigymnasii Conservalorem , Protectorem , seu
Superintendentem agat . Ideo Regia ejus Majestas hanc curam Consi -
l i ar io et C anc ellario suo Patriarum inferior is Austritte ,
Domino Alberto Widmanste tter , Juris utriusque Dociori , deman-
dandarn committendamqueduxit , ad quem rebus ita postulantibus , Rector
una cum Consistorio suo deinceps recurrere possit, ac debeat. Neque enitn
dubitat Majestas sua Regia , quin idem ille Canc e llarius suus ad
omnia, quae ad ipsius Universitatis honorem, commodum et incrementum
pertinebunt , sedulo semper , attentoque animo invigilaturus sit . « (1. c . p .
192 et sq .)

Im J . 1554 wurde die Gesellschaft Jesu , nachdem sie durch 3 Jahre
im Kloster des Prediger - Ordens untergebracht war , mit päpstlicher Bei¬
stimmung in das Carmeliter - Kloster am Hof verlegt , welches Herzog
Rudolph IV . im J . 1360 zu Ehren Mariä gestiftet hatte , und allwo in früheren
Zeiten der Hof der alten Markgrafen Österreichs residirte , wesshalb
denn auch dieses Kloster den Namen des Klosters am Hof führte.
Dieses Domicil war im Laufe der Zeiten , namentlich während der durch
Martin Luther angeregten Religions - Streitigkeiten in Verfall gerathen ,
und zählte zur Zeit nur ein Ordensglied, ja selbst dieses war kein Mönch ,
sondern ein Presbyter saecularis , Carmelitae vestitu indutus. In Folge
solchen Verfalles wurde die Kirche profanirt und das Kloster von Welt¬
lichen bewohnt. Als diess der König erfahren hatte , liess er alsogleich
den Ordens - Provincial der Carmeliter auffordern , dass er so viele Or¬
densmönche , als zur Besorgung des klösterlichen Dienstes nöthig seyen ,
herbeischaffenmöge ; welchem Befehleaber der Provincial wegen Mangel an
Religiösen in Österreich zu jener Zeit nicht entsprechen konnte . Nachdem nun
die ihm hiezu anberaumte dreijährige Frist erfolglos verstrichen war , wollte
Ferdinand nicht weiter dulden , dass das von seinen glorreichen Ahnen
für den Gottesdienst gegründete Kloster noch mehr verfalle , und über¬
gab es daher im J . 1554 den Priestern der Ges . Jesu . Die weltlichen Be¬
wohner wurden nun alsogleich hinausgeschafft , der noch übrige Carme-
liier zur Pfarre Weisberg bei Korneuburg befördert , und die profanirte
Kirche , in deren Räumen bereits Heu und Getreide aofbewabrt wurde ,
sammt dem Kloster hergestellt und erweitert .

Kaum war diess geschehen , so leuchtete auch die Nothwendigkeit
eines Convictes zur Erziehung der Jugend ein . Zu solchem Zwecke führte
zuerst ein Vater seine vier Söhne herbei , welche am 4 . Juli dess . Jahres
als erste vier Convictoren eintraten . Sein Beispiel batfe bald mehrere
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Nachahmungen zur Folge , und in kurzer Zeit war das Convict gefüllt . Die
Convictoren bewohnten das Haus nahe am Thore des Collegiums und hat¬
ten einen Präfecten aus der Zahl der Ordensväter , der ihre Studien und
Sitten überwachte .

Im J . 1555 fing man an , die neuen ReTormations - Artikel in Ausfüh¬
rung zu bringen , und es bekam , in Folge der Vermehrung der Gehalte ,
eine jede Facultät irgend einen tüchtigen Professor , dessen Ruf Schüler
herbeizog . Die Theologen erhielten Leonhard Villin , Domherrn zu St .
Stephan , zum Lehrer der heil . Schrift ; die scholastische Theologie trugen
Peter Canisius und Nicol . La noy , beide Priester aus der Ges . Jesu ,
vor ; der erste war mit 170, die beiden letzteren mit 140 Fl . Jahrgebalt be¬
theilt . In der Rechtsfacultät erklärte Dr . Laurenz Kirchainer das Kir¬
chenrecht , Martin Bondenarius (Dompropst zu St . Stephan und Univ .
Kanzler ) , nebst Stephan Haubtmann das bürgerliche Recht , und Sig¬
mund 0 e d er die Reichsverfassung ; erst er er bezog 170 fl . , der zweite ,
wegen gleichzeitiger anderer Bedienstungen 300 fl . , die beiden letzteren
100 fl . Jahrgehalt . Die medic . Facultät zählte drei Professoren : Franz
Emerich , Wolfgang Lazius und Johann Schrotter ; ersteren mit
150 , letztere beide mit 120 fl . jährlicher Besoldung . In der Artislen -
Facultät lehrten : Grammatik , Laurenz Zadesius ; Dialectik , Georg
Muschler ; Rhetorik , Nicol . Pol it es ; Physik , Wilh . Coturnosius ;
Logik , Andr . Dadius ; deren jeder 80 fl . Jahrgehalt genoss . Ausser dem
trugen vor : Mathematik , Barthel Reisecher , Paul F a b r i z i und Georg
Joachim R h e tic u s, — der erste gegen 80 , die beiden letzteren für 100 fl .
Jahrgehalt ; über Ethik las Caspar P i r p a c h , über Poetik Lucas Gutten -
felder , auch Agathopedius genannt ; in der hebräischen Sprache gab
Unterricht Andr . Blancus , in der griechischen Peter Raymund und
Wilhelm Pos teil o (letzterer zugleich in der arabischen ) ; erstere be¬
zogen jeder 100 fl . , letzterer aber 200 fl . Jahrgehalt (1. c. p . 196) .

Während alle bisher genannten Lehrgegenstände an der Universität
vorgetragen wurden , thaten auch die Väter der Gesellschaft Jesu in ihren
Privatschulen (die mit denen des Erzgymnasiums noch in keinem Ver¬
bände waren ) das Möglichste , um das wissenschaftliche Feld gehörig zu
bebauen , und erfreuten sich eines grossen Zulaufes von Jünglingen ans
verschiedenen Ständen . Sie übernahmen auch , dem Wunsche des Laiba¬
cher Bischofs gemäss , die Präfectur des Goldberges ( Mons aureus ) , des¬
sen Verwaltung dem unermüdeten P . Lanoy oblag . — Anfangs Herb¬
stes wurde von den Lehrern der Gesellschaft die Comödie Eurips in Ge¬
genwart vieler Zuseher mit grossem Bei falle aufgeführt : es war diess
das erste literarische Schaustück , das man in Wien gesehen hatte .

Als König Ferdinand zu seinem grossen Leidwesen erfahren hatte ,
wie tief der religiöse Unterricht in Wien verfallen war , ertheilte er be¬
reits im J . 1551 den Theologen die Weisung , einen Inbegriff der katholi¬
schen Religion , d . i . einen Catecbismus , durch einige Mitglieder der
Facultät entwerfen , ab fassen und dann veröffentlichen za lassen , der
nicht nur für die studirende Jugend , sondern auch sonst für Jeder¬
mann fasslich wäre . Als jedoch die Facultät hiermit säumte , übertrug der



15

König dieses Geschäft an Peter Canisius , Prof , der Theologie und zu¬
gleich Ges . Mitglied , der auch ohne Zeitverlust Hand ans Werk legte
und im J . 1555 seinen Catechismus (den ersten also , der existirte ) her¬
ausgab , der in der ganzen katholischen Welt mit ungetheiltem Beifall auf-
geriommen und allenthalben verbreitet wurde (1. c . p . 197).

Den 1 . April 1555 starb Papst Julius III ., ihm folgte M a rc el 1 II . ,
und diesem wieder nach 80 Tagen Joh. Paul Caraffa unter dem Kamen
Pauls IV. : letzterer war es, der zuerst den Index librorum prohibilorum
abfassen liess .

Im J . 1558 wurde Ferdinand nach Carl’s V. Abdankung (er starb hier¬
auf den 81 . Sept. d. J . und es wurde ihm am 3. Jänner 1559 von der Univ.
parentirt ) , trotz dem Widerstreben Papst Paul’s IV., zum römischen Kai¬
ser erwählt . Als Kaiser Ferdinand von der Krönung zu Frankfurt zurück¬
gekehrt war , bestätigte er das bereits vom Kaiser Maximilian der Wiener
Hochschule ertheilte Privilegium , Dichter zu promo viren ( Poetas
laureatos creandi) , und es wurden in Folge dessen am 8 . Juli d . J . Hein¬
rich Eckard , und am 13. September Elias Co rvin u s , Johann La u-
terb ach und Vitus Jacobäu s mit grosser Feierlichkeit durch Paul
Fabricius , kaiserlichen Mathematiker und Collegiaten der poetischen
Facultät , mit der Lorbeerkrone geziert .

Um im Sinne der neuerlichen Reformation auf den guten Hergang der
Universität » - Angelegenheiten möglichst hinzuwirken , fand eine Unter¬
suchung sämmtlicher Bursen und Studentenhäuser Stattj auch wurde in
Einem über die beste Art und Weise die öffentlichen Vorlesungen abzu¬
halten Rath gepflogen, hiebei für den Artisten- (philosophischen) Lehrcurs
im Sinne der Reformationsacte ein dr eij ähriger Zeitraum , der durch¬
aus nicht verkürzt werden durfte , festgesetzt . Auch dachte man noch
dieses Jahr an die Wiederherstellung der Aula des herzoglichen Gymna¬
siums , wozu die Facultät der Künste , der ehedem diese Aula angehörte ,
die Kosten freigebig herschoss , so zwar , dass selbe nicht bloss zur Her¬
stellung , sondern selbst zur Verzierung genügten , wobei dieser Saal mit
den Bildnissen der österr . Fürsten und der älteren Philosophen , nament¬
lich Conrad’s und Geltes u . A . ausgeschmückt ward .

Als ein merkwürdiges Ereigniss dieser Zeiten kann angesehen wer¬
den , dass an unserer Universität vom Sommerhalbjahr 1557 angefangen
der Professor des canonischen Rechtes , Georg Eder , J . U . D . und k . k .
Rath , nachdem er das Rectoramt von Seite der theologischen Facultät be¬
kleidet hatte , dreimal nach einander von den anderen Facultäten wie¬
der zum Rector erwählt wurde . Als Grund dessen wird angeführt : »prop-
ter singulärem prudentiam , industriam et diligentiam, quam in causa seu
controversia privilegiorum Universitatis defendenda indefesso Studio et tnul -
tis scriptis laboribus exhibuit, de re literaria et tota Vniversitate optime
meritus , nec non summa laude dignus ; tantum enim in causa et controver¬
sia privilegiorum effecit , quantum multis retro elapsis annis ullus prae -
slare poterat . K

Mit diesem Jahre endet auch E d e r’s Catalogus Universitatis, den er
mit vieler Mühe und Arbeit abfasste und durch den Druck veröffentlichte , ln
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diesem Cataloge ist nebst dem Verzeichnisse der Rectoren und berühmtere
Männer der Hochschule auch Alles erwähnt , was sich an derselben Merk¬
würdiges seit ihrer Gründung bis zu jener Zeit zugetragen . Hiezu kommt
noch die allgemeine Beschreibung der Universität in fünf Büchern . Von
diesen sind jedoch nur dieHaupteapitel und deren Aufschriften angeführt ;
die weitläufigere Geschichte selbst aber wurde entweder nicht beendigt
oder sie blieb ungedruckt , wenigstens konnte von derselben bisher keine
Spur allhier aufgefunden werden . Auch erwähnt Eder einer Beschreibung
der Universität in Versen , die seiner Angabe nach Vitus Jacobaeus
geliefert haben soll ; doch auch diese ist nirgends aufzufinden.

Im Jahre 1558 wurde auch das bereits durch fünf Jahre erledigte
Bisthum Wiens durch Ant. Mugliz besetzt ; ferner erfloss zu dieser Zeit
ein Decret Ferdinand ^ , welches die Vorlesungen der Theologia schola-
stica dem Collegium der Gesellschaft Jesu bleibend zuerkannte , und fest¬
setzte , dass bedachte Vorlesungen fortan von zwei Doctoren des Colle¬
giums besorgt werden sollen .

* Im J . 1559 starb Papst Paul IV. , ihm folgte in der kirchlichen Würde
Pius IV . aus dem Hause Medicis. Erst dieser hatte Ferdinand als Kaiser
anerkannt , was Paul IV. nie thun wollte .

In demselben Jahre suchte die Universität beim Kaiser an , dass die
Schulen und Studien der Gesellschaft Jesu , welche täglich an Zuspruch
gewannen , der Leitung des Universitäts - Rectors überlassen werden mö¬
gen ; allein sie erhielt einen abschlägigen Bescheid.

Im J . 1561 fiel die Leitung des herzogl . Collegiums an die hohe Re¬
gierung zurück . In demselben Jahre wurde das unterbrochen gewesene
Trienter Concil vom Papste Pius IV. erneuert , doch wegen der geringen
Zahl der versammelten Bischöfe auf das nächste Jahr verschoben und dann
am 26 . Februar eröffnet. Es fanden in diesem Jahre fünf Sitzungen Statt ,
nämlich die 18 . (26. Februar ) , die 19 . (am 14. Mai ) , die 20 . (am 4. Juni ),
die 21 . (am 16 . Juli ) und die 22 . ( am 17 . September) .

Der Kaiser nebst dem Herzoge von Baiern forderten hiebei durch ihre
Gesandten (Anton Mugliz , nunmehr Erzbischof von Prag , und Georg
Drascovicli waren Ferdinands Legaten beim Concil , letzterer von
Seite Ungarns) den Gebrauch des Kelches für Laien und die Ehe für die
Geistlichkeit ihrer Länder , zumal bereits viele österreichische Priester in
den Ehestand getreten waren . Beide Monarchen drangen um so mehr auf
Willfahrung ihrer Wünsche , als sie diess für das einzige Mittel ansahen ,
um endlich die lange ersehnte Religions - Einheit wieder herzustellen ;
ihre Bemühungen blieben jedoch ohne Erfolg (1. c. p. 211).

Den 20. Sept. d . J . liess Ferdinand seinen Sohn Maximilian zum Kö¬
nig von Böhmen und am 8 . Sept. zum König von Ungarn krönen .

Im J . 1563 wurden noch drei Sitzungen zu Trient gehalten , nämlich
die 23 . (am 15. Juli ) , die 24 . (am 11 . November) und die 25. (am 3. De -
cember) . womit das Concil endigte ; die Decrete desselben wurden von
256 Patribus unterfertigt .

Da die Artisten-Facultät bereits mehrere Jahre hindurch bei der Re¬
ctorswahl übergangen wurde , so wendete sie sich dessenthalb an Maxi -



inilian , und erlangte ein Decret , welches solche Unzükömmlichkeit
abstellte . Es musste demzufolge der ordnungswidrig neugewählte Rector
J . ü . Dr . und Prof , der griechischen Sprache , Georg Walther , von
seinem Amte sogleich abtreten , und statt seiner wurde nach Inhalt der
Statuten der damalige philosophische Decan , Mag . Georg Muschler ,zum Rector erwählt .

Da um diese Zeit die theologische Facultät der Hochschule äusserst
wenige Mitglieder zählte und dem Erlöschen nahe war , so wurde die
Universität von Seite der Landesregierung beauftragt , Mittel vorzuschla¬
gen , wie solchem Übelstande am füglichsfen abgeholfen werden könne .
Der Universitätsrath übertrug diese Angelegenheit an den Juristen -
Decan , Wolfgang P u eil er , und den der Artisten , Dr . Laurenz Zade -
sius , Domherr zu St . Stephan .

Das Universitäts -Ärar erhielt dieses Jahr einen Zuwachs von 4000
Gulden , welche aus dem Verkaufe der Güter des Klosters St . Nicolaus
gelöst wurden . Ferdinand wünschte , dass diese Summe nebst anderen
1000 Gulden , welche sich in der Lade befanden , bei ihm angelegt wer¬
den , und sicherte der Hochschule für diese Summen einen doppelten Jahr¬
zins , nämlich 10 pr . C . , zu . Und damit der Universität bei Erhebung die¬
ses Zinses ja keine Schwierigkeiten erwachsen mögen , so wies er hiezu
zwei Fonds an , nämlich das Salzamt , aus dem der Zins von 4000 fl .
und die Mautli von Stein , ans deren Ertrag der Rest des Zinses beho¬
ben werden sollte . Er stellte in Einem der Universität einen Schuldschein
( Syngrapha obligatoria ) hierüber aus (1. c. p . 213) .

Im J . 1564 erlangte Ferdinand vom Papst Pius IV . den so lange
verweigerten Gebrauch des Kelches für seine Unterthanen , doch nur un¬
ter gewissen Bedingungen . Er befahl nun , diesen päpstlichen Erlass in
den Kirchen St . Stephan , St . Michael und in der des Collegiums der Ge¬
sellschaft Jesu von der Kanzel herab zu verkünden ; doch die Gesellschaft
weigerte sich dessen , was den Kaiser um so mehr beleidigte , als auch
am Trienter Concii Jacob Lainez , General der Jesuiten , und Alphons
S almenor , ebenfalls Mitglied dieses Ordens , diejenigen waren , welche
des Kaisers diessfäliiges Ansuchen am meisten bekämpften . Doch nach
erhaltener Erlaubniss aus Rom willfahrte auch das Collegium der Gesell¬
schaft dem Wunsche des Kaisers . Die Gestattung des Kelches that an¬
fangs gute Wirkung , und hatte die Rückkehr vieler Protestanten in den
Schooss der römischen Kirche zur Folge ; doch diese Sitte erlosch wie¬
der in der Folgezeit allmälig , namentlich nach Maximilians Tod
( I. c. p . 214 und 215).

Die theologische Facultät zählte noch immer sehr wenige Mitglieder
zumal auch die vier religiösen Orden der Mendicanfen , die beinahe seit
Gründung der Universität das Recht zum theologischen Doetorgrad zu
aspiriren gehabt , sich grösstentheils aufgelöst hatten . Als demzufolge auch
dieses Jahr die theologische Facultät keiu Individuum aufweisen konnte
welches des Rectoramtes würdig erachtet worden wäre , so wählten die
Procuratoren am Tiburtsrage Lautenz Zadesius , Mag . Artium Dom-«*
berrn zu St . Stephan , und damaligen Proeuraior der öslerr . Nation zum

JL 2
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Rector ; die von ihm innegebabte Procuraforsstelle blieb das ganze Jahr
hindurch unbesetzt .

Doch auch im Allgemeinen fanden noch immerhin , trotz der Restau¬
ration der Universität , in allen Facultäten jährlich nur sehr wenige Grad -

ertheilungen Statt . Da hieran unter andern auch der Umstand die Schuld

trug , dass die Promovendi ihre Anhänglichkeit an die katholische Kirche

strenge bewähren mussten , so erliess der Kaiser den 5 . September d . J .
an die Landesregierung folgendes allerhöchste Decret :

Sacra Caesarea Majeslas , Dominus noster Clemenlissimus audita diffi-
cultate , quae in promovendis hoc in Viennensi Archigymnasio Doctoribus
injicitur circa professionem catholicae et Romanae Religionis ab ipsis ex -

igitam , mandat atque de caetero inriolabiliter observandum decernit , ut

deinceps in quacunque demum studiorum graviorum facultate , Doctoratus ,
a .liarm -; .que dignitatum insignia suscepturis , si sese Catholicos esse et cum
S . Maire Ecclesia catholica communicare professi fuerint , ad Romanae

insuper Ecclesiae fidem speciatim profitendam minime adslringantur . Quod
ita se se veile Caes . Sua Majestas manu sua subscripta , sigillo caesareo
hic appresso atlestatur . Decretum Viennae Austriae die 5 . mensis Septem -

bris anno 1564 .
Doch wurde diese allerhöchste Entsehliessung im nächsten Jahre wi -r

der rufen , in Folge der Bulle Papst Pius IV . vom 13 , Nov . desselben
Jahres , welche so anhebt : » In Sacrosancla Divi Petri , Principis Aposto -

lorum cathedra wodurch den Heterodoxen der Zutritt zur Universität ,
und zwar mit des Kaisers Beistimmung , wieder verweigert wurde

0 . c . p . 217) .
Am Colmanstage d . J . wurde Andr . Dadius , Art . et Med . Doctor ,

zum Rector erwählt , obgleich die Rechtsfacultät an der Reihe war ; doch
diese stimmte selbst bei , damit endlich die lang gestörte Wahlordnung
wieder hergestellt werde . Auch der Kaiser hiess es gut , und befahl , man

möge hinführo nie mehr von der alt festgesetzten Ordnung abweichen .
Den 25 . Juli 1564 starb Kaiser Ferdinand I . , der unsere Hoch¬

schule inmitten schwerer Kriege und innerer Unruhen zweimal refor -

mirte (das erste Mal im J . 1533 , das zweite Mal im J . 1554) , durch

neue Privilegien zu heben suchte , ihre Geldmittel vergrösserte , den Jahr¬

gehalt der Lehrer vermehrte , und selbst den Studirenden seine Huld und

Unterstützung allenthalben angedeihen lioss . Er umgab sich gerne mit

Gelehrten , nahm solche in seinen geheimen Rath auf , suchte sie auf alle

Weise auszuzeichnen , und liess oft die Äusserung vernehmen : dass er

die Wissenschaften höher achte , als alle Schätze der

Welt . Im J . 1565 wurde sein Leichnam nach Prag ? ur Beisetzung in

der Gruft neben seiner erlauchten Gemahlin abgeführt .
Nach Ferdinand ’» Tode wurden die österreichischen Staaten unter

seinen drei hinterlassenen Söhnen vertheilt . Erzh . Carl (der jüngste )
erhielt Steiermark , Kärnthen , Krain und Görz , unter dem Namen In¬

ner ös t e r r e ic h ; F er di n a nd (der zweitgeborne ) bekam Vorder¬
österreich , d . i . Tirol , Eisass und die dazu gehörigen schwäbischen

Besitzungen ; Maximilian ( der erstgeborne ) endlich Österreich ob und



unter der Enns , Böhmen , Ungarn , nebst der Kaiserkrone . — Carl blieb
kinderlos ; Ferdinand ehelichte , nicht ohne seines Vaters Widerstre¬
ben , Philippine Welser , die Tochter eines Augsburger Patriziers , und
musste für seine Nachkommenschaft auf Titel und Rechte österreichischer
Erzherzoge Verzicht leisten ; Maximilian hatte zahlreiche Nachkom¬
menschaft , namentlich die Erzherzoge Rudolph , Ernst , Mathias ,
Maximil ian , Albert , Wenzel , von seiner Gattin Maria , Schwe¬
ster Philipp ’s II . von Spanien . (Consp . hist . T. III , p . 1 . )

Gegen die Erwählung Maximilians II . zum römischen Könige
erhob Papst Pius IV . grosse Anslände , weil derselbe im Rufe stand ,
die Anhänger Luther ’s zu begünstigen , doch nach gewonnener Über¬
zeugung , dass dieser Ruf nicht wohl gegründet war , willigte Pius ein .

Um diese Zeit bat die Universität beim Kaiser um Bestätigung ihrer
Privilegien und zugleich um die Gnade , dass von allerhöchsten Ortes
die Prälaten von Österreich zur piinetiichen Abführung der an das Uni¬
versitäts -Ärar jährlich zu entrichtenden Summen angehalten würden . Bei¬
des wurde bewilligt , in Einem aber der Rechtsfacultät die gemessene
Weisung ertheilt , sich in den öffentlichen Vorträgen genau an die Sa¬
tzungen der Ferdinande i ’schen Reformation v . J . 1554 zu halten .

Eine der beiden , nach Ferdinand ’» Bestimmung den Vätern der
Gesellschaft Jesu vorbehaltenen theologischen Lehrkanzeln an der Wie¬
ner Universität übertrug dieses Jahr Maximilian an Dionys Pioppi ,
Madruser Bischof in Ungarn , einen gebornen Modeneser , theils wegen
seiner vielgerühmten Gelehrsamkeit , theils auch um ihn über den Ver¬
lust des siebenbürgischen Bisthums einigermassen zu entschädigen . Auch
entzog in diesem Jahre Maximilian den Jesuiten das Convicfs - Haus ,welches ihnen Ferdinand übergeben hatte . Es befand sich dieses Haus
in der Nähe der Collegialkirche der Gesellschaft , und war ehedem zur
Erziehung der adeligen Jugend Österreichs bestimmt ; als aber letztere in
das Gebäude der Landesschulen ( Provincialium Sckolarum ) , welches ne¬
ben dem Kloster der Dominicaner , nahe dem herzoglichen Collegium lag ,übersiedelte , wurde obbenanntes Gebäude halb zerfallen Dr . Schran -
zen ’s Eigenthum , von dem es wieder Ferdinand um den Preis von
2600 Gulden zurückkaufte , und ganz renovirt der Ges . Jesu übergab , da¬
mit in diesem Hause die Söhne des hohen öst . Adels genährt , und sowohl
in den Wissenschaften als in der christlichen Religion wohl unterrichtet
würden . Da aber zu jener Zeit viele der Grossen Österreichs sich zu
Luther ’s Lehre bekannten , so wurde dieses Haus vom hohen österr .
Adel fast gar nicht in Anspruch genommen , und desshalb in dieses In¬
stitut mit Ferdinand ’» Zustimmung auch Auswärtige ( Eocteri ) zuge¬
lassen . Nun baten jedoch Österreichs Magnaten den Kaiser Maxim i lia n ,er möge bedachtes Haus den Fremden verschliessen , und versprachen
ihre eigenen Söhne gerne in das Convict senden zu wollen , nur möge

’
der Kaiser solches der Leitung der Ges . Jesu entziehen . Maximilian
willfahrte ihrem Wunsche , obgleich sie dennoch ihre Söhne nur in ge¬
ringer Zahl ins Collegium schickten ( I . c. p . 4) .

In diesem Jahre verlor die Universität zwei ihrer ausgezeichnetsten
2 #
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Mitglieder : Sigmund Seid und Wolfgang La 7, ins . Ersterer , J . U . Dr . ,
war der Rath dreier Kaiser , CarPs V . , Ferdinand ’» I. , und Maxi -
miliaifs II . , zuletzt Kanzler , und starb in Folge eines . Sturzes aus
dem Wagen bei seiner Rückkehr aus dem kais . Sommerpallast , Favorite
genannt . La zins befasste sich erst mit den freien Künsten , wurde dann
Medic . Doctor , und lehrte die Heilkunst mehrere Jahre hindurch an un¬
serer Hochschule mit rühmlichem Erfolg ? ward später kais . Rath , Bi-
bliothecar und Geschichtsschreiber ; war in den Jahren 1546 und 1560
Rector , und wurde in J . 1562 nach GösPs Tod kais . Superintendent der
Hochschule ; er starb am 2 . Juni . Unter seinen zahlreichen historischen
Schriften ( medicinische sind von ihm nicht bekannt ) heben wir besonders
folgende heraus : De aliquot gentium migrationibus , sedibus fixis 7 lingtta -
rum dialectis et prosapiis nobilioribus libri 12 ; — Alvearium Antiquitatis ,
seu Imagines et Numismata antiqua ; — de Urbe Viennensi libri 4 ; —

Chorographia Hungariae et Austriae aere coelata , cui accessit Epitome
Austriacorum Principum ; — Chorographia Castrametationis Hungariae ?
adjecta rerum gestarum serie ( l . c . p . 6J .

An Lazius Statt wurde den 9 . November d . J . Sigmund v . Oed
zum kais . Superintendenten der Universität ernannt : er war J . U. Doctor
und n . ö . Regierungsrath .

ln demselben Jahre begründeten allhier auf Betrieb von Mich . Spess ,
Mitglied der Gesellschaft Jesu , zwei Italiener , Namens Joh . Baptist
Costa aus Genua , und Christoph Pezzana aus Piemont , die italie¬
nische Bruderschaft (die der christlichen Liebe , Charitatis ) dicht am
Collegio der Gesellschaft , all wo sich die in Wien wohnhaften Italiener
zu Andachtsübungen versammelten . Gregor XIII . bestätigte auf Ansu¬
chen des Provinciais der Jesuiten in Österreich im J . 1573 diese Bruder¬
schaft , und ertheilte ihr Ablässe ( indulgentiis locuplelavit ) . Obwohl diese
Bruderschaft in der Folge Namen und Statuten öfters änderte , bestand
sie dennoch durch mehr als zwei Jahrhunderte , und lebt selbst noch der¬
malen in der hiesigen italienischen Kirchengemeinde einigermassen fort

( 1. c . p . 7) .
Gegen Ende des Jahres 1565 (am 5 . December ) starb Papst Pius IV . ,

ihm folgte in der höchsten Kirchenwürde Alexander Ghisleri , ein Do¬
minicaner , unter dem Namen Pius V.

Im J . 1566 , nachdem die von Nicolaus Grafen von Zrini mit un-

gemeiner Tapferkeit vertheidigte Festung Szigeth in Ungarn an die Tür¬
ken verloren gegangen war , und der Ausbruch eines neuen Krieges mit
denselben bevorstand , reisete der Kaiser zum Reichstag nach Augsburg ,
um von den Reichsständen Unterstützung zu erhalten . Auch wurde zu¬

gleich eine Kriegssteuer in Niederösterreich ausgeschrieben , und jede
Familie , die hundert Gulden jährliche Einkünfte besass , musste so viel
herbeischiessen , als zur Ausrüstung eines Reiters nöthig war ; nebstdem
mussten die Hausinhaber in Wien und dessen Vorstädten an bestimmten
Tagen Arbeiter zur Ausbesserung der Stadtmauern stellen ; endlich hatte
aus jedem Hause der 5 . , 10. und 30 . Mann ein Jahr hindurch auf eigene
Kosten Kriegsdienste zu leisten . Dieser Lasten waren nicht einmal die
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Universitätsglieder , wenn sie sonst In Wien liegende Gründe besassen ,
enthoben , die allein ausgenommen , welche öffentliche Vorlesungen hiel¬
ten ( qui praelegendis leclionibus occupabantur ) ( l . c . p . 9 ) .

Obgleich die Universität bei allen diesen Lasten gleich stark mit den

übrigen Landesbewohnern betheiligt war , so hatte sie doch das Vergnü¬
gen , ihren Schatz in gutem Stande zu sehen ; denn die Abgaben aus der
Ybbser Matith , so wie die von den österr . Prälaten zu liefernden Gelder

gingen dieses Jahr auf des Kaisers Befehl regelmässig ein . Auch liess sich
der Kaiser von der Universität 1000 Gulden leihen , und bewilligte ihr
hiefür am Wege der Gnade 10 pr . C . für immerwährende Zeiten .

Im J . 1567 den 11 . December starb Leonhard Villinu » , auch
Röster genannt , aus Leibnitz in Steiermark gebürtig , Domherr zu St .
Stephan , der Theologie Doctor , und deren mehrere Jahre hindurch Pro¬
fessor an der Wiener Universität , dreimal Rector . Ergründete das Leib -
m' tzische Stipendium , welches durch Zugabe von 200 Gulden zur Külber -
schen Stiftung im J . 1567 entstanden war . Seine Professur an der Hoch¬
sehule erhielt Anton Hrosupt , Theologiae Doctor und Priester aus dem
Prediger - Orden .

Im J . 1568 wurde eine allgemeine Kopfsteuer in Wien und ganz Nie -
derösterreicB ausgeschrieben und hiebei die Universität angewissen , durch
die Decane sämmtliche Mitglieder der betreffenden Facultäten sammt ihren
Familiengenossen mit Angabe ihres Characters und ihrer Bedienstung con -
scribiren zu lassen . In Folge dessen übergaben die Decane am 12. Juli
ihre Cataloge dem kais . Statthalter ; doch der Monarch war so gnädig ,
den Universitätsgliedern aus eigenem Antriebe jene Steuer zu erlassen .

In demselben Jahre starb Ambros Sal zer aus Ödenburg , Domherr
zu St . Stephan , 80 Jahre alt , und Senior der Universität . Er war von
armen Ältern geboren und dereinst Aufwärter der Alumnen in der Rosen¬
burse . Im J . 1519 wurde er Licentiat der Theologie , war dann durch
42 Jahre Professor theiis bei der artistischen , theiis bei der theologischen
Facuttät , und viermal Rector . Er gründete zwei Stipendien für arme Stu -
dirende in der Itosenburse .

Im J . 1569 wurde an des verstorbenen Kanzlers Westwein Stelle
Michael Eck vom Kaiser ernannt , und in der am 13. Octoher d . J . statt
gefundenen Rectorswahl wegen Mangel an geeigneten Theol . Doctoren ,
welche dielleihe tr &f , der kais . Rath Georg Eder , mit Beistimmung
der theologischen Facultät , zum Rector gewählt .

Da die theologische Facultät dermalen nur aus vier Mitgliedern be¬
stand , so wurde in deren Versammlung am 17 . October festgesetzt , dass
binführo auch Theologiae Baccalaurei und selbst Studiosi zu den Facul -
täts - Sitzungen und zwar für so lange und so oft zugelassen werden mö¬
gen , als die Zahl der Theol . Doctoren die von fünf nicht überstiegen hätte .
Dieser Satzung zufolge wurde nunmehr selbst der diessjährige Rector , als
ehemaliger Hörer der Theologie , so wie die Baccalaurei Theologiae , Georg
Lambert (Pfarrer de » Bürgerspitals ailhier , ein geborner Zipser ) und
Andr . Kheck , in die Fac . Versammlung berufen , ja Lambert sogar in
derselben zum Decau der theologischen Facultät erwählt . — Doch diese



Wahl eines Baccalaureus zum Decan beleidigte die juridische und medi -
cinische Facultäf , und beide behaupteten , eine solche W ahl laufe den Statu¬
ten der Universität zuwider , wollten auch daher dem dermaligen Theologen -
Decan den Vorrang bei Universitäts - Versammlungen nicht einräumen ; die
theologische Facultät recurrirte jedoch dessenthalb an den Kaiser , und trug
den Sieg über die zwei anderen Facultäten davon (1. c . p . 14) .

Bis zum J . 1570 wurde die Jugend von der Gesellschaft Jesu beinahe
ausschliesslich nur in den Grammatical - Lehrgegenständen unterrichtet ,
dieses Jahr erhielt aber die Gesellschaft vom kais . Statthalter Erzh . Carl
die Erlaubniss , auch Schulen für höhere Lehrfächer zu eröffnen . Sie fing
demnach am 9 . Jänner an , auch Poesie , Rhetorik , Philosophie und selbst
Theologie in ihren Schulen zu dociren . Übrigens wurde diess Jahr der
ges . Schulunterrricht durch die im Monate August ausgebrochene Pest
unterbrochen ( 1. c . p . 14 ) .

In demselben Jahre beschwerte sich der Wiener Stadtmagistrat beim
Kaiser , dass academische Mitglieder , sich auf die Albertinischen Privile¬
gien der Hochschule berufend , Wein in grösseren Quantitäten zum nicht
geringen Nachtheile des Ärars einführten , und bat , S . Majestät möge
der Universität solches Privilegium entziehen . Der Kaiser gab den Be¬
scheid , man müsse bloss den Missbrauch , nicht aber das Privilegium
selbst , abstellen , und erliess unter 10 . Jänner 1570 ein Decret , wodurch
der Magistrat angewiesen wurde , den academischen Mitgliedern die im-
entgeldliche Einfuhr von so viel Wein , als sie zum täglichen Verbrauch
benöthigten , fortan zu gestatten ; für alle sonstige Einfuhr von Wein , so¬
wohl eigener Fechsung , als angekauften , solle jedoch auch von ihnen der
festgesetzte Mauthtarif abverlangt werden .

Auch gab dieses Jahr die Wahl der Procuratoren Anlass zu Strei¬
tigkeiten , indem am Tiburtstage , als der theologische Procurator öster¬
reichischer Nation zu wählen war , die Majorität der Nation fragliches
Amt einem Acatholischen , Namens Mag . Cornel Grien waldt aus
Waidhofen , der Jahres früher als Mitglied der Artisten - Facultät das Rec¬
toramt bekleidete , zuerkannt hatte . Gegen diese Wahl legte nun der theo¬
logische Decan und Domherr zu St . Stephan , Laurenz Zadesius , Pro¬
test ein , die Universität an Maximilians diessfällige Verordnung und an
den Umstand erinnernd , dass Grienwaldf , Jahres vorher als Rector , nur
durch ernste Drohungen dahin zu bewegen gewesen sey , der Frohnleich -
nams -Procession beizuwohnen . Die Folge davon war , dass die ösferr .
Nation Anton Hrosupt , Doctor der Theologie aus dem Orden der Pre¬
diger , trotz dem Widerspruche der Acatholiken zum Procurator ernannte .
CI c . p . 15 .)

Um ähnlichen Auftritten auch bei der nächsten Bectorswahl vorzubeu¬
gen , erwirkte die theologische Facultät ein kais . Decret aus Prag , wel¬
ches , an den Univ . Superintendenten gerichtet , folgendermassen lautet :

»Bevelchen Wür Dir genediglich , dass Du bedacht und geflissen sey st ,
die Sachen dahin zu richten und anzustellen , damit die Erwählung eines
künftigen Rectors ermelter Universität habenden Statuten gemäss beschehe ,
und zu angezogenem Rectorat eine solche Persohn genomen , gebraucht ,
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und befördert werde , welche sich in allen Dingen , sonderlich aber in

den Publicis actibus bemelten Statuten , und dem bei solcher Universität ,
und desselben Rectorat altherkomenen Gebrauch gemäss verhalte , und

sich dessen nicht widere ; was auch hierauss erfolgt , und wider die Sa¬

chen verricht , das wollest uns hernach berichten . Daran thuest Du Unser

genedige und gefählige Mainung « (1. c . p . 16) .
Die Lehrkanzel des neuen Bundes wurde in diesem Jahre der Gesell¬

schaft Jesu wieder zurückgegeben , welche ihr einige Jahre früher abge¬

nommen wurde , um damit den Madruser Bischof , Pioppi , zu belehnen .

Demnach lehrten neuerdings zwei Jesuiten bei der theologischen Facultät

der Hochschule , nämlich : Jacob Go rd o n und Peter Rhegius , welch

letzterer dem im Mai d . J . abgelebten Pater Bauczek im Amte gefolgt

war . — Eder wurde d . J . zum Decan der theologischen Facultät , und

nachdem er während seines Decanates Baccalaureus Theologiae geworden
war , in desselben Jahres Herbstwahl zum Rector (statt eines Doctors der

Theologie ) gewählt .
Am 11 . März 1572 erging an die Universität mittelst der Landesre¬

gierung folgendes kaiserliche Decret :

» Ihr kays . Maystett etc . haben ein Zeit her erfahren , dass sich nicht

allein etliche Burger allhier , sondern auch ihr , der Universität angehö -

rige Membra , eignes willens und gefahlens unterstanden , ohne auch

Ihro kais . Maystett Vorwissen und Zuegeben , dem alten Gebrauch zuwi¬

der die verstorbenen Leichen , so ihnen mit Freundschafft angehörig , auf

eine neue , allhier bey der Statt ungewohnte Art , nemblichen mit Aus¬

schliessung der Priesterscbafft , Schuelen , Windliechter , Geleuth , Grenz ,
und dergleichen ausserlichen geistlichen Ceremonien zu Grab tragen ) dess -

gleichen dieselben Leichen nicht hier in der Statt , sondern ausserhalb

derselben in Bauern - Dörffern , gleichsam der Statt , deren Kirchen und ihrer

Voreltern geistlichen Begrebnussen zu Verachtung und Schmach begra¬
ben zu lassen . Dieweil aber solches an sich Selbsten ergerlich , und we¬
der ihnen , denen Universitäts - Verwandten , noch denen Burgern wider

Ihro kays . Maystett willen , eignes Gewalts zu thun nicht gebüret , so

tragen Ihr kays . Maystett darob billiges Missfallen , und ist hiemit dem¬
selben gnediger und entlicher Befelch , dass der Rector , Superintendens ,
und ganze Universität , solches bey allen ihren zugethanen glidern genz -

lich abschaffen , und von hin keinen gestatten . Welche sich auch derglei¬
chen über vorgehende widersagen understehen , und nicht davon weisen
lassen wurden , die sollen sie Ihro kays . Maystett alsobald namhafft ma¬
chen « ( 1. c . p . 20 .) .

Den 25. Sept . d . J . wurde Erzherzog Rudolf zu Pressburg zum Könige
von Ungarn gekrönt . — Den 1 . Mai d . J . starb Papst Pius V . , ihm folgte
in der Würde Gregor XIII , der zu Rom ein Seminar zur Bildung deut¬
scher Priester erriehtete . — In diesem ^fahre hatte die theologische Fa¬
cultät unserer Hochschule an Zahl der Doctoren gewonnen , es wurde
daher verfügt , Eder ’n allein ausgenommen , keinen Baccalaureus Theolo¬

giae mehr weder zu Ämtern noch zu Rathssitzungen der Facultät fürder¬
hin zuzulassen .
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Mittelst kais . Verordnung von» 26 . März 1573 wurde der Universität

jede Drucklegung irgend einer Schrift ohne vorläufige Genehmigung der
Regierung auf das strengste untersagt , und ihr bloss das Recht der Cen-
sur belassen. Anlass zu dieser Massregel gab eine von Dr. GeorgEder verfasste Controvers -Schrift , und ein im vorangehenden Jahre ge¬drucktes katholisches Buch , dem ohne hohe Ermächtigung die Worte :
» Mit Römisch kays. Majestät Freyheit und geistlicher Obrigkeit Bewilli¬
gung« beigedruckt waren . Doch noch im nächstfolgendenJahre wurde
jenes Verbot wieder aufgehoben , und der juridischen , medieinischenund
artistischen Facultät wieder die freie Drucklegung ihrer Schriften einbe¬
raumt ; bloss die theologische blieb auch fernerhin gebunden , ihre Werkenie anders als nur mit kais. Genehmigung ( aulica facultate) drucken zulassen CI- c . p . 22).

Da die Jesuiten- Schulen fortwährend an Zuspruch gewannen, so er¬
regten sie hiedurch die Eifersucht der Arlisten- Facultät der Hochschule ,und sie wusste den Rector dahin zu bestimmen , dass er Namens der
Universität bei Sr . Majestät ein Bittgesuch einreichte, in welchem gebe¬
ten wurde : 1 . die beiden bei der theologischen Facultät angestelltenProfessoren aus dem Orden der Ges . Jesu wieder zu entfernen ; 2 . den
Jesuiten-Lehrern zu verbieten , ihre Collegien zu denselben Stunden wie
an der Universität abzuhalten ; 3 . Niemand zu Universitäts-Ämtern zuzu¬
lassen , der nicht seine Stadien an einem öffentlichen Gymnasium voll¬
endet hätte . — Der Rector der Jesuiten seinerseits suchte zur Wahrung
der Rechte seiner Ordensgenossen die Fürsprache des spanischen Ge¬
sandten an , und es erfolgte von Seite Sr. Majestät nachstehender Be¬
scheid : 1 . die Jesuiten sollen obbedachte Lehrstellen fortan einnehmen ;2 . sie sollen jedoch in ihren Schulen Philosophie und Theologie nicht zu
denselben Stunden , wie an der Universität, vortragen ; 3 . die Zahl der
bei der theologischen Facultät der Hochschule angestellten Jesuiten so !!
ein- für allemal auf 2 Individuen beschränkt bleiben ; 4 . der Theologe der
Gesellschaft, der zum academischen Rath beigelassen werden will , solle
der deutschen Sprache kundig seyn ; 5 . Mitglieder der Gesellschaft sol¬
len Meder academiseheWürden bekleiden , noch mit derlei Bedienstun -
gen sich befassen .

Anfangs des J. 1573 gründete die Gesellschaft die Bruderschaft
der heil . Barbara ( Coäturn divae Barbarae) , die mit der römischen
Sodalitas wetteiferte , und die Jugend zur Frömmigkeit anzuleiten be¬
stimmt war. Zur Abhaltung diessfälliger Andachtsübungen erhielt die
Gesellschaft vom Landesvorsteherdie hoch heutzutage unweit des Haupt-
mauthgebäudes befindliche , unter obigem Namen bekannte Capelle . Papst
Gregor gab auf P . Magius Einrathen seine Zustimmungzu erwähnter
Verbrüderung der Jugend . Derselbe Papst blieb aber hiebei nicht stehen ,sondern gründete auf Einrathen des apostol . Nuncius beim kais. Hofe ,Joh . Delphi , Bischof von Torcella , in demselben Hause e in Alumnat
für 24 deutsche Jünglinge , mit dem jährlichen Aufwan de von 1200 Gold¬
kronen ( aurci coronati ) . Das Alumnat trat im Februar ins Leben ; da
aber das Gebäude zu klein war , 11m so viele Alumnen aufzunehmen , so
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wurde auf des Kaisers und der Kaiserin Majestät lind anderer Vornehmer
Kosten ein grösseres und bequemeres , 50 Alumnen fassendes Gebäude
zu solchem Zwecke angekauft ( I. c . p . 23) .

Im J . 1575 ward Erzh . Rudolph (damals 24 J . alt ) am 22 . Septem¬
ber zum böhmischen König gekrönt , und den 27 . October zum römischen
König erwählt . Die Universität beauftragte bei diesem Anlasse zwei ihrer
Mitglieder , den Prof , der Dichtkunst Mag . Elias Corvinns und den
der Mathematik Paul Fabricius Hochdieselben bei deren Rückkehr zu
beglückwünschen . Am 17. Nov . langte Rudolph wirklich anhier an , und
wurde feierlich empfangen . Als jedoch Seine Majestät in der St . Stephans¬
kirche ankamen , und die Universität herkömmlicher Weise Höchstdiesel -
ben unter dem Thronhimmel zum Altar geleiten wollte , kam ihr hierin
das Domcapitel vor , worüber , als über Verletzung eines alten Univer¬
sitäts -Privilegiums der Rector reclamirte . Den folgenden Tag machte letz¬
terer nebst vielen Universitätsgliedern Seiner Majestät ihre Aufwartung .
Auch die Schulen der Gesellschaft Jesu begrüssten den Monarchen , und
überreichten Hochdemselben einen mit Gold und Farben verzierten Adler ,
an dessen Flügeln Gedichte verzeichnet waren ; sie führten überdiess vor
Ihren Majestäten ein Drama auf .

Als im J . 1575 Kaiser Maximilian gegen die Türken und in Ei¬
nem gegen den König von Polen sich rüstete , wurde jedes 10 . und 35.
dienstfähige Individuum in den öst . Landen zu den Waffen berufen . Die
Universität sollte 3000 Gulden als Kriegssteuer herbeischiessen , sie ent¬
schuldigte sich aber mit Mangel an Hülfsmitteln und blieb verschont .

In demselben Jahre starb am 12 . October Maximilian II . , an sei¬
nem Namensfeste , 49 Jahr alt , im 12 . seiner väterlichen Regierung . Er
war ein an Herzensgüte ausgezeichneter , friedliebender Fürst , und liebte
die Wissenschaften so sehr , dass sein Hof fortan ein Versammlungsort
der Gelehrten war ; er sprach geläufig ( expedite ) sieben Sprachen : deutsch ,
latein , italienisch , ungarisch , französisch , spanisch und böhmisch .

Am 16. Juli 1577 hielt Rudolph seinen feierlichen Einzug in Wien ;
er wurde von der Universität an der Hauptthüre der St . Stephanskirche
erwartet und in dieselbe geleitet . Den anderen Tag machte der Rector ,
Mag . Benedict Kleinschnitz aus Schwaben , ordentl . Professor der
Artisten - Facultät , mit den Universitäts - Würdenträgern seine Aufwartung
beim Kaiser , der ihnen versprach , das Wohl der Universität so wie
der kath . Religion sich stets angelegen seyn zu lassen .

Für den ersten October berief der Kaiser eine Versammlung der öst .
Stände , um deren Huldigungseid entgegenzunehmen . Auch der academi -
sche Senat erhielt den 24 . August ein Schreiben , worin er aufgefordert
wurde , seine Abgeordneten zu gleichem Zwecke zu ernennen .

Als im J . 1578 am 14. April Johann Sch warzenth aller , ein zwar
sehr berühmter Jurist , doch der akatholischen Lehre zugethan , von den
Procuratoren der juridischen , medicinischen und artistischen Facultäten
zürn Rector erwählt wurde , legte gegen diese Wahl der theologische
Procurator , auf Kaiser Maximilians 11. , und das Jahres vorher , am
7 . Juni erlassene Decret Erzh . Ernst sich berufend , Protest ein , und



erwirkte neuerdings eine allerhöchste Verordnung , der zufolge Niemand
zu der höchsten academischen Wurde erwählt werden durfte , der nicht
an den öffentlichen Feierlichkeiten der Katholiken Theil nehmen würde .
Da sich nun S ch war zen thall er hiezu nicht bequemen wollte , ward
er der ihm bereits ertheilten Stelle wieder verlustig , und statt seiner
Peter Muschitsch , aus Cilly , Dr . der Theologie , in dem bereits inne¬
gehabten Rectoratsamte für noch ein halbes Jahr bestätiget . Um seinem
diessfälligen Befehl um so mehr Nachdruck zu geben , wohnte der Kaiser
nach seiner Rückkehr von Pressburg in höchst eigener Person , begleitet
von seinen Brüdern Ernst und Maxi milian , so wie vom Herzog Fer¬
dinand von Baiern , der Fronleichnams - Procession bei . Bald hierauf
(am 21 . Juni ) wurde auch dem protest . Prediger in Wien , Josue Opiz ,
die Fortsetzung seines kirchlichen Dienstes innerhalb Wiens Mauern
untersagt .

Zu dieser Zeit bemühten sich die gelehrtesten Männer Roms , den
Julianischen Calender nach der Lilianischen Norm Cad Lilianam regulam )
zu verbessern . Bereits ein Jahr früher wurde allen Fürsten das Compen -?
dium der Lilianischen Rechnung zugemittelt . Da nun dieses Geschäft sich
besonders auf den Ritus der Katholiken bezog , so sandte Kaiser Ru¬
dolph erstbedachtes Compendium an unsere Universität , und befahl dem
Rector , in der Mathematik wohl bewanderte Universitätsglieder zusam¬
men zu berufen , welche über die Art und Weise den Calender zu ver -v
bessern , sich berathen und in einem bestimmen möchten , was dem¬
selben zuzusetzen oder aus ihm wegzulassen sey . Mit solchem Geschäfte
wurden nun beauftragt : PP . Petrus Bussäus und Aschermann ,
beide aus der Ges . Jesu und Professoren der Theologie an der Univer¬
sität ; Martin Gössl und Stephan Englmayr , Rechfsgelehrte ; Paul
Fabricius und Andreas Dadius , Professoren der Medicin und der
Mathematik alihier , endlich Mag . Peter Pengl . Alle , mit Ausnahme
Fabricius , stimmten dem Lilianischen Vorschläge bei , nur Fabri¬
cius allein war der Meinung , man könnte den Calender am füglichsten
dadurch verbessern , wenn man bei je zehn Monaten einen Tag wegT
liesse , was dann auch beim Cyclus und der goldenen Zahl geschehen
müsste . Die Resultate der Berathung wurden dem Kaiser und von diesem
dem Papste übergeben (1. c. p . 33 et Sq .) .

Am 9 . Juli d. J . ward der nachmalige Kaiser Ferdinand II . (Sohn
des Erzh . Carl und der Maria von Baiern ) zu Grätz geboren .

An die Stelle des bereits im vorigen Jahre verstorbenen Universitäts -
Kanzlers wurde bei Gelegenheit einer Promotion in der juridischen Fa -?
cultät von dieser der Superintendent Sigmund Oedt zum Procancella -
rius erwählt . Hiegegen protestirte das Domcapitel , indem es behauptete ,
dass nach altem Gesetze die Kanzlerswürde nie von einem anderen Indi -
viduo als geistlichen Standes vertreten werden könne . Die streitige An¬
gelegenheit kam vor die Regierung , welche nachstehendermassen ent¬
schied : »Mortuo Cancellario Universitatis , si promolio alicvjus facultalis
instet , in Vicecanceltarium ex eadem facultate quispiam designatur , ex
qua fit promotio . « Man berief sich hiebei auf eine bereits im J . 1519 bei



Gelegenheit der Promotion Ambros Salzer ’s Statt gehabte Übung und
auf eine diessfällige Entscheidung M a x i m i 1 i a n’s I .

Um nicht bloss für die Bildung der bereits heranwachsenden , son¬
dern auch der noch frühen Jugend bestmöglichst zu sorgen , beauftragte
Kaiser Rudolph im J . 1579 seinen Bruder Ernst , kais . Statthalter in
Österreich , eine Instruction bezüglich auf die Trivialschulen zu erlassen ,
in welcher sowohl die Art und Weise diessfälligen Unterrichtes als auch
die Wahl der Lehrer näher bestimmt werden sollte . Die Hauptpuncte die¬
ser in den Acten der theologischen Facultät enthaltenen Instruction sind

folgende :
1 . Die Jugend beider Geschlechter soll in der Orthographie und Arith¬

metik fleissig unterrichtet und
2 . deren Sitten genau beaufsichtiget , die Kinder zur Frömmigkeit an¬

geleitet , und ihnen die Liebe zur Tugend eingeprägt werden . Daher
sollen auch

3 . demselben keine unsittlichen und noch viel weniger
4. Ketzerei athmende Bücher oder Schriften an die Hand gegeben

werden .
5 . Die von den Lehrern vorgeschriebenen Formen sollen nichts gegen

die katholische Glaubenslehre Anstössiges enthalten , auch
6 . zu Anfang und Ende jedes Schulunterrichtes nur jene Gesänge

abgesungen werden , die bisher in der kath . Kirche üblich waren .
7 . Die Kinder sollen mit vorzüglicher Genauigkeit in den Religions -

Grundsätzen der kath . Kirche unterrichtet , und hiebei die Lehrmethode
des Pater Canisius befolgt werden .

8. Die Lehrer sollen an Sonn - und Feiertagen die Jugend in die
Kirchen zu St . Stephan , St . Michael und der Ges . Jesu geleitet , damit
sie daselbst das heilige Messopfer und die Predigt anhören . Auch solle

9 . die Jugend zu bestimmten Zeiten zur Beichte geführt werden und
das heil . Abendmal empfangen , ferner

10. An Freitag , Samstag und an gebotenen Fasttagen des Fieisch -
essens sich enthalten .

11 . Es soll weder ein Lehrer noch eine Lehrerin angestellt werden ,
die nicht zum kath . Glauben sich bekennen .

Um diesem allerhöchsten Beschluss desto mehr Nachdruck zu ver¬
leihen , wurde verordnet , dass hinführo der Official zu St . Stephan und
der Decan der theologischen Facultät die anzustellenden Lehrer über die
Religionskenntnisse , Sitten und sonstige Fähigkeiten prüfen sollen , und
die geeigneten dem Wiener Magistrate für die erledigten Stellen Vor¬
schlägen . Ausserdem wurden zwei Scbulaufseher ( Ludimagistri ) der
eine bei St . Stephan , der andere bei St . Michael bestellt , die zweimal
im Jahre die sämmtiieben Schulen allhier zu untersuchen , sich von der
Statt gehabten Befolgung des allerhöchsten Willens zu überzeugen , und
darüber höheren Ortes zu berichten hatten ( 1. c . p . 35 u . sq .) .

Am 15 . August d . J . wurde die Studenten -Bruderscbaft im Collegium
der Ges . Jesu , unter dem Namen der Bruderschaft zu Maria Himmelfahrt
installirt .
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Den 17 . September hatte der Kaiser die bereits seit zwei Jahren er¬

ledigte Domprobstei und das damit verbundene Amt des Universitätskanz¬
lers an Melchior Kiesel , Philosophiae Magister und Theologiae Bac-
calaureus , verliehen .

Im J . 1580 wurde zur sicheren Handhabung der Iluhe und Verhütung
von Volksaufläufen innerhalb der Mauern Wiens zum ersten Mal eine
eigene Stadtmiliz eingeführt ( miles praeskliarius urbi Viennensi imposilus estj
und zu deren Hauptmann ( Tribunua ) Johann Fernberger ernannt .

In demselben Jahre hatte der Kaiser auch die Bücher - Censur behufs
der Unterdrückung irreligiöser oder sittenverderblicher Bücher eingesetzt
und den Bischof von Wien , dem einige Commissäre von Seite der Uni¬
versität und des Stadtrathes zu solchem Behufe beigesellt wurden , mit
diesem Geschäfte beauftragt . Die Universität ernannte zu derlei Commis¬
sären ihren theologischen Decan und den ersten Professor derselben Fa -
cultät . Die Buchhändler erhielten nun den Auftrag , das Verzeichniss ihrer
zum Verkaufe vorräthigen Bücher an diese Commission einzusenden , und
es wurden sämmtliche Bücher , welche den Satzungen der katholischen
Religion zuwiderlaufende Lehren enthielten oder gegen die Sittlichkeit
versiiessen , mit dem Interdicte belegt ( 1. c . p . 39) . ’

Im Jahre 1581 erfloss auf Antrag des Universitäts - Kanzlers Kiesel
ein Regierungs - Decret , welches verfügte , dass hinführo Niemand zu
literarischen Würden und zur Universität zugelassen werden sollte , der
nicht früher gemäss der 1 . Reformations -Acte Ferdinands ! , und der Bulle
Papst Pius IV . sein Bekenntnis « des katholischen Glaubens abgelegt hätte .

Die erste Facultät , die sich gegen dieses Regierungs - Decret ver¬
ging , war die medicinische , indem sie einen gewissen E bergt orffer ,
der , um dem Glaubensbekenntnisse zu entgehen , den Med . Doctorgrad , in
Wittenberg genommen hatte , in ihre Innung aufnahm . Als diess der
Kanzler erfuhr , führteer hierüber alsogleich Klage sowohl beim Kaiser
als »dessen Statthalter , und erwirkte trotz den „Entschuldigungen der me-
dic . Facultät die ungesäumte Löschung Eberstorffer ’s aus der Fac . Matri¬
kel , nebst dem Verbot , allhier Praxis auszuüben .

In der Collegiatkirche der Ges . Jesu wurde dieses Jahr durch die
Bemühungen Pater Sc bereits die Bürger -Bruderschaft ( Sodalitas civium )
gegründet ; auch wurde in demselben Jahre die »Marianische Studenten -
Bruderschaft mit der zur h . Barbara vereinigt .

Unter 23 . Februar 1582 erging von Papst Gregor XIII . die Aufforde¬
rung an sämmtliche Fürsten der Christenheit die Calender - Verbesserung ,
grösstentheils nach dem Lilianischen Vorschlag , anzunehmen . Noch in
demselben Jahre beeilten sich Italien , Spanien , Frankreich , Polen und
einige Kreise Deutschlands , dem Wunsche Sr . Heiligkeit zu willfahren .
Im Februar des nächsten Jahres geschah dasselbe in Baiern ; im October
in Österreich , Steiermark , Kärnthen , Krain und andern österr . Ländern ;
im Februar des darauffolgenden Jahres in Böhmen und dessen Nebenlän -
tlern ; erst im J . 1700 adoptirte den Gregorianischen Calender auch das
proleslantische Deutschland , und hierauf Dänemark , Holland und die
andern akatholischen Staaten , Russland ausgenommen .
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Im J . 1582 starben die Professoren der Medicin Löbschütz und
Adam Pretters ebne gger , letzterer war aus Weiskirchen in Steier¬
mark gebürtig und Stifter des Weisskirchner Stipendiums .

Im J . 1583 wiUhete die Pest allhier , wesshalb die Jesuiten - Schulen
bis März gesperrt blieben , nicht aber die in Vergleich zu denselben nur
sehr schwach besuchten der Universität , die kaum dreissig Studierende
zählten .

Im J . 1584 endete der bereits seit zwei Jahren geführte Rangstreit
zwischen der Universität und dem Stadtmagistrat , welch ’ letzterer bei der
in der St . Stephanskirche abgehaltenen Rorate - Messe zwar dem Rector
und jenen Universitätsgliedern , die zugleich kaiserliche Räthe waren ,
nicht aber auch den übrigen den Vortritt einräumen wollte , wesshalb
sich die letztem sämmtlich aus der Kirche zurückzogen . Aus solchem An¬
lass verwendete sich sowohl der Bischof von Wien Caspar Neubeck ,
als auch der kais . Superintendent Oedt beim Kaiser ; letzterer auf die
alten und neuen (von Ferdinand I . und Maximilian II . ertheilten ) Privile¬

gien der Hochschule sich berufend , ersterer ein böses Beispiel für die
Nichtkatholischen befürchtend . Der Kaiser sprach ohne Zögern der Uni¬
versität den Vorrang zu .

Während der Jahre 1585— 1587 wurde den Protestanten die freie Aus¬
übung ihres Cultus allmälig in ganz Österreich eingestellt . Auch hatte
die Universität in diesem Zeitraum mehrere ihrer Glieder durch den Tod
verloren , unter andern die Med . DD . Michael L in g el , Caspar Pier¬
pacher , Michael Spitaler , Paul Weidner ( Widner ) ; letzterer Ka¬
tholik , erstere akatholisch .

Im J . 1585 bestätigte Kaiser Rudolph auf des Superintendenten Oedt
Fürsprache die Universitäts - Privilegien .

In demselben Jahre erging aber auch von Seite des Kaisers ein stren¬

ger Verweis an die Universität , und zwar : 1 . weil bei der Rectorswahl
so fahrlässig zu Werke gegangen wurde , dass dazu kaum einige wenige
Mitglieder der Hochschule erschienen waren , und man zur Procurator -
wahl gar kein Mitglied zu gewinnen sich bemühte , so zwar , dass am
Ende der Exrector Pr e 11 er s eh n egger zum Procuratur requirirt wer¬
den musste ; 2 . weil es verlautete , die besoldeten Professoren w'ären in
Erfüllung ihrer Berufsptlichten überaus saumselig ; 3 . weil zu Börsen -
Aufsehern mitunter auch Nichtkatholische gewählt und auch Neulinge in
den Börsen aus der Zahl letzterer aufgenommen wurden .

Am 8 . April 1585 starb zu Rom Papst Gregor XIII . , 84 Jahre alt . Er
stiftete 22 Seminarien für die katholische Jugend , und hatte Sixtus V.
zum Nachfolger .

Im J . 1587 starb zu Wien Dr . Georg Eder , ehemaliger Rector , aus
Freisingen in Baiern gebürtig , und vermachte sein ganzes ansehnliches
Vermögen dem hiesigen Collegium der Ges . Jesu .

Im J . 1590 endeten Sixtus V. und Erzh . Carl , der Gründer der Grätzer
Universität . Sixtus erhielt Urban VII . zum Nachfolger und dieser nach
drei Tagen Gregor XIV . Erzh . Carl ’n folgte Ferdinand (nachmals Kai¬
ser Ferd . II .) , da er aber noch unmündig war , so übernahm bei ihm die



30
Vormundstelle Erzh . Ernst , und statt dessen wurde Erzh . Mathias ,
des Kaisers Bruder , Statthalter in Österreich .

In demselben Jahre ward Wien durch eine grosse Feuersbrunst ver¬
heert , auch war wegen grosser Dürre Misswuchs in Österreich . Nam¬
haften Schaden richtete überdiess das am 15 September Abends Statt ge¬
habte Erdbeben an , wobei auch die St . Stephanskirche hart mitgenom¬
men wurde , und von welcher Zeit an sich der Thurm nach Norden krümmte .

Im J . 1591 starb am 10. Februar der kais . Superintendent Sigmund
Oedt , sein Nachfolger im Amte war Carl Stredele , J . ü . Dr . und
kais . Regierungsrath . Auch Gregor XIV . lebte ab , und wurde in der
höchsten kirchlichen Würde durch Clemens VIII . ( Hyppolit Aldobran -
dini ) ersetzt .

Im J . 1593 erfloss aus dem Universitäts - Consistorium an die Profes¬
soren der Mathematik der Auftrag , sie möchten die Witterungs -Progno ?-
stica und Calendaria mit der Theorie der Mathematik in Einklang bringen
( Mutheseos praxin in edendis proynosticis et calendariis Theoriae conjun -
gerent ) , was sie bisher unterlassen hatten . Diese Weisung ermunterte
die Wiener Mathematiker so sehr zur diessfälligen Thätigkeit , dass von
nun an kein Jahr verging , ohne dass sie ihre Witterungs -Prognostica
mitgetheilt hätten ; doch arteten sie hiebei so sehr aus , dass sie selbst
Krieg und Frieden zu prophezeien sich erlaubten , wesshalb denn die
theologische Facultät , der die Censur dieses Gegenstandes oblag , auf
das Verbot der astrologischen Weissagungen an trug ( ul astrologia ju~
diciaria interdiceretur ) . Von dem J . 1593 an wurde das heil . Leopolds¬
fest jährlich in N . Österreich gefeiert .

Im J . 1594 wurde ein kais . Decret veröffentlicht , demzufolge hin -
führo kein Rechtsgelehrter , ohne sich dem Repetitionsact unterzogen zu
haben und in die hiesige Juristen -Facultät aufgenommen worden zu seyn ,
advociren durfte ( ne cui Juris consulto posthac liceat causas ullum ad
Tribunal Viennense agere , qui praemissa de more repetitione FacultaU
eidem adscriptus non sit ) .

Im J . 1595 war grosser Bauernkrieg in Österreich .
Im J . 1598 starb der Universitäts - Superintendent Stredele . Unter

den Candidaten , die nach herkömmlicher Sitte jede der 4 Facultäten für
diese Stelle zu präsentiren hatte , wurden von der med . Facultät : Bene¬
dict P er ger , Diomedes Cornarius und Johann Leander der Re¬
gierung vorgeschlagen . Superintendent wurde Paul Seeauer , J . U.
Dr . und Regierungsrath , und da dieser Geschäfte halber nach zwei Jahren
sein Amt niederlegte , Mathias Püchlmayr , Phil , et J . U . Dr . u . n . ö .
Regierungsrath .

Im J . 1598 wurde das seit 1594 erledigte Wiener Bisthum Melchior
ItleseFn , damals Verweser des Neustädter Bisthums , verliehen ; er
blieb auf des Kaisers Befehl zugleich Kanzler der Universität .

Anfangs des J . 1599 musste der Rector , Philos . et Med . Dr . Johann
Büttner , weil er zum Physicus Austriae superioris ernannt wurde , das
Rectorat verlassen , und ernannte den Med . Dr . Diomedes Leander zu
seinem Vicerector . Doch die med . Facultät protest irte dagegen und wollte ,
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ihr Decan solle die Stelle des Rectors einnehmen . Sie berief sich hiebei
auf die Universitäts - Statuten , denen zufolge der Abgang des Rectors in¬
nerhalb der Amtszeit durch den Decan der betreffenden Facultät zu erse¬
tzen sey . Die meisten Rathsmifglieder stimmten ihr bei , doch nachdem
der J . U . Dr . Joh . Schwarzenlhaller dem Consistorium bewiesen
hatte , dass , wenn auch bei der Universität solcher Usus Statt gefunden
habe , diess jedoch nicht gesetzlich sey , und seinen Ausspruch
auch durch schlagende Gründe erhärtete , so blieb Leander Vicerec -
tor ( 1. c. p . 74) .

Im J . 1602 am 10. October wurde der Universität ein allerhöchster
Beschluss zugemittelt , dem zufolge binführo die bei der Hochschule ein¬

gegangenen Strafgelder jedesmal in drei gleiche Theile getheilt werden
sollten ; der erste Theil sollte dem Rector , der den Pönfall verhängt hatte ,
der zweite den Mitgliedern des Universitäts - Consistoriums zukommen ,
der dritte zum Besten des Gesammtrathes verwendet werden .

Als um diese Zeit der Universitäts - Kanzler Bischof Kiesel nach
Prag abzureisen hatte , bestellte er Pater Hüttner , ersten Professor der
Theologie , zum Vieekanzler .

Den 2 . März 1605 starb zu Rom Clemens VIII . , ihn ersetzte den
1 . April Alexander Medicis unter dem Kamen Leo XL , und diesen
zwei Tage später Camill Burgens , nachmals Paul V.

Am 22 . April 1607 wurde das Collegium der Gesellschaft Jesu , nebst
Bibliothek , Kirche und Convict durch eine heftige Feuersbrunst verzehrt .

Während der zwischen Kaiser Rudolph und Erzherzog Mathias
ausgebrochenen Differenzen nahmen die Protestanten alimälig wieder ihre
früheren Kirchen und Schulen in Wien ein , und auch an der Universität
mehrte sich die Zahl derselben . Diess bewog Mathias , die Censur der
Bücher zu verschärfen , alle gegen die katholische Religion gerichtete
Bücher zu verbieten , und zur desto sicherem Erzielung seines Vorhabens
durch den Official von St . Stephan , den theologischen Decan und den
Vicebürgermeister ( Proconsul ) die Läden der Buchhändler strenge unter¬
suchen und alle anslössigen Bücher wegnehmea zu lassen .

Um die Convictoren , deren Wohngebäude im vorigen Jahre nebst
dem Colleaium der Ges . Jesu abgebrannt war , besser zu unterbringen ,
wurden die Beck ’schen Häuser am Hof (an deren Stelle heutzutage das
Nunciaturgebäude sich befindet ) um den Preis von 6600 Gulden angekauft
und im April 1608 von den Zöglingen bezogen .

Im J . 1609 fand in der Jesuitenkirche das 40stiindige Gebet in der
Quinquagesima zum ersten Male unter grosser Feierlichkeit Statt .

ln demselben Jahre starb Mathias Püchlmayr , kais . Superinten *
dent der Universität ; sein Nachfolger wurde am 80. Jänner 1610 Chri¬
stian Schäffler , J . U. Dr . und Reg . Rath .

Als im erslbenannten Jahre zu Prag die Aussöhnung der kaiserlichen
Brüder erfolgt war , und Mathias das Erzherzogthum Österreich als
Regierender betrat , richtete er vor allem sein strenges Augenmerk auf
den traurigen Stand der Wiener Universität , die ihrer Auflösung nahe
war . Seine diessfälligen Besorgnisse drücken die Acten folgendermassen
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«aus : »Nihil enim Provinciis ~y Religtonique catholicae profuturum imtgis
perspiciebat , quam si literaria illa palaestra , e qua ii prodeunt , qui Rem -
publicam atramque et illustrent et tueantur , recte sit constituta . K (1. c.
p . 89 .) Als nun überdies » Mathi as erfuhr, -dass die artistische Facul -
tät beinahe keine Zuhörer mehr zählte , der nöthigen Lehrer entbehrte ,die sonst in dieser Fac . üblichen Vorlesungen vernachlässigt würden ,
und durch den schlechten Betrieb dieser Studien , welche doch die Grund¬
vesten höherer academischer Bildung sind , auch die übrigen Facul täten
nothwendigerweise in Verfall geratben müssten Cneglectis iis studiis , quae
caeterarum sunt fundamental caeteras etiam artes et jacultates labascere) ,
als ferner Kiesel dem Erzherzoge dringend vorstellte , dass , um einem
so bedauerungswürdigen Stand der Dinge wirksam zu steuern , kein an¬
deres Mittel erübrige , als den Vätern der Gesellschaft Jesu , in deren
Schulen die Humanitäfs - und philosophischen Studien bereits so hoch und
so erfreulich aufgeblüht wären , auch den philosophischen Unterricht an
der Hochschule anzuvertrauen , und solche Massregel um so erwünschter
erscheine , als hiebei zu erwarten stünde , dass die Jugend nicht allein
in den Wissenschaften grössere Fortschritte machen , sondern auch in
der Religion , Frömmigkeit und Sittlichkeit hesser gedeihen werde als je $
so stimmte ihm der Erzherzog vollkommen bei , und liess zur bestmög¬
lichen Beschleunigung solcher Angelegenheit eine Commission zusammen¬
treten , der die genaue Prüfung des Kl ese Eschen Reformations -Ent¬
wurfes übertragen ward . Mitglieder dieser Commission waren : Bischof
Kiesel selbst , Thomas Ruelf , Prälat von Klosterneuburg , Georg Frei¬
herr v . Teuffl , Christoph Pirchamer und Veit Süess ( I . c* P* 90) .

Als diese Nachricht dem Rector des Collegiums der Gesellschaft zu¬
kam und durch ihn den Vätern der Gesellschaft mitgetheilt wurde , wa¬
ren diese hierüber sehr bestürzt , da sie eine solche Neuerung aus meh¬
reren Gründen für das Collegium viel zu beschwerlich , und für die Ju¬
gend verderblich erachteten . Doch dieser Besorgniss überhob sie bald die
Universität selbst , welche , eine Neuerung der Art verabscheuend , im
Sinne der vier Fac ul täten folgenden Beschluss fasste und der Commission
übergab

Sie habe (so heisst es darin ) zwar mit grösster Ehrerbietung das
allergnädigste Rescript Sr . Majestät entgegengenommen und gelesen ,
könne sich jedoch nicht verhehlen , dass ihr die vorgeschlagene Art und
Weise der Reformation so wenig annehmbar erscheine , dass sie vielmehr
die festeste Überzeugung hege , man müsse der Ausführung des in Vor¬
schlag gebrachten Planes mit allen , nur immerhin zu Gebot stehenden
Mitteln hindernd entgegen treten . Nur jene Verbesserung des Standes der
Universität dünke ihr zweckmässig , welche mit Aufrechthaltung der alten
Privilegien und Einrichtungen der Hochschule gepaart und ^im Sinne der Fer -
dinandeischen Reformation vom J . 1554 eingeieitet wäre . Der Ge ianke einer
Übertragung des philosophischen Lehrcurses der Hochschule an die Väter
der Ges . Jesu verstosse aber ganz und gar gegen die Gründungsacte derUni -
versität , gegen den Sinn der päpstlichen Bulle , endlich auch gegen die
von den weil . Erzh . von Österreich glorreichsten Andenkens der Hoch -
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schule gemachten Zugeständnisse und ihr ertheilten Freiheiten , die alle
bisher sämmtlich und ungeschmälert beachtet worden wären . Solcher Mass -
regel widerstrebe aber auch das im J . 1573 erflossene Decret Kaiser Ma¬
ximilians II . , welches den Vätern der Ges . bloss zwei theologische Lehr¬
stühle an der Universität eingeräumt und sie von allen übrigen Kanzeln
und selbst von allen acädemischen Würden und Ämtern ausgeschlossen
habe . Dass die Zahl der Zuhörer in der Artisten - Facullät seit Jahren
sehr gering gewesen , sey zwar unbezweifelt , doch könne diess weder
der Fahrlässigkeit der daselbst angestellten Lehrer , noch deren Unwis¬
senheit , sondern müsse lediglich den traurigen Kriegsereignissen und zu¬
gleich dem beachtenswerthen Umstande beigemessen werden , dass die
Schüler den philosophischen Lehrcurs in den Collegien der Gesellschaft
binnen drei Jahren beenden , während dieser an der Universität fünf bis
sechs Jahre lang dauere . Und doch stehe letzteres in vollem Einklänge
mit dem Reformations - Edicte Ferdinand I . , und es sey allerdings viel
erspriesslicher , viel empfehlenswürdiger , wenn man die Studien gut und
gründlich , als wenn man sie schnell und oberflächlich durchmache . Über -
diess müsse der Universitätsrath befürchten , die Einführung der Väter
der Ges . in die philosophische Facultät werde nur zu Dissonanzen und
Streitigkeiten zwischen den Schülern der verschiedenen Professoren An¬
lass geben , und sofort das so sehr erwünschte gute Einvernehmen unter
den Academikern störenj auch sey zu gewärtigen , dass die Collegial -
Professoren (Jesuiten ) nach Einziehung ihrer Gehalte die Schulen ver¬
nachlässigen , und die tüchtigsten Jünglinge für sich oder andere Orden
gewinnen werden , woraus aber für den weltlichen Staat ( Respublira pro -
fanaj nur Nachtheil hervorgehen könne . Aus so gearteten Gründen scheine
es dem Universitätsrath angemessener , die Väter der Gesellschaft Jesu
fortan innerhalb ihres Collegii die Philosophie so wie andere Lehrgegen¬
stände , wie bisher , frei betreiben und lehren zu lassen , als sie in die
philosophischen Lehrstühle der Universität einzusetzen . Immerhin könne man
aber den Schülern der Ges . Jesu , wenn sie nebstdem auch die Universitäts¬
lehrer die gesetzlich vorgeschriebene Zeit hindurch gehört hätten , zum Bac-
calaureats - und Magistergrad in der Philosophie zulassen . (1. c . p . 90 et sq .)

Nach Kennfnissnahme von dieser Gegenvorstellung der Universität , be¬
stand König Mathias nicht w eiter auf der Einführung der Jesuiten in die
Artisten - Facultät . Um jedoch letztere Studien der Hochschule nach Thun -
lichkeit zu verbessern , und weil verlautete , der Verfall der philos . Stu¬
dien an der Universität rühre daher , dass die Professoren , dem Sinne
der ursprünglichen Einrichtung zuwider , das herzogliche Collegium nicht
mehr bewohnten und sich mit verschiedenen anderweitigen Geschäften
befassten , so erging unter 6 . November d . J . ein allerhöchstes Decret an
den Rector und den academischen Senat , demzufolge die Professoren der
Artisten angewiesen wurden , entweder das herzogliche Collegium wieder
zu beziehen und ihre Amtspflichten pünctlieh und genau zu erfüllen , oder
aber ihre Stellen niederzuiegen . Nur wenige leisteten der Aufforderung
Folge , die übrigen zogen es vor , ihren Ämtern zu entsagen . Unter letz¬
tere gehörten : Martin Khöck , Dr . Juris und Prof , der Rhetorik $ Mag.

3
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Andreas Lechler , Prof, der Logik; Mag . Peter Hoffmann , Univer¬

sität« - Notar ; Mag . Khnen , Rector der Bürgerschule und ProfessorMa-

theseos secundariae; Mag. Thomas Arnoldt , Professorder Grammatik.
Dieses Jahr wurde auch die seit geraumer Zeit allmälig eingeschli¬

chene Sitte ab geschafft , der zufolge der Rector , die Decane und andere

Universitäts-Mitglieder vor Beginn des Fronleichnams-Umzuges ein Früh¬

stück im Bischofhofe einnahmen .
Im J. 1618 starb Kaiser Rudolph , worauf Mathias auch die Krone

Böhmens und Ungarns erlangte.
Im J . 1613 wurde von Pater Johann Hy 1 i n die Bruderschaft des Kör¬

pers Christi ( SodalUmm Corporis Christi) in der Kirche von St . Stephan
wieder hergestellt.

Am 3 . Jänner d . J . begann die auch noch heut zu Tage übliche Sitte,
das Hochwürdige im Ciborium und unter Thronhimmel mit anständigem
Geleite den Kranken der Stadt zuzuführen .

Im J . 1614 ward der akatholische Gottesdienst in der Vorsfadtkirche

St. Ulrich eingestellt ; auch wurden die Buchläden von einer, aus dem

Wiener Official zu St . Stephan , dem Decane der theologischenFacultät

und zwei Magistratsräthen bestehenden Commission strenge untersucht und

alle anstössigen Werke confiscirt .
Im J . 1615 erhielten die jüngst aus Spanien angelangten Brüder

der Barmherzigkeit auf Verwendung der Väter der Ges . Jesu vom

Könige Mathias ihr noch gegenwärtig inne gehabtes Hospital in der Leo¬

poldstadt ; die Seelsorge daselbst übernahm die Ges . Jesu.
Im J. 1616 verfolgte Kiesel mit mehr Nachdruck als je seine bereits

Jahre vorher geltend gemachte Lieblingsidee, den Vätern der Gesellschaft

Jesu die philosophischenLehrstellen der Universität aufzudringen , und

erwirkte endlich folgendes kais. Deere! , welches er dem Rector Collegii

ungesäumt zusehickte:
» Cum pltilosophicae in Academia Juventutis infreq.uentia inde videatur

accedere , quoä cursus philosophicus praeleyatur in Societalis colleyio , et

bis inibi ahsolvalur , anlequam semel in Universitate ; quo nimirum fiat , ui

non immerito studiosa Juventus Academia relicta Professon 'es Colleyii acce-

dat . Huic rei adferri posse remedium , si Societatis Patres Philosophiam
in Academia praelegant, cum videatur ; ftinc Sua Majestas omnino decrevil,
ut ea Philosophiae inlroductio quamprimum fiat , his tarnen legibus : inpri -

mis ut Philosophiae cursus in posterum non doceatur in Colleyio ; deinde ul

Logicam et Physicam iis horis legant in Universitate Patres ■duo , quibus

aliorum Universitatis Professorum lectiones philosophicae non impediantur ,

denique ut quamvis integrum sit Facultatis Artisticae Professoribns Stipen-

diatos , quas vocant , Universitatis ad suas cogere lectiones y. liberum ta¬

rnen iisdeni stipendiatis sit, mullo vero magis iis, qui tales non sunt, ad leclio-

nes Palrumhoris ab Universitate iisdem designandis accedere. “ (1. c . p . 102 .)
Die Väter der Gesellschaft widerstrebten nach allen Kräften diesem

Ansinnen, und brachten dagegen Kl es e l ’n die gewichtigsten Gründe vor ,
auch verwendeten sie sich desshalb bei Erzh . Maximilian , der mit der

Ausführung obigen Decretes beauftragt war , überdies » erhielten sie Em-
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pfehlungsschreiben an den Kaiser und die Kaiserin zu ihren Gunsten ,
endlich überreichte selbst der Ges . Provinzial in Österreich Pat . Ferd .
Alber ein eigenes Gesuch in Betreff dieser Angelegenheit an den Kaiser
und bat , Seine kais . Majestät möge bei Ihrer der Gesellschaft Jesu gnä¬
digst bewiesenen Huld einen anderen Weg gnädigst verfolgen , um der
Universität aufzuhelfen , welcher sowohl für die Gesellschaft ehrenvoller ,
als auch für die studirende Jugend erspriesslicher und den Privilegien des
Collegiums angemessener wäre . Dieser Ausweg sey : dass man auch in
der Zukunft dem Collegium das Recht Philosophie zu lehren belasse , das
Collegium selbst aber bezüglich auf alle seine Vorlesungen mit der Uni¬
versität vereinige , oder , wie man zu sagen pflegt , derselben einverleibe ,
so zwar , dass die philosophischen Vorlesungen , obgleich im Collegio
der Gesellschaft gehalten , dennoch wirklich als academische betrachtet
und auch als solche benannt werden möchten . Diess dünke ihm (dem Pro -
vincial ) weder etwas Neues noch Unausführbares , zumal solche Einrich¬
tung bereits an mehreren berühmten Universitäten , z . B. der zu Köln ,
Louvain u . a . Platz gegriffen habe , und man daher zu erwarten berechti¬
get sey , sie werde auch der Wiener Hochschule zu gleichemVortheil ge¬
reichen . Auf solche Weise werde es auch geschehen , dass die Studirenden
des Collegiums der Gesellschaft in die Universitäts - Matrikel eingetragen ,
die öffentlichen philosophischen Disputationen zur Erlangung der Grade ,
so wie die Promotionen auf die herkömmliche Art in dem Gebäude der Uni¬
versität abgehalten , und hinführo weit mehrere durch Fleiss und Talente
ausgezeichnete Jünglinge , als eben bisher , academische Grade in der
Artisten - Facultät nehmen werden , woraus dann der Universität nur
höhere Achtung und namhaftere Vortheile erwachsen dürften ; auch würde
durch solche Massregel am sichersten erzielt werden , dass sich hinführo
mehrere Jünglinge den höheren academischen Studien (der Theologie , Jus ,
Medicin ) zu wen den , als bis dahin der Fall war . Hiezu komme , dass die
Gesellschaft Jesu selbst die Lasten , welche die Artisten - Facultät nur zu
oft drücken , auf sich lade ; sie wolle nämlich dafür Sorge tragen , dass
die philosophischen Lehrstühle jederzeit nur mit hochgelehrten und durch
fromme Sitten ausgezeichneten Professoren , im Einklänge mit den Insti¬
tuten der Gesellschaft Jesu , besetzt , und die Schüler durch Gesetze ,
Disciplin und Strafen auf der rechten Bahn geleitet werden ; man wolle
sicUs zur vorzüglichen Aufgabe machen , alles so eiazurichten , dass
Wissenschaft und Tugend in freundlich gepaartem Bunde an der Hoch¬
schule stets erfreulicher aufblühen , kräftiger gedeihen und immer segens¬
reichere Früchte tragen mögen . Bei so bewandten Umständen werde die
Hochschule allenthalben an gutem Rufe gewinnen , ihr eine grosse Zahl
durch ehrbare Sitten und durch ausgezeichnete Talente hervorragender
Jünglinge Zuströmen , und alle wohlgesinnten , verständigen , auf geistig -
sittliche Ausbildung ihrer Kinder bedachten Al tern dieselben mit voller Be¬
ruhigung und Zuversicht der Wiener Hochschule anvertrauen . Und so
könne denn in Einem dem väterlichen Wunsche Seiner kais . Majestät
auf eine , den Privilegien der Gesellschaft Jesu eben so wenig als denen

3 #
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der Hochschule widerstrebende , daher für jede der betheiligten Parteien

annehmbare Weise auf das vollkommenste entsprochen werden .

Nichts konnte jedoch Klesel ’n von seinem ursprünglich gefassten

Plane abbringen , und der Provincial der Jesuiten erhielt demnach den ge¬

messensten kais . Befehl , sich zu beeilen , die Allerhöchste Willensmei -

nnng zu vollstrecken , mit dem Beisatze , Sr . Majestät wolle durchaus

nicht von dem bereits gefassten Entschluss abstehen , zumal über diesen

Gegenstand ohnehin schon reifliche Erörterungen sowohl mit dem Papste

als mit dem Generale des Ordens gepflogen worden wären . Und in der

That hatte Kiesel , um jeden weiteren Widerstand von Seite des Colle¬

giums niederzuschlagen , schon bei Zeiten sowohl die Genehmigung des

kais . Decretes , als auch einen Befehl PauPs V . an den General der Je¬

suiten ) , dem Wunsche des Kaisers zu willfahren , erwirkt .

Bei so bewandten Umständen erübrigte für die Gesellschaft nichts

weiter , als sich dem kais . Befehle zu fügen , und sie bat nur mehr , Seine

Majestät möge allergnädigst eine Commission niederzusetzen , mit welcher

die Gesellschaft sich berathen dürfte , welchermassen die kais . Anordnun¬

gen auf das befriedigendste vollzogen werden könnten . Solcher Wunsch

wurde ihr gewährt und , mit Ausnahme des mittlerweilen verstorbenen

Prälaten von Klosterneuburg , dieselben Mittglieder wieder zu einer Com¬

mission zusammenberufen , die wir bereits bei Erzählung der Begeben¬

heiten des J . 1610 genannt haben . — Während diess alles vorging , wurde

Bischof Kiesel von Paul V . zur Cardinaiswürde erhoben .

Am 25 . Februar 1617 erliess der Kaiser ein Deere « an die Wiener

Hochschule bezüglich der Einführung der Jesuiten in die philosophische

Faeultät , aus dem wir folgende Stellen , als für den Zweck unserer Ge¬

schichte hochwichtig , im Urtexte mittheilen :

» Agnoscimus notumquefacimus tenore prmesentmm miiversis, Postea -

quam superiovum temporum successus , atque id cumprimis altiori memo¬

ria revolmmas , quantopere majorihus nostris accuvata liberaUum artium,

aliartimque honestamm scientiarum et disciplinarum cultura enrae fuerit ^

quippe quod illarum beneficio subditorum suorum auimos non modo in Re-

ligione conservari et confirmari , verum etiam ad RempubMeam probe ad-

ministrandam , atque atia civilia offieia recte obeuuda erudiri et stabiliri

haud obscure intelligerent ; inter caetera illorum monumenta fundalam ah

iis antiquissimam Vniversitatßm Viennensem , et non minus gracissimo

sumpiu, quam eeteberrimis Privilegiis Pontificiis , lmperialibus et Archi-

ducalibus dotaiam et deeoratam comperimus, quae ab istis initiis Princi -

pum suorum liberalitate suffultä , et in omni literaturae genere exercita -

Ussimorum virorum eruditione atque indefesso Studio mmplifieata , in eam

f 'aeile magnitudinem ewerevit, ui reliquarmn in Germania Academiarum,

quae huic originem et inslitutionem suam acceptam ferant , Princeps atque

Mater nominari et aestimari meruerit .
Porto quod Haereseon proprium est , ut sicuti spiritu illae vertiginis

ayuntur , ita quae rite atque optima intentione sunt instiiuta , ordine tur -

balo pessumdent atque in transversum agant , hisce nostris quoque Provin-

cm haereditariis , proh dolor ! accidit , ut postquam in iisdem sectae, schis-
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mata et dissensiones in Religiom pullulascere atque dijfundi coeperunt ,
almae quoque Universitatis hujus flos , vigor atque viror sensim , tempo-
risque succesm non leviter deperierit .

Quae res potissimum Augustae memoriae Irnperatorem Ferdinandum ,
Dominum Avum et Praedecessoremnoslrum colendissimum movit, nt Socie-
tatis Jesu Patres jamjatn collabascenti Academiae opem velut subsidiariam
iatnros, anno millesimo quingentesimo quinquagesimo primo Viennam ac-
cersierit , ipsisque ( quod uti Supremus Princeps privilegia concessa in me¬
lius , atque reipublicae utilius pro re nata reformando et potuit , et debuit)
duas Lectiones sive Professiones in Theologien Facultate in perpetuum
assignarit , magno , quod eventus doeuit , Religionis et Sludiorum theolo-
gicorum incremento . linde supradicti Domini Avi nostri praeclarissimae
memoriae nova Reformatio Universitati non solum publicata , sed et hacte -
nus ab omnibus inviolabiliter observata fuit .

Nos vero posteaquam animadvertimus , a compluribus jam annis , tum
ob continuala bella , inter quorum strepitus literae ut plurimum silent ,
tum ob alia gravamina et defectus Cursum Philosophiae et Humaniorum
literarum Professiones magnopere refrixisse, unde metuendum saue sit, ne
Studio Philosophieo , tanquam fonte et origine reliquarum scientiarum ex¬
haus to vel neglecto , insignis velustissimae hujus Universitatis memoria
consequenter obliteretur , quod uti Nostris , Nostrorumque Majorum fun-
dationibus laudatissimis e diametro conlrarium , Nobis quidem indecorum ,
universae vero Pravinciae in maximum sit praejudicium cessurum : hinc
est , quod animo bene deliberato , sano ac maturo diversorum praecipui
nominis Consiliariorum et Ministrorum nostrorum adhibito consilio restau -
randae supradiclae Universitati commodissimam hanc rationem arbitrati
simus , si vestigiis supramemorati Domini Avi nostri inelytae recordationis
firmiter hac in parle insisteremus , et qua via ille Theologicam , eadem et
nos Philosophicam Facultatem restauraremus , et conservaremus .

Quod ipsum, etsi Nos tanquam Dominus absolutus , et Princeps Supre¬
mus Fundator , et Romanorum Imperator, propria potestate et authoritate
nostra , exemplo saepe dicti Imperatoris Ferdinandi effectui mandare po-
tuissemus , pro majore tarnen, et conscientiae et intenüonis nostrae secu-
ritate consilii hujus nostri rationes cum Sanctissimo Domino nostro Paulo
V. prius conferendas , ejusque ope et consilio executioni mandandas duxU
mus , qui non modo in laudabili isto Instituto Nos magnopere confirmavit ,
verum etiam omnem opem et operam , re ipsa jam nunc praestitam, ulterius
quoque , sicuti necessitas requireret , praestiturum se liberaliter promisit .

Ac proinde licet Collegio Societatis Viennensis privilegiisper Augustae
memoriae Imperatores Divos Maximilianum II . et Rudolphum itidem II . ,
Dominos Parentem , Fratrem et Praedecessores nostros colendissimos ac
successive Nos ipsos dementer concessis et confirmatis , Lectio sive Pro-
fessio Cursus Philosophici certis conditionibus sit indulta , quibus privilegiis
se nequaquam indignum hactenus reddiderit , certis tarnen iisque arduis et
gravissimis rationibus permoti ex Potestate Supremi Principis, et pro Con-
servatione longe antiquorum et illustrium Privilegiorum diciae Universi¬
tatis , Cursus Philosophici lectionem non quidem Patribus Societatis adimi,
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sed in perfectiorem statum reditci , et quo intentio nostra a sua Sanctilate
approbata debitum effectum sortiatur , ritu et modo hactenus in Collegia
usitato , in Universitatem Iransferri , ibidemque perpetuis in posterum tem-
poribus , per ires Professores Societatis tantum publice legi , caeteroquin
in Civitate Viennensi omnino aboleri , neque ullibi extra Un iv er -
sitatem sive clam sivepalam p e r m itti votumus . Quo vero
modo alque ordine , quibusque conditionibus eae lectiones deinceps haberi
atque continuari debeant > sequitur in haec verba .

Die von der obbedachten Commission vorgeschlagenen und von Sei¬
ner Majestät allergnädigst genehmigten Modalitäten bei Ausführung des
kais . Befehles sind folgende :

1 ) Seine Majestät weisen den Vätern der Gesellschaft Jesu drei Lehr¬
kanzeln in der philosophischen Fäcultät zu , nämlich die der Logik oder
des Organon Aristotelis , der Physica primaria und der Metaphy¬
sik , und zwar für immerwährende Zeiten . Diese Kanzeln sollen von
ihnen dermassen versehen werden , dass der Professor der Logik nach
Beendung dieses Lehrgegenstandes zur Physik , und von dieser wieder
zur Metaphysik mit seinen Schülern aufsteige , und jedes Jahr derjenige
Lehrer , der den dreijährigen Schulcurs beschlossen hat , wieder von
Neuem bei der Logik anfange . Es sollen sofort immer drei Professoren
aus der Reihe des Jesuitenordens , und diese zugleich drei Curse an der
Universität lehren , auf ganz dieselbe Weise , wie sie diess bisher in
ihrem Collegium zu thun pflegten . Alle drei sollen ihre Vorlesungen gleich¬
zeitig , und zwar Vormittags von 8 — 9 , und Nachmittags von 2—3 Uhr
abhalten .

2 . Damit ersterwähnte Reihenfolge des Unterrichtes desto genauer
beobachtet werden könne , verordnen Se . Majestät allergnädigst , dass je¬
der der drei Professoren die Logik und die vier ersten Bücher der Phy -
sicorum innerhalb anderthalb Jahren für die Aspiranten des Baccalaiireats ,
und die übrigen vier Bücher der Physicorum , dann die Bücher de gene -
ratione et corruptione , de Coelo, de Meteoris , ferner die Bücher de Anima
und die Metaphysik während der zweiten Hälfte des dreijährigen Curses
für die Aspiranten des Magistergrades beendige .

3 . Obgleich Kaiser Maximilian II . höchstseligen Andenkens mittelst
Decret vom 28 . April 1574 festgesetzt hat , dass nicht mehr als zwei Vä¬
ter der Gesellschaft , und zwar bei der theologischen Facultät als öffent¬
liche Professoren verwendet werden sollen , so fanden es doch Se . kais .
Majestät angemessen , jenem Beschlüsse eine weitere Ausdehnung zu lei¬
hen , und nebst bedachten zwei theologischen Professoren noch andere
drei Mitglieder der Gesellschaft , denen der Unterricht in der Philoso¬
phie *) obliegen soll , bei der philosophischen Facultät anzustellen , welche

Erst von nun an tritt der Unterschied zwischen Philosophie und den
freien Künsten bestimmter und entschiedener hervor . Zum eigent¬
lichen Studium der Philosophie wurden nämlich gerechnet : Logik ,
Physik und Metaphysik $ zu den freien Künsten die Poetik , Rheto¬
rik , Mathematik etc .
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Zahl aber nicht überschritten werden darf , so dass hinführo stets fünf

Individuen aus der Gesellschaft , und weder mehr noch weniger an der

Universität zu lehren haben werden .

4 . Ferner befehlen Se . Majestät , dass die drei Mitglieder der Gesell¬

schaft , welchen der philosophische Unterricht übertragen werden wird ,

sich gleich den zwei andern , die der theologischen Facultät angereihet

sind , genau nach dem Inhalt der Statuten der Universität und der betref¬

fenden Facultäten zu benehmen haben . Sie müssen demnach promovirfe

Magistri seyn , und sich dem Actus Repetitionis , ohne den sie zur Facul¬

tät durchaus nicht zugelassen werden können , unterzogen haben , und

nur von der Beibringung des Geburtsscheines ( literarum natalitiurum )

sollen sie enthoben seyn .
5 . Und weil die Väter der Gesellschaft , welche die Philosophie zu

lehren haben werden , Facultätsdienste ausgeschlagen haben fub ofßciis

facultatis esse recusarunt ) , es aber dennoch geziemend ist , dass sie bei

öffentlichen Promotionen und sonstigen feierlichen Acten einen angemes¬

senen Platz einnehmen , so weisen ihnen Seine Majestät den 5 . , 6 . und

7. Platz nach dem Decan für immerwährende Zeiten an .

6 . Obschon es festgesetzt ist , dass Magistri , weichein die Facul -

täts - Innung aufgenommen zu werden wünschen , der Facultät zwei

Goldgulden und vier harte Thaler ( solidos ) zu entrichten haben , auch die

promovirlen Magistri erst zwei Jahre nach ihrer Promolion in erstbe¬

dachte Innung eintreten können ; so entheben dennoch Se . Majestät die

Gesellschaft Jesu beiden diesen Verpflichtungen , und wollen , dass die

Väter derselben unmittelbar nach dem Ilepetitionsact als Facultäfs - Mit-

glieder angesehen werden , ohne übrigens als solche mit wie immer

gearteten Lasten oder sonstigen Facultäts - oder Consistorialdienslen be¬

schwert zu werden , — sie seyen bloss gehalten , bei allen öffentlichen

und Universitätsacten , so wie bei den Prüfungen der zu Promoviienden

zu erscheinen .
7 . Wiewohl es die ältesten Statuten der philosophischen Facultät

gebieten , dass die Aspiranten zum Baccalaureat und zum Magistenum ,
vor ihrer Zulassung zur strengen Prüfung , der Facultät ihre Matrikel¬

scheine ( Testimonia inscriptionis ) , so wie die Zeugnisse über die ge¬
hörten Vorlesungen der ordentlichen Professoren und über einen stets ge¬
führten ehrbaren Lebenswandel vorweisen ; so befehlen dennoch Se . Ma¬

jestät , dass bezüglich auf die Zöglinge und Convictoren des Collegiums
der Gesellschaft ein von jenem abweichendes Verfahren beobachtet werde ,
und die blossen Zeugnisse der Väter der Gesellschaft zur Promotion hin¬

reichen sollen .
8 . Desshalb sollen auch die Alumnen und Convictoren , "wenn sie zum

Grade des Baccalaureat » oder des Magisteriums der Artisten - Facultät

aspiriren , blosä ^j&gJtmnden seyn , die Vorlesungen der Väter der Gesell¬
schaft , welche Philosophie lehren , zu besuchen ; die übrigen Schüler der

Philosophie und Pädagogen , die sich ausser dem Convict und Alumnat

beilüden , können jedoch obbenannte Grade niclrt erlangen , wenn sie nicht
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auch den Vorlesungen zweier anderer Professoren , an die sie vom De-
can gewiesen seyn werden , fleissig beigewohnt haben .

9 . Da der hochselige Kaiser Ferdinand in seiner Reformationsacte
festgesetzt hat,dass die Baccalaurei Artium regelmässig alleWochen , die Ma-
gistri alle Monate eine öffentliche Disputation halten müssen , so haben diese
Übungen auch seine Majestät beizubehalten geruhet , doch so , dass die
Disputationen der Baccalaureen , welche bisher nur Sonntag Nachmit¬
tags statt fanden , hinführo auf den Samstag übertragen werden , damit
die Väter , ihre Alumni und ConVictoren in den sonntägigen Abendan¬
dachts -Übungen nicht gestört werden ; Samstags sollen jedoch zwei Dispu¬
tationen , eine Vormittags von 7— 9 , die andere Nachmittags von 1—3 Uhr
gehalten werden . Die Disputationen der Magister sollen ganz so , wie vor
Zeilen und wie es auch in der lleformationsacte Ferdinand I . ausgedrückt
und in den Universitäts - Statuten geboten ist , vor sich gehen .

10 . Zur Prüfung der Baccalaureen hat die Artisten - Facultät bisher ,
den Statuten gemäss , vier Magister aus ihrer Mitte gewählt , was Seine
Majestät auch hinführo zu thun anbefehlen , doch mit dem Beisatze , dass
jedesmal ein oder zwei aus der Zahl der Väter der Gesellschaft , die
öffentlich lehren , hiezu entlehnt werden , — was auch der Universitäts -
Kanzler , dem die Wahl der Examinatoren pro maghtrali Gradu , zusteht ,
pünctlich zu beobachten angewiesen wird .

11 . Zur Erlangung des Magistergrades forderte bisher die Artisten -
Facultät ein Alter von 21 Jahren , wie denn diess auch im Eide der Li -
centianden erwähnt ist . Damit nun die Jünglinge von den Studien in den
höheren Facultäten nicht zu lange abgehalten werden , gestatten Se . Ma¬
jestät allergnädigst , dass jene Zulassung schon mit dem vollendeten
18 . Lebensjahre beginne . Die durch die lleformationsacte festgesetzten
Facultäts - und Examinationstaxen werden armen Candidaten und Alum¬
nen nachgesehen .

12. Damit die Studirenden und besonders die Aspiranten pro Gradu
zu grösserem Fleisse im Besuche der Vorlesungen und zur thäiigeren Ver¬
wendung angeregt werden , befehlen Seine Majestät , dass sobald ein Stu -
dirender oder Baccalaureus den Wunsch hegt , Vorlesungen zur Erlan¬
gung eines Grades zu hören , er sein Nationale den ordentlichen Profes¬
soren einreiche und mit Beendung jedes Curses ( singulis angariis ) die
Zeugnisse seines Fleisses bei ihnen einhole , die er dann seiner Zeit der
Faculiät vorzuweisen haben wird .

13 . Alle bei den Vätern der Gesellschaft studirenden Jünglinge müs¬
sen , wenn sie es wünschen , zur Deposition und Inscription zugelassen
werden wie bisher , doch die Eingekleideten clericali habitu incedentes )
sind ohne Gelderlag in die Universnäts -Malrikel einzufragen .

14 . Das Collegium der Gew . Jesu in Wien , in welchem die Väter von
nun an bloss die Liberales Artes bis zur Rhetorik inclusive vortragen
werden , wollen Seine Majestät in so ferne der Universität einverleibt
und deren Privilegien theilhaflig wissen , als alle Studireude , welche die
Humaniora im bedachten Collegium beendet , falls sie mit genügenden
Zeugnissen über die daselbst gehörten Vorlesungen versehen wären , und
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sich bei der Facultät zur Aufnahme melden würden , ganz so behandelt
werden , als wenn sie jenen Unterricht an der Hochschule genossen hät¬
ten ; sie haben auch daher nach mit Erfolg bestandenem Triennium des
philosophischen Lehrcurses ganz dieselben Ansprüche auf die Erlangung
der Grade , wie die Universitätsschüler .

15 . Die Unterordnung der Schulmänner der Gesellschaft ( Sckolasti -

corurn Societatis) betreffend, verfügen Seine Majestät, dass sie dem Rec¬
tor der Universität auf dieselbe Weise und in denselben Fällen , wie dies »
an der Hochschule zq Ingolstadt geschieht , untergeordnet seyn sollen .

16 . Endlich befehlen Se . Majestät , dass nachdem die Gesellschaft ein

Mitglied aus ihrer Körperschaft zum Lehrer an der Universität bestellt
hat , sie dasselbe von seinem neu eingenommenen Posten nie nach Will¬
kür und eigenem Gutdünken , sondern stets nur mit Vorwissen des Rec¬
tors und des kais . Superintendenten der Hochschule abberufen könne .

Das Decret schliesst mit folgenden Worten : »Nos igitur harte novam
constitutionem nostram , novamque Fundationem et Reformationem ratarn ,
firmam ac validam perdurare atque observari , et ad eandem Successores
quoque nostros , et tarn inferioris quam superioris Austritte Dominos Ar-
chiduces pro tempore futuros , obligatos esse volumus , ut hanc piam ac
palernam inteniioneni ac reformationem nostram firmiter et inviolabiliter,
futuris perpetuo temporibus manuleneant atque defendant , ipsamque Uni-
versilalem non minus quam supradictos Patres ejusdem vigore tueantur ,
neque quemquam cujuscunque etiam Status , ordinis vel conditionis is sit,
eandem impune transgredi , vel violare permitlant • Quodsi vero in poste-
rum inter saepe dictam Universitatem et Patres difficultatis et controver-
siae quidpiam in hoc nostro reformationis et intentionis negotio, quod ip-
simet inter se componere nequeant , oriri contigerit , id nostrae noslrorurn-
que Successorum cognitioni et discretioni relinqui , et ne vel una aut altera
pars contra sanctionem et dispositionem hanc Nostram Caesaream quid-
qvam de facto attenlare , vel ipsi jus dicere audeat vel praesumat , volu¬
mus , idque sub poenae Nostrae Successorumve Nostrorum indignationis
gravissimae , harum testimonialium Literarum Manu Nostra subscripta-
rum et Sigilli Nos tri Caesarei appensione munitarum . Datum in Arce No¬
stra Regia Pragae die 25 . Mensis Februarii , anno Domini 1617 , Regno¬
rum Nostrorum Romani 5 , Hungarici 9 , Bohemici vero 6 . Mathias .

Keine der beiden Parteien war , wie leicht begreiflich , durch ersfbe¬
dachtes kais . Decret zufriedengestellt . Den Universitätsmännern missfiel
das den Vätern der Gesellschaft , wie sie meinten , im Übermaasse gespen¬
dete Lob und vorzüglich der Umstand , dass das Decret die letzteren als
diejenigen bezeichnete , welche berufen seyen , den noch tieferen Verfall ,
ja die gänzliche Auflösung der Hochschule zu verhüten . Doch auch die
Gesellschaft war darüber missvergnügt , dass im mehrerwähntem Decrete
so manches , was sie im vorigen Jahre mit den kais . Commissären abge¬
schlossen , und als bereits abgemachte Sache betrachtet hatte , unberührt
blieb , namentlich aber war sie darüber betroffen , dass ihr die Hoffnung
benommen wurde , die Philosophie , wenn es ihr zweckdienlich erscheinen
würde , je wieder in ihr Collegium zurückzuführen j ferner fand sie sich
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dadurch gekränkt , dass die Professoren aus ihrer Mitte keine höheren
als die 5 . , 6 . und 7 {Stelle unter den Artisten erhielten . — Da jedoch ohne
Widerrede Folge geleistet werden musste , so bequemte man sich hiezu ,
und der Provincial des Ordens bezeichnete ungesäumt die drei Professo¬
ren aus der Gesellschaft , welche sich mit dem Unterricht in den philo¬
sophischen Lehrgegenständen an der Universität befassen sollten . Sie
waren : Georg Nagy für die Logik , Martin Melzigh für die Physik ,
und Maximilian Marsilius für die Metaphysik . Alle drei wurden so¬
fort an den Rector und den Decan der Artisten gewiesen , um in die Uni¬
versitäts -Matrikel ( Album Universitalis ) eingetragen zu werden , und von
den , ihnen durch Allerhöchsten Beschluss zuerkannten Posten Besitz zu
nehmen .

Schwierigkeiten erhob jedoch die Artisfen -Facultät , und wollte vor¬
erst die drei erstgenannten Professoren ohne Vorweisung ihrer Geburts¬
scheine in die Facultät nicht aufnehmen ; auch wollte sie die Eintreten¬
den dem Repetitionsacte nicht bloss aus den philosophischen , sondern
selbst aus den Grammatical -Lehrgegenständen unter Vorsitz des Artisten -
Decans unterziehen ; endlich forderte sie noch , dass die Professoren der
Gesellschaft sich bei ihren Vorträgen an der Hochschule ganz zur Lehr¬
methode bequemen sollen , die bis dahin an der Universität üblich war .

Diese Bedingungen fielen selbst dem Universitäts -Rector als hart und
unzulässig auf , zumal die Mitglieder der Gesellschaft häufig aus weit ent¬
fernten Gegenden herstammten , und daher die Beibringung ihrer Geburts¬
scheine nicht nur grossen Schwierigkeiten unterlag , sondern mitunter
kaum möglich war ; auch schien es für die Gesellschaft sehr erniedri¬
gend , Individuen aus ihrer Mitte , die kurz vorher als Doctoren den
Vorsitz führten , nun Grammatical -Prüfungen unterzogen und am Ende
zu einer Lehrmethode genöthigt zu wissen , die , eben weil sie von Sei¬
ner Majestät nicht gebilligt wurde , die Berufung der Väter der Gesell¬
schaft auf die philosophischen Lehrstühle veranlasste ; ferner sagte das
kais . Decret ausdrücklich , es wolle , dass die drei philosophischen Pro¬
fessoren der Gesellschaft an der Universität gleich den beiden der theo¬
logischen Facultät angereihten Mitgliedern behandelt werden , was aber
bei einem Verfahren im Sinne der Artisten -Facultät nicht geschehen
konnte ; endlich hatten auch die kais . Commissäre schon Jahres vorher
die Mitglieder der Gesellschaft von derlei Lasten in vorhinein freige¬
sprochen .

Da jedoch von den Artisten nichts weiter zu erlangen war , als dass
sie sich bereit erklärten , für diessmal die bereits gewählten drei Pro¬
fessoren des Ordens von fraglichen Lasten zu entheben , diese Enthebung
aber nicht auch für deren Nachfolger in den academischen Lehrstühlen
gelten lassen wollen , so liess Kiesel nichtsdestoweniger , um einst¬
weilen den Gang der Angelegenheiten nicht zu hemmen , die drei Profes¬
soren ihr Amt alsogleich antreten , und überliess den beiden Parteien die
Sorge , ihre diessfälligen Ansprüche höheren Ortes geltend zu machen ,
zumalen er zuversichtlich hoffte , das die Zeit die Ausgleichung des Strei¬
tes in Bälde herbeiführen werde .
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In demselben Jahre trat die Stiftung , welche Wolffgang Rumpff

In Wuelros , Freiherr v , Weitra , St . Jacobs Ritter , zuletzt Obersthof - t
meister von Kaiser Rudolph II . , in seinem Sterbejahre 1605 edelmüthig
gegründet hatte , in Wirksamkeit . Kraft des diessfälligen Stiftbriefes wur¬
den zehn arme studirende Jünglinge , vorzüglich von der W ei tr a ’schen
Herrschaft gebürtig , jeder mit 50 Gulden jährlich betheilt .

Als Ferdinand der II . , den bereits Jahres vorher Kaiser Mathias
adoptirt und mit dem Königstitel geziert hatte , im J . 1618 von der Krö¬
nung in Ungarn zurückgekommen war , machte ihm die Universität ihre
Aufwartung . — Bald nachher wurde Kiesel vom König Ferdinand in
Übereinstimmung mit Erzh . Maximilian aus Wien verwiesen , und in Ty -
rol im Kloster St . Georgenberg gefangen gesetzt ; er musste in Einem die
Claves tabularii cardinalitii abliefern . Man legte ihm zur Last , Anstifter
der Misshelligkeiten zwischen den erzh . Brüdern Rudolph und Mathias
gewesen zu seyn ; ferner Ferdinands Thronfolge in Frage gestellt , die
Krönung des letztem zum deutschen König hintertrieben , die schnelle
Unterdrückung des böhmischen Aufstandes durch Militär gehindert , und
mit den Protestanten Böhmens unterhandelt zu haben .

Die Gefangensetzung Klesel ’s hatten sowohl Kaiser Mathias als
der päpstliche Stuhl mit Leidwesen vernommen . Es %vurde auch im fol¬
genden Jßhre auf Ansuchen Gregor ’s XV . , der mittlerweilen an Paul ’s
V . Stelle die Papstwürde eingenommen hatte , Kiesel der römischen
Curie ausgeliefert . Zu Rom war letzterer einige Zeit in der Arx Hadrian !
eingesperrt , dann verhört , und er vertheidigte sich hiebei mit solcher Be¬
redsamkeit , dass er vom Cardinal - Collegium absolvirt wurde . Er nahm
dann nach Gregor ’s XV . Tode Theil an der Wahl Urbans VIII . , von dem
er mit Beistimmung des Kaisers in die Wiener Kirche und Universität
wieder eingesetzt wurde .

Wenige Monate vor seiner Gefangennehmnng gründete Kiesel sechs
Plätze im Collegium der Gesellschaft für Alumnen der Wiener Diöcese
CI. c . p . 121 ) .

Das Jahr 1618 war jenes des Ausbruchs vom 30j . Religionskriege in
Deutschland 5 auch erschien in diesem Jahre während 30 Tagen ein stark
geschweifter Comef , der zu mannigfaltigen astrologischen Deutungen An¬
lass gab .

Rectoren der Wiener Universität während der Zeitperiode vom J . 1533
bis 1619 waren folgende :

1533 Johann Aurifaber , Artium et Theol , Doctor und Professor , Dom¬
herr zu Wien , II ; — Ambros Salzer , Theol . Professor , Domherr
in Wien , III .

1534 Ulrich Gebhard , Juris Doctor , Rom . Reg . Mariae Consil . (der
erste verheirathete Rector ) ; — Johann Gastgeb , Art . et Medic .
Doctor .

1535 Johann Aurifaber etc . III ; - - Georg Hieter aus Gaubitsch , Art .
Mag . , Wiener Domherr .

1536 Ulrich Gebhard etc . II . ; — Leop . de Jordanis etc . II .
1537 Georg Hieter etc . II ; — Joh . Gand . Anhauser aus Reitlingen

Theol . Dr.
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1538 Steph . Schwartz , Vien . , Juris Doetor ; — Franz Einer ich aus
Troppau , Art . et Medic . Doetor .

1539 Job . Gössl , aus Wundsidel , Art . Mag . et J . U. Dr . ; — Johann
Aurifaber etc . IV .

1540 Philipp Giindel , aus Passäu , Juris Doetor , Rom . Reg . Mariae
Consil . , Fisci Advocatus ; — Joh . Enzianer , Art . et Medic . Doetor ,
Rom . Reg . Consiliarius et Physicus .

1541 Joh . Enzianer etc . II ; — Ambros Salzer etc . IV .
1542 Joh . Ludw . Brassicanus , J . U . Br . et Juris Canon . Prof . , Cons .

Regius ; — Franz Emerich etc . II .
1543 Georg Hieter etc . III ; — Stephan Sprugl aus Halle , Art . Mag . ,

Canon . Vienn .
1544 Joh . Bapt . Pachaleb , Vienn . , Juris utr . Doetor , Cons . Reg . , Fisci

inf . Austriae Advocat . , Lector Juris civilis primarius ; — Jacob
Walch von Tessingen , Art . et Med . Dr .

1545 Stephan Raifberger aus Tuln , Art . Mag . , Wiener Domherr ; —
Derselbe II .

1546 Joh . Ludw . Brassicanus etc . II ; — Wolfg . La z ins , Vien . ,
Art . et Med . Dr . et Professor .

1547 Lucas Agathopedius seu Guttenfelder , Art . Mag . et Eloquentiae
Professor ; — Georg Hieter etc . IV .

1548 Joh . Tliüerndl , J . Doetor et Prof . ; — Franz Emerich etc . III .
1549 Georg M u s c h 1 e r aus Oetlingen , Art . Mag . ; — Leonh . Villin

seu Höffier , aus Leibnitz in Steiermark , Art . et Theol . Dr . , Canon .
Vienn .

1550 Friedrich Harrer , J . U. Dr . ; — Andreas Perlach Art . , Medic .
et Matheseos Professor publicus .

1551 Sigmund v . Oedt , Art . Mag . , Juris Licent . ; — Leonh . Villin etc .
Domherr in Wien , II .

1552 Laurenz Kirchamer , aus Wien , J . U . Dr . , et Juris pontificii
Prof , ordin . ; — Mathias Cornax , Art . et Med . Dr .

1553 Georg Muschler etc . II ; — Laurenz Ki rchamer etc . II .
1554 Laurenz Kirchamer , dem , als er Reg . Rath ward , folgte : Joh .

Gössl etc . II ; — Franz Emerich etc . IV .
1555 Lucius C ray er , Art . Mag . ; — Leonh . W i 11 i n etc . III .
1556 Steph . Hauptmann , J . U. Dr . , Canon . Profess , primär . ; — Lud¬

wig Kynig , Art . et Med . Dr .
1557 Lucas Agathopedius seu Guttenfelder etc . II ; — Georg Eder ,

J . XJ. Dr . (gewählt statt des Theologen ) I .
1558 Georg Eder etc . , Ferdinand ’s Rath II (gewählt statt des Juristen , II ;

— Derselbe (gewählt statt des Arztes ) III .
1559 Georg Eder etc . , k . k . Rath (gewählt statt des Philosophen ) IV ; —

Steph . H a u p tm ann etc . , und nach dessen Tod Georg Eder etc . V.
1560 Melchior Hoffmair , J . U. Dr . et Prof , ordin . ; — Wolfg . Laz ius ,

Art . et Med . Dr . etc . II .
1561 Wolfg . Schäffler aus Baiern , J . U . Dr . ; — Wolfg . Pudler ,

J . U . Dr . et Canon . Professor .
1562 Melchior Hoffmair , Art . et Juris Doetor II ; — Georg Walter

aus Meissen , Art . et Med . Dr .
1563 Georg Walter etc . (statt des Philosophen ) II ; — Georg Musch¬

ler etc . III .
1564 Laurenz Z a d es iu s , Art . Mag . , Canon . Vienn . ; — Andreas D a-

diu s seu Keyeabaum , Art . et Med . Doetor , Dialecticae Professor .
1565 Georg S edlmair , Art . Mag . ; — Dionys Pop pi , Modruser Bi¬

schof , Doetor der Theologie .
1566 Wolfg . Pudler etc . II ; — Ladisl . St uff , Art . et Med . Dr .
1567 Christoph Wi d m an n, aus Gräfz in Steiermark , Art . Mag . , Poetiees

Prof . ; — Dionys Pioppi etc . II .
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1568 Georg Aigm ayr aus Wien , Dr . Joris ; Caspar Pirchpaeh
aus Waidhofen an der Thaya , Art . et Med . Dr . , ejusque Practicae
primarius Professor .

1369 Cornel Grienwald , aus Waidhofen ah der Ybbs , Art . Mag . j
— Georg Eder etc . VI.

1570 Melchior Hoffmair etc . III ; — Barthol . Reisacher aus Kärnthen ,
Philos . et Med . Dr . , Mathemat . Professor .

1571 Hubert Luetan Noviomag , Art . Mag . , Dialectices Professor ; —

Georg Eder etc . Theol . Baccal . VII.
1572 Sigmund v . Oedt aus Wien , J . U . Dr . , Reg . Kanzler und Univ .

Superintend . II ; — Paul Weidner , Art . et Philos . Doctor , Prof ,
der hebräischen Sprache .

1573 Johann Pampelius , aus Pulcka , Grammat . Mag . , Vienn . , Art .
Mag . ; — Joh . Ambros Brassicanus , J . U. Dr . , Canon . Prof , statt
des Theologen .

1574 Franz Lackuer aus Wien , J . U . Dr . ; — Joh . Aichholtz , Art .
et Med . Dr .

1575 Mathias Luetanus , Art . Mag . , PhysicaeProf . ; — Thomas Raide -
lius , Art . et Theol . Dr . , Domherr in Wien , Dechant zu Tuln und
Passauer Official .

1576 Sigmund Eisler aus Wien , J . U. Dr . , Codicis Professor ; ■—

Georg Walter etc . III .
1577 Benedict Kl einsch n i t z , Art . Mag . et Prof . ; — Peter Muschitsch

aus Cilly , Art . et Theol . Dr .
1578 Peter Muschitsch etc . II ; —■ Paul Weidner etc . II .
1579 Hubert Luetanus etc . II ; — Peter Muschitsch etc . III .
1580 Georg Eder etc . VIII ; — Martin S topius , aus Alost , Art . et

Med . Dr .
1581 Alexius Straus , aus Laibach in Krain , Art . Mag . ; — Georg

Eder etc . IX .
1582 Georg Eder ete . X ; — Paul Weidner von Pitterburg etc . III .
1583 Stephan Gri sauer aus Nürnberg in Steiermark , Art . Mag . Prof ,

der griech . Sprache ; Carl Stredele aus Wien , J . U. Dr . , Prof ,
des canon . Rechtes , statt des Theologen .

1584 Georg Eder etc . XI ; — Adam Pretterschnegger aus Weis¬
kirchen in Steiermark , Art . et Medic . Dr .

1585 Hubert Luetanus etc . III ; — Derselbe , nun Reetor der Provin¬
zial - Schule .

1586 Michael Eham aus Wien , J . ü . Dr . , Reg . Rath ; — Benedict Per -

ger , Art . et Med . Dr .
1587 Andr . Widman , aus Baden in Öst . , Art . Mag . ; — Alexander 4

Lacu aus der Schweiz , Theol . Dr . , Abbas Hilariensis .
1588 Martin Gössl aus Wien , J . ü . Dr . et Professor ; — Adam Pret¬

terschnegger etc . II .
1589 Aiclas Renner aus Wien , Art . Mag . ete . Professor ; — Alexander

a Lacu etc . II .
1590 Carl Stredele etc . Reg . Rath II ; — Andr . I s i n g i u s, Art . et Med .

Dr . , Prof , der griech . Sprache .
1591 Andr . Gästel de Stransdorff , Art . Mag . ; — Melchior Kiesel ,

Art . Mag . , Theol . Licent . , Praepositus ad St . Steph . , Univ . Can -
cellarius .

1592 Michael Eham , J . U. Dr . etc . II ; — Benedict Perger etc . II .
1593 Hubert L u e t a n u s etc . V ; — Balthasar Scultetus , aus Bres¬

lau , Theol . Dr . , Domherr in Wien und Breslau , Passauer Official
im Lande unter der Enns .

1594 Christoph Pirckheimer , Art . et Juris utr . Dr . , Reg . Rath ; —
Johann Leander , von Neisse , Art . et Med . Dr .

1595 Peter H offmann , aus Heilsberg in Preussen , Art . Mag . und Rector



46

der Bürgerschule zu St . Stephan ) — Joh . Pa mp eliu sausWien , Theo ! .Dr . et Prof , primarius , Domherr in Wien .
1596 Ulrich Kr een v . Krenberg aus Wien , J . U . Doctor und Reg . Rath )— Johann Leander etc . II.
1597 Veit Schiesser , Art. Mag . und: Prof , der Physik , Baccal . Juris ,Domherr und Official zu St . Stephan ) — BalthasarScultetusetc . il .
1598 Mathias Püchelmair , aus Dorf in Baiern , J. U . Dr . ) — Joh . Bütt -

ner aus Schlesien , Art. et Med. Dr.
1599 Andr . Pru den tius ans Schönbrun in Schlesien , Theol . Dr . , n . öst .

Kirchenrath , Wiener Domherr ) — Joh . Po 11 in g er , Theol . Dr, ,Domherr in Wien , Hofcaplan und Pfarrer zu St. Michael in Wien .
1600 Stephan Schlachter aus Pulka , Art. et Juris Dr . , Syndicus des

Wiener Stadtmagistrats ) — Joh . Peter Magnus , Art. et Med. Dr. ,ejusdemq . Prof.
1601 Nicolaus Renner , Art. Mag . et Prof . II ) — Balthasar Sculte -

tus etc . III.
1602 Andr . Picus , J . U . Dr . ; — Benedict Perger etc . III.
1603 Andr . Prudentius etc . II ) — Joh . P o 11 i n ge r etc . , während

des Rectorats zum Pfarrer v . Eggenburg befördert .
1604 Veit Siess aus Vorarlberg , J . U . Dr. , Reg . Rath ) — Benedict

Perger etc . , Leibarzt von Erz . Mathias IV .
1605 Veit Schiesser etc . II ) — Balth . Scultetus etc . IV.
1606 Jacob S c ho 1 t z , J . U. Dr. , Reg . Rath ) — Tobias Piripach (Pirch-

pacher ? ) aus Wien , Art. et Med. Dr. , Theoriae Professor ordin .
1607 Andr. Lee hl er , Friessens . , Art. Mag. et Dialecticae Prof , primär. ;— Georg Puecher , aus Tyliach in Tirol , Art. et Theol . Dr ., Prof ,

der griechischen Sprache und Pfarrer zu St . Michael in Wien .
1608 Thomas Ru eff aus Wien , Art. et J . U. Dr. , Instit . Prof . , Domherr

in Wien , dann post . Abt zu Klosterneuburg , Rath des Erzh . Leo¬
pold , Bischofs von Passau ; — Job . Petrus Magnus II.

1609 Andr. Prudentius etc . III ) — Johann Curtius , Art . et Theol ,
Dr . , Passauer Official im Lande unter der Enns , des Erzh . Leopold ,Bischofs zu Passau Rath und Propst von Zwettl .

1610 Caspar Schwab , Art . et J . U . Dr ., Reg . Rath ) — Wilhelm Rech -
perger aus Eggenburg , Art. et Med . Dr. , Matheseos Prof . prm .

1611 Andr. Lechler etc . , Rector der Prov . Schule II ) — Joh . Caspar
Stredele , Art. et Theol . Dr. , Domherr zu Wien und Olmütz , dann
Propst zu Raigern ? CArdeacensis ) .

1612 Martin E ri ci u s , J . U . Dr. ) — Wilh . Rech perger etc . , Leib¬
arzt von Kaiser Mathias II .

1613 Andr . L e c h 1 e r etc . III ) — Georg Puecher etc . II.
1614 Peter Lampert aus Schlesien , Art. ,et J . U. _Dr. , Reg . Rath ) —

Sigmund G e i s 1 e r , Art. et Med. Dr,
1615 Andr . Lechler etc . IV ) — Carl Hüttendorffer aus Wien , Art.

et Theol . Dr. , Protonot . Apost . , Chorherr zu Olmütz und Breslau
und daselbst Custos .

1616 Jacob S c h o 1 t z etc . II ) — Tobias Piripach etc . II .
1617 Georg Siess aus Wien , Art . Mag. , Organi Aristotelici Prof . , Dom¬

herr zu St . Stephan ) — Hieronymus Widmer , Theol . Dr. , Dom¬
herr zu St. Stephan in Wien .

1618 Philipp P i r an , aus Schönfluss im Brandenburgischen , J. U . Dr . und
Prof , der Institutionen ) — Sigmund Geisleretc . II.

Kanzler der Universität im erstbedachten Zeiträume waren :
1544 Paul von Oberstein , J . U . Dr . , Geheimrath Kaiser Maximilians

Dompropst .
1544 —1545 Joh . Rosin us , Erzieher der kais . Söhne , Ferdinands I . , ge¬krönter Dichter .
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1545 — 1553 Johann Saver , Theol . Dr.
1553—1556 Marlin Bondenarius , berühmter Rechtsgelehrter und ehe¬

dem Professor.
1556 — 1569 Mathias Werthwein , aus Pforzheim , Theol . Dr .
1569 —1676 Michael Echtz , Theol . Dr.
1576— 1630 Melchior Kiesel , Theol . Bacc .

Superintendenten der Hochschule gab es während obbedachter Zeit
folgende:

4539 Joh . Pilhamer , Med . Dr.
1539 — 1544 Stephan Schwarz , J . U . Dr . , Reg. Rath.
1544—1546 Job . Ludwig B ras s i c a n u s , J . U . Dr. , Reg. Rath.
1546 — 1548 Bernhard Walther , J . U . Dr . , Reg. Rath.
1548—1551 Lucas A g a t h 0 p e d i u s , alias Guttenfelder , Art. Mag,
1551 — 1560 Joh . Gössl , J . U. Dr . , Reg. Rath.
1560 - 1564 Wolfgang Lazius , Med. Dr.
1564 — 1591 Sigmund v . Oedt , J . U. Dr . , Reg. Kanzler.
1591 — 1598 Carl Stredele , J . U. Dr . , Reg. Rath.
1598— 1600 unbesetzt .
1600 — 1609 Mathias P ii c h I mayr , J. U . Dr . , Reg. Rath.
1609 Christian Schäffler , J . U . Dr. , Reg . Rath.

B . Ereignisse an der medic . Facultät während des Zeitraumes von der
ersten Reformation der Universität (1533) bis zum Regierungsantritt

Kaiser Ferdinands II. (1619) .
Im J . 1533 unter dem Decanate von Wilh. P uelinger (auch Pul¬

li n g e r) aus Wising wurden vom König Ferdinand zwei Lectoren (Pro¬
fessoren bei der medic . Facultät angestellt 5 der eine hatte sich mit der
Theorie , der andere mit der Praxis zu befassen . Sie erhielten zusammen
den Gehalt , der ehedem unter dreien vertheilt war . Der ältere der neu¬
bestellten Lehrer war Ulrich Fab r i , der jüngere Sigmund Haselrei¬
ter ; jener oblag der Praxis , dieser der Theorie , und beide eröffneten
ihre Collegien gleich nach den Weihnachtsferien. {Actor . Fac . medicae
libro III . pag. 121 . )

Noch in demselben J . 1533 wurde am Vorabende des Christtages durch
die Landesregierung der Med. Doctor und k . k . Rath , zugleich Universi¬
täts - Superintendent , Johann Pilhamer , zum Bürgermeister der Stadt
Wien ernannt . Es war diess nicht das erste Mal , dass ein Medic . Doctor
solches Amt bekleidete. Bereits in früheren Zeiten hatten die DDr . Pir -
chamer , Mannerstorfer u . a. dieses Amt verwaltet.

Während der Amtsführung von Dr . Pilhamsr und zwar gleich An¬
fangs derselben , in der ersten , am Dreikönigsfest abgehallenen Sitzung
des Stadimagistrates , stellte der magistratischeSteuerhändlerden Antrag ,
den Medic . Doctoren die rückständigen Steuern (welche ihnen aber der
Stadtrath ungesetzlicher Weise auferlegt hatte) für so lange nachzusehen ,
bis von der hohen Landesstelle auf den diessfälligen Reeurs der medic.
Facultät ein Bescheid erfolgt seyn würde.

Auf diesen Antrag ist nachfolgender Rathschlag erfolgt und der medic .
Facultät zugemittelt worden : » Der allt Rest ist Inen nachgelassen , und
das man mit den Anschlag gegen Inen nun von anjetz zu eröffnender De-
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cision zu Hoff hängendt stillhalte $ doch das man vornehmlich die Armen
Leit im Spital , auch die Apotheken zweier im Jar visitiren und besuchen ,
und sich der Freiheiten , von Kaiser Maximilian höchstseliger Gedächt -
nuss ausgangen , gemäss halten . Datum 9 . Januarii 1534 . «

In der am 18 . Jänner gehaltenen Facultäts - Sitzung ward beschlos¬
sen , den ganzen Sachverhalt mit der juridischen Facnltät erst genau zu
besprechen , dann durch Dr . Leopold J o r d an i s den mag . Steuerhändler
anzugehen , damit er die auf das ungerechteste und aus blossem Hass den
medic . Facultäts - Doctoren auferlegte Steuer ungesäumt aus den städti¬
schen Büchern löschen und darüber eine Urkunde ausstellen möge . Fer¬
ner wurde bestimmt , dass , um sich andererseits den Wünschen des Stadt¬
rath es willfährig zu bezeugen , das ganze Jahr hindurch Dr . Wilh . Pu e-
linger die Stelle eines Armenarztes unentgeldlich versehen , und Dr .
Joh . Entzianer mit dem Wochenbesuche des Spitals beginnen , und
alle acht Tage ein anderer , je nach dem Fac . Senium sich diesem Ge¬
schäfte unterziehen solle . Auch wurde der Beschluss gefasst , den Ma¬
gistrat zu ersuchen , dass er diess Alles in das Actenbuch des Stadtrathes
eintragen lassen möge , und anbei denselben anzuzeigen , dass in Wien
mehrere Individuen gegen das ausdrückliche Privilegium Maximilians Cur -
pfuscherei trieben (namentlich wurde in solchem Bezüge auf einen Laien¬
bruder des Dominicaner - Ordens hingewiesen ) ; auch sollten auswärtige
Doctores , die allhier Praxis ausübten , verhalten werden , entweder ihre
Berechtigung hiezu vorzuweisen , oder sich dem Actus repetitionis zu un¬
terziehen .

In Folge .erstbedachter Facultäts - Beschlüsse begab sich Dr . Leop .
de Jordanis , begleitet vom Decane der Rechtsfacultät , zum oberwähnten
Steuerhändlerj um ihn zur Erfüllung obenangedeuteten Wunsches der
Doctoren zu veranlassen . Dieser bemerkte ihnen , dass die von der Fac .
nachgesuchte Löschung des Steuerrestes bereits Statt gefunden habe , und
wies ihnen zur Bekräftigung dessen seine Bücher , worauf sie sich voll¬
kommen zufrieden gestellt entfernten .

Während dieses Decanats erftoss das allerhöchste Decret , welches
hinführo auch Verehelichte zur Rectorswürde befähigte , was bis dahin
nicht der Fall war .

Am Tiburtstage des J . 1534 wurde Joh . Entzianer zum Decane
der medic . Facultät ausgerufen . Während dieses Decanats starb Wilh .
Puelinger , gerühmt als Geschichtsforscher und guter Lateiner .

Nachdem mittlerweilen vom October 1534 bis Mitte April 1535 Dr .
Fabri das medic . Decanafsamt bekleidet hatte , wurde am 14 . letztge¬
nannten Monats Joh . Ga st geh ( der erste verheiratbete Rector aus der
Reihe der Mediciner ) zum Decane erwählt . Unter diesem Decane unter¬
zog sich Dr . Franz Emerich aus Troppau dem Repetitions - Acte , wurde
einstimmig in die Fac . aufgenommen , und gleich am folgenden October
zum medic . Decan ernannt .

Am 29« October d . J . versammelte letzterer bei sich die Fac . Doctoren
und liess zwei Barbierer , Namens Martin und Veitb , welche sich un¬
erlaubter Ausübung der Heilkunst schuldig machten , vorladen . Nur er -
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«lerer erschien. %s werde ihm bedeutet , dass wenn er die (Chirurgie
fernerhin auszuüben gedächte , er sich binnen acht Tagen (so viel Zeit
verlangte er selbst ) einer Prüfung von Doctoren und sachkundigen Chi¬

rurgen unterziehen müsste ; doch seiner Unwissenheit bewusst , kam er
nicht wieder . Veith , der sich auf die Vorladung der Fac . nicht ein¬
fand , wurde beim Bürgermeister angeklagt : doch dieser , obgleich selbst
Arzt , war , dem Sprichworte gemäss : Honores mutant mores , seinen
ärztlichen Collegen bereits abhold geworden , und lieh ihren gerechten
Beschwerden kein Gehör (1. c . p . 125) .

Um diese Zeit erging an die Facultät ein kaiserlicher Befehl , dass
sie auf Mittel und Wege bedacht seyn möge , die drohende Pestgefahr
hintänzuhaiten . Die Facultät versprach den kais . Commissarien , ihr Mög¬
lichstes zu thun , bemerkte ihnen jedoch in Einem , wie gefährlich es
wäre , die Aufmerksamkeit des Volkes durch Öffentliche Warnungen auf
die so sehr gefürchtete Krankheit hinzulenken , zumal die nahende kalte
«Jahreszeit tröstlichen Hoffnungen Raum gestatte .

Den 3 . Dec . fasste die Facultät den Beschluss , beim Stadtmagistrate
gegen ein Ansinnen des Bürgermeisters Pilhamer Klage zu führen ,
der die Facultät verhalten wollte , das Verzeichnis ihrer Mitglieder dem
Stadtrathe einzureichen , oder deren Mitglieder zwingen , sich beim Sladt -

magistrate eintragen zu lassen , und letzterem den Eid zu leisten ( de
dandis inscriptionibus senatui Viennensi et de juramento eidern Senatui prae -
standoJ doch Pi 1 ha m er ’s Ränke hatten keinen weiteren Erfolg , da
seine Stellung beim Magistrate aufhörte ( concidefitemagistratu suo civiumj
1. c . p . 120.

Den 8 . April 1536 wurde Prof . Sigmund Haselreiter zum Decan
erwählt . Der gewesene Bürgermeister , Dr . Johann Pilhamer , fortan
kais . Superintendent der Universität , folgte nach der Reihe des Seniums
dem Dr . E n tz ian e r für das kommende Jahr in dem Armenarztendienst .

In derselben Facultäts - Sitzung wurde auf ein Ansuchen des Dr .
Walch um Zulassung zur Facultät der Bescheid erteilt , er möge sich
vorerst auf eine schickliche Weise von dem Eide , den er dem Biirger -
rathe geleistet , lossagen , seine Einschreibung ( inscriptionem ) nach der
bisher bei der Facultät üblich gewesenen Weise veranstalten , endlich
nicht zugleich Arzt und Apotheker seyn . Walch entgegnete hierauf : so
sehnlich er auch im Geisle und nach dem Willen der Facultät zu handeln
wünsche , so könne er sich doch dermalen vom Eide , den er den Bür¬

gern geleistet , unmöglich entbinden , da ihm diese widrigenfalls also -

gleich seine Apotheker - Gerechtigkeit entziehen würden ( cives Myropolii
suinegottationemprohiberenl ) . DieFacultät bedeutete ihm : dass in so ferne
er bei seinem Actus repetitionis die allgemeine Zufriedenheit der Doctoren
eingeerntet , er zwar zur Praxis und zum Genuss aller übrigen Rechte
der Wiener Doctorum medicinae zugelassen sey , nur könne er
aber für jetzo in den Rath der Facultät noch nicht aufge¬
nommen werden , da über diesen Puact noch weiter beratschlagt werden
müsse ( quoniam negotium hoc majore adhuc indigeret deliberatione ) . — Es
geht aus dieser ganzen Verhandlung klar hervor , dass man in jener Zeit

n . 4
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mit der Freiheit ärztliche Praxi « in Wien auszuüben , noch keineswegs
auch das Recht erlangt hatte , dem Facultät « - Rathe beizusifzen *

Den 18 . April d . J . wurde an Dr . Pil ham erb * Statt , der wegen
seiner vielen Universität « - Geschäfte verhindert war , die ihm kurz vor¬

her übertragene Stadtarmenarzten - Stelle zu versehen , Dr . Job . Gastgeb
als solcher durch den Chorrneisier von St . Stephan von der Kanzel herab

dem Volke verkündet (1. c . p . 127) .

Den 5 . Mai d . J . wählte die Facultät Job . Entzianer ( senibrj zum

Superintendenten der Universität , der durch den Decan dem Univ . Rector

Ulrich Gebhardt und dem Consistorio vorgestellt wurde , um in Ge¬

genwart des kais . Superintendenten Dr . Job « Pilhamer den Eid zu

leisten .
Den letzten Juli versammelte sich die Facultät , um einen gewisser !

Georg Wormbs , Bruch - und Steinschneider anzuhören . Er besass eine

Urkunde , welche seine diessfällige Kunstfertigkeit bezeugte , auf die hin

er bereits beim Stadtmagistrat seine Einschreibung und Zulassung ( in-

scriptione Senalus et mandato sibi facto ) erwirkt hatte . Sun bat er die Fa¬

cultät , dass sie ihm zur freien Ausübung Jener Kunst , auf welche sein

Zeugniss lautete , innerhalb der Mauern Wiens zulassen möge . Es wurde

ihm nach Inhalt des kais . Privilegiums Tag und Stunde (1 . Aug . 12 Uhr)

zur Prüfung aus den Kunstgegenständen , zu denen er sich bekannte , an¬

beraumt , und nachdem er hiebei sowohl den prüfenden Doctoren als dem

beisitzenden Wiener Chirurg Georg vollkommen Genüge geleistet , so

wurden ihm die sechs Artikel mitgetheilf , gemäss welchen er zur ma¬

nuellen Ausübung seines Faches allhier befähiget wurde . Das schriftliche

Zeugniss über seine Prüfung und Zulassung übergab die Faculiät dem

Stadtrathe fl . c . p . 127) .

Den 3 . August d . J . übersandte Dr . Leopold Jordan dem Decan ein

Schreiben , welches den Wunsch des Herrn Seniors und des Dr . Johann

Gastge b ausdrückte , dass einem gewissen Dr . Johann K i 11m air eine

Promotions - Urkunde ( literae promotoriales ) ausgestellt werden möge .

Der Decan lies * nun von Dr . Jordan feinen Entwurf oder besser Ab¬

schrift ( copias ) von solcher Urkunde (die als ein Zeugniss der erlangten
Doctorwürde dienen sollte ) vorlegen , die er dann den Fac . Doctoren zur

Begutachtung zustellte , und da die Fac . Mitglieder darüber sich nicht

einigen konnten , dass man derlei Literas promotoriales Killmair ’n aus¬

fertigen solle , und zwar aus dem Grunde , weil man das Doctorats - Di¬

plom ( Instritmentum Doctoratus ) desselben nicht gesehen hätte , so wurde

dieser Anstand dem Dr . Jordan mitgetheilt . Jordan aber betheuerte

das Instrumentum Doctoratus Killmair ’s gesehen und gelesen zu haben ,
und verpflichtete sieb schriftlich und zwar bei 50 fl . Pönfall , jene Urkunde

KiHmair ’s innerhalb Monatsfrist der Facultät vorzuweisen , worauf die

Doctoren Killmair ’n die angesuchten Literas promotoriales bewilligten ,
unentgeltich ausfertigten und an die Bürger zu Krembs (Krems) (ad dies
in Krembs ) , all wo er seinen Wohnsitz aufgeschlagen zu haben scheint ,
überschickten .
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Den 7 . August erschien vor den versammelten Fac . Doctoren ein

Chirurg , Namens Peter Weichter , der eine von der Regierung er¬
langte königliche Ermächtigung zur Praxis vorwies . Die Regierung hatte
ihn mit jener Ermächtigung ( Regia promotio ) an den Wiener Magistrat
gewiesen , dieser aber an die Facultät , damit er von dieser über seine
Wundärztlichen Kenntnisse und Fähigkeiten geprüft werden möge . Er ver¬
langte , da er der lateinischen Sprache nicht kundig war ( literas non novit) ,
deutsch geprüft zu werden , um die Befähigung zur chirurgischen Praxis
und zugleich die Barbier - Gerechtsame in Wien zu erlangen . Nachdem er
einen Gulden und vier Denare Prüfungstaxe erlegt hatte , wurde er
den folgenden Tag eXaminirt , zugelassen und hierüber an den Stadtrath
berichtet .

Den 23 . August wurde dem Dr . Cornel Rosn er aus Conflans , der
am 3 . Dec . 1529 allhier promovirt hatte , und dem in der Folge seinDoctor -
Diplom in Verlust gerathen war , auf Betrieb des Dr . Johann Entzianer
ein neues Diplom ausgestellt , wofür er 1 Gulden und 4 Denar zu ent¬
richten hatte .

Am 24 . August präsentirte Dr . Killmair sein Original - Diplom ( In -
strumentum Doctoratus ) dem Decane , welcher es den übrigen Doctoren
zur Einsicht zumittelte , worauf beschlossen wurde , Dr . Jordan sein
Bürgschaftsschreiben ( literas fidejussorias ) zurückzustellen .

Den 13 . Sept . d . J . wurde Andreas Per lach aus Witschein in Steier¬
mark , in der St . Stephanskirche durch Dr . Franz E m eri c h , d . Z . Vice -
kanzler , mit der üblichen Feierlichkeit zum Licentiatsgrad in der Medicin
promovirt , worauf ihm in Bälde ( mox tandem ) Dr . Jordan , sein Leh¬
rer , die Doctorats - Insignien ertheilte .

Am Tage von Cosmus und Damian hielt Mag . Wolfg . Lazius nach
herkömmlicher Weise die academische Rede zur Feier der Fac . Patrone
und zum Lobe der Medicin , in der Kirche von St . Stephan .

Am 29 . desselb . Monats erhielt Georg S ch iff e 11 aus Worms , Bruch -
ünd Steinschneider , die Urkunden über seine bestandene Prüfung und
Zulassung zur manuellen Praxis bezüglich auf erstgenannte Operationen .
Er musste hiebei dem Fac . Senior , Job , Entzianer , eidlich versprechen ,
sein allhier erhaltenes Diplom nicht , wie er es mit anderer Orten erlang¬
ten Diplomen that , öffentlich anzuschlagen , sondern bloss den Stadtbe¬
hörden der Orte vorzuweisen , die er in Zukunft besuchen würde . Er be¬
zahlte 1 Gulden 4 Denar als Taxe .

Den 7 . October erhielt Wolfgang Lazius das Zeugniss seiner Im-
malriculirung in die medic . Facultät ( Literas testtmoniales inscriptionis
in facultatem ) . Die diessfälligen Gebühren wurden ihm aus Rücksicht der
Verdienste seines Vaters um die Facultät , nachgesehen .

Am 16 . März 1537 wurde vom kais . Superintendenten , Dr . Joh . Pil -
h am e r , den versammelten Universitäts - Superintendenten und Lectoren
ein Regierungs - Decret vorgelesen , kraft dessen bei der medic . Facultät
ein dritter Lector , der Chirurgie vortragen sollte , angestellt wurde .
Die Wahl fiel auf Dr . Franz Einer ich aus Troppau ; seine jährliche Be¬
soldung waren 52 fl .

4 *
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Am 18 . März d . J . nahm die Facultät Dr . Jacob Waich in ihren Ralfe

auf ? denselben Tag ward Dr . Joh . Soranus zum Repetition « - Acte zu¬
gelassen , wobei er 10 Aphorismos Hippocratis zu erklären hatte .

Um diese Zeit wurde nach herkömmlicher Art durch 8 Tage , und
zwar am Leichname eines Gehenkten , Anatomie getrieben .

Am 13 . October 1538 , als Dr . Joh . Soranus zum Decan ausgerufen
wurde , bat ein Empiriker , über seine Kenntnisse bezüglich auf Behandlung
des Nierensteines ( calc . renum ) geprüft zu werden . Diess geschah am
28 . October } er wurde jedoch zurückgewiesen .

Am 17 - Jänner 1539 fand eine Fac . Versammlung Statt , in der sich
Wolfg . Lazius darob entschuldigte , dass er die Doctorats - Insignien an -«
derwo genommen hatte . Man bedeutete ihm , dass , wofern er zur hiesigen
Praxis zugelassen werden wollte , er sich all den Formalitäten zu fügen
hätte , wie jeder auswärtige Repetent .

Den 28 , März wurde ein gewisser Mag . Cas pari s aus Ingolstadt ,
Augenarzt ( ocularius medicus ) , auf sein Ansuchen über die Behandlung
des grauen Staares ( rwr« svffusionum ) geprüft , äpprobirt und mit
einem eigenen , in deutscher Sprache abgefassten Diplome betheilf . Er be¬
zahlte für die Prüfung eine Krone ( coronatum ) und für das Diplom 12
h . Thaler (12 Solidos ) . (1. c . p . 134.)

Am 13 August wurde ein anderer Empiriker , Mag . David , über
die Cur des grauen Staares und der Hernien examinirt und zuge¬
lassen .

In der am 12 . Dec . unter Vorsitz des Decans Andr . Perlach ge¬
haltenen Sitzung erschien vor der Facultät , vom Stadtrath an sie gewie¬
sen , ein gewisser Chirurg M a r t i n , welcher unbefugter Ausübung in¬
nerer Heilkunst , namentlich der Verabreichung cathartischer Mittel , bein -

zichtiget wurde . Man entliess ihn mit der ernsten Mahnung , sich hinführo
bei strenger Ahndung mit der inneren Heilkunst nicht mehr zu befassen .

Am 22 . Dec . d . J . wurde der versammelten Facultät von Seite der
Landesregierung eröffnet , dass ein pestartiges Übel in der Stadt ausge¬
brochen sey , und die Fac . das Nöthige zu dessen baldiger Unterdrückung
veranstalten möge . Sie erwiederte : es sey bis zu dem Augenblick keinem
Doctor ein ähnlicher Krankheitsfall innerhalb Wiens Mauern vorgekom¬
men , wohl aber habe man in Klosterneuburg verdächtigen Urin
gesehen } sollte übrigens das Übel in Wien auftauchen , so werde die
Fac . ungesäumt fhon , was Pflichtens ist .

Den 29 . Dec . liess die Regierung der Facultät neuerdings bedeuten ,
sie solle den Ausbruch des Pestübels nicht ab warten , sondern unverzüg¬
lich Anstalten treffen , um solchem vorzubeugen . Die Facultät berath -

schlagte nun abermals , und das Conclusum war : Es könne vorhinein
über eine Heilmethode nach rationellen Grundsätzen nichts bestimmt wer¬
den , da man die eigentlichen Ursachen des Übels nicht kenne , und schlech¬
terdings nicht wisse , ob es aus Contagion , aus Miasma ( malorutn fumo -
rum evaporatione ) , aus sid . rischem Einfluss , oder allen dreien zugleich
bervorgehe . Die Prophylaxis betreffend , wurde angeordnet : Man solle
die Häuser und Strassen rein halten } Räucherungen aus wohlriechenden
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Kräutern , BUtthen und Hölzern veranstalten5 an öffentlichen Strassen
wiederholt am Tage aus wohlriechendem Holz Feuer anmachen (denn
hiedurch werde nach Hippocrates Ausspruch die Luft äm besten ge¬
reinigt und Ansteckung hintangehalten ) . Auch sollten die Apotheken fleis -
sig untersucht werden , ob sie mit all’ den Arzneistoffen , die bei solchem
Anlass benölhigt werden könnten , hinreichend versehen seyen . — Noch
beschloss man , dass , sobald etwas Näheres über die Krankheitsursachen
bekannt werden sollte , die Facultät einen fasslichen Unterricht für Reich
und Arm , über die Art und Weise , wie man der Ansteckung am si¬
chersten entgehen könne , durch den Druck veröffentlichen solle ( I. c . p . 137) .

Am 4 . Jänner 1540 wurde die Facultät neuerdings zusammenberufen ,
um zwei Regierungs-Decrete anzuhören . Das eine befahl der Facultät,
ungesäumt eine fassliche Belehrung für’s Publicum , über die Art sich
vor der Pest zu verwahren, in Druck herauszugeben} das zweite beauf¬
tragte die Facultät , Doctoren aus ihrer Mitte zu delegiren , die in Ge¬
meinschaft mit Verordneten des Stadtrathes , die Apotheken auf das Ge¬
naueste untersuchen sollten. Beiden Anordnungen wurde ungesäumt Fol ''
geleistet , und zur Apotheken -Visitation nebst dem Decane die DD . E n-
tziaaer und Fabri aufgerufen , denen sich von Seite des Stadtrathes
die Herren Andr. Mosberger und Stephan Schier anschlossen.

Am 7. Jänner begann die Apotheken -Visitation. Man fand nicht alle
Apotheken auf gleiche Weise wie die des Dr. Jacob Walch mit allem
Nöthigen versorgt , doch war man im Ganzen aus billiger Rücksicht auf
die traurigen Zeitumstände zufrieden , und legte bloss den Apothekern
Gewissenhaftigkeit ans Herz , zumal sie dereinst ihre Handlungen vor
Gott verantworten müssten . In der Fac . Sitzung wurde die über die Pest -
Prophylaxis zu veröffentlichende schriftliche Belehrung des Publicums be-
rafhen , dieselbe gut geheissen , und dem Magistrate zur Drucklegung
übermittelt .

Als der Decan und die zwei ältesten Doctoren erstbedachte Schrift
den 10 . Februar dem Stadtrathe übergaben , wurden in ihrer Gegenwart
am Ilathstische folgende Gegenstände , grösstentheils auf die Apotheker
bezüglich , verhandelt : 1 ) wurde den Apothekern eingeschärft, sich für
den Fall ausbrechender Pest mit den benüfhigten Arzneistoffen wohl zu
versorgen ; 2) wurde eine vom Decane der med. Fac . gegen den Apothe¬
ker Constantin eingereichte Klage verlesen und beigefügt , dass der
Geklagte bereits dreimal gesucht und nie gefunden worden sey ; er war
beschuldiget, verfälschten Turbith verkauft zu hahen ; 3) auch wurden
die Apotheker Nenkircher und Sigmund Kunigshammer incul-
pirt , eine unechte Theriacal -Composition für echte ans Publicum abge¬
setzt zu haben , und bezüglich auf letzteren noch beigefügt , dass er trotz
dem Fac . Verbote fortfuhr , sein verfälschtes Arzneimittel zu verkaufen ,
sich überdies » geweigert habe , dem Decan seine Bereitungsweise mit-
zutheilen ; 4) ferner wurde manchen Apothekern zur Last gelegt , dass
sie sich wenig um ihre Apotheken kümmerten , und den ganzen Betrieb
ihren Servitoren überliessen, die mitunter sehr unwissend wären , weder
von den Simplicibus noch von den Compositis eine richtige Kenntniss , und
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überhaupt wenig Hirn (parum cerebri ) ins Kopfe hätten j 5) dass sich
manche Apotheker erlaubten , gleich den Doctoren , Arzneien zu verord¬
nen und Heilpraxis auszuüben ; endlich wurde auch 6 . der Wunsch lauf ,
dass man die Armen in den Spitälern besser versorgen möge , besonders
hinsichtlich der Luftreinheit : »ne foetor morbo pestifero daret aliquam
occasionem eum locum citius quam alium iuvadendü « Der Senat behandelte
hiebei die delegirten Ärzte mit grosser Zuvorkommenheit , Freundlich¬
keit und Artigkeit (1, c . p . 138) .

Im J . 1540 am Tiburtstage wurde Dr . Ulrich Fabri einstimmig zum
Decan erwählt . — Da die Facultät bei Gelegenheit der gefürchteten Pest
allzusehr in Anspruch genommen war , auch die Verschiedenheit der Mei¬
nungen bei den Fac . Berathungen und der schnelle Wechsel der Decane
den diessfälligen Geschäftsgang namhaft erschwerten , so wurde in der¬
selben Sitzung beschlossen , die Anstellung eines eigenen besoldeten
ärztlichen Individuums zu beantragen , das von der Fac . ernannt , und
höheren Ortes bestätiget , sich mit der Leitung des Sanitäts - Geschäftes in
Wien , zumal mit dem Exequatur , befassen sollte ; somit wurde der erste
Antrieb zur Creirung der Stelle eines San itäts - Magisters gegeben .

Im J . 1541 wlithete die Pest furchtbar nicht allein in Wien , sondern
in ganz Österreich , und raffte viele Tausende von Menschen hinweg . Das
allgemeine Unglück vermehrte noch der Umstand , dass die häufigen Ein¬
fälle der Türken das Landvolk in befestigte Orte zu flüchten zwangen ,
wodurch in letzteren grosse Menschenanhäufung entstand , welche nur
geeignet war , Noth und Elend zu vermehren , und der bösartigen Seuche
fortan neue Nahrung zu gewähren .

In demselben Jahre wurde am Tiburtstage Dr . Jacob Walch aus
Tessingen in seinem innegebabten Decanatsamte wieder bestätigt . Zu
dieser Zeit beschlossen auch die Facultäts -Doctoren , die jährlich einge¬
laufenen Facultätsgelder , nach Abzug der Ausgaben , unter sich gleich
zu theilen ; was denn auch dieses Jahr zum ersten Mal geschah (1. c . p . 139) .

Im J . 1542 während des Decanates von Wolfg . Lazius starb de?
Medic . Prof . Sigmund Haselreiter ,

Im J . 1544 unter dem abermaligen Decanate von Dr . Walch wurde
ein Laie , Christoph Paer von Kan , von der Facultät ob seiner Kunst
das Franzosenübel durch Räucherungen zu heilen , geprüft ; das Votum
sagt : » Tulit »uae operationis legem et dextram m$ tructiop,em . <f Übrigens
wurde beschlossen , dass zur Verhütung jedes möglichen Missbrauches ,
Chirurgen keine eigentlichen Diplome ( sub sigillo facultatis literae ) , son¬
dern nur Zeugnisse ( le$ timoniaJ , dass sie vor der Facultät erschienen
waren Qquod coram facultate comparuerint ) ausgestellt werden sollen .

Im J , 1546 unter dem Decanate des Professors Franz E m erioh fan¬
den piehrere wichtige Begebenheiten Statt :

1) Wurden sämmtliche Apotheken Wiens den 19 . Juli von dem De¬
cane und den DD , Wolfg . Lazius , Mathias Coruax (seit 1544 Fac ,
Mitglied ) , Joh . Häring , Walch und H ü s tel in Begleitung einiger ,
vom Bürgermeister hiezu eigens ernannter Bürger strenge untersucht .
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5ä) Sämmtliche Barbierer ( Barbitonsores ) und Empiriker , selbst die

schon längere Zeit die Praxis in Wien ausgeübt hatten , wurden vor die

Facultät beschieden , und mussten sich einer Prüfung unterziehen .

3) Es folgte ein Erlass gegen den eingerissenen Missbrauch der

Cinnob er - Räucherungen , mit denen sich bereits viele Unkundige

und Laien zu befassen anfingen , und es wurde den Räucherern auf das

strengste eingeschärft , Niemand hinführo einer solchen Cur zu unterzie¬

hen , bevor der Kranke dem Med . Decane vorgestellt worden w7äre , da

Pat . , bevor eine solche Cur in Anwendung gebracht werden dürfe , erst über

seinen Krankheitszustand genau erforscht , und dann zur Häuchernngscur
durch Purgirmittel , oder nach Umständen durch Aderlass vorbereitet werden

müsse . Ferner wurde anbefohlen , dass die Räucherer ( Fumarü ) in Zu¬

kunft jeden ihrer Geheilten oder überhaupt nur Behandelten dem Decane

neuerdings vorführen sollen , damit die Facultät den Erfolg der Behand¬

lung erfahre , und so in den Stand versetzt werde , über den Nutzen

oder Schaden der Räucherung ein bestimmtes Urtheil fällen zu können .
4) Ergriff die Fac . strenge Massregeln gegen die in Wien täglich

sich mehrenden . . . . . . . . . Quacksalber . Der Unfug , den diese trie¬

ben , mag gross gewesen seyn ; denn hart sind die Ausdrücke , deren

sich der sonst so gemässigte , milde , allgemein geachtete damalige De-

can , Prof . Enterich , bezüglich auf dieselben in den Acten bedient .

» Incubuit sagt er , »facultati infelix labor pro exstirpandis ad civitatem
haue confluentibm . , qui et ipso praetextu artis . . •
saluti atqne praedones in hac vasta civitate insidiabantur « 0 * c . p . 145) .
Die Facultät erwirkte in solchem Bezüge ein königliches Deeret , welchem

gemäss jeder allhier die Heilkunst ausübende Fremde verhalten wurde , so¬
wohl seine Ermächtigung zum hiesigen Aufenthalte , als seine gesetzliche
Beiähigung zur Ausübung der ärztlichen Praxis urkundlich nachzuwei¬
sen . Viele derselben wurden durch diesen gemessenen Erlass in Schre¬
cken versetzt und zogen von dannen , andere Hessen sich jedoch selbst
hiedurch nicht einschüchtern , und trieben ihr Unwesen fort . Unter die¬
sen stand ein gewisser L a z a r oben an . Emerich entwirft von dem¬
selben folgende Skizze : »Is in vasta sylva latro abscondebatur , ita ut

saepe cum decreto , qtiod sibi offeri debebat , inquiri non poterat , nam
mutando loca et domos lalitabal obiler , rursus emergebat et conspicieba -
tur , in quibus autem aedibus maueret , neque famulus Facultatis , neque
Regis minister certo scire poterant , magnus impostor , qui et prineipes
viros dolo . . ita circumvenit , ut gratiam quoque apud iltos mereri
vlderelur .“ Emerich fügt nach Anführung mehrerer Daten noch Folgen¬
des bei : »Ista acta sunt et ideo adnotata , ut postfritas quemadmodum vi-
dit et nunc videat , quantis calumniis Ars integervima subsit . Malae homi-
*vm mentes et malt animi turbant omnium rerum ordinem , ut nostrq quo¬
que tempore cidere fuit , quod landetn ft Caesareae Majestati , ordinatae
« Deo pötestati , et omni jnstae ordinaUoni se se principes noynuHi Germmiiae
et Cicitates Catilinario quodam spiritu opposuere " u . s . w .

5) Auch kam in einer Faculläts - Silzung ein an die Landesregierung
gerichtetes , von dieser an den Rector der Universität herabgelangtes
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und endlich der Facultät zur Begutachtung überantwortetes Gesuch vm
Prof . Wolfgang Lazius zur Sprache . Lazins bat darin , ausser seinen
gewöhnlichen anatomischen Demonstrationen , auch über Dioscorides öf¬
fentlich lesen zu dürfen , verlangte jedoch hiefiir eine Erhöhung seines
Jahrgehaltes . Der Fac . Beschluss lautete dahin ; Sie fühle sich nicht be¬
rufen , dem königl - Rath über Erhöhung oder Verminderung eines Jahr¬
gehaltes Massregeln vorzuschlagen , glaube indess der hohen Behörde vor
Augen stellen zu müssen , was an einer wohlgeordneten medicinischen
Lehranstalt jeder der Docirenden zu leisten habe . Es seyen an der Wie¬
ner Schule drei medicinische Professoren angestellt und wirklich nöthig t
ein practischer , der nach dem festgesetzten Horarium täglich um
zwei Uhr Nachmittags und zwar ein Jahr über die Gesammtpraxis der
Medicin , das andere Jahr über die Cur der Fieber zu lesen habe ; ein theo¬
retischer , der in einer Vormittagsstunde ein Jahr hindurch die Apho -
rismos Hippocratis , das andere aber die sogenannte Ars parva Galeni zu
erläutern gebunden sey ; endlich ein Professor Inter calaris , der
täglich um zwölf Uhr ( 12 . statirn a prandiq ) Unterricht zu ertheilen habe ,und sich mit jenen Gegenständen befassen müsse , d | e' al § propädevtische
oder Einleitungsfächer in die Medicin gelten , als da sind : die Lehre
von den Elementen , von den Temperamenten , von den allgemeinen Kräf¬
ten ( de facultatibus universalibus ) , von der Beschaffenheit der Kunst ( Con-
slitulio artisjy von der Kenntniss der einfachen Stoffe ( simplichim , cognitio )
nach Dioscorides (welche kein Lehrer ausser Acht lassen dürfe ) , end¬
lich die anatomischen Demonstrationen nach herkömmlicher Sitte und Art ,
so oft sich Gelegenheit hiezu darbietet . — Offenbar wollte hiermit die
Facultät ihre Missbilligung obbedachten Schrittes des Dr - Lazius zu
erkennen geben , der über Dioscorides insofern nicht speciell zu lesen
brau eilte , als diese Vorlesungen ohnehin in den Bereich des dritten Pro¬
fessors , nämlich jenes der med . Propädevtik , gehörten , der sich also
mit denselben pflichtgemäss zu befassen hatte . Die Facultät beantragte
all demnach auf eine möglichst schonende Weise die Abweisung des
Prof . Lazius (1. c . p. 144 u, f.) .

Die eingelaufenen Facultätsgelder wurden auch zu Ende dieses Deca -
nats - Semesters (wie im J . 1541) nach Abzug der Auslagen unter die Fa -
cuItäts - Mitglieder zu gleichen Quoten vertheilt .

Während dieses Deoanats erscheint das erste Mal ein Nofarius in
den Facultäts -Acten erwähnt } denn die Rechnungslegung Emerieh ’s
lautet folgendermassen : Doctorum facultatis numerus erat novem pro
tempore , iisqve oblati sunt cuilibet floreni duo : facit florenos 18, Pedellus
accepif fl . imums Notarms pro labore suo gross , quatuor .

Am Oolmanstage des J . 1546 wurde Dr . Mathias Cornax , aus 01-
mütz absiammend , zum Decane der med . Fac . erwählt .

In der während dieses Decanates am 24 - December gehaltenen Si¬
tzung wurde der Chirurg Anton Claudius wegen unbefugter Ausübung
der inneren Heilkunst mit drei Kronen Pönfall bestraft , und ihm bei
nochmaliger Betretung die Ausweisung aus Wien angedroht . Auch wurde
in derselben Fac . Versammlung beschlossen , den Apotheker Job . E b e r s-
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dorfer allen Ernstes zu erinnern , dass er hinführo auf Anordnung Un¬
befugter Medicamente weder bereiten noch verabfolgen möge .

In einer zweiten Fac . Versammlung bat der Chirurg Bartolomen B o-

lognese die Facultät , ihn zur freien Ausübung seiner Kunst zuzu¬
lassen . Es wurden ihm nach herkömmlicher Sitte die Zeugnisse üher
seine bisherige Laufbahn abgefordert , und bei genauerer Durchlesung
ungenügend befunden , wesshalb der Bittsteller angewiesen wurde , voll¬
ständigere Urkunden beizubringen . — Zwei andere Chirurgen , die in der
selben Fac . Sitzung zu gleichem Zwecke erschienen waren , wurden
nach vorläufiger Einsicht ihrer Zeugnisse und gut bestandener Prüfung ,
zur wundärztlichen Praxis befähiget , nachdem jeder zwei Thaler ( Tha -

lensesj entrichtet hatte .
In der 3 . Fac . Sitzung wurde über den allhier die ärztliche Praxis

schon längere Zeit ausübenden Quacksalber L azar verhandelt . Er wurde
zwei Tage früher vor den Stadtrichter beschieden , um daselbst in Gegen¬
wart des Decans und der Fac . Mitglieder Perl ac h und Hüste ! verhört
zu werden ; doch der Geklagte wusste sich diesem Acte durch die Angabe
zu entziehen , dass er im Augenblicke zur Behandlung des firn , v . Ei¬
tzing gebeten worden , und da dessen Übel dringend sey , er den Herrn
Richter um Entschuldigung bitten müsse ; ^vorauf denn der Richter nach¬
gab und das Verhör unterblieb . Selbst unter dem nachfolgenden Decanate
v. Prof . Wolfgang L a z i u s wusste sich L a z ar allen Nachstellungen
der Facultät geschickt zu entziehen .

Im ersten Curse des Schuljahres 1547 hatte sich kein einziger Can-
didat pro Studio medicinae gemeldet .

Am Tiburtstage 1548 wurde Prof . Emericb abermal Decan .
Während dieser Zeit wünschte ein gewisser Herr Franz von Gu¬

bens , Gutsbesitzer , die Bäder zu Altenburg , die ehedem sehr be¬
sucht gewesen seyn sollen , allein in Folae der traurigen Zeitumstände ,
besonders während der Kriege , verfallen waren , wieder zum Gebrauche
des Publicums herzustellen , und wandte sich desshalb an die hohe Lan¬
desregierung . Diese beauftragte die medicinische Facultät , jene Bäder
an Ort und Stelle zu untersuchen , und hierüber ein wohlbegründetes
Gutachten vorzulegen . Die Facultät übertrug dieses Geschäft an die DD .
Emerich , Decan und Prof . Praxeos , Joh . Entzianer , Senior fa-
cultatis , und Andreas Per lach . Sie erkannten die Bäder für schwefel -
hältig , und für bestimmte Kranfcheitszustäfide empfehlenswert !! , was sie
denn auch an die Fac . , und diese an die Regierung berichtete . Die Fa¬
cultät erhielt für erstbedachtes Gutachten im Ganzen ( in communi ) fünf
Thaler ; eben so viel erhielt auch jeder der untersuchenden Doctoren , und
der Fac . Pedell zwei Thaler CI* c . p . 151 .)

In der am 26 . Juli 1548 abgehaltenen Faculfäfs - Versammlung hatten
die Bader ( Barbitonsores ) gegen den Chirurg Mann Klane eingebracht ,
und flehten die Fäcultät um ihren Schutz au , damit sie nicht fürderhin
von Auswärtigen auf die ungerechteste Weise in ihrem Erwerbe geschmä¬
lert und zu Grunde gerichtet würden . — Es wurde ihnen Beistand zuge -
sichegf .
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Am Colmans -Tage desselben Jahres hatte man Dr . Joh . Christian H ü-

stel zum Fac . Decane erwählt . Einige Zeit hierauf wurde die Facultät
vom Stadtrathe aufgefordert , die hiesigen Bader zu prüfen fbalneatores
examinaret ) . Diess geschah denn auch wirklich am 28 . Jänner 1549 . Ge¬
prüft wurden : Mag . Austing auf der Stube Radenstein ; Hans Mayerauf der neuen Badstube ; Michael Stetner am St . Stephans - Bad ; Ma¬
thias Forstner am Bad bei den Himmelpforten ; Sigmund Silber am
Bad am Rossmarkt ; Hans Yestnurtner auf der Badstube an der ho¬
hen Bruck ; Hans Padaner am Kanzlei - Bad ; Peter Kramer am Bad
am Turm ; Hans Hierner am Bad unter den Hafnern ; Wolfgang Hier -
ner am Bad am Schweinmarkt ( dermalen Lobkowiczplatz ) ; WolfgangH ass am Bad der Wollzeile . Alle eilf mussten bei ihrer Zulassung zur
Praxis angeloben : 1 ) dass sie an Niemand innerliche Arzneien verabrei¬
chen ; 2j sich nicht mit der Cur der Lustseuche befassen ; 3) keinen Schwer¬
erkrankten für sich allein in Behandlung nehmen ; 4) jeden der sich all -
hier unbefugt mit der Chirurgie oder mit der Behandlung der Syphilis
befassen würde , sobald sie davon Kenntniss erhielten , ungesäumt der
Facultät anzeigen werden .

Am Colmanstage des J . 1549 wurde Dr . Andreas Per lach zum Decane
der medic . Facultät ausgerufen .

Während dieses Decanates ereignete sich der merkwürdige Fall ei¬
nes allhier , wie es scheint , das erste Mal vollzogenen Kaiserschnittes ,dessen die Acten der Facultät folgendermassen erwähnen : Mulier quae -
äam , quae gessit utero infantem mortuum fere ad quadriennium , i a quod
coepit venter sub umbüico putrefieri , illius mulieris venter sub umbilieoyconsilio et in praesentid DDr . Entzianer Corna x , per juratos Chi-
rurgos Civitatis Viennensis incisus est ad tantam quantitatem , quod puer
potuit eximi , qui vero pro parte est putrefactus et matrix fere tota . Quae
mutier Herum fere in spatio dimidii anni consolidata est per eosdem Chirur -
gos , infans autem ipse servatus est per aromalarium spiritibus, ut mos est
servare mortuorum corpora , ne putrefiant « fl . c. p . 155 ) . — Dass über
diese am 10 . December desselben Jahres Statt gehabte Operation von der
Universität auf höhere Veranlassung Bericht erstattet worden sey , be¬
zeugen uns die Acten der philosophischen JFacultäf , aus denen wir nach¬
stehende Sätze entlehnen : » Ex serio invictissimiRomanorum Begis Domini
nostri Clementissimi mandato injunetvm est Nobili ac Magnifico J . U . Do-
ctori Friderico Harrer , Universilatis Bectori . ut consilio con municato
cum Dominis Consistorialibus Sf Assessoribus suis , Margaretham >
filiam cujusdam W o lfgangi Karbinger , Civis Viennensis , sub jurse*
mento praestito inquireret de et super gestatiove foetus per quadriennium
fere in utero , primo viri , deinde em&rliä , et ejusdem per rentrem excist,matre vivo, et valida permanente et in integrant sanitatem restituta , prae -
sentibws medicis Domino Doctore Joanne Entzianer et Domino Mathia
Cornax , qui scissurae in rentrem matris factoe adfuere ; cujus rei tan-
quatn festes plenariam fidem sub juramento exhibuernnt , atque ita esse
comp er tum est , ut hisloriae descriptio per Mathiam Cor na x factaatque
per picluram exhibita est. K
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In demselben Monate fanden auch im Lectorio der Ärzte anatomische

Demonstrationen , und zwar vom Anfänge des Monats bis zu den Weih¬
nachtsferien , also beinahe durch drei Wochen Statt , was früher nie der
Fall gewesen zu seyn scheint , da für derlei Übungen nur ein achttägige r
Termin nach der Fastnacht amberaumt war . Die Demonstrationen leiteten
di essmal die DDr . Mathias Cornax und Wolfg . Lazius .

ln der am 1 . Februar 1550 abgehaltenen Facultäts - Sitzung kam eine
Beschwerde des Stadtmagistrats gegen die Doctoren der Medicin zur

' Sprache . Der Stadtrath äusserte sein Missfallen darüber , dass die Doctoren
der Facultät die Armen im Hospitale nicht mit dem Fleisse besorgten wie

ehedem , und drückte den Wunsch ans , die Facultät * roöge zum Armen¬
krankendienst einen eigenen Arzt aus ihrer Mitte bestellen . Diesem sollte
ein Apotheker als Gehülfe flamulus ) beigegeben werden , der die Medi -

camenie im Sinne der ärztlichen Ordination täglich an arme Kranke zu

verabfolgen hätte . Letzterem wurde ein angemessener Gehalt und freie
Tafel beim Spitalmeister zugesichert . Die versammelten Facultäts - Docto -

ren erwiederten : „Sie wüssten sehr gut , und zwar aus dem heiligen
Evangelium , dass Arme trösten und Kranke besuchen zwei
Acte seyen , die unter die grossen Werke der christlichen Barmherzig¬
keit gehören , — Handlungen , die Gott in dieser und jener Welt be¬
lohne ; auch seyen sie jederzeit bereit gewesen , armen Kranken mit
eben der Uneigennützigkeit Beistand zu leisten , wie ihre hochachtbaren

f ärztlichen Vorgänger : doch sey es auch an dem Stadtrath , sich etwas
mehr um das zu bekümmern , was der guten Sache der Barmherzigkeit
fromme , und was er bisher , leider ! trotz dem oft erneuerten diessfälli -

gen Ansuchen der Facultät nicht gethan . Der Magistrat habe zu wie¬
derholten Malen Anträge und Wünsche der Facultät unbeachtet gelassen ,
deren baldige und strenge Erfüllung doch die den Doctoren von Seite
des Stadtrathes schuldige Rücksic ht geboten , und das Wohl der hülfebe -

dürftigen Kranken dringend erheischt hätte . Trotz öfterem Ansuchen habe
der Stadtrath noch immer für kein anständiges Local gesorgt , wo der
im Hospitale ordinirende Arzt die armen Kranken , welche um Hülfe da¬
selbst einsprechen , bequem anhören und untersuchen könnte , und s e-
dere , so meinten die Doctoren , in vaporariis paupervm est valde mole-

ßturn . In der That sey der im Hospitale ordinirende Arzt jederzeit von
Kranken so umlagert , dass er die einzelnen weder abgesondert anhören ,

f* noch deren Zustand genau erforschen könne , was doch einerseits die
Schicklichkeit , andererseits die Notlwendigkeit erfordere , ja der Arzt
werde so selir von den ihn umgebenden Kranken gedrängt , dass er selbst
kaum zu Athen kommen könne ; der Stadtmagistrat möge daher vor Allem
ein passendes Locale für die ärztlichen Ordinationen im Krankenhause
ermitteln und dem dienstthuenden Arzte zuweisen . Ferner seyen auch dem
ordinirenden Doctor allzusehr die Hände gebunden , und er schlechter¬
dings ausser Stand , das zur Heilung der Kranken Köthige in hinreichen¬
dem Maasse herbeizuschaffen , da das Spital der erforderlichen Geldmittel
viel zu sehr entbehre ; ,,d|ass demnach am Ende alle ärztlichen Bemühun -

4 gen am Mangel an d$ a nöthigen HülfsmiUeln scheitern , und auch der
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wärmste Eifer des Arztes ganz erkalten müsse . Hiezu komme noch ,dass sich der Stadtrath in den nur zu häufig vorkommenden Fällen , wo
es sich darum handle , die Rechte der Facultäts - Doctoren gegenüberden Unbefugten und Curpfnschern in Schutz zu nehmen und aufrecht zuerhalten , mit kaum glaublicher Indifferenz benehme , ja dass er selbst ,statt die altherkömmlichen Freiheiten des ärztlichen Standes zu achtenund achten zu lassen , vielmehr die Unbilligkeit so weit treibe , dass ervon den Ärzten , ganz uneingedenk ihrer den Stadtarmen geleisteten Dienste ,sogar Steuern einfordere . Der Magistrat möge daher , wenn er Verlangenti age , einen eigenen Arzt nebst Apotheker für sein Hospital zu bestel¬

len , diess nach Wünsch und Belieben thunj die Facultät könne ihrer¬
seits solches Vorhaben nur billigen , sey auch erbötig , dem zu ernennen¬den Spitalarzte in Fällen der Notb mit Rath und That an die Hand zu
gehen , nur wolle sie aber in diese Angelegenheit weiter nicht eingehen ,übrigens auf die Wahrung ihrer Rechte und Freiheilen bedacht seyn . “ ?

Überaus erhitfert durch die Umtriebe des Chirurgen Mann , der trotzden öfteren Reclamationen der Facultät und deren wiederholten Klagen
ungeahndet die innere Heilpraxis betrieb , und durch seine Straflosigkeit
ermutbiget , sich mit jedem Tage kecker gebärdete , beschloss endlich
die Facultät , ihre Zuflucht direct zur Allerhöchsten Gnade Seiner Maje¬stät zu nahmen , und um die neue Einscbärfüng der hohen Verordnungzu bitten , wornach die Ausübung der Heilkunst Niemanden gestattetwerden durfte , der sich nicht den Statuten der Facultät gefügt häite ,und jeder diesem Beschlüsse Zuwiderhandelnde aus Wien 'gewiesen wer¬den sollte . Die Facultät machte hiebei bemerk lieb , wie sehr bei einer
Fortdauer diessfälliger Unfiige binnen kurzer Zeit alle Ordnung im Sa¬nität stäche aufhören müsse , und unheilvollen , zum Nachtheil der Gesammt -
bevölkerung ausschlagenden Umtrieben Thür und Thor geöffnet sey . Sieunterliess auch nicht darauf hinzu weisen , dass ihre Mitglieder alle La¬sten der Universiiät , des Armenkrankendienstes , des Hospitals zu fra¬
gen hätten , welche Lasten insgesammt diejenigen nicht berührten , diehier die ärztliche Praxis mit offenbarer Schmälerung des rechtmässigenErwerbes der Faculfäts Doctoren unerlaubter Weise und ungeahndet üb¬ten . Sie schloss mit der Vorhersage , dass beim Fortbestehen so gearte¬ter Unzukömmlichkeiten für die Facultäfs - Glieder a u Ende nichts weiter
erübrigen werde , als sich von der Universität loszusagen , was aber nur zurUnehre der Hochschule in den Augen der gebildeten Welt gereichenkönne .

Nachdem der bisherige Magister Sanitatis , Dr . Wolfgang Lazi usdurch ein eigenes Reg . Decret vom 11 . Fehr . 1551 uen Beschwerden die¬ses Amtes enthoben worden war , versammelten sieb die Faculfäts - Mit¬
glieder am 2 . Juli d . J . unter Vorsitz des Decans E m e ri eh , um im Auf¬
träge der hohen Landesstelle einen neuen Sanitäts - Magister zn wählen .Die Wahl fiel auf Vesalius de Hie . Der Sitzung wohnte Dr . Chri¬stian Tarisfe t ter als Abgeordneter des Bürgerrathes bei . Es würde inEinem der Gehalt des Sanitäts - Magisters für das kfourfnende Jahr festge¬setzt , und ihm zweihundert Rheingulden als Jälir ^ gehalt aüs dem kö -
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iiiglichen Schatze angewiesen . Hie besorgte das neu übernommene schwere
Amt während der grassirenden Pestseuche mit unermüdetem Eifer und
seltener Hingebung , und fiel auch als Opfer seiner rastlosen Thätigkeit
noch im J . 1552 .

Am Tiburtstage 1553 wurde Mathias Cornax zum dritten Male De-

can . Gleich in der ersten während dieses Decanates abgehaltenen Facul -

täts - Sitzuug gelangte eine Aufforderung des Bürgerrathes ( oblatum fuit
senatus - consultumj an die Facultät , einen Sanitäts - Magister zu ernen¬

nen . Die Facultäts - Mitglieder aber wiederholten ihre bereits beim obigen
Anlasse gethane Äusserung , dass sie nämlich aus schon angeführten Grün¬

den nicht im Falle seyen , den Wünschen des Stadtrathes zu willfahren .
Hierauf erging wieder von Stadtrathe eine Zuschrift an die Facultät ,

in der man sie ersuchte , jene Individuen namhaft zu machen , welche
ailhier unbefugter Weise mit der ärztlichen Praxis sich befassten . Die
# acultät säumte nicht , solchem Wunsche nachzukommen , und nannte

nebst Andern auch einen Landmann aus Oberösterreich , der durch teuf¬

lische Künste ( diabolicas artest viele Menschen um Geld und Gesundheit

gebracht habe ; die ganze Liste sämmtlicher , ihr Unwesen in Wien trei¬

bender , zahlreicher Curpfuscher könne sie übrigens ( fügte die Facultät

bei ) nicht namentlich anführen , da sie nicht die Mittel besitze , alle die

Heilkunst unbefugt ailhier Übenden ausfindig zu machen , doch sey diess

wohl in der Macht des Bürgermeisters , dem es jedenfalls zukomme ,
sämmtliche Individuen dieser Art kennen zu lernen , zumal in Wien Nie¬

manden erlaubt sey , irgend eine Kunst ohne sein Vorwissen und seine

Genehmigung auszuüben . Auch stellte die Facultät dem Magistrate die

dringende Nothwendigkeit vor Augen , die Apotheken mit aller nur mög¬
lichen Sorgfalt zu untersuchen und zu überwachen , und bat , es mögen

einige Mitglieder des Stadtrathes nebst einer Anzahl Bürger abgeordnet
werden , um erstbedachte Visitationen der Apotheken in Gemeinschaft mit

den eigens von der Facultät zu solchem Behule zu ernennenden Doctoren

zu pflegen .
Unvermuthet fand sich Docto r Martin Stopius als Candidat für das

Amt eines Sanitäts - Magisters ein , und versprach feierlich , sämmtliche
Pflichten und Obliegenheiten dieses Amtes auf sich laden zu wollen , wenn
ihm nur sonst ein anständiger Ehrensold hiefür zu Theil würde . Man
nahm keinen Anstand , ihm solchen zuzusichern , und er wurde unge¬
säumt zürn Sanitäts - Magister erkoren , auch alsogleich von der Facultät

mit der Untersuchung der Apotheken beauftragt .
Um diese Zeit batte man auch eine Revision der Facultäfs - Sfatufen ,

welche in mehrfacher Beziehung mit den Satzungen der königlichen Re¬

formationsarte nicht im Einklänge standen , vorzunelimen beschlossen .
Da indess der Unfug von Seite der Curpfuscher fortwährte , ohne

dass demselben von irgend einer Seite selbst nur im Mindesten gesteuert
worden wäre , so fasste die Facultät den Entschluss , sämmtliche die
ärztliche Praxis unerlaubt ausübende Individuen , besonders die Chirur¬

gen und fremden Ärzte , vor sich zu laden , ihnen die von Sr . Majestät

genehmigten Reformationsacte , in denen Nicht zur ärztlichen Praxis Be-
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rechtigten dieselbe auf das strengste untersagt worden war , vorlesen zulassen , und sie ernstlich an ihre Pflichten zu erinnern , mit gleichzeiti¬
ger Andeutung der Strafen , welche die der königl . Anordnung Zuwider¬
handelnden zu gewärtigen hätten . — 'Auch wurde , da Wundärzte häufigdie ihnen von der Facultät ertheilten Diplome gegenüber den Unkundi¬
gen benützten , um sich für Doctoren auszugeben , verfügt , ihnen hinführökeine Urkunden in der bisherigen Form , sondern hlöss einfache , von denDoctorats Diplomen auch in der Form wesentlich verschiedene Zulas -
sungsseheine zur wundärztlichen Praxis zu ertheilen .

Mittlerweilen halte sich ein Steinschneider , Namens Carl , den die Facul¬tät die Befugniss zu dieser Operation ertheilt hatte , auch medic . Praxis zuüben erlaubt . Vor die Facultät geladen , behauptete er keck , von dersel¬ben hierzu berechtigt worden zu seyn , Da die Unwahrheit seiner Be¬
hauptung am Tage lag , wurde ihm aüfgerragen , seine von der Facultät
erhaltenen Urkunden , bei 30 fl . Strafe im Weigerungsfälle , vorzulegen .Da aber Carl nicht wieder erschien , so wurde desshalb von der Facul¬tät durch das Organ ihres Decans und zweier Doctoren Klage beim Bür¬
germeister eingebracht , der aber , statt sich der Sache der Ärzte anzu¬nehmen , vielmehr der Facultät das Recht bestritt , Curpfuscher , wie Carl ,vor sich zu laden und mit Pönfällen zu belegen ; er habe auch desshalbCarln die Vorlegung seiner Urkunden bei der Facultät ausdrücklich
untersagt . Die erstaunten Abgeordneten der Facultät hinterbrachtendas Geschehene ihren Collegen , und man beschloss , diese Angelegenheitnicht auf sich beruhen zu lassen , sondern sich ungesäumt an Se . königl .
Majestät zu wenden . Als dieses Vorhaben der Bürgermeister erfuhr , liess
er den Decan vor sich bescheiden , luh den Streit auszugleichen , — wasdenn auch geschah .

Am Tibnrtstage 1554 wurde Dr . Andr . Planlus , Art . , Philoso -
phiae (dieser Titel kommt hier das erste Mal in den Acten voO und Medi -
cinae Doctor , o. ö . Prof , der heil . Sprache ( Sanctae linguae

') zum Decane
der medic . Facultät erwählt .

Um diese Zeit war auch die Wnndarztenstelle am königl . Spital( Hospitale regium ) erledigt , für die sich zwei Bewerber meldeten . Der
anstretende Decan Dr . Schröter hatte sie zu prüfen $ doch da er Phy -
siens jenes Spitales war , überliess er das Prüfungsgeschäft , um jedenSchein der Parteilichkeit zu vermeiden , dem neu eintretenden Decane ,worauf die erledigte Stelle durch Mehrheit der Stimmen dem Wundarzte
Caspar Prinner zuerkannt wurde , — Wir finden demnach schon in
der Mitte des 16 . JalirhunJerts eine Spur öffentlichen Concurses bei Be¬
setzung unserer Spitalarzten - StelJen .

Am 14 . Juni wurde Prof . Eine rieh zum Universität - Superintenden¬ten von der med . Facultät erwählt .
Den 26 . Oct . d . J . ersuchte der Bürgermeister Huetstocker denRector , derselbe möge den Prof . Franz Ein er ich nebst zwei Doctorender Faculiät beauftragen , das Bürgerspital zu besuchen . — Da übrigens die

bisherige Übung , wobei die Ärzte nach der Reihe des Seniums sich solchem
Geschäfte unterzogen , unzulässig und für das Krankenwohl nicht ge -
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deihlich befunden wurdej so verfiel der Stadtrath von selbst auf den
Gedanken , die Facnltät zu ersuchen , dass sie einen Arzt aus ihrer
Mitte ernennen möchte , der sich gegen ein anständiges , vom Senate ihm
zuerkanntes Honorar der Behandlung und Pflege der Leidenden mit grös¬
serer Obsorge ( viffilantiori curaj widmen wollte . Die FacuKät , die Zweck¬

mässigkeit der vom Magistrate beantragten Anstellung vollkommen aner¬
kennend , versammelte sich am 8 . November , und wählte zum Arzt des

Bürgerspitals ihren Decan Martin Stoplus , welche Wahl auch dem

Bürgermeister und Stadtrath zusagte ; dass demnach von nun an die Ära mit

Besoldung angestellter Spitalsärzte im städtischen Krankenhause beginnt .
Am 4 . Dec . d . J . gelangte an den Decan der Facultät ein Regierungs -

decret , in welchem die Ärzte ermahnt wurden , ihre Forderungen bei
Kranken zu ermässigen , da es die Regierung in Erfahrung gebracht habe ,
wie sehr manche Ärzte in diesem Puncte alles billige Mass überschritten .
Die über diese unerwartete Zurechtweisung betroffene Facultät beschloss ,
die hohe Regierung zu ersuchen , die diessfälligen Übertreter (Prävari -
catores ) zu nennen , und jedenfalls strenge zu bestrafen ; übrigens sey
der Facultät kein einziges ihrer Mitglieder bekannt , welches sich solchen

Vergehens schuldig gemacht hätte ; wäre daher ein solcher Unfug , wie sie
nicht zweifeln könne , vorgefallen , so sey diess offenbar von Seite der zur
Praxis nicht befugten Individuen geschehen , wesshalb aber die Facultät aber¬
mals inständig bitte , die hohe Behörde möge die Rechte der Facultäts -Ärzte
in Schutz nehmen , und die zahlreichen , sich allhier umhertreibenden Cur -

pfuscher und Quacksalber , zum Wohle der leidenden Menschheit abschaf¬
fen . — Hierauf erfloss von der Regierung der Auftrag an die Facultät ,
alle ihr bekannten Curpfuscher namhaft zu machen .

In Folge dessen wurden am 29 . Jänner 1555 mehrere die innere Heil¬
kunde unbefugt ausübende Chirurgen , dann Quacksalber und Quacksal¬
berinnen vor den Bürgermeister und Stadtrath gefordert , und ihnen in

Gegenwart des Decans und des Med . Dr . Casper Pirpacher strenge ein¬

geschärft — , ersteren sich der Cur innerlicher Krankheiten und der Ver¬

abreichung von Arzneimitteln , letzteren sich der Behandlung jeder Krank¬
heit überhaupt hinführo zu enthalten , unter Androhung des Einsperrens
im Thurnte des Kärnthnerthores im Wieder betretungsfalle .

Den 6 . Februar wurde dieselbe Scene wiederholt , und dem Meister
Peter im Haarhof die Ausübung innerer Heilkunsf , und der Witwe des

Dr . Cami 1 die Behandlung der Syphilis mit Cinnoberdämpfen strenge
verwiesen , und im Falle neuerlicher Übertretung schwere Strafen ange¬
droht . Ein ähnliches Verbot wegen der Cinnoberräucherungen erging
'auch den 21 . März an den Curpfuscher Peter Pfeffer .

Als sich nun die Facultät über den glücklichen Erfolg ihrer Bemü¬

hungen bereits zu freuen angefangen hatte und nichts weiter mehr als

eine glückliche Zukunft ahnte , erschien plötzlich in der Charwoche am

hohen Markte der Empiriker Mathias Fux mit seinem Gesellen , und

stellte mehrere Urkunden mit angehängten Harnsteinen zur Schau , die

er aus der Blase und selbst aus den Nieren ausgeschnitten zu haben vor¬

gab ; anbei rühmte er sich , alle , auch die verzweifeltsten inneren und
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äussere » Krankheiten heilen zu können . Der Decan über diese Ünvelf-
schämtheit entrüstet , liess ungesäumt alle diese Diplome durch den Pe¬
dell wegnehmen und an den Bürgermeister abliefern , mit dem Ansuchen ,
man möge jenen Betrüger verhalten , sieh von der Facultät prüfen zu las¬
sen . Doch fand es Fux für gerathen , nach vom Bürgermeister zurück¬
erhaltenen Diplomen das Weite zu suchen , womit das Scan dal sein Ende
hatte .

In der am 8 . Mai 1555 unter Vorsitz des Decans Ludvv . König ge¬
haltenen FaculCitssitzung wurde ein Ilegierungs -Decret vorgelesen , dem
zufolge der Rector und Superintendent sich bei der medic Facultät anzu¬
fragen hatten , ob es für die studierende Jugend erspriesslich wäre , wenn
die Chirurg . Vorlesungen an unserer Hochschule , die einige Zeit
hindurch unterblieben , wieder Statt fänden . Einstimmig sprachen sich die
versammelten D uctoren nicht bloss Fiir die Nützlichkeit , sondern selbst
für die Nothwendigkeü solcher Vorlesungen aus .

Das erstberührte hohe Regierungsdecret lautet dem Urtexte folgen -
dermassen :

» Dem Herrn Decano und Doctores Facultalis medicae der Universität
alhir zu Wienn zuzustellen .

Auff der Rö . kais . Majestät , Unseres Allergnädigsten Herrn Gnädig¬
sten Befehl von dem Herrn Rector und Superintendente Regio dem Herrn
Decano und Doctores Facultatis medicae der Universität alhir aufzule¬
gen , das sy Inen Iren Bericht und Guettbediinken , ob es der Universität
nützlich und fürtraglich seie : Wan ain Lectur in Chirurgia , durch ainen
Doctorem Medicinae zu verrichten , von neuem aufgericht würde , und
wie , auch was fiir Authores in Chirurgia zu lesen , mit was Stipendio
ainer zu besolden wäre , in schrifften verfassen und übergeben , und sol¬
ches so Ijl nützlich befördern wellen . Den 14 . Mai 1555 .« ( I. e . p . 184.)

Die Antwort der Facultät war hierauf folgende : »Maynifice Domine
Rector , Maynifice Domine Cancellarie ac Superinlenderts Regis diynissime /«

» Eure Magnificenz und Superintendenten . Der Befelh im Namen der
Römisch Khünigl . Majestät , unseres Allergnädigsten Herrn , an Unns den
14 . Mai ausgangen , haben wier mit aller Reverentz empfangen , welche
b .elangendt ain Lectur in Chirurgia , die dan ain notwendig Stueck in
Medicina ist , unnd bei der alten asiatischen , Griechen , Römern
unnd derselben Nationen Medicin bis auff diese Zeit mit grossen Kleiss
geübt und gebraucht worden , darauf geben wier Euer Magnificenz unnd
Superinlendenten diesen unseren underthänigen Bericht , das solch Lectur
bei allen Löblichen Universitäten in Wallischea Landen , auch in Frankh -
reich mit grossen Fleis erhalten und besoldet wierdt , und wie wol in
deuischen Universitäten s>y nit gar gebrauchig , so ist sy doch bei dieser
Universität alhir auch vor neunzehn Jaren von ainem Doctor unserer Fa¬
cultät gelesen unnd ja liehen mit 52 Gulden besoldet worden . Atiss Uf-
sach das die Wundarznei unvermeidlich auch den gesunden , so will die
Notfurft erfordern , das unsere Wundärzte in der Anatomie , die dan
proprie Chirurgiae Professori zugehörf , instituirt werden ; so ist gar vielt
an der Verrükhung der Gliedern , an Cauteriis , an Beinbrüchen , an al -
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lerlei notwendigen Gueten (gemeinen ) Pflaster gelegen , welche Opera -
tiones unnd Explicationes alle ainen Chirurgen zugehören : demnach ach¬
ten wir solche Lectur fast nützlich und genötig bei dieser der Rom . Khün .
Maj . Universität . Wassmassen aber dieselbig aufzurichten , oder wieder
in Schwunkh zu bringen unnd zu besolden seye , sthellen wier zu der
Rom . Khün . Majestät gnädigst Wohlgefallen . Die Bücher aber so in der
Chirurgia gewöhnlich gelesen werden , unnd alhier zum Teill vom Herrn
Doctor Frantzen Emerico gelesen wurden , sind diese : das Verzeichniss
oder Compendium methodicum Chirurgiae Doctoris Francisci . — Libri to-
picorum Gal . — Liber % et 3 , item 13 et 14 Meth . Galeni . — Anatomia
ordinaria , als Compendium, Vesalii oder Mundini correctum . — Libri prio¬
res duo Facultatis . — » Den Chirurgis den deutschen das Feldfpuoh pri¬
vatim zu erklären , vorzüglich Capita de tümoribus et ulceribus et frac -
turis ex Albucase auszulesen , welche Iner Practikhen am meisten dienstlich . «

» Diese vermelten Pueeher mechten ordinarie zum Teile diligenter
publice gelesen und explicirt werden , zum Teil aber privatim den Disci -
pulis und Jungen Wundärzten überloffen unnd ausgelegt .«

Dieses haben wir Sr . Magnificenz und Rector auff derselben Befelh
gantz gehorsamblich anbringen wollen . Was aber weiter das Stipendium ,
auch erwelung der Stunden belangendt , werden Euer Magnificenz unnd
Rector der Rohm . Khün . Maj . wol wissen zu berichten . «

» Thuen uns hiermit Rev . R . underthäniglichen Befelhen . «
Euer Magnificenz unnd R.

Willige Gehorsame
Decanus und

Doctor es facultatis medicae .

Den SO . Mai gelangte an die Fac . ein zweites Decret mittelst des
Rectors und des königl . Superintendenten in Betreff der chirurgischen Vor¬
lesungen , welches folgendermassen lautet : » Dem Herrn Decano und Do-
ctoribus facultatis medicae der Universität allhier von dem Herrn Rector
und Superintendente Regio abermals zuzustellen und aufzulegen , ver -
ner Iren Bericht und Gutbeduenken , ob sy Doctorem Hieronymum Qua -
drium , Italum , alls Supplicanten zu der Lectur der Chirurgia für taug¬
lich und annemblich vermainen oder nicht , schrifftlichen überzugeben unnd
solchs so vil möglich verner zu Handlung befiirdern wollen . Den 34 . Mai
1555 .«

Gleich nach Eröffnung dieses Decrefs schickte der Decan den Facul -
täts -Pedell zu jedem der Herren Doctoren der Faculfäf , damit sie einzeln
ihre Meinung abgeben möchten . Das Urtheil Aller fiel einstimmig dahin
aus , dass sie Doctor Quadri für geeignet hielten $ nur wünschten sie ,
dass er früher irgend einen Beweis seiner Kenntnisse liefern ( ut prius spt -
cimen quoddam suae eruditionis edat) , nämlich durch einige Monate Chi¬
rurgie öffentlich vortragen ( profilendo chirurgiam in scholis per aliquot
menses) , und erst , wenn er sich auch dann dem Rector und dem Super¬
intendenten als tüchtig und vollkommen geeignet erwiesen hälfe , von
ihnen im Amt bestätiget werden möchte . «
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In der am 4 . März 1556 abgehaltenen Facultäts - Sitzung erschienen

vor den versammelten Doctoren zwei Streitparteien , welche der Stadtrath
von Znaym an sie gewiesen hatte . Ein dortiger Apotheker beschuldigte
den damaligen Stadtarzt zu Znaym , Dr . Christoph Schankerle , Mit¬
glied der Wiener Facultät , öffentlich und aller Orten , dass er schlechte
und nur verderblich seyn könnende Arzneien verordne . Nachdem nun die
vorgelegten Recepte von den Fac . Mitgliedern durchgelesen wurden , er¬
kannten sie alsobald einhellig , dass diese Recepte entweder vom Apothe¬
ker selbst oder von sonst Jemand verfälscht worden seyen , in welch ’ er -
sterer Vermuthung sie auch die Verlegenheit , in welche der Apotheker
bei ihrem Ausspruchc gerathen war , bestärkte , — was sie dann insge -
sammt an den Znaymer Senat berichteten .

Auch erhielt die Fac . um diese Zeit von der Regierung einen von
einem Wiener Apotheker , Namens Dr . Magius ab Eck , abgefassten
Entwurf zur Retormirung der Apotheken ( Miropoliorum ) , wobei zugleich
gebeten ward , dieselben mit königl . Privilegien auszustatten . Die Fac . soll
hierüber ihr Parere abgegeben haben , welches aber in den Acten nicht
vorfindlich ist . (1. c . p . 188 .

")
In der am 10 . August unter dem Vorsitze vom Decan Wolfg . L a-

zius , Prof . Theoriae primarius , wurde auf königlichen Befehl über die
Wahl eines Armee - oder Feldarztes ( Medicus castrensis ) berathen .

Den 7 . August 1557 erfloss an die Facultät nachstehendes Regierungs -
Decret : » Dem Dechant und der Fac . Medicorum bey der Universität alhir
zu Wien anzuzeigen , der Regierung khumbe für , wie sy , die Facultät ,
etliche Studiosos Medicinae , so Ire Studia vermueg der Statuta noch nit
ordenlich compliret , ad Gradus zugelassen , und mit Inen zu dispensiren
Vorhabens seyn sollen ; dieweil das solches der neuen Reformation zu¬
wider , demnach seye vormelter Regierung Bevelh , dass die Facultät dess -
halben Iren lauttern , ausfürlichen Bericht unverzüglich übergebe . Actum
Wien den 4 . August 1557 . «

Hierauf erwiederte die Facultät Folgendes : » Römisch khiinigl . Maj . ,
Unser Allergnädigster Herr . Den Befelh von Euer Gn . , ausgegangen den
4 . August , das wier in Promotion unnd Verleihung der Graduum etwas
mit den Studicsis contra Statuta dispensiren solten , haben wier mit ge -
bierlicher Reverentz empfangen , und nicht gern gehörtt , das wier also in
Argwäan bey Euer Maj . khommen , geben darauf E . G . diesen glaubwür¬
digen Bericht , das wier alle die , so bisheer zu den Gradus erhebt wor¬
den , Inhallt der Römisch khun . Maj . , Unseres Allergnädigsten Herrn ,
neuen Reformation admittiertt , examiniert , und approbiertt haben , wel¬
ches wier nichts desminder hinfiiran zu thun auch willig und schuldig
seyn , unnd ob gleichwoll etwas ansuechen , das unns geschehe , wollen
wier doch nit allein E . G . Befehl , sondern auch der khun . Maj . neugege¬
bene Ordnung Ingedenkh denselben allen gebier unnd Artikel gehorsamb¬
lich Vollziehung thuen , unns hiermit bevelhen .

Euer Gnaden gehorsamst
Dechant unnd Doctores Fac .

Medicae zu Wienn .
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Am 16 . October 1557 fand die Wahl Caspar P i r c h p a c h’s ans Waid¬
höfen C Vadenhofensis ) , Professors der Physiologie ( Physiologicae partis
MedicinaeJ zum Decane Statt .

In der am 10 . December hierauf gehaltenen ersten Fac . Sitzung wurde
Mathias Cornax zum Universitäts - Superintendenten gewählt , und der

Chirurg Conrad Ziegler aus Kostnitz über Wunden , Geschwülste , Ge¬
schwüre , Beinbrüche , Behandlung der Syphilis mittelst Bäucherungen
und Salben geprüft , tüchtig befunden und mit einem Zeugnisse über die

gut bestandene Prüfung versehen .
Am 10 . Jänner 1558 wurde ein Bittgesuch der Apotheker an die Re¬

gierung wegen Einführung einer neuen Apothekenordnung der Fac . mit
der Anfrage zugemitfelt , ob alle oder doch die Mehrzahl der Doctoren in
dieses Ansuchen eingewilliget hätten ; welch ’ letzteres auch die Fac . be¬

jahen konnte.
Denselben Monat wurden anatomische Demonstrationen gehalten ; der

Decan hielt die Vorträge und Dr. Joh . Aichholtz führte das Messer.
In der am 2 . Mai unter Vorsitz des neugewählten Decanes , des Philos .

und MedicinaeDoctors Ladislav Stoff aus Siebenbürgen , wurde der Fa-

cultät ein Regierungs - Decret kund gemacht , in welchem die Doctoren

aufgefordert wurden , obiger Begutachtung des Bittgesuches der Apotheker
ihre Namen eigenhändig beizusetzen , da die Apotheker über Parteilich¬
keit der Fac . klagten und behaupteten , den meisten älteren Fac . Mitglie¬
dern sey das Gutachten der Fac. fremd geblieben.

Am 29 . Juni fand abermals eine Fac . Versammlung statt , in welcher
der Chirurg Vitalis Innichendorfer aus Mitdorf geprüft wurde . Da
Dr . Andr. Planius , einer der Examinatoren , viel zu spät erschienen
war , und überdiess beleidigende Ausdrücke gegen den anwesenden
Dr . Ludw. Kün ig sich erlaubt hatte , so wurde er , trotz dem , dass sich
beide versöhnt hatten , von den Facultäfs - Nutzniessungen für ein halbes
Jahr oder bis er sich überhaupt von der Fac . Nachsicht erwirkt haben
würde , ausgeschlossen , und erst am 29. Sept. , als letzteres geschehen
war , wieder zugelassen *

Den 7. October gelangte an die versammelte Faeulfät ein Regierungs -
Decret , in welchem sie aufgefordert wurde , einen Sanitäts - Magister zu
wählen ; die Wahl fiel auf Dr . Joh Aichholtz . Den 13 . October wurde
der Fac . von der Regierung und der österr . Kammer bedeutet , dass man
mit Aichhol tz ’en verhandelt und ihm 200 fl. als Jahrgehalt angewiesen
habe , gegen die Verpflichtung , dass er hievon jede Woche seine Zah¬
lungsrate erhalten solle ( ut singulisseptimanis pro rata ma partein. accep-
turus sit ) ; wäre Aichholtz damit nicht zufrieden , so möge es die Fa-
cultät hohen Ortes anzeigen.

Am Colmannstage 1558 wurde Dr. Paul Fabricius aus Laub , kai» .
und erzherzogl . Mathematiker zum Fac . Decane erwält . CActornm facult .
libro 4 . p. 1 . )

Den 8 . November traten die DDr. Paul Weidner und Andr. P r au n
in den Fac . Rath CConsilium facultatis ) ; beide schworen , nachdem jeder
sechs harte Thaler ( sex solidos) an die Fac . Gasse erlegt hatte . Dies*

W
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scheint die damalige Eintrittstaxe gewesen zu seyn , denn es heisst hie¬
bei -» ui debent , qui ad facultaiis consilia accedunt . « •— Für Weidner
wollte König Maximilian die noch übrigen Gebühren erlegen ; doch die
Faeultäf deprecirte und erliess dieselben ; Weidner hingegen bewirthete
die Collegen festlich in den Weihnachtsferien . Praun entrichtete nebst
obigen 6 Thalern an die Fac . Gasse , noch jedem der Docforen drei Gulden
und eben so viel dem Pedell .

Den 30 . Dec . d . J . erschien vor der Facultät Paul Pr Opfer zur Prü¬
fung ; er wurde als Steinschneider , Bruchoperateur und Augenarzt appro -
birt ( approbalus est in exscindendis calculis , ramicibus , oculorumque ex -
ternis affectibus ) und erlegte dem Collegio facultatis drei Gulden , so wie
dem Pedellen seine Gebühr .

Im nämlicheij Monate wurden anatomische Demonstrationen an einem
männlichen und einem weiblichen Cadaver abgehalten . Die Erklärungen
machte Dr . Caspar Pirchpacher nach dem Texte Galen ’s de usu par¬
tium , die Section vollbrachte Dr . Joh . Aichholtz .

Den 1 . Febr . 1559 wurde Michael Isai aus Gran als Chirurg exami -
nirt und bestand wohl . Er zahlte nebst der Pedellen « Gebühr drei Gulden
und bewirthete die Examinatoren mit Wein , den er selbst mitgebracht
hatte ( für gewöhnlich wurde der bei den Rigorosis aufgetischte Wein und
die Bäckereien aus der Fac . Gasse bestritten , wie diess aus den Decanafs -
Rechnungen ersichtlich ist ) . Zu bemerken ist hiebei noch , dass jeder
examinirte Chirurg in seinem Befähigungszeugnisse genau jene Übel ver¬
zeichnet erhielt , deren Behandlung ihm gestattet war fascriptvm , quosUli affectus curare liceat ) .

Um diese Zeit wurden auch auf Dr . Andr . Dadius Antrag wieder
sog . Quodlibetische Disputationen gehalten . Zu solchem Be-
bufe lud der Rector und das Consistorium die Facultät ein , anzugeben ,welche von den Medieinae Doctoren geneigt wären , an diesen Disputa¬
tionen Theil zu nehmen . Ans der Zahl der sich meldenden entbot der Re¬
ctor Paul Fabricius ( Decan ) , Caspar Pirchpacher , Joh . Aich¬
holtz und Andr . Praun zu sich , und trug ihnen auf , es möge jeder
derselben über einen beliebigen medic . Gegenstand einen X — 1 Stunde
dauernden Vortrag halten (worüber dann dfsputirt werden sollte ) . Be¬
dachte Disputationen wurden dermalen gleich nach den Osterferien ge¬
halten | sie dauerten zehn Tage und fanden grossen Zulauf . — Auch über¬
sandte der Rector dem med . Decan ein Decret , wodurch die Jabres -
Disputationen hergestellt wurden ( anrmae diaputationes restaurarenlurj .

Im J . 1559 am Tiburtstage wurde Wolfg . Lazi us , Prof , medic . theor .
primarius , k . k . Rath und Historiograph , abermals zum Decan bestellt . Er
trug vor Allem auf des Rectors Geheiss auf Renovirung des medic . Hör¬
saales an , die aber erst unter dem nachfolgenden Decanate Statt fand . —
Da Lazi us während seines Decanates abzureisen hatte , so wurde er
durch seinen Vorgänger im Amte , Paul Fabricius (als Vicedecan ) , ver¬
treten .

Am Col manstage desselben Jahres wurde Dr . Joh . Aichholtz zum
Decane ernannt . Am Tage vor seiner Wahl legte er , nach vorläufiger An-
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frage bei Blas . Spüler , Rath des österr . Fiscus , seine Stelle als Sa -
nitäts - Magister nieder , indem er zugleich anzeigte , dass bereits ein Jahr
seiner Bedienstung verstrichen sey . Die Regierung beauftragte hierauf
sowohl die medic . Facultät als den Stadtmagistrat , zu berathen , ob ein
Sanitäts - Magister fürderhin nötbig sey oder nicht , und darüber Bericht
zu erstatten . Es wurden desshalb die Facultäts - Mitglieder zusammenbe¬
rufen und ihnen sowohl die Anheimsagung der Sanitäts - Magisterstelle
von Seite A i ch ho 1 tz ’ens als das hiedurch veranlasste Regierungs - De-
cret vorgelesen . Allein es erschienen bloss zwei Mitglieder ( Spitaler
und W eidn er ) bei der Sitzung , die übrigen schickten ihre Yota schrift¬
lich ein , und waren der Meinung , die Stelle des Sanitäts -Magisters könne
bei den bestehenden Gesundheits -Verhältnissen zeitweilig suspendirt wer¬
den . Gleichlautend war der Rathschlag des Wiener Magistrates .

Ein in den Acten nicht genannter alter Mann aus Mistelbach wurde
vom Bürgermeister Wiens an die Facultät gewiesen , um von ihr sein
eigenbereitetes Wachholderöhl untersuchen zu lassen . Es wurde genau
geprüft , gut geheissen und der öffentliche Verkauf desselben gestattet ,
doch mit dem Beisatze , dass hieraus den Rechten und Privilegien der
Apotheker kein Nachtheil erwachse .

Trotz dem oberwähnten Parere der Facultät und des Stadtrathes wurde
Dr . Aichholtz dennoch mittelst Regierangsdecrefes , welches im Namen
des Kaisers ausgestellt war , abermals als Sanitäts - Magister angestellt , wo¬
von er als Decan die Facultät gleich am nächsten Tage benachrichtigte .

In der Sitzung am 3 . Nov . wurde beschlossen , beim Bürgermeister
über den Unfug , den Empiriker allhier trieben , Beschwerde anzubrin¬
gen . Diess geschah und der Bürgermeister versprach , dem Wunsche der
Fac . willfahren und sämmtlicbe Quacksalber abscfaaffen zu wollen . Er
war entschlossen , alle ihm von der Fac . bezeichneten Empiriker in Ge¬
genwart des Decans und mehrerer Facultäts - Mitglieder zu verhören und
auch die übrigen Quacksalber strenge zu bestrafen . Hierauf verfügte sich
der Decan A i c h h o 1 t z , nebst den DDr . Paul Weidner und Andr . D a-
di u s zum Bürgermeiser , um ihm mehrere , die die Heilkunde unbefugt aus¬
übten , anzuzeigen . Der Bürgermeister liess nun alle Angeklagten vor¬
fordern ; es erschienen aber nur vier , die Barbierer und Bürger zugleich
waren . Nachdem er ihnen nun ihr Vergehen gegen die bestehenden Fac .
Privilegien und zugleich gegen die bestehenden Allerhöchsten Vorschrif¬
ten und Anordnungen vor Augen gestellt hatte , verbot er ihnen auf das
Nachdrücklichste , hinführo innere Praxis auszuüben , geschweige Arz¬
neien an Kranke abzusetzen .

In der am 4 . Mai 1560 Statt gehabten Fac . Sitzung wurde festgesetzt ,
dass hinführo Zuschriften des Decans an die Fac . Mitglieder durch den
Pedell selbst besorgt , von jedem einzelnen Doctor , der sie einge¬
sehen , mit seinem Vidi versehen , und bei etwaiger Abwesenheit eines
Mitgliedes nie in dessen Wohnung zurückgelassen , sondern durch den
Pedell ungesäumt weiter und zwar an den nächsten im academischen Al¬
ter befördert werden sollen $ der Pedell solle dann nach beendigter Cir -
culation neuerdings an die Mitglieder , deren Vidi noch nicht beigesetzt
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wäre , zurückkehren und so das Versäumte nachholen . Man wollte hier¬
durch den Geschäftsgang beschleunigen , da es bis dahin öfters gesche¬
hen war , dass derlei Circulanda 2 — 3 Tage und selbst länger bei einem
Mifgliede liegen blieben und hiedurch lästige Störungen des Geschäfts¬
ganges veranlasst wurden .

Dann wurde der zwischen der Universität und dem Stadtmagistrate
abzuschliessende Vertrag , den der König an das Consistorium gelangen
liess , der Rector aber den Decanen zumittelte , von den Doctoren der med .
Fac . berathen . Der 1 . Artikel , der von jenen Universitäts - Mitgliedern
handelte , die kein bürgerliches Eigenthum besassen , fand keine Bean -
ständigung j der 2 . dagegen , der von den Besitzern bürgerlichen Eigen¬
tbums sprach , missfiel , weil man darin festsetzen wollte , dass bürger¬
liche Häuser nur an Bürger verkauft werden dürften ; die Fac . meinte ,
dass letzteres Vorrecht auch den academischen Bürgern ohne Unterschied
zugestanden werden sollte , da auch sie als Universitätsglieder der bür¬
gerlichen Privilegien theilhaftig seyen . Der 3 . Artikel , dass Doctoren zu
Gemeindeämtern , und Mitglieder des Stadtrafhes zu Universitätsämtern ,
namentlich dem Rectorat , Decanat etc . befähiget seyn sollen , fand gleich¬
falls Widerspruch von Seite der Doctoren . Der 4 . Artikel , welcher wollte ,
dass jene Individuen , welche die Universität verliessen , unter die Ge¬
richtsbarkeit der Bürger zurückkehren sollten (mit dem Beisatz , dass sie
ihren Platz bei den öffentlichen Universitäts -Acten beibehalten ) , wurde
allgemein gebilligt . Der 5 . Artikel sollte bestimmen , wer der Executor
letztwilliger Anordnungen zu seyn habe , falls ein Doctor , der bürger¬
liche Güter besass , stürbe , es fragte sich , ob die Universität oder der
Stadtmagistrat , oder gemeinschaftlich beide ; und ob im letzteren Falle
die Universität das bewegliche , der Magistrat das unbewegliche Eigen¬
thum des Verblichenen abzuhandeln habe , oder umgekehrt ? — Die diess -

fälligen Ansichten der Doctoren waren getheilt , und man beschloss daher ,
die Schlichtung des streitigen Gegenstandes dem Universitäts - Consisto -
rium anheimzustellen , damit sich hintendrein keine neuen Schwierigkei¬
ten und Reclamationen ergeben möchten .

Am 25 . Mai d . J . starb Doctor Franz Em e r i cb , aus Troppau in
Schlesien gebürtig , k . k . Rath und erster Professor der medic . Facultät
( Lector primarius ) , zugleich Senior Facultatis . Er war ein Mann von
ausgezeichneter Gelehrsamkeit , seltener Klugheit , milden Sitten und
strenger Rechtlichkeit , bekleidete viermal die Rectors - und siebenmal
die medic . Decanatswürde an unserer Hochschule , war auch Vicekanzler ,
Universitäts -Superintendent , und mehrere Jahre hindurch alleiniger medi -
cinischer Promotor . Seinem Lebramte stand er durch fünf und zwanzig
Jahre mit unermüdetem Eifer und grösster Gewissenhaftigkeit vor , und
während er seine Schüler , beim damaligen Mangel clinischer Anstalten ,
fleisSig in die Armenpraxis führte , lehrte er sie in Einem , die erhabene
Kunst des Heilens üben und die Thränen des Unglücks trocknen .
Auch war Emerich Stifter eines medicinischen Facultäts - Stipendiums ,
welches noch heut zu Tage seinen Namen trägt , und mit welchem er
drei Studirende , vorzüglich Wiener Bürgersöhne , betheilt wünschte .
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Bei der je dritten Erledigung eines Stiftungsplatzes sollte die Prä¬

sentation dem Troppauer Magistrate zustehen . Das Stipendium ist
dermalen zu 22 Gulden C. M . jährlich . Noch stiftete Emerich eine Aus¬

steuer für eine Dienstmagd , welche bei Doctoren der Arzneikunde ge¬
dient und sich sodann verehlichet hätte . Diese Aussteuer mit 16 Gulden
C. M. findet jedes zweite Jahr statt .

Emerich war Verfasser folgender Schriften : a) Med i cor um au ~

xiliorum dexter us u s a d v er am Hipp o er atis et Galeni
m entern . Norimberg ae , apud Joannem Petrejum , 1537 in 4° j b) Rath¬

schlag zur V erhuetung mit Gottes Hilft vor Pestilentzi -

scher Ansuechung s ambt seinen Z u f alen . Gedr . zu Wienn in
Österreich durch Michel Zimmermann im St . Annenhof , 1554 in
4. ( S . Scriptores antiquissimae et celeberrimae Universitatis Viennensis
ordine chronologico propositi Pars II . , Saec . 2 . , ab anno 1541—1565.
Viennae anno 1741 . Typ. Kaliwod . 8 .}

Der allgemein verehrte Arzt und Lehrer wurde am 28 . Mai zum tie¬
fen Leidwesen seiner zahlreichen Freunde im St . Stephans -Friedhof zur
Erde bestattet ; parentirt wurde ihm von Martin Mylius aus Aunenberg .
Seine Grabschrift lautet folgendermassen :

Francisco Emerico
Medicae Artis

hinguarumque peritia eximio
Fide singulari , docendo

Operandoque felici
Praecipuo Gymnasii hujus

Ornamento
Mortali vita annos LXI1I , menses VIII

Pie functo
Anno autem Christi MDLX

VII Calendas Junii
Defuncto

Patri et Avunculo Haeredes
Ex Testamento PP .

Als ein Zug von Emerich ’* edlem und zugleich heiterem collegia -
lischen Sinne mag noch angeführt werden , dass er zehn Ducaten mit der
Bestimmung hinterliess , dass dieselben auf ein freundschaftliches Mahl
verwendet werden möchten , welches die Collegen zum Andenken seiner ,
des ihnen stets herzlich zugethan gewesenen Freundes in traulichem Kreise
einnehmen sollten . — Dieses Mahl fand auch wirklich den 17 . December
desselben Jahres statt .

Am 22 . October d . J . 1560 versammelten sich unter Vorsitz des De -
cans Paul Weidner die Facultäts - Mitglieder , um in der Angelegen¬
heit des Sanitäts - Dienstes ( Officii sanitatis ) , dann bezüglich auf den Be¬
such des Bürgerspitals von Seite der Facultäts - Ärzte , endlich hinsicht¬
lich des Empirikers Garuchter , der auf arge Weise sein Umwesen
trieb , zu verhandeln .
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Den Sanitätsdienst betreffend , waren die Doctoren der einhelligen
Meinung , dass man die Besetzung des Amtes eines Sanitäts - Magisters
ganz und gar der Landesregierung anheimstellen solle , damit sich diese
ihren Sanitäts - Magister je nach Gutdünken wählen und auch (-besolden
möge ( Sacrum Regimen suo salario pro libitu conäucat Magistrum Sani -
tatis et Stipendium proponaQ ; denn so wie es nicht Sache der Facultät
sey , den Gehalt des Sanitäts - Magisters zu bestimmen oder gar aus¬
zubezahlen ; so wie es ferner nicht ihr zustehe , über die Fortdauer oder
pie Auflassung dieser Stelle zu verfügen : eben so wenig könne sie
sich auch für berechtiget halten . Jemand aus ihrer Mitte zur Annahme be¬
dachten schwierigen Dienstes aulzufordern oder gar etwa zu zwingen
( 1. c . p . 17) .

In Bezug auf den 2 . Gegenstand der Berathung wurde festgesetzt ,dass im laufenden Halbjahre wegen Wolfg . Lazius ’ Eectoramt die bisher
befolgte Reihe , in der die Facultätsglieder monatlich das Bürgerspital zu
besuchen hatten , zwar eine Unterbrechung erleiden müsse , dass dieselbe
aber nach Aufaören jener Amtsführung wieder auf die Art und Weise wie
vor und ehe Statt finden solle . — Der Rector war also für die Dauer
seines diessfälligen Amtes vom Spitalbesuche enthoben .

Gegen obbenannten halsstärrigen Empiriker endlich wurde beschlos¬
sen , ein gerichtliches Verfahren einzuleiten und nicht eher abzulassen ,bis ihm das unheilvoll betriebene Handwerk gelegt seyn würde .

Den 18 . December d . J . gelangte ein Regierungs - Decret an die Fa¬
cultät , worin dieser aufgetragen vrurde , dem Sanitäts - Magister Dr . Aich -
faoltz Urlaub zu ertheilen , damit er sich der Pflege des kranken Landes¬
verwesers desto vollständiger widmen könnte . Es wurde ihm ein dreimonat¬
licher Urlaub bewilliget , wo mach er aber wieder das Amt übernehmen
sollte , um das er in Zeiten der Ruhe gebuhlt hatte . Für die Zwischen¬
zeit ward Andr . Dadius mit fraglicher Amtsführung belastet . — Die¬
ser Facultäts - Beschluss wurde der Landesstelle und von dieser dem Kai¬
ser unterbreitet und gutgeheissen .

Am 3 . November 1561 erfloss an die medic . Facultät nachstehendes
Regierungs - Decret :

» Von der Röm . kays . Mt. Unseres Allergnädigsten Herren , Nieder -
oesferreichischeRegierung und Camer Rectori . . . . Der Facultati Medicinae
anzuzeigen , dass der Doctor Andr . Dadius , Magister Sanitatis , um
Erlassung seines Ofticii an bemelte Regierung und Camer supplicirt hat ,darauff yhme zum Beschaid geben worden : dierweil er nun über das Jar
diene , demnach ist yhme auferlegt , dass er seinen Dienst zue endt diess
gegenwärtigen Jars on einige Erwiederung beginne ; kann er aber mitt¬
lerweil ein ander taugliche und geschickte Person an seiner stat über¬
kommen , die mag er der Regierung und Camer anzeigen , würdet yhme
alsdann derwegen Beschaid ervolgen , und nachdem auch erwenter Re¬
gierung und Camer füerkominen , dass er Magister Sanitatis seinem
Amt unfleissig beiwohnen solle , dadurch dann die krankhen Personen ver -
i) achteilt und verkürzt werden , derhalben ist yhme ernstlich einge -
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punden , dass er solchem sein Ambt mit allem Fleiss aufwarte und darin
nicht seumig erscheine. Welches die Regierung und Camer der Facultät
Medicinae hierinnen daruxnben erinnern , wovern der Mag. Sanit. nach Aus¬
gang diess Jars bei seinem Ambt nimmer bleiben wolt , dass sie mitt¬
lerweil auff eine andere taugliche und geschickte Person , die an seiner
stat gebraucht werden möcht , bedacht sein und der Regierung und Ca¬
mer alsodann zeitlicher anzeigen. Wienn den 8 . Jtfov . 1562 . «

Antwort der Facultät. »Ew. Maj . gnädiges Brewe v . 3. diess , ist
uns Doetoris Dadii Magistri Sanitatis supplicatio sambt Iw . Gnaden Rat¬
schlag zuekommen , darauff geben wir E . Gn . diesen unseren gehorsa¬
men Bericht : Dieweil Dadius vor etlichen Monaten selbst das Ambt Ma¬
gistri Sanitatis begert , an E . Gn . guplicirt und angenomen , zu welcher
Zeit sonst ander erztlich Doctores vorhanden gewesen und dasselbige be¬
gert, E . Gn . aber Dadius vorzogen , jetzundt aber gar keiner bei der Fa¬
cultät vorhanden , der solch Ambt annemen wolle , so lassens die Doc¬
tores Fac . medicae bei E . Gn . Ratschlag beruhen , dass er Dadius, ehe
dann er solches Ambts entmüssigt werde, drei Monat zuvor aufsage, oder
aber selbst einen zuwegen bring , der solches Amt annemen wolle . Stel¬
len doch alle die Sachen zur E . Gn . Wolgefallen und Erkenntniss, uns
hiemit undertäniklich befelhendt . «

Dadius schritt hierauf bei der Regierung nochmals mit derselbenBitte
ein , worauf die Fac. beauftragt wurde : » dass sie erztliche Personen , so
sich zum Magister Sanitatis prauchen Hessen und tauglich weren , der
Regierung und Camer fürderlich änzeige. «

Ihr diessfälliger Bericht lautete wie folgt : » Kais , königl. Maj . E . Re¬
gierung und Camer Gnädige Herren . Von E . Gnaden haben wir den Ab¬
schied äuff Unser Suplication, so den dritten November von E . Gn . an
die Facultät ausgangen, mit aller Reverenz gehorsamlich empfangen und
den Inhalt vernumen , darauff haben wir alsbald heut Dato , sammtlich in
unser Congregation beschlossen : Es solle also von uns E . Gn . Befelh
volzogen werden , und auch yhme dem Doctori Dadio auferlegt werden,
E . Gn . Befelh gehorsamlich nachzukomen , und wie wier also in der Hand¬
lung gewesen , ist uns wi .ederumb von E . Gn . ein neues Suplicative mer-
gemelten Dadii zukomen mit E . Gn . Ratschlag, das wier etlich Personen
E . Gn . anzeigen sollen , die sich wolten zum mergemelten Ambt prauchen
lassen und tauglich dazu weren ; darauff geben wier E. Gn . gehorsamlich
zu vernemen , das dieser Zeit keiner in der Facultät vor¬
handen , der solch Ambt willig annemen wolle , vermeint
auch keiner sich alle Jare dahin vero bligir t zue seyn ,
da einem jeden unter uns sein Leib und Leben so lieb
ist , als yhme Doctori Dadio , und sey billig , der Mag . Sanitatis
behalt es weiter , denn » quod olim placuit amplius pro jentaculo, alioquin
displicere non debet. K Das solches billig sey , bringt die Facultät zue E ,
Gn . Erkenntnuss. — Dieweil uns aber E . Gn . auferlegt , taugliche Per¬
sonen zu benennen , haben wir in Bedacht Vermöglichkeit des Leibes,
der Geschicklichkeit und anderen Umbstand fuer tauglich eracht : Doc -
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toren Casper Pirchpach , Dr. Ladisl. St uff , Dr . Äicholtz und Dr .Walter . Stellen derhalber die Sachen ferner alle zue E. Gn. guetbe-dinken , uns hiermit gehorsamlich befelhendt . Actum Wien den 4. No¬
vember 1561 .«

Hierauf erliess die Regierung d . 8 . Nov. d . J. folgendes Decret :
»Die Regierung lassen yhm Doctor Casparus Pirchpach zue ei¬

nem Magistro Sanitatis in Ansehung seiner Geschicklikeit gefallen ,darauif solle die Facultät mit yhme Doctor Casparn pesstes Fleiss hand¬le» , das er solch Ambt guetwillig anneme , und hernach der Begierungwiederumb berichten . «
In der in Folge dieses Regierungsbeschlusses gehaltenen Facultäts-

sitzung machten die Doctoren keine Einwendung , nur Pirchpacherweigerte sich unbedingt , das ihm zugedachte Amt zu übernehmen , weil
ihm diess aus mehreren Gründen unmöglich sey ; er bat , die Facultät
möge seine schriftliche Gegenvorstellung, in der er zugleich jemand An¬deren zur bedachten Stelle vorzuschlagen gedenke , der hohen Landes¬stelle unterbreiten .

Nachdem die Facultät diess gethan , und den von ihm vorgeschlage¬nen Dr . N eu m ann empfohlen , erfloss neuerdings an dieselbe den 12 . Nov .d. J . folgendes Decret :
» Die Regierung nimt zu einem Mag. Sanitatis anstat Dr . Andr. Dadii

Johann Neumann hiemit an , und ist der Facultät hiemit auferlegt, dassie bewussten Neumann zu seinem Officio guete Underweisung gebe ,denn wo solches durch sie nicht besthehen , und er solchem Officio nichtvorstehen kundte , würden Begierung verursacht, aus yhnen einen zuesolchen Officio fuerzunemen .«
In der am 13 . Nov. Statt gehabten Facultäts-Sitzung wurde diess De¬cret veröffentlicht, und Neumann trat sofort seinen Dienst als Sanitäts-

Magister mit Gehalt an.
Mittlerweilen gelangte zur Regierung die Anzeige eines Wiener Bür¬

gers Namens Hohen h ol tz er , der den neuen Sanitätsmagister einesbei Beurtheilung von Ansteckung begangenen Irrthums schwer beschul¬digte. Hierdurch fand sich die Regierung veranlasst, den 21 , Nov . wiedereinen Erlass an die Fac. zu richten , worin sie ihr grosses Missvergnü¬gen ausdrückte , dass die Facultät einen so unwissenden (imperitum )
Magistrum Sanitatis anempfohlen habe , und sie befahl letzterer allen Ern¬stes , der Landesstelle alsogleich ein geeigneteres Individuum vorzu¬
schlagen , indem , wofern sie diess unterlassen würde, die Facultäts-
Mitglieder verhalten werden sollen , einer um den anderen alle 14 Tage
» die Infectos zu visitiren« und zu behandeln .

Als sich Tags darauf die Fac. Glieder versammelt hatten , ergab sich’s,dass die von Hohenholtzererhobene Beschuldigung nicht Neumann , son¬dern Dadius , dessen Vorgänger, traf, da jene Irrungen nur unter sei¬ner Amtsführung statt gefunden haben konnten . Übrigens wies sich
auch bei näherer Prüfung der Anklage deutlich aus , dass der Klägermehrere Thatsachen entstellt habe , wesshalb denn die Facultät Hohen -
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holfzer’n der Landesstelle als Lügner und Ehrabschneider bezeichnete .

Da indess der Befehl der Regierung bezüglich auf den Vorschlag eines

anderen Sanitäts -Magisters gemessen war , so musste an ein anderes In¬

dividuum gedacht werden , und während man um Auffindung eines sol¬

chen verlegen war , kam aus Italien ein junger Arzt , Namens Dr. Jacob

Hartl , der um obbedachtes Amt erst bei einigen Regierungsräthen , dann

auch bei den Fac . Mitgliedern Schritte that. Die Facultät wies ihn an die

Regierung , und von Seite dieser erging den 28 . Nov. nachstehender
Beschluss :

» Dem Decan und Facultati Medicorum zuzustellen und zu befelhen,
wofern sie in yrer Facultät keinen Doctoren hätten , der ein Practicusj war
und sich zum Magister Sanitatis gebrauchen lassen wollte , dass sie als¬
dann den Supplicanlen (Hartl ) für sich vorfodern und desselben Testi¬
monia und Privilegia einsehen , Ine auch nottu rfftikl ich exa mi¬

ni ren , o b er zum Magisterio Sanitatis tauglich und ge -

n uegsam s ey . Und solches Volgendes (an) die Regierung berichten ,
und ym Fal das er nicht fuer genugsam und tauglich befunden , alssdann

auss yhrem Mittel ainen andern , der ein Doctor und Practicus sey , der

Regierung benennen und solches in keinen Verzug stellen und ybren Be¬
richt noch Morgen umb 7 Uhr Vormittag der Regierung übergeben . «

Die Facultät versammelte sich am 29. Nov. , that was ihr befohlen ,
und erstattete hierauf an die Landesstelle folgenden Bericht :

» Genadig Herren . E . Gn . Befehl so auff Doctors Jacobi Hartl , Sup-

plication an uns ergangen , haben wier gehorsamlich vernumen , den sel¬

bigen alsbald volzogen , Doctor Hartl ’en für unser Facultät vorfoderb

yhme auch genuegsamlich examinirt, und befunden erstlich , dass er ehrliche
Testimonia seines Doctorats und Geschiklikeit hat , so haben Wier auch
auss seiner Antwort verstanden , dass er geiert und geschickt ist , und
verhoffen, wie er uns auch selbst zugesagt hat , er werde dem Ambt
treulich und wol fürstehen wiessen , deshalben E . Gn . Worte Verord¬

nung zuethuen , und nachdem der Magister Sanitatis , so E . Gn . abgesetzt ,
sich fleissig und wol besser verhalten hat , so bitten wier , E . Gn . wollen
yhm derhalben sein Besoldung erfolgen lassen . Thuen uns hiermit E . Gn .
gehorsamlich befelhen.«

Hierauf erging an die Facultät von Seite der Regierung ddo . 1 . Dec.
folgendes Decret :

» Von der Röm . kais . Maj .,Unsers Allergnediggten Herrn Regierung und
Camer der n . öst. Lande Facultati medicae anzuzeigen , dass Regierung
und Camer an heut Doctor Jacobum Hartl auf yhr besthehens Anzeigen,
der Notturfft nach , und in Ansehung , dass die kranken Personen desto
» tätlicher besucht mögen werden , neben dem Sanitatis Magister JVeu-

mann zu einem Magister Sanitatis aufgenommen haben , und ist dero-

wegen benenter Regierung und Camer Befehl , dass die Facultät hierin¬
nen fleissige und guete Achtung habe , damit solch beide Mag is tri
Sanitatis jenem Ambt fleissig und der Notturfft nach, wie sich gebüren
will , aufwarten , auch die kranken Personen notturfftiklich besiechtigen ,
denselben auch mit yrer Cur hilfllich und ratsam sein , und wo yhr einer
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sie die Facultät umb Rat ansuechen wurde , das sie hierinnen Inen Tät¬
lich sein und allen gueten Beistand thuen wollen .«

Den 23 . December erliess neuerdings die Regierung folgendes Decret
an die Facultät ;

Von der kun . Wierde zue Behaim , Unsers allergnedigsten Herrn we¬
gen , der Facultati medicae anzuzeigen . Kaehdem sich die Infection umb
Linz etwas einreissen will , und yre ku . Wierde Noturfft einsieht , einen erfar -
nen und geschickten Medicum , der sich fuer ein Magister Sanitatis biss und
so lang yr ku . Wierde yr kuniklich Hofwesen oben halten werden , prau -
chen liesse , zu haben , derhalben so seyn der Regierung Befelb , das sie
die Facultas medica von stunden heut zusammen komme , und auffeinen
der mer geschickten , gelerten und erfarnen Medicus bedacht sein , und
denselben der Regierung Morgen umb ein Ur Vormittag anzeigen . «

Es wurde zu solchem Behufe von der Facultät Dr . Walter der Re¬
gierung vorgeschlagen .

Den 25 . Dec . gelangte abermals Decret an die Facultät , mittelst wel¬
chem den Facultäts -Mitgliedern auf das strengste verboten ward , die
Stadt während der Dauer der Pe3tseuche ohne Vorwissen der Landesstelle
zu verlassen . — Auch wurden sie durch ein am 16- Febr . des folgenden
Jahres erlassenes Decret verhalten , jeden Pestkranken , den sie in Cur
nehmen würden , alsogleich der Obrigkeit anzuzeigen .

Um diese Zeit wurde auch durch Faculläfs - Beschluss das Formular
für in Zukunft auszustellende Diplome für Schnittärzte (Wundärzte ) und
Bader festgesetzt , und in lateinischer und deutscher Sprache abgefasst .
Das lateinische lautete folgendermassen :

» Nos N . Decanus et reliqui Doctores saluberimae et laudatissimae fa-
cultatis medicae Archigymnasii Viennensis fatemur ac testatum facimus
publice hisce pätentibus literis nostris , quod coram nobis in celebri con-
gregatione nostra comparuerit N. petens examinari a nobis super hisce ar -
ticulis . M. Ae . M . in quibus se hactenus perfecisset et se exercuisset cum
laude , ut testimonia sua testarenlur , quae nobis proposuit ei videnda obtu-
lit . Nos ilaque , ut pur erat , petitioni adquiescentes , et bene pensatis lite¬
ris testimonialibus eum ad examen admisimus et examinavimus super acti -
culis et operalionibus praetactis ; in eo exam 'me se bene gessit et instru¬
menta sua chirurgica videnda obtulit, non inepta suae professioni. Testa¬
mur itaque Nos illum ad operationes manuales supradictas exercendas te-
nore privilegiorum nostrorum admisisse, Ille vero vicissim juxta laudabilem
hactenus observatam consuetudinemstipulata manu fidem dedit , se hasce
sectiones ( vel operationes} alioquin difßciles et pericutosas cum consilio
Physicorum Medicorum, ubi illorum copiam habere potent , inchoaturum
et bona conscientia fideliter executurum, neque unquam fraudem , quatenusin eo erit ( sic divina deposcente justitia ) , commissurum. In hujus rei
dem majorem hasce patentes literas Uli concessimus, sigillo Facultatis
nostrae munitas. Actum Viennae etc.

Das deutsche Exemplar des Facult . Diplomes lautete folgendermassen :
» Wier N . Decanus und andere Doctores der löbl , Facultät der Arznei

zue Wien , thuen kun dt allen und yetlichen , welchen dieser unser Brieff



furkumbt , dass vor unser Congregation erschienen ist der Erbar N. N. ,
von N . ein Badknecht angelangt , und gebeten , auf das Wier yhme nach
Inhalt unserer Privilegien und löblichen alten Gewohnheit verhören und
examiniren sollten , in volgenden Stücken , nemlich N . N. und dass Wier
yhme seiner Geschicklikeit und Tauglikeit Zeugnisse , auch dersel -
bigen sich allhier zue Gebrauchen , Erlaubniss geben sollten , Darauff
Wier yhme N. verhört und examinirt in oberzelten Stuecken , auf §welche
er dermassen geantwortet , dass Wier fuer billich geachtet , yhme zue
erlauben , dass er sich ferner seiner Wundarznei und obenerzelte Stue¬
cken an meniklich Jarung möge gebrauchen , doch in alwes , das ;er laut
unser yhm fuergelesenen Privilegien , solche seine Wirkung mit Rat
eines geschickten und gelerten Doctoris oder Leibarzt , wo er den geha -
ben mag , anfahr , und sich wie an yhm selbst recht und löblich , ausser
des keineswegs understehn , andere Curen noch Leibarznei mit allerlei
Eingeben und Purgiren oder dergleichen Arzneien zu üben oder zu trei¬
ben . Welches er uns auch wie gebräuchlig mit Handt und Mund zue ge¬
sagt . Geben yhme derwegen diesen BriefF, das er N . sich ferner obenan¬
gezogne Heilungen , vor Meniklich Unverhindert möge gebrauchen . In
alwey treulich und fleissig , wie solches die götlich Bilikeit erfordert .
Zue Urkundt haben Wier unser Facultät Insigl hieran gedruckt . Gesche¬
hen zue Wien etc . «

Im J . 1562 am 14 . April erhielt die Decanatswürde der med . Facul¬
tät Dr . Elias Anhart , — Am 19. Mai fand eine Versammlung statt , in
welcher ein zwischen den Doctoren St uff und Aichholtz entstande¬
ner Streit beigelegt werden sollte . Als nach Anhörung der beiderseitigen
Klagen die Fac . beide abtreten Mess, entfernte sich St uff ganz und gar ,
und kehrte selbst auf die Einladung des ihm nachgeschickten Dieners des
Facultäts -Ältesten nicht zurück . Die Doctoren hatten desshalb über ihn
die Strafe monatlicher Ausschliessung aus dem Facultätsrathe verhängt .
Doch dieser Facultäts - Beschluss wurde vom Univ . Rector aufgehoben ,
bei dem St uff ein Decret erwirkte , welchem zufolge ihn die Facultät
bei zehn Ducaten Pönfall zu ihren Rathsitzungen und Versammlungen
( consilia et collegia ) zulassen sollte . Obgleich die Facultät gegen diesen
Schritt des Rectors in ihrer am 16 . August gehaltenen Sitzung Protest
eingelegt hatte , da die streitigen Parteien vom Consistorio nicht einmal
vernommen worden seyen , und den Beschluss fasste , die Wiederrufung
erwähnten Decrets beim Consistorio zu erwirken , so konnte sie dennoch
den Sieg über den Rector nicht erringen , denn die Regierung billigte ,
was der Rector gethan und ertheilte bloss Stuffn die Weisung , sich
hinführo schicklicher zu benehmen ( 1. c. p . 30).

Am 28 . August versammelten sich abermal die Facultäts -Mitglieder ,
um über Magister Joachim , einen Steinschneider aus Pressburg , der
sich in öffentlichen Anschlägen den Namen eines D octo r s der Chi¬
rurgie beigelegt hatte , von dem man aber wusste , dass er solche Ur¬
kunden allhier nicht erhielt , zu berathschlagen . In der am 30 . August
wieder gehaltenen Sitzung erschien Joachim , und versprach durch
Handschlag ( stipulala manu ) , sein Diplom als Doctor der Chirurgie , wel -
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ches er vom Herrn Des polt aus Siebenbürgen erhalten hätte , binnen
acht Tagen vorzuweisen . Am 6 . September brachte wirklich Joachim seine
Urkunden in die Versammlung der Doctoren-; doch erkannte man diesel¬
ben bloss für Zeugnisse , die er hier in Wien vor mehreren Jahren erhal¬
ten hatte , und fand darunter nichts , was einem Doctors-Diplom ähnlich
gewesen wäre . Als man endlich heftiger in ihn drang , das Versprechen
zu halten , wies er ein Diplom wirklich vor , die Facultät fasste jedoch
hierauf nachstehenden Beschluss :

1 . Dass es ihm trotz dem verboten sey , hinführo Anschläge zu ma¬
chen , in welchen er sich den Namen eines Doctors der Chirurgie beilege,
und die Syphilis , den Sand und Stein und andere dergleichen verborgene
Übel des menschlichen Körpers zu heilen sich rühme.

2. Dass es ihm gleichfalls hier in Wien und dessen Umgebungen , wo
es an Doctoren der Medicin nicht mangle , untersagt sey , urintreibende
Getränke zur Bekämpfung des Nieren- und Blasensteines zu verabreichen .

3 . Dass es einem Doctor Chirurgiae überhaupt nicht gestattet sey , Re-

cepte gegen innerliche Krankheiten zu verordnen .
4 . Dass es ihm (Joachim) eben so wenig zustehe , die Syphilis zu be¬

handeln , da er hierüber von der hiesigen Facultät der Ärzte noch nicht
geprüft worden sey , und den diessfälligen Anforderungen auf keine Weise
Genüge geleistet habe» Endlich

5 . dass er sämmtiichen Doctoren , hier und aller Orten , mit der ge¬
bührenden Achtung zu begegnen habe.

In derselben Facultäts -Versammlung wurde ein gewisser Christoph
Leeb , Wundarzt , der sich Leibarzt und Doctor nannte , examinirt , und
ermächtiget , die venerische Krankheit mit äusseren Arzneien, namentlich
mit Salben , Räucherungen u . dgl . , dann die Hernien ohne Schnitt , end¬
lich frische und veraltete Wunden zu behandeln , auch ward ihm der Ver¬
kauf von Wachholder - , Bernstein-Öhl u . dgl . bewilligt . Jedoch wurde ihm
aufs strengste untersagt , augenärztliche Praxis zu treiben , den Sand und
Stein zu behandeln und sich mit der Cur innerlicher Übel zu befassen j
eben so wurde ihm auch der Verkauf von Laxantien und anderen inneren
Mitteln verboten . Was er auch insgesammt in der am 13. Sept . gehalte¬
nen Fac . Sitzung feierlich angelobte , worauf er seine bis dahin zu¬
rückgehaltenen Papiere wieder erhielt .

Im Monate December fanden abermals anatomische Demonstrationen
statt , wobei Dr. Pirch pacher erklärte und Dr. Aichhol tz das
Messer führte .

Im J . 1563 am 21 . October versammelte sich die Facultät wegen eines
Italieners , Namens Sigmund B e r ardi , der bei der Regierung um eine

Anstellung im Heilfache ( Officium sanitatis) angesucht hatte , und vorgab,
alle bösartigen Abscesse , namentlich auch Pestbeulen ( ahscessus venena-
tos) , mittelst eines Öhles und eines destillirten Wassers , die er beide
vorwies '

, sicher heilen zu können . Die Regierung beauftragte die Facul¬
tät , die Sache näher zu untersuchen und darüber zu berichten . Der zur
Versammlung vorgeladene B erar d i legte jedoch grosse Unwissenheit

an den Tag , beurkundete gänzliche Unkenntniss sowohl der Ursachen als
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der Hauptsymptome der Pest , verwarf den Aderlass und die Abführmittel,
wollte endlich die Bestandtheile seiner Geheimmittel nicht angeben . — Die
Facultät berichtete über diess Alles genau an die Landesstelle .

Im darauf folgenden November zeigten die Bader der Stadt Wien der
Regierung an , dass nachdem das Baden in der Stadt wegen der Pest ver¬
boten worden sey , von mehreren Personen Bäder ausserhalb der Stadt
besucht würden , wodurch aber bei der leicht möglichen Verkühlung desto
grösserer Anlass zum Pestausbruch gegeben werde ; man möge daher das
Baden zwei Meilen weit im Umkreise der Stadt verbieten . Auch dieses

- Gesuch gab die Regierung zur Berichterstattung an die Facultät , welche
in ihrer am 24 . November d . J . gehaltenen Sitzung dem Anträge der Bader
vollkommen beitrat .

Den 4 . Jänner 1564 wurde* Ludwig Marcjhpeg pro Baccalaureatu
Medicinae geprüft . Er bezahlte 10 Gulden der Facultät , 22 den Examina¬
toren , die alsogleieh vertheilt wurden .

Die Doctorschmause wurden dermalen auf Befehl der Regierung we¬
gen der herrschender Pest eingestellt . Die Facultät beschloss desshalb ,
es solle statt deren jeder Doctorand einen Ducaten jedem Fac . Doctor
einhändigen , wie diess ohnehin bei den Repetitions -Acten üblich sey .
Doch die Doctoranden versprachen dafür jedem Doctor (Examinator) ein
Birett aus Seide im Werthe von drei Ducaten ( trium aureorum ') liefern zu
wollen , womit sich die Facultät ebenfalls zufrieden stellte .

Am 19. Jänner wurden den Baccalaureen und Magister Joh . N e u-
m an n , Laurenz Ci mm er i g und Joh . Brandesides erst durch Mag.
Mathias Wertwein , Univ. Kanzler der Licentiatsgrad , und hierauf
alsogleieh durch den Superintendenten Dr. Wolfgang Lazius der Doc -
torgrad ertheilt . Den 14 . April trat Dr . C im merig in die Fac . Innung
und entrichtete hiebei sechs Gulden an die Fac . Gasse.

In der am 26 . Mai gehaltenen Fac . Sitzung beklagten sich einige
Doctoren , dass sie fortan zur Prüfung der Bader geladen seyen und statt
anderer Collegen examiniren müssten , während doch die Taxen gleich-
mässig unter alle vertheilt würden . Es wurde beschlossen , dass bloss
dem Superintendenten Dr. Lazius und dem Senior Facultatis , die vom
Examinations - Geschäft in Folge Sr . Majestät Genehmigung enthoben wa¬
ren , die Taxen fortan (pro rata ) bezahlt werden sollten , wenn gleich
sie auch den Prüfungen nicht beiwohnten ; in Bezug auf die übrigen zur
Prüfung berechtigten Doctoren aber als Gesetz zu gelten habe , dass je
vier andere in Turno bedachten Prüfungen zu interveniren hätten , und
falls einer derselben nicht erschiene , er die Taxe verlieren und solche
jenem , der dessen Stelle als Examinator vertrat , zufallen sollte ; übri¬
gens sey ausser den vier Examinatoren auch den übrigen Facultäts -Doc -
toren , die das Examinationsrecht geniessen , erlaubt , bei der Prüfung , je¬
doch nur als Zuhörer , gegenwärtig zu seyn .

Am 1 . September hatte die Fac . auf Regierungsbefehl einen Visitator
der Apotheken aus ihrer Mitte zu wühlen . Es wurde honoris causa diese
Stelle dem Senior Facultatis Wolfg . Lazius angetragen , und nachdem
er dieselbe ausschlug , Dr. Mathias Cornax zuerkannt .
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Am 10 . Nov . hatte die Facultät auf Antrag des Wiener Officials über
einen gewissen Schindler , der wegen ehelicher Impotenz eingeklagt
war , ihr Parere auszustellen ; es fiel dahin ans , dass er wegen mehrerer
Gebrechen an seinem Gliede zur Leistung der ehelichen Pflichten sowohl
bezüglich auf seine dermaligen Ehegattin , als auch auf eine andere , nor¬
malgestaltete Weibsperson unfähig sey .

Den 9 . Februar 1565 wurde Dr . Ladislaw Stuft an die Stelle des
mittler weilen verstorbenen Dr . Mathias Cornai zum Apotheken - Visi¬
tator (nebst Dr . Casp . Pirchpacher und Joh . Aichholtz v . d . Fa¬
cultät vorgeschlagen ) von der Regierung ernannt . Den 20 . Juni d . J . starb *
der kais . Superintendent und Facultäfs - Senior , zugleich Professor Medi ~
cinae primarius Dr . Wolfgang Lazius .

Sowohl Cornax als Lazius gehören zu den ausgezeichneteren
medicinischen Lehrern unserer Hochschule im sechzehnten Jahrhundert .

Mathias Cornax , Medicinae Doctor und öffentlicher Professor ,
war zu Olmütz geboren , und mehrere Jahre hindurch ein geachtetes Uni¬
versitätsglied , zugleich Leibarzt der Erzherzoge . Er starb den 29 . Novem¬
ber 1564 und wurde im St . Stephans -Friedhof beigesetzt . Seine Grab¬
schrift lautet :

Malhiae Comaci
Philosdpho , Archiducumque Medico
Libris et exemplis posterilati relictis

Aulae , Urbis
Scholaeque moerore mortuo

II Calendas Decembris MDLXIV
H . G. 31. R .

Vixit annos LVI .
Seine hinterlassenen Schriften sind : a) Historia gestationis quadrien -

nis . Viennae Austriae , apudJoan . Carbon , 1550 in 4 . — b) Libellus Con-
sullationis medicae . — cj Historia de novo conceptu r et medicae consulta -
tionis apud aegrotos secundum artem et experientium salubriter imtituendae
Enchiridion . Adjectae sunt historiae aliquot gestationis in utero foeius
mortui . Basileae apud Jo . Oporin , 1564 ^ in 4 .

Wolfgang Lazius , Sohn des Simon (welch letzterer ein Werk
über Praxis rnediea schrieb , welches zusammen mit Hieronymi W elsch
Exoticarum curationum et Observationum medicinalium Chiliade zu Ulm
erschien ) war ein vorzüglicher und besonders in Kenntniss der Alten
wohl bewanderter Gelehrter . Er lehrte beinahe zwanzig Jahre hindurch
die Medicin an unserer Hochschule , bekleidete sechsmal das Decanats - ,
wiederholt das Rector - Amt, war auch Superintendent , kaiserlicher Rath ,
Leibarzt , Geschichtsschreiber und kais . Bibliothecar . Er wurde in der
St . Peters - Kirche beigesetzt ; Diomedes Cornarius parentirte ihm .
Seine hinterlassenen Schriften sind historischen Inhalts , medicinische fin¬
den sich keine von ihm vor .

Am 19 . Nov . wurde in öffentlicher Fac . Versammlung Dr . Michael
Spitaler zum Universitäts - Superintendenten gewählt . Auch sollte der
Magistrat wegen der zum Katharinenmarkte zahlreich sich einfindenden
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Quacksalber , an seine Pflichten erinnert werden . Schliesslich berat¬
schlagte man noch über die dem neuen Sicherheits - Ausschuss ( Commissa -
riis novae Politiae ) auf eine Zuschrift , in welcher den Ärzten Vorwürfe
über fahrlässige Behandlung armer Kranken gemacht wurden , zu ertei¬
lende Antwort , und beschloss Folgendes : Es sey der Fac . nicht bekannt ,
dass bisher eines ihrer Mitglieder sich geweigert hätte , arme Kranke un¬
entgeltlich zu besuchen , vielmehr zahlten nicht einmal alle Reiche die
ihnen von den Ärzten gemachten Krankenbesuche . Der grösste Nachteil
für arme Kranke gehe übrigens nicht daraus hervor , dass sie etwa von
den Ärzten nicht besucht würden , sondern dass sie weder Arzneien noch
andere zum Fristen ihres Lebens unentbehrliche Dinge von irgend jemand
unentgeltlich erhalten können , wofür zu sorgen , es wohl dem Sicher -
heits - Ausschusse zukäme . Immer sey zu beachten , dass arme Kranke sich
gewöhnlich erst dann dem Arzte zuwenden , nachdem sie bereits von
Quacksalbern und alten Weibern verschiedene Arzneien gebraucht haben
und hiedurch in die grösste Gefahr versetzt worden waren ; worüber die
Facultät schon oft beim Stadtrathe Klage geführt habe . Auch sey es gera¬
ten , ein oder den andern Arzt zu bestellen , der armen Kranken , die
ausserhalb des Spitales in ihren Wohnungen darniederliegen , oder zu¬
gereist anlangen , ärztlichen Beistand leiste ; es sey übrigens billig , dass
er für diese Leistungen einen bestimmten Gehalt (Stipendium ) beziehe .
Die Spitäler der Bürger und das zu St . Marx wolle die Fac . auch fürder¬
hin durch ihre Doctoren , wie vor und ehe , besorgen lassen .

Den 18 . Jänner 1566 wurde eine Fac . Sitzung gehalten , worin über
ein für anatomische Demonstrationen auszumittelndes Locale verhandelt
wurde . Bereits einige Tage früher suchte der Decan beim Consistorio um
die Anweisung eines solchen Locales nach , und erbat sich hiezu den Hör¬
saal , der inmitten zweier andern unter der Aula academica sich befand .
Der Artisten - Decan wies jedoch dieses Ansuchen mit dem Bedeuten zu¬
rück , das Locale gehöre seiner Facultät an , worauf der medicinische
erwiederte , das ganze , einst allen Fac . gemeinschaftliche Haus sey
von der Universität der Artisten - Facultät mit der ausdrücklichen Beding -
niss zugemittelt worden , dass es auch andern Facultälen freistehe , ihre
Exercitia daselbst abzuhalten , wie diess die Schenkungs -Urkunde nach -
weise . Die streitige Angelegenheit kam endlich wieder am 17. Jänner vor
das Univ . Consistorium , und von diesem erging folgender Rathschlag :

» Rector , Superintendens et Consistorium decernunt , se ad proximum
Consistorium literas donationis Domus Artisticae Facultatis originales re -
visere veile , pro dirimendis similibus controversiis tarn praesentibus quam
futuris . Interim tarnen , quia mora in periculo est , salvis utriusque partis
juribus , locus Ule ad instantiam medicae Facultatis pro Amtomia juxta
Caesaream Reformationem celebranäa conceditur . “

Doch wurden in diesem Winter keine anatomischen Demonstrationen
gehalten , wie es heisst : >,propler inconvenientem aäris constilutionem . «

Den 29 . März wurde in der Fac . Sitzung über ein neues für die Apo¬
theker abzufassendes Dispensatorium verhandelt . Es sollte nämlich aus
allen ihren Dispensatorien ein einziges zusammengesetzt , geprüft und

11. 6
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dann als Unitm Corpus Dispensatori i redigirt werden . Die Apo¬
theker wurden zu solchem Behüte aufgefordert , alles was sie noch in
das neu abzufassende Dispensatorium aufgenommen zu sehen wünschten ,
bis zur nächsten Fac . Sitzung schriftlich anzugeben .

In derselben Sitzung bemerkte der kais . Superintendent , er wisse
nicht , zu welchem Zweck die medie . Facultät einen Universitäts - Super¬
intendenten gewählt habe und welches sein Sitz ( SessioJ uud seine Oblie¬
genheit ( Officium) sey . Da auch die übrigen Mitglieder des Consistoriums
gleichen Sinnes waren , so beschloss die Fac . dem Rector kund zu thun ,
dass sie den Univ . Superintendenten gewählt habe , weil sie sich dazu
berechtiget glaube , und wolle er selben in das Consistorium nicht zulas¬
sen , so solle man hierüber , als über eine die Ehre sämmtlicher Facul -
täten betreffende Angelegenheit berathen , und bestimmen , was ferner zu
thun sey .

In der am 3 . Juni statt gehabten Fac . Sitzung kam dieser Gegen¬
stand neuerdings zur Sprache . Der von der Facultät erwählte Super¬
intendent war noch nicht dem Consistorio vorgestellt worden , und konnte
daher an den Sitzungen desselben noch immer nicht Theil nehmen . Die
Fac . ertheilte desshalb ihrem Decane den ; Auftrag , sich beim Consistorio
diesenfalls zu verwenden , worauf den 81 . Juni der Consist . Bescheid
folgte : » Es stehe der Fac . nicht zu , über den Platz , den der Univ . Su¬
perintendent im Consistorio einzunehmen habe , auf irgend eine Art zii
verfingen , noch dessen Wirkungskreis zu bestimmen , da alle bisherigen
Rechte und Pflichten desselben auf den kaiserlichen Superintendenten
übergegangen wären , wie es die Dienstinstruction des letztem deutlich
nachweise : es könne demnach in fraglicher Angelegenheit nur der Erzh .
v . Österreich nähere Bestimmungen treffen . Die Fac . möge sich daher bis
zur Rückkehr des Kaisers gedulden und erst dann wieder diesen Gegen¬
stand zur Sprache bringen . « Der Decan bemerkte hierauf , die medicini -
sche Facultät habe sich für den aus ihrer Mitte dermalen hervorgegange -
nen Universitäts - Superintendenten bloss desshalb mit solcher Wärme ver¬
wendet , damit ihr die anderen Facultäten nicht den Vowurf machen
könnten , es seyen wegen ihrer Sorglosigkeit die Rechte und Attributen
des Universitäts - Superintendenten verloren gegangen und hiedurch zur
Aufhebung bedachter Stelle Anlass gegeben worden . — Die Fac . Mit¬
glieder beschlossen diese Protestation in das Actenbuch der Fac . einzu¬
tragen .

In derselben Sitzung wurde auch die nothwendige Verbesserung der
Pharmacopoe besprochen . Man kam überein , den Rector und das Consi¬
storium bittgesuchlich anzugehen , dass allen Professoren ( omnibus Facul -
tatis Doctoribus , qui lecturam habentj für eine gewisse Zeit Ferien er -
theilt würden , damit sie desto ungestörter ihre ganze Aufmerksamkeit
dem fraglichen Gegenstände zuwenden könnten . Auf das Tags darauf ein¬
gereichte Gesuch folgte der Bescheid , die Professoren mögen für so
lange als sie mit der Abfassung der Pharmacopoe beschäftigt seyn wer¬
den , drei Tage der Woche den Vorlesungen , drei den Berathungen über
die Pharmacopoe widmen .



83

In der am 28 . Juni gehaltenen Sitzung kam der attentirte Unfug
eines gewissen Bauer zur Verhandlung , der zu Nürnberg und auch ande¬
rer Orten Arzneien verschiedener Art ( Confectiones , Soluüones ) angekauft
hatte und hier veräussern wollte . Da diess die Visitatores Pharmacopolo -
rum nicht duldeten , so wandte er sich desshalb mittelst Bittgesuch an den
Stadtrath , wurde aber von diesem an die Facultät verwiesen , und zog es
daher vor , von hinnen abzureisen . — In derselben Versammlung bat Anton
Manz um ein neues Diplom , da er sein früheres verloren habe . Er er¬
suchte , zugleich man möge beisetzen , dass er adelig sey und ) ehedem
Wundarzt des kais . Krankenhauses ( Xenodochii Imperator is )̂ gewesen .
Die Fac . beschloss jedoch , ihm ein dem angeblich verlornen ganz glei¬
ches Diplom zu verabfolgen , da es ihr nur zukomme , über die Kunst
oder die Fähigkeiten des Individuums in derselben ( de arte aut peritia
hominis in arte ) im Diplome zu zeugen , nicht aber seine sonstigen Eigen¬
schaften zu berühren .

Am 30 . August war der Fac , vom Decane ein Schreiben der Hofärzte
mitgetheilt worden , in dem man ihr auftrug , baldigst ] einen Arzt zu wäh¬
len , der zur Armee abginge ( qui castra sequatur ) , und die Soldaten im
Feldspitale ( inXenodochio castrensi ) behandelte . Dr . Andr . Da diu s mel¬
dete sich alsogleich zu solcher Bedienstung und sein Antrag wurde an¬
genommen , Nebst ihm gingen aber noch zur Armee ab : Dr . Georg Wal¬
ther mit den Baronen und Edlen , und Dr . Thomas Jordan , als Be¬
gleiter des Marschalls Ungnadt .

Am 28. Jänner 1567 suchte der Wundarzt Georg A d I e r "beim Bür¬
germeister um die Erlaubniss an , eines jüngst Verstorbenen Leiche Cca-
daver recensj im Bürgerspitale seciren zu dürfen : er meinte man könne
vielleicht hiedurch die Ursache der ( damals ) herrschenden Fieberepidemie
ergründen . Der Bürgermeister wollte jedoch auf des Bittstellers Wunsch ,
ohne früher die Facultät gehört zu haben , nicht eingehen . Die Facultät
erwiederte auf seine diessfällige Anfrage : den sachkundigen Ärzten sey
die Ursache der Krankheit nicht unbekannt , auch sey es nicht nöthig ,
Leichen zu öffnen , um dieselbe kennen zu lernen $ sollte man übrigens
eine Leichenöffnung für nöthig erachten , so würde diese von des Secirens
kundigen Ärzten gewiss besser verrichtet werden können , als von Wund¬
ärzten , die nicht einmal die Anfangsgründe der Anatomie je kennen ge¬
lernt hätten ( qui principia anatomica nunquam degustavere ) . Adler
wurde abgewiesen .

Den 14. April gelangte vom Univ . Consistorium ein Bittgesuch Dr .
Thomas J o r dan ’s an die Facultät . Er bat um Ort und Stunde , um über
irgend ein Buch Galen ’« unentgeltliche Vorträge zu halten . Die Facul¬
tät erlheilte hierauf folgendes Votum : » Facultas medica non improbat
ejusmodi honesta exercitia ; injungit tarnen Doctori Jordano , ut abstinent
ab horis et tibellis in nova Imperatoris Reformatione pubiicis Professoribus
designatis . Poterit interpretari libros Qaleni de Sanitate tuenda} aut simi-
les . « ( I. c . p . 65 .)

In der Facultäts - Versammlung am 22 . April erhielt die Facultät vom
n . öst . Statthalter Joachim v . Schönkirchen und k . Geheimenrath Georg

6 w
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Gengen im Namen Sr . Majestät des Kaisers den Auftrag , einen tüchti¬
gen Apotheker , der baldmöglichstzur Armee nach Ungarn abgehen solle ,
vorzuschlagen. Die Facultät berief desshalb die Apotheker vor sich , und
sie empfählen Wolfg . Munch als den würdigsten zu erstbedachtem
Dienste. Er wurde sofort von der Fac . höheren Ortes vorgestellt.

ln derselben Sitzung wollte der Decan Ladislav Stuft das Amt eines
Apotheken - Visitators in die Hunde der Facultät niederlegen. Es wurde
jedoch seine Resignation nicht angenommen , und er hiemit an die Regie¬
rung verwiesen . Er reichte demnach sein Entlassungsgesuch bei der Lan¬
desstelle ein , und legte in Einem einen von ihm verfassten Judäa ? simpli -
cium et compositorum Medicaminum (Dispensatorium genannt) der Lan¬
desstelle vor .

Hierauf erfloss nachstehendes Regierungs-Decret : » Dem Herrn Dr.
Ladisl . S t uff anzuzeigen, dass er sein verfasstes Dispensatorium den andern
Mi . verwandten Facultatis medicae zustelle . Denselbigen lege die Regie¬
rung hiermit auf , dass sie solches einseben , beratbschlagen und mit Irem
Gutbedunkhen , wer auch sonst zur Visitation (der Apotheken ) aus der Fac .
zu gebrauchen seyn möchte , der Regierung forderlich berichten , und die¬
weil 1 die Regierung ihn Dr . Ladislav zu dieser Handlung fast taugen dt-
licb erachten , so ist derselben begeren , dass er sich hierinnen noch
weidter gutwillig gebrauchen lassen wolle . Den 26 . Mai 1567 . « (1. c . p . 67 .)

Obbedachter Index wurde in einer Fac . Versammlung von 7. Juni
zwar geprüft , da er jedoch nicht die Form eines Dispensatoriums
(was er eigentlich sollte) darbot , verworfen , und in Einem beschlossen,
dass wöchentlich dreimal (Montag , Mittwoch und Freitag) die Doctoren
Zusammenkommen, um die brauchbarsten Composilionen zu berathen .

Den 18 . Juli ertheilte die Fac . ihrem Decane den Auftrag , einen all-
bier die ärztliche Praxis übenden fremden Doctor , Namens Joh . Sain -
bucus aus Tyrnau , über sein Befähigungs -Diplom zu befragen . Durch
den Pedell vorgeladen , erschien zwar Sam b uc u s, wies jedoch kein
Diplom vor , und da er diess selbst in der Folge zu thun unterliess , so
wurde diese Angelegenheit vor das Univ . Consistorium gebracht , und
nachdem selbst dieser Schritt kein erwünschtes Resultat herbeiführte , so
beschloss endlich die Fac . in ihrem am 4 . November gehaltenenRath, den
benannten Unbefugten beim Magistrate einzuklagen.

Da die Visitatoren und Examinatoren der Apotheken gegen einen
Pharmaceuten , Namens Jacob Factor , in Bezug auf eine von ihm an¬
gekaufte Apotheke Anstand erhoben , ihm die Aufnahme in die Reihe bür¬
gerlicher Apotheker verweigerten und auf ein bei der Regierung einge¬
reichtes Bittgesuch Factor ’s eine dem Bewerber ungünstige Information an
die Landesstelle gelangen liessen , so wurde die Facuität beauftragt , jene
Information näher zu prüfen . Da nun der Decan als Visitator der Apothe¬
ken bei dieser Angelegenheit betheiligt war , so musste die diessfäSlige
Fac. Verhandlung unter dem Vorsitze eines eigens für und zu diesem
Zweck gewählten Vicedecans Statt finden . Die Wahl fiel auf Dr. Barthel
R e i s a c h e r.

Die gegen Factor erhobenen Anstände waren folgende : 1 . dass er
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weder der lateinischen , noch selbst der deutschen Sprache hinreichend
kundig seyj 2. dass er nicht so viel Vermögen besitze , als zur Herstellung
und Unterhaltung einer Apotheke erfordert werde j 3 . dass - die von ihm an¬
gekaufte Officin keine alte und bewährte , sondern erst neuerlichen Ent¬
stehens , gegen Sitte und Gebrauch errichtet worden , auch schon zu
wiederholten Malen gekauft und verkauft worden sey und hiebei ver¬
dächtige Vorgänge statt gefunden haben .

Da übrigens die kaiserl . Instruction bezüglich auf Civil - Apotheken
für Wien deren zehn gestattete , und zur Ausfüllung dieser Zahl noch zwei
fehlten , so wurde noch insbesondere auch die Frage aufgeworfen , ob
Factor zur Ausfüllung der Zahl zuzulassen sey .

In Bezug auf die drei ersteren Puncte äusserte sich die Fac . dahin ,
dass über dieselben nichts Bestimmtes zu ihrer Kenntniss gelangt 'und si $
daher ausser Stand sey , über deren Halt - oder Unhaltbarkeit zu urthei -
len . Ob übrigens Factor zur Ausfüllung der noch fehlenden Zahl der Apo¬
theken dennoch zu admittiren sey oder nicht , —• diess zu entscheiden ,
liege ausser dem Wirkungskreise der med . Facultät , und müsse lediglich
dem Wohlbedünken der hohen Landesstelle allein überlassen bleiben ( I . c.
p, 69 ) .

Wesshalb sich die Facultät in einer so wichtigen Angelegenheit mit
solcher Gleichgültigkeit und wir möchten sagen , Pflichtvergessenbeit be¬
nommen habe , bleibt uns selbst bei der wiederholten Durchlesung der
Acten immer noch ein Räthsel , und muss um so mehr auffallen , als wir
Ähnliches bisher in den Acten nicht vorfanden , vielmehr aller Orten nur
höchst gediegene , von Grundsätzen strenger Rechtlichkeit geleitete Ur -
theile von Seite des Farn Rathes zu lesen gewohnt waren . — Die Lan¬
desstelle fand sich veranlasst , Factor ’n mit seinem Gesuche abzuweisen .

Den 38 . November d . J . kam mittelst des Rectors ein Regierungs - Auf¬
trag an die Facultät , es möge der Decan nebst zwei Mitgliedern das Haus ,
genannt Fr eisin gerh o f , untersuchen , und über die Art der daselbst
vorkommenden Krankheit , so wie über die Zahl der Erkrankten genauen
Bericht erstatten . Die hiezu verordneten Mitglieder ( Marchpeg als De¬
can , dann Pirchpacher und Aichholtz ) in Begleitung des Sanitäts -
Magisters Dr . Neu mann fanden im erwähnten Hause 15 bis 16 Personen
am Faulfieber darniederliegend , deren meiste jedoch , trotz der Bösartig¬
keit des Übels , schon in Genesung begriffen waren . Pestzeichen wurden
an keinem der Kranken bemerkt .

Den 11 . Dec . reichten die Studirenden der Medicin mit Beistimmung
der Facultät ein Bittgesuch an die Regierung ein , worin sie um die Er¬
laubnis » ansuchten , an einem durch Urtheilsspruch Gehenkten Anatomie
zu üben , zumal schon seit mehreren Jahren keine anatomischen Demon¬
strationen an der Hochschule Statt gefunden hätten . — Sie wurden für
diessmal abgewiesen und auf den nächst verkommenden Fall vertröstet .

Eine auf Befehl der Regierung am 18. Dec . neuerdings vorgenommene
Untersuchung der Kranken im Freisinger - Hofe lieferte dieselben Ergeb¬
nisse wie früher .
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Den 9 . Jänner 1568 ersuchte der Stadtrath schriftlich die Facultät ,

sie möge sich einer armen Waise , die mit Fussgeschwüren behaftet , von
den Chirurgen aüfgegeben worden sey , annehmen . Die Fac . erwiederte :
Man mögePat . in ein gesunderes Locale , als das von ihr innegehabte , ver¬
setzen und besser nähren , und es werde hierauf einer der Fac . Doctoren
die Cur übernehmen (1. c. p . 74) .

Am 16 . Jänner resignirte Pirchpacher seine Visitatorsstelle und
erhielt Dr . Reis ach er zum Nachfolger .

Den 6. Februar wurde der medic . Decan wegen mehrerer , bei den
Doctorats - Prüfungen angeblich eingeschlichener Missbrauche vor den
Universitätskanzler bescbieden . Als der Decan diese Anschuldigungen ver ->
nommen hatte , erbat er sich die Gunst , dieselben in einer Fac . Sitzung
zur Sprache bringen und dann die Rechtfertigung der Fac . Mitglieder dem
Herrn Kanzler übermachen zu dürfen , was ihm bewilligt wurde .

Die Facultät , die sich keines Verstosses gegen die bestehenden Sta¬
tuten und herkömmlichen Gebräuche schuldig wusste , machte in einem
eigenen Rescripte S . Magnificenz dem Kanzler die Modalitäten bekannt ,
mit welchen sie bei ihren öffentlichen Acten vorzugehen pflegte . Der In¬
halt dieses Rescriptes ist iin Wesentlichen folgender :

1 . Bei den Prüfungen der Doctoranden werden die Vota nach vollen¬
deter Prüfung vom Decane eingesammelt ( Decanus colligit vota et su/fra -

gia 9 und nach der Mehrheit der Stimmen der Schluss gefasst . Wurde der
Candidat von allen Prüfenden oder doch deren Mehrheit zulässig befun¬
den , so wird er dem jeweiligen Kanzler oder Vicekanzler anempfohlen
und dieser in Einem ersucht , den Beschluss der Facultät dem Zu gelas¬
senen durch ein eigenes Schreiben , Bona nova genannt , kund zu ge¬
hen und ihm die Erlaubnis « zur Erlangung des medic . Doctorates zu er -
theilen .

2 . Den Ort der Prüfungen betreffend , geschehe es in Folge einstim¬

migen Wunsches der Glieder , dass alle Fac . Versammlungen , und daher
nicht bloss die Prüfungen , in der Behausung des Decans abgehalten
werden .

3 . Da die Fac . erfahren habe , dass bei Gelegenheit der letzt statt ge¬
habten Promotion vom Kanzler Einiges dem Eide beigefügt worden , was in
den Fac . Statuten nicht enthalten sey , so müsse sie sich gegen einen solchen
Act verwahren , und Herrn Kanzlers Magnificenz ersuchen , hinführo die
Eidesformel ganz so zu belassen , wie sie in den Statuten ausgedrückt
ist . Auch wolle der Herr Kanzler das Quantum des Honorars , welches
er von den Candidaten anzusprechen sich berechtigt glaubt , genau be¬
stimmen und der Facultät anzeigen , und die Ertheilung des Zulassungs -
Schreibens ( Missio bonorum novorum ) an den Doctoranden nicht über drei
Tage hinaus verschieben .

Noch fügte die Fac . bei , sie könne ihr Missvergnügen darob nicht
verhehlen , dass sich der Kanzler Rechte anmasse , die der Fac . allein zu¬
gehören , und in Ertheilung der Potestas legendi , disputandi et medicandi
dem Promotor vorgreife , der nur allein berufen sey , diese Rechte und
zwar im Namen der Facultät , zu ertheilen . Die Facultät schloss mit der
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freundlichen Erinnerung , der Herr Kanzler möge sich hinführo solcher

Übergriffe enthalten , und erbat sich eine schriftliche Antwort , damit sich
nicht in der Folge ähnliche Vorfälle erneuerten und hieraus dem Univer¬
sität » - Studium Unehre , den Candidaten Nachtheil erwüchse .

Doch der Kanzler antwortete während des ganzen Decanates nicht ,
indem er sich mit Unpässlichkeit entschuldigte , und erst der nachfolgende
Decan konnte endlich eine Antwort , die wir später folgen lassen wollen ,
erringen (I . c . p . 76) .

Die Facultät holte bei diesem Anlasse ein Decret Maximilians I . vom
J . 1508 aus ihrem Archive hervor , worin es bestimmt wurde , dass bei

der Ertheilung der Licenz der Vicekanzler immer aus der Facultät , wel¬

cher der Licentiand angehört , zu entlehnen sey .
In der am 9. Februar gehaltenen Fac . Sitzung , in der Dr . Christoph

Weidmann auf sein Ansuchen in den Facultätsrath ( aä consilia etemo -

lumenta FacultatisJ aufgenommen wurde , verlangte der frühere Decan

Dr . St uff das Facultäts - Aetenbuch , um die Ergebnisse seines Decanats

(die er fahrlässiger Weise schlecht und zur grossen Unzufriedenheit der

übrigen Fac . Glieder nur bruchstückweise eingetragen hatte ) gehörig ein¬

zuzeichnen . Die anwesenden Docteren fanden es jedoch vorerst angemessen

(auch zur Warnung zukünftiger Decane sehr nöthig ) , ihm einen Verweis

zu ertheilen , dass er seine Pflicht , trotz wiederholter Mahnung noch nicht

erfüllt habe , und ihm einzuschärfen , dass er hinführo folgsamer gegen
Fac . Anordnungen seyn möchte . Da er sich jedoch hierauf beleidigende
Ausdrücke gegen die Facultät , sowohl mündlich als schriftlich erlaubte ,
und die Unbesonnenheit so weit trieb , zu behaupten , er habe alles ge¬

hörig aufgezeichnet , man habe aber die Acten verfälscht und ohne sein

Vorwissen und seinen Wunsch unvollkommene Auszüge aus seinen Notaten

in das Facultätsbuch eingetragen , so dass er das Eingetragene nicht

für seine Arbeit anerkennen könne u . dgl . m . , so wurde er in der Sitzung

am 11 . Februar für solange aus der Facultät excludirt , bis er Abbitte

gethan haben würde . Alle auch bei der Sitzung nicht zugegen gewesenen
Doctoren , mit Ausnahme eines einzigen , approbirten und unterfertigten
das Actenstück , welches St uff excludirte . — Und da Stuft in der

Sitzung , in der er sich so ungebührlich benahm , angewiesen wurde , das

Urtheil der Facultät abzuwarten , er aber diess nicht that , sondern sich

früher entfernte ; so beschlossen die Collegen , ihm das Exclusions -Decret

nicht zuzuschicken , sondern abzuwarten , bis er in eine Facultäts - Sitznng
kommen , oder jenes Decret selbst verlangen würde . Einige Tage später
schickte S t u ff die Doctoren Praner und Exsenhauser zum Decan ,
um über den Grund seiner Ausschliessung anzufragen . Der Decan er -

wiederte , er habe nichts ohne Beistimmung der Facultätsglieder verfügt .

Nachdem der Decan die übrigen Mitglieder vom geschehenen Schritte

Stuffs verständiget hatte , ermächtigten sie ihn , das Exclusions - Decret

Staffen zuzumitteln , welches er auch am 82 . Febr . erhielt . (1. c . p . 79 u. f .)
Am 16. Februar erhielt der Decan ein Heg . Dee . , worin den Doctoren

aufgetragen wurde , sich zu versammeln und ihre Ansichten über das

eben grassirende epidemische Übel , welches das Volk die uugarische
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hebung desselben zweckdienlichen Mittel anzugeben (1. c. p . 80).

Der diessfällige Facultätsbericht lautete dahin : dass fragliche Krank¬
heit keine neue Erscheinung sey , sondern bereits den Arabern , Griechen
und Römern CLatinisJ wohl bekannt war und zum Geschlecht (genus ) der
Faulfieber bösartiger Natur gehöre ( esse de genere febrium pvtridarvm
ac continuarum cum malignitate ) . Als vorzügliche Ursache des Übels könne
man schlechte Nahrung ( victus mala ratio ) anseben , woraus Obstructio -
nen und Fieberhitze entständen . Zur Vorhauung gebe es kein besseres
Mittel , als für gute Nahrung zu sorgen , und die Körper derjenigen , de¬
ren Säfte bereits verdorben wären , zu purgiren . Übrigens spricht sich
die Facultät hinsichtlich der Curmethode folgendermassen aus : » Metho -
dum vero curativam Qquod adtinet) , cum tanta, in hoc morbo sit varietas
sgmptomatum et circumstantiarum , quae tarn exiguo tempore nec addisci
nec scripto aliquo brevi comprehendi , sed a solis medicis peritis et in hac
arte versatis discerni possit , impossibile est , ut plebejis et qui hanc artem
nunquam degustaverant , certa et tarn brevis mettiodus praescribalur , sed
consultius , ut hoc morbo correpti consilio et opera Medicorum utantur ; qui
cum in hac urbe non desint et quisque de Facvltate requisilus ab aliis aeqro
eidem suam operam et consilium sine difficultate aegri communicare prowp -
tus sit , non videtur Facultati aliud hoc tempore agendum aut scribendum .“

Am 27 . Februar kam zum Decan Dr . Martin Mylius , Stadtarzt zu
Iglau , und klagte , dass er von einem Empiriker jener Stadt in Ausübung
seiner Kunst behindert werde . Da nun Mylius vor fünf Jahren , zur Zeit
der grassirenden Pest , auf inständiges Bitten des Iglauer Magistrats diese
Bedienstung nur auf Einrathen der Facultät und zwar unter gewissen Be¬
dingnissen übernommen batte , worunter auch jene gehörte , dass der
Stadtrath keine Empiriker begünstige j so ersuchte er die Facultät , sie
möge sich seiner annehmen und den Iglauer Magistrat schriftlich an seine
Versprechungen erinnern . Denselben Tag noch wurden die Facultätsglie -
der hievon schriftlich benachrichtigt und jeder unterschrieb sein Votum ,
mit dem er dem Wunsche von Mylius beizupflichten rieth ; zugleich sollte
beigefügt wrerden , dass "wenn der Iglauer Magistrat , seiner Verheissun -
gen uneingedenk , fort fahren sollte , Empiriker zu dulden oder zu begün¬
stigen , die Facultät bei neu eintretender Noth ihm keinen Arzt mehr zu¬
senden wolle (I . c . p . 81 ) .

Am Tiburtsfage 1568 wurde Dr . Andr . Da dius , auch Kyenpauer ge¬
nannt , seiner Herkunft ein Belgier , und Prof . ord . der Medicin , zum
Decane erwählt . Es wurden während seines Decanates vierzig Facultäts -
Sitzungen gehalten , die grössfentheiJs der Abfassung des Dispensatoriums
gewidmet wraren .

Der Univ . Kanzler , von der Fac . neuerdings ermahnt , auf die vor¬
jährige Zuschrift der Fac . zu antworten , weigerte sich dessen , und wünschte
bloss mündlich mit einigen Doctoren zu verhandeln , worauf jedoch der
Decan nicht ein ging .

Am 14 . Mai legte der Decan eines gewissen Holtzschuher Manu¬
skript über Augenkrankheiten der Facultät vor . Es wurde ihm vom
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Rector und Consistorium mit der Anfrage zugemittelt , ob es zum Drucke
zulässig sey . Dr . Barthel Reis ach er erhielt es zur Prüfung . Sein am
25 . Juni abgegebenes Votum fiel aber dahin aus , dass jenes Manuscript den
Stämpel grosser Unwissenheit des Verf . an sich trage und durchaus un¬
würdig sey , durch den Druck veröffentlichet zu werden (1. c. p . 83).

Am 2 . Juni forderte der Rector auf kaiserl . Befehl die Facultät auf ,
es mögen sämmfliche Facultäts - Doctoren Namen und Alter ihrer Frauen ,
Kinder und Hausgenossen angeben , um ein Yerzeichniss derselben hohen
Ortes vortegen zu können .

Da sich der Decan D a d i u s im Monate Juli für einige Tage von
Wien entfernen musste , so wünschte er in der am 9. gehaltenen Sitzung,
dass seiner statt die Facultät irgend Jemand zum Yicedecan ernennen
möchte. Die anwesenden Mitglieder beschlossen einstimmig, dass bei ähn¬
lichen Anlässen für nun und immer der vorige Decan ( Decanusprae -
cedens ) fungiren solle ( I. c . p . 86) .

Den 34 . Juli wurde die Facultät in pleno wegen ihrer Controverse mit
Stuff zu den von der Hotkanzlei bestellten Commissarien Stephan
Schwärt z und Sigm. Oedt , Univ. Superintendenten beschieden ; Dr.
Fabritius vertrat die Stelle desKrankheits halber verhindertenDecans .
Der Streit wurde beigelegt .

In der am 15 . Nov . Statt gehabten Sitzung wurde beschlossen , einen
isr . Quacksalber , Namens Uriel Wolff , durch die DDr. Lobschütz ,
Marchpeg und Wiedemann beim Stadtrathe einklagen zu lassen . Auch
beschloss man , einen gewissen Med . Dr . Hermann Si d er iu s aus Fries¬
land , der trotz wiederholter Ermahnung von Seite der Facultät , sich ärzt¬
licher Praxis unerlaubt hingab , beim Rector anzuzeigen und ihn dahin zu
bestimmen , dass er um seine Einverleibung in die Facultäts - Innung
ansuche.

Noch kamen die anatomischen Übungen zur Sprache . D ' e Doctoren
meinten übrigens , dass , weil die Witterung noch nicht kalt genug wäre ,
man indessen nach Dr. A ich ho 11 z’ens Rath sich mit der Anatomie des
Kopfes befassen möchte.

Den 16 . Nov . baten neuerdings die Studirenden der Medicin mittelst
eines von ihrem Decane unterfertigten Gesuches die hohe Regierung , man
möge ihnen den Körper eines zur Hinrichtung verurtbeilten Missethäters
zur Anatomie überlassen j sie erhielten aber auch diessmal einen abschlä¬
gigen Bescheid, da der zu justificirende nicht allein zum Schwert , son¬
dern auch auf das Rad verurtheilt worden war ( I . c . p . 89 ) .

Um diese Zeit erging ein Regierungs - Decret , demzufolge jeder Med .
Doctor verpflichtet wurde , für den Fall , dass ihm ein Inficirfer (Pestkran¬
ker) in der Praxis aufstiesse , denselben ohne Rücksicht auf Stand also-
gleich dem Bürgermeister anzuzeigen .

Den 8 . Dec. starb der Sanitäts - Magister , Dr . N e u man n , an der
Pest . Noch Tags vor seinem Tode erging an die Fac . von Seite der Re¬
gierung die Aufforderung , einen Stellvertreter zu wählen . Die Facultät
crwiederte , dass es ihr überaus schwer falle , einen solchen ausfindig zu
machen, da die Fac . Glieder in ihren Rechten durch Unbefugte und Quack-
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salber viel zu sehr beeinträchtiget wären , und sich daher in Tagen der
Gefahr nur höchst ungern zu Opfern des öffentlichen Wohles hergäben
( 1. c . p . 90) .

Der Bericht der medic . Facultät an die hohe Landesstelle ddo . 8. De-
cember 1568 , mit welchem sie einen neuen Sanitäts - Magister an die
Stelle des an der Pest verstorbenen Dr . Neun » an n in Vorschlag brachte ,
lautete dahin : dass die Facultät einstimmig den Doctor Thomas Jordan
als denjenigen bezeichnen zu können glaube , der sich zum schwierigen
Dienste eines Sanitäts - Magisters vorzugsweise eigne . Er sey vorerst ein
gelehrter Mann , der auch schon um Lecturen (Professuren ) bei der Fa -
cultät und der Landesstelle angesucht und hiezu Hoffnung erhalten habe ;
überdiess sey er auch durch keine Familien - Verhältnisse gebunden , oder
im mühe - und gefahrvollen Amte beirrt , denn er habe weder Weib noch
Kinder . Für den Fall jedoch , dass er der hohen Behörde nicht genehm
seyn sollte , wolle die Facultät noch auf einige Medicinae Doctores hin -
weisen , » welche sich wider alle Billigkeit , sonderlich der römisch -kais .
Reformation und anderen gegebenen Privilegien und Verordnungen der

durchlauchtigsten Landesfürsten Österreichs zum Trotz , von der Practica
allhier nähren und keine Onera Facultatis tragen , als da sey : Dr . Her¬
mann Frisius , Dr . Propertius , Dr . Joan . Al eg r i u s , Dr . Lepo -
rinus u . A . , aus deren Zahl die hohe Landesstelle je nach Ihrem Wohl¬
gefallen vielleicht einen möchte erkiesen . « Doch wolle die Facultät hier¬
mit der hohen Regierung keine Ordnung oder Maass gesetzt haben .
Schliesslich bat noch die Facultät , die Landesstelle wolle den künftigen
Magister Sanitatis nicht wieder , wie es Tturz vorher geschah , in das La -
zareth hinausschicken ; denn abgesehen davon , dass diess wider alten
Gebrauch und Sitte streite , sey auch der jüngstabgelebte Sanitäts -Magister
Dr . Neu mann derjenige gewesen , der die Infection aus dem Lazarethe
in die Stadt verschleppt habe , und selbst ein Opfer der Pest gefallen sey .

Hieraut erfolgte den 15 . Dec . d . J . folgender Bescheid : Es komme
der Regierung und Kammer vor , dass Jordan sich zur Annahme der
Sanitäts - Magister - Stelle nicht werde bewegen lassen , auch sey er im Au¬
genblicke nicht allhier , und die Noth dränge , die Facultät möge daher
auf ein anderes taugliches Individuum bedacht seyn , und sobald sie sol¬
ches ausfindig gemacht haben würde , diess der Regierung alsogleich an -

zeigen .
Die Faeultät gab in Folge dessen der hohen Landesstelle ihre Ent¬

rüstung darob zu erkennen , da *s sich Jordan weigere , das Sanitäts -

Magister - Amt anzunehmen , demnach die Lasten der Facultät zu tragen ,
da er doch Lehrkanzeln und andere Emolumente von ihr gewärtige . Auch
habe ersieh nicht vor , sondern erst nach der Wahl aus Wien entfernt ,
um sich der ihm lästigen Bedienstung zu entziehen , endlich sey er nicht
krank , wie er vorgebe , indem seine Handschrift das Gegentheil beweise
( ipsius manus testatur ) . Angenommen übrigens , Jordan habe recht ge¬
handelt und verdiene Entschuldigung , so könne zwar die Facultät nichts
weiter gegen ihn einwenden , nur müsse sie aber bemerken , dass Jor -
dan ’s Beispiel auch die anderen Facultät « - Mitglieder veranlasst habe ,
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das erledigte Amt von sich zu weisen . Bin einziges Individuum habe sich
indess um jene Stelle gemeldet , ein gewisser Joh . Fräse ] , der durch
15 Jahre sich derMedicin beflissen ; sey jedoch dieser der Regierung nicht
anständig , so müsse die Facultät neuerdings auf die unbefugt allhier
practicirertden obgenannten Doctoren hindeuten , über die , als ihrer In¬
nung nicht angehörig , sie übrigens nicht verfügen könne.

Mittlerweile hatte Fräs el ein diessfälliges Gesuch an die Landes¬
stelle eingereicht , welches nun zur schnellmöglichsten Berichterstattung
an die Facultät gelangte , nebst dem Befehl , Fräsel ’n bezüglich auf
seine Tauglichkeit zum Sanitäts - Magisteramte zu prüfen . Der Supplicant
bat indess um 2 — 3tägigen Aufschub , trug sich jedoch an , das Sanitäts¬
amt unverweilt besorgen zu wollen . Am 22 . dess . Monats der Prüfung der
Fac . unterzogen , genügte Fräse 1 nicht allseitig . Desshalb trug auch die
Fac . bei der Regierung darauf an , denselben einstweilen , da die Noth
dränge , anzustellen , bis sich ein geeigneteres Individuum vorfinden wurde .
(A . 4 , p . 92 .)

In derselben Fac . Sitzung wurde ein gewisser Quirin Wo 1 f f auf Re¬
gierungsbefehl der au gen ärztlichen Prüfung unterzogen ; er be¬
urkundete jedoch grosse Unwissenheit , rühmte sich dabei , mit seinem
Augenwasser alle Krankheiten des Sehorgans heilen zu können , und
wurde wohlVerdientermassen zurückgewiesen .

Am 7. Jänner 1569 wurde der Facultät eine Regierungs -Verordnung
vom 4 . d . M. kund gemacht , worin die Landesstelle in Anbetracht dessen,
dass Fr äs el nicht hinreichend geeignet befunden worden , der Facultät
die gemessene Weisung ertheilt , einen Sanitäts - Magister , der diesem
Amte vollkommen gewachsen wäre , aus ihrer Mitte zu bezeichnen ; denn
wofern diess nicht baldigst geschehen sollte , wolle die Regierung und
Kammer ex officio einem der Facultäts - Mitglieder solche » Bürde auf¬
laden . « (1. c. p . 93 .)

Die Facultät erwiederte hierauf in Ehrfurcht , dass sie zu einem so
schweren und lebensgefährlichen Geschäfte , Avie das eines Sanitäts - Ma¬
gisters , Niemand aus ihrer Mitte zwingen könne , sondern dass ihr her¬
kömmlicher Weise nur so viel zustehe , die Facultäts - Doctoren zur frei¬
willigen Übernahme desselben aufzufordern : nun hätte sich aber hiezu
Niemand aus ihrer Mitte herbeilassen wollen .

Den 19 . Jänner kamen in der Facultäts -Versammlung zwei Regierungs -
Decrete , erlassen Tags zuvor , zur Verhandlung . Im erstem bedeutete
die Landesstelle der Facultät , Jordan sey von ihr vorgefordert und be¬
züglich auf seine Weigerung , die Stelle eines Sanitäts - Magisters zu
übernehmen , vernommen worden ; er habe jedoch so triftige Entschuldi¬
gungsgründe vorgebracht , dass die Landesstelle von deren Berücksichti¬
gungswürdigkeit vollkommen überzeugt , auf dem Antrag der Facultät ,
dem Dr . Jordan das Sanitäts - Magister - Amt aufzubürden , nicht weiter
beharren könne . Die Facultät möge daher thun , was ihr ddo . 4 . Jänner
sey befohlen worden , indem sich widrigenfalls die Regierung veranlasst
sehen würde , an Se . k . k. Majestät in solcher Angelegenheit zu appelliren ,
woraus aber der Facultät nur Unehre und das Allerhöchste Missfallen er-
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wachsen könnten . — Mittelst des 2 . Decretes wünschte die Landesstelle
von der Facultät in Bälde zu erfahren , wie es sich ehedem bei Besetzung
der Sanitäts - Magister - Stelle mit fremden oder ausländischen Doctoren
benommen worden sey .

Indem die Facultät bezüglich auf den 1 . Punct ihr Möglichstes thun
zu wollen versprach , ging sie hinsichtlieh des 2. Punctes ausweichend zu
Werke , und drückte bloss den Wunsch aus , es möchten sich die frem¬
den Ärzte den Facultäts - Statuten fügen oder sich von hinnen entfernen ,
und auf keine Weise und unter keinem Vorwände , ohne den Anforderun¬
gen der Gesetze genügt zu haben , der ärztlichen Praxis obliegen . — Auch
Juden und andere Unbefugte mögen ausgewiesen , eben so Empiriker und
Bader , die Antimon verabreichen , streng geahndet werden ; Leibärzten
endlich , die nicht zur Facultät gehören , werde die Praxis bloss bei ih¬
ren Dienstgebern gestattet .

In der am 27 . Jänner d . J . gehaltenen Sitzung kam ein von Sr . Maj .
an die Fac . herabgelangtes Bittgesuch des Dr . Frisius zur Sprache , ln
diesem Bittgesuche an den Kaiser zog Frisius arg gegen unsere Fa¬
cultät los , rühmte sich seiner vielen , in verschiedenen Ländern und auch
alihier gelungenen Curen , tadelte die Wiener med . Fac . darob , dass sie
ihn zum Eintritt in ihre Innung verhalten wollte ; beschuldigte sie , mehr
als hundert Thaler von jedem ein treten den Fremden zu verlangen , was
jedes Maass von Recht und Billigkeit überschreite ; beschwerte sich end¬
lich , dass die Facultät bei der Landesstelle seine Ausweisung oder zwangs¬
weise Anstellung als Sanitätsmagister beantragt habe , durch welch letz¬
teres Ansinnen sie offenbar nur sein baldiges Hinopfern durch die Pest
beabsichtige . Er fügte bei , dass er zwar mit Verachtung des Todes sich

gerne dem beantragten Dienst widmen würde , wenn es ihm nicht anderer¬
seits schwer fiele , seine zahlreichen Clienten hohen und niederen Standes

gerade in den Tagen der Gefahr zu verlassen , was jedoch unabänderlich
geschehen müsste , sobald er sich im Lazareth mit der Cur der Pestkran¬
ken zu befassen hätte . Übrigens sey es auffallend , dass nur er von der
Facultät solehermassen verfolgt werde , während doch die gleichfalls frem¬
den Doctoren , Crato , Biesius , Melchior , Odoriehiusu . a . ,
wenn auch scheel angesehen , doch unangefochten der hiesigen ärztlichen
Praxis nachgehen dürften , ohne sich den an ihn gestellten Bedingungen
unterzogen zu haben . Dass demnach für ihn (Fries ) nichts mehr erübrige ,
als Se . Maj . demiithigst zu bitten , Höchstdieselbe wolle ihn zur Siche¬

rung seiner Person gegen die Anfechtungen der medic . Facultät in jdie
Reihe Ihrer Hofärzte gnädigst aufoehmen .

Die Facultät widerlegte in gediegenen , würdigen , gehalt¬
voll en Ausdrücken ( I . c . p . 100) die eben so unverschämten als unge¬
rechten und unwahren Beschuldigungen von Seite Fr i es ’ens ; lieferte
eine kurze und getreue Skizze seines bisherigen , höchst tadelnswerthen
Lebenswandels ; berief sich endlich zu ihrer Verlheidigung gegen so ge¬
artete , ungemessene Angriffe auf das Privilegium Maximilian I. ( von uns
bereits mitgetheilt in diesen Jahrbüchern , Bd . 45, Hft . 1 , S . 73 , dann auf
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die Facultäts - Statuten , in denen es ausdrücklich heisst : » Nullus extra -
neorum Doctorum privilegiis Facultatis quouis modo gaudere debet , nisi
celehri repetitione facta , et ad concurrendum non admittitur cvm nostris
Facultatis Doctoribus, nisi prius responderit . Quod si interim aliquis Docto¬
rum nostrae Facultatis cum aliquo concurrerit (zu einer ärztlichen Bera-
thung bei Kranken sich herbeiliesse ) , is a Facultate exclusus sit , donec
gratiam meritus fuerit . — Responsurus Doctor patietur sibi punctum per
Facultatem , dolo et fraude semolis, assignari , ad quod intra mensis spa-
tium in aula Vniversitatis vel Facultatis respdndeat . — Facultas nunquam
cogatur y ut aliquem extraneorum admillat , nisi prius cuique Doctorum
scorsim duos aureos ungaricales dederit , totidemque Pedello , parata me-
diocri collatione. Ad Facultatem vero quatuor ungaricales tribuet , quern-
admodum a multis annis et hactenus est observatum «

Ferner citirte die Facultät wörtlich den Artikel aus der neuen Refor -
mafionsacte Ferdinand I . , welcher so lautet : » Siqnis aut cujuscunque Fa -
cultaüs ab exlera Academia ad hoc nosirutn Archigymnmium veniens legere
seu pracücare velit , ordinamus, ut is necesse habeal , testimonia gradus
sui ex approbato generali aliquo studio ostendere , et membrutn hujus Vni-
versilatis nostrae ac Facultatis suae fieri, item pro more repetere seu dis -
pulare , adeoque cerlum erudilionis suae spechnen edere , nee non legibus
Vniversitatis ac Facultatis suae parere , ac omnes labares , ojjicia et onera
perinde ut alii de Facultate sua obire et perferre K (1. c . p . 107) .

Sodann den Artikel 6 der Ordination der Apotheker : » Wo aber ein
Doctor je eine Apotheke aufrichten und halten wollte , so solle ihm sol¬
ches unverwährt seynj doch dass er der Apotheke allein aufwarte und
sich der Arzney und Doctorey enthalte , und allermassen der Apotheker¬
ordnung nachgelobe und dawider nit handle . Entgegen soll kein Apothe¬
ker für sich selbst und ohne Verordnung eines Doctors , den Leuten Arz¬
ney ausgeben . So aber Jemand ein bewährt und gut Recept in die Apo¬
theke zum Präpariren schicket , dass der Apotheker dieselbe Arznei ausser
Vorwissen und Verordnung eines Doctors wohl manchmal und der Person ,
so es bestellt , verabfolgen müsse « ( I. c . p . 107) .

Endlich der Artikel 24 aus derselben Ordination : » Den Balbirern ,
Badern und Winkelärzten soll auch mit Ernst hiemit aufgelegt seyn , dass
sie nicht Clystier , Laxativa , noch andere dergleichen Arznei , Dolzwasser
und Trankl ausgeben , sondern sollen sich allein der Wundarznei gebrau¬
chen . Wann es aber die Notturfft erfordert , dass einem Verwundeten oder
der sonst in der Balbierer oder Bader Cur liegt , ein Wundtrank oder La¬
xativ eingeben werden muss , soll der Balbier oder Bader einen Doctor
dazu berufen , der alsdann die Notturfft verordnen mag . Dessgleich solle
auch den Weibern , Hebammen , Ammeln , Beseherinnen und Andern bei
Strafe verboten seyn , den Leuten Arznei in Gemein zu machen oder ein¬
zugeben , es sey denn den Kindbetterinnen und Kindern $ daselb soll ih¬
nen , den Hebammen oder den Müttern ihren Kindern für sich selbst Arz¬
ney zu machen oder in den Apotheken machen zu lassen , unverboten seyn .

ln der Facultäts - Versammlung vom 9 . Febr . wurde die Strafe der
Exclusion über jedes Facultäts - Mitglied verhängt , das mit Frie s ’esi , der
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sich der Faculfät gegenüber so unwürdig benommen hatte , concurrireu
(eine Beratbung bei Kranken pflegen ) würde.

Der Apotheker zum Elephanten, Johann L ey b , wollte sich der in
der Apotheker - Ordnung vorgeschriebenen Prüfung der Facultäts-Doctoren
nicht unterziehen und äusserte mit Verachtung , dass er diess nie thun
werde 5 er machte ferner gemeinsame Sache mit Unbefugten und pries
diese auf Kosten der berechtigtenÄrzte ; er erlaubte sich endlich selbst Heil¬
kunde auszuüben . Es wurde desshalb von Seite der Facul »ät verfügt, beim
Stadtrathe die Schliessung von Ley b’ s Apotheke zu beantragen und den
Doctoren der Facultät strenge zu verbieten, aus dessen Apotheke je mehr
etwas zu verordnen .

Am 12 . Februar d ; J . wurde vom Decane im Namen der Facultät Dr .
Martin Mylius zum künftigen Sanitäts-Magister dem niederöst. Kanzler
mündlich und schriftlich anempfohlen und von der Regierung angenommen .

Am 1 . April 1569 erfloss das Decret Kaiser Maximilians II. , welches
die Rechte und Privilegien der Facultät , wie diess der gütige Monarch
in der bereits am 7 . Februar der Facultät ertheilten Audienz gnädigst zu¬

gesagt hatte , bestätigte. Wir entheben aus denselben folgende Haupt¬
stellen :

» Erstens : Kein Doctor soll sich anmassen oder unterstehen zu Wien
zu practiciren oder Morbos zu curiren , er sey denn nur allein in generali
approbato Studio ordentlich und mit einig anderer Weise per Bullam pro-

movirt ; desswegen er Testimonium vom generali Studio und desselben

Collegio medica Vorbringen soll , und von der Facultät Medicorum alhir

angenommen . Also das er derselb Doctor öffentlich disputirt und
seine Geschikhlichkeit in Arte medica erklärt , auch secundum statuta an-

tiqua honestae Vitae sey ; desgleichen dasjenige gethan , so die Statuta
medicae Facultatis vermögen , auch einem jeden Doctor in der Facultät
zwei hungarische Gulden erlegte ; darunter aber unserer geliebten khais.
Gemahlin und Söhne , der jungen Erzherzoge zu Österreich Leib - undHof-

Doctores nit verstanden , sondern exempt sein sollen : damit also guete
Ordnung in Medica Facultate nit allain mit den studiereten Membris , son¬
dern auch Doctoribus jam practicantibus erhalten , auch hieneben Jus poe-
narutn et publicae exclusionis crefftig bestetigt werde. «

» Zum anntern solle den Juden , Zandtprechern , Landsfarrern , Thi -
riakskramern , Cräutern und Wurzelgrabern, auch alten Weibern ganz
und gar verboten sein , alhir zu artzneyen und die Leut zu verderben;
doch hiemit die Hebammen nit gemeint, denen dann unverwehrt, in Zeit
der Not den Kindbetberinn und Kindern hülf mit gewöndlichen Artzneyen
zu erzeigen.«

„Zum dritten sollen sich Bader, Balbierer, Frantzosenärzte, Stein¬
schneider und dergleichen Personen allain lrer Kunst , so sy gelernet ,
auch in derselben von der Facultät examinieret und approbiert seindt
worden , gebrauchen , und nicht Inwendige Leybs-Krankheiten , die sy
weder kennen noch verstehen, zu curiren unterstehen , und sonderlich sich

Antimonio , Mercurio u . dgl . schädlichen Ertzneien gentzlich enthalten . «



» Zum vierten ist auch vermög unserer Apötheken - Ordnungen des
sechsten Artikels den Apothekern auferlegt , sich nicht allein vom Prac -
ticiren ganz und gar zu enthalten , sondern auch one Vorwissen eines
Doctors , so in der Facultät Medica oder sonst unser und unserer gelieb¬
tem Gemahlin und Khind Leyb - und Hof- Medicus ist , aar kein Ertznei
nit auszugeben , villweniger andere umbschwaiffende Personen , so nit in
der Facultät sein , befuerdern , noch Medicamente auf Ir Begeren oder
Recept zu reichen . Inmassen dann der Decanus und Facultät Medica
Macht haben sollen , also offt im Jar , als Inen gelegen , unversehens die
Officinas zu visitiren . «

» Zum fünften , wenn Jemand aus obgedachten Personen begreiffen -
der solch Ordnung zuwider gehandelt , oder auch sonsten sich zu Ein¬
falt oder aus Unverstand , zwischen Doctoren , Apothekern , Balbierern
und Badern ein Streit Khunst halber zutruege , soll alsdann Medica Fa¬
cultas Macht haben , die Bader , Balbierer , Apotheker (so Inen zuvor so
vil die Khunst belangt , gehorsame und gebürliche Reverenfz geschworen
haben ) zu fodern , darinnen zu erkennen , und mit gebürlich Stratf wider
Sy zu verfahren . Als nemblicb , wenn Sy also stratfmessig , von der Fa¬
cultät Ire Khunst zu üben auf eine Zeit verboten und Ire Officin gespert . «

» Letztlich , wovon Sy Erkenntnuss des Decani und der Facultät
auf Verbrechen gestrafft , doch damit Irer ordentlich Obrigkeit , so vil
Ihre Personen und den bürgerlich Gehorsam !) ausser der Kunst belangt ,
an Ihrer Jurisdiction gar nichts benemt werden solle . « ( 1. c. p . 121 u. f. )

Den 11 . März d. J . erschien vor der versammelten Facultät ein ge¬
wisser C har opus , gekrönter Dichter , und überreichte sein Gesuch um
die Erlaubnis zu disputiren . Es würde angewiesen Streitsätze (Themata )
dem Decan und der Facultät vorzulegen , den Präses zu ernennen (

"Prae -
sidern denominet ) und sich immatriculiren zu lassen ( det nomen Facultati ) .
Er that letzteres denselben Tag , nach der Fac . Sitzung , und erlegte
15 Thaler der Facultät , 3 dem Pedelle .

Als hierauf Charopus den 14 . März beim Decan erschienen war , um Ort
und Zeit der Disputation zu erfahren , wurde ihm von diesem in Gegenwart
von 8 Fac . Doctoren verwiesen , dass er trotz dem , dass er von den
Professoren öfters gemahnt und gleich Anderen durch öffentliche An¬
schläge aufgefordert worden sey , sich in die Facultäfsmafrikel ein tragen
zu lassen , hiemit so lange gesäumt habe $ indes » war ihm dennoch die
Erlaubniss zu disputiren von der Facultät ertheilt worden . — Statt die¬
sen wohlverdienten Verweis in schuldigem Gehorsam entgegen zu neh¬
men , geberdete sich Charopus auf eine höchst unanständige Weise und
erlaubte sich beleidigende Ausdrücke gegen den Decan und die Doctoren .
Hiedurch entrüstet , verhängten die versammelten Facultäieglieder über
Charopus die Strafe der Suspension vom Actus dispulandi für so lange ,
bis die Facultät in voller Versammlung , zu der Charopus bei Strafe der
Exclusion beschieden wurde , über sein ungebürliches Betragen ihr Ur -
theil gefällt haben würde . Worauf jedoch Charopus noch unanständiger
sich benahm , das Verzeichniss seiner Streitsätze zuruckforderte und eineig
Tobenden gleich sich endlich entfernte .



In der nächstfolgenden, am 16. März abgehaltenen Fac . Versamm¬
lung , in der Charopus zur Verantwortung gezogen werden sollte , fand
er sich nicht ein , wohl aber sandte er kurz vorher ein Schreiben an den
Decan , welches nun öffentlich vorgelesen wurde , und in welchem er
nach Vorausschickung von Schmähungen aller Art auf den Decan und
die Doctoren seine Löschung aus der Fac . Matrikel und die Rückerstat¬
tung der Einschreibe-Gebühren keck und mit dem Beisatz verlangte, dass
er an seiner dreitägigen Knechtschaft in der Facultät genug habe und aus
derselben befreit zu seyn wünsche.

Die Facultät beschloss , seinem Wunsche zu willfahren und ihn
aus ihrer Mitte auszuscbliessen , zugleich aber auch diese Ausschlies¬
sung durch einen öffentlichen Anschlag sämmtlichen Universitätsgliedern
bekannt zu geben. Überdiess sollte aber noch der Pflichtvergessene den
Rector und Consistorium angezeigt und um dessen ämtliche Bestrafung
nachgesucht werden. Noch denselben Abend schickte Charopus au den
Decan und forderte eine schriftliche Antwort auf seine beleidigende Ein¬
gabe. Der Decan erliess an ihn nach vorläufig eingeholter Wohlmeinung
einiger Faeultätsglieder Qconceptüm cum quibusdamFacullalismembris)
folgendes mit dem Facultäts- Insiegel versehenes Exclusions-Schreiben :
» Charopo obnixe exclusionem petenti Facultas adnuit , eumque excludil ,
et ut exemplum spontaneae impudentiae his publice exclusum proponit , nt
omnibus teslatum sit , eum non frustra sui dedecoris et conlumaciae testi-
moaium a Facultate scripto petivisse et obtinuisse . Ad haec una privat eum
omnibus Facultatis suae juribus , privilegiis, dignitulibus , emolumentis , com-
modis et , cum ita postulet , a juramento quoque, quod juxta Principis sta¬
tuta praestare dehnt et praestitit ante tridunm.

Durch ein neues Schreiben vom 18. März bedrohte Charopus die Fa¬
cultät mit einer Anklage bei der Landesstelle ; die Facultät beschloss da¬
gegen dessen Bestrafung von Seite des Rectors zu betreiben . Und wirk¬
lich trieb Charopus seine Unverschämtheit so weit , dass er die Facultät
bei der Regierung verklagte. Diese gab die Anklage zur Berichterstattung
an die Fac. herab , und ernannte sodann eine Commission , um den Streit
auszugleichen. Bei näherer Prüfung der Angelegenheit wurde Charopus
in allen Puncten schuldig befunden , und ihm desshalb eingeschärft, sich
den Gesetzen der Universität und den Statuten der medic . Facultät zu
fügen und vor letzterer persönlich zu erscheinen, um den wohlverdienten
Verweis zu erhalten und der Facultät für sein unanständiges Betragen
Abbitte zu thun. — Er liess sich jedoch zu nichts von Alldem herbei , und
ging im folgenden Jahre nach Italien ab . fl . c . p . 110 —125 .)

Mittlerweilenwurde der unbefugt allbier practioirende ArztDr. Fri si u s
der Bigamie angeklagt , überführt , abgeurtheilt und in den Stadtkerker
versetzt. (I. c. p . 129 .)

Am Tiburtstage des J . 1569 ward an die Stelle des nun abgetretenen
Dr . Paul Fabritius , der Med. Dr . Caspar Pirchpach zum Decane
erwählt, unter dessen Amtsführung sich folgende Begebenheiten zutrugen .

Am 11 . Mai d. J . versammelte sich die Facultät , um statt des Dr .
Mylius , der das bisher geführte Amt eines Sanitäts -Magisters anheim -
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sagte , einen Nachfolger der Regierung vorzuschlägen. Ihre Wahl fiel
auf Dr. Joh. Brandesi des , welche auch die Regierung unter dem Da¬
tum vom 3 . Juni genehmigte . Tags darauf verfügte sich der Decan mit
dem neugevvählten Sanitäts-Magister zur n . ö . Kammer , um sich wegen
des Gehaltes des letzteren zu erkundigen . Sie erhielten den Bescheid,
dass , obgleich man der Ansicht gewesen , dem Sanitäts -Magister fiir pest¬
freie Zeiten einen geringeren Gehalt zuzumessen, als zur Epoche der
grassirenden Seuche5 so haben doch Se . Majestät allergnädigst geruht ,
dem Sanitäts -Magister äudh für seuchenfreie Zeiten den gewöhnlichen
Gehalt von zweihundert Gulden jährlich zu bewilligen , und ihm einen
Bestallbrief CMerae conductltiaä ) ausstellen zu lassen , von dessen Datum
an auch sein Gehalt flüssig werden solle .

Den 20 . Juni gelangte zur Kenntniss der Facultät , dass das Univer-
sitäts-Consistorium den Beschluss gefasst habe , bei der hohen Landes¬
stelle anzusuchen , dieselbe möge den im Rathhause öingekerkerten Dn
Fries der Universitäts-Wabrsamkeit überliefern. Hiegegen legte die
medio . Facultät Protest ein , und machte dem Rector bemerklich , dass
Fries , in so fern er sich den Universitäts- Gesetzen und FaCultäts-Sta-
tuten nicht gefügt habe , keineswegs die Rechte eines Universitäts-Mit¬
gliedes ansprechen könne , und streng zur Gerichtsbarkeit des Stadtrathes
gehöre. Hierauf änderte das Universitäts- Consistorium unterm Dato vom
25 . Juni seinen Entschluss , und bat bloss die Regierung , dieselbe möge
die gnädigste Einleitung treffen , dass aus erstbedachtem Beispiele von
Einkerkerung eines Med ; Doctors im Stadtgefängnisse, den Privilegien
und Rechten der Universität kein Nachtheil erwachsej was denn auch
die Landesstelle that. (1. c . p . 133 .)

Den 8 . Juli benachrichtigte der Decan die F'acultäts-Mitglieder, dass
er von einigen Räthen des Stadtrichters fJudicis) erfahren , Fries habe
sich von den auf ihm lastenden Anschuldigungengereinigt und der Stadt¬
rath beschlossen, diess der hohen Landesstelle anzuzeigen untf seine Frei¬
lassung zu beantragen * Die Mehrzahl der Facultäts-Doctoren war jedoch
der Meinung , man sollte zur Wahrung der Ehre der Facultät , den Gön¬
nern bei der Hofstelle t̂ Patronos facultatis in Consilio aulico) bei brin¬
gen , dass wenn auch Fries in Bezug auf das ihm angeschuldigte Cri-
minalvergehen freigesprochen worden sey , er nichtsdestoweniger seines
ehrlosen Lebenswandels und hierauf begründeten schlechten Rufes we¬
gen nicht geeignet sey , ein Mitglied der Facultät zu werden , und auch
gemäss den Statuten nicht werden könne .

Da jedoch die Landesstelle diese Vorstellung der Facultät unbeach¬
tet liess , so beschloss letztere , sich in dieser Angelegenheit geradewegs
an Se. Majestät zu wenden und erwirkte in der That folgenden Aller¬
höchsten Entschluss : » dass Ime (Fries’n ) hiemit alle Irer Majestät König¬
reich und Lande auf sein Leben lang verboten , er aus denselben verwie¬
sen seyn , und sich zu Stund an nach der Lediglassnng inner 24 Stunde «
aus dieser Irer Maj . Statt Winn und dann further one ainiches ferner Aus¬
haltens aus derselben Irer Majestät Khünigreich und Landen mache , wei¬
ter darinnen sich weder aufhalten , sehen , noch betreten lasse . Darüber

II . f
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er dem Stattrichter anglüben und es in der Verfccht also zu leisten ver¬
sprechen solle . « ( ! . c. p . 134.) Und wirklich verliess Fries den
12 . August um 8 Uhr Abends den Kerker und reisete um 6 Uhr Abends des
nächstfolgenden Tages von Wien ab .

Denselben Tag erhielt die Fac . vom Bürgermeister die schriftliche
Mittheilung eines Regierungs -Auftrages , drei Chirurgen an den Decan
zu schicken , damit dieselben von der Faeultät geprüft und der tauglichste
unter ihnen zur Untersuchung und Ausmittlung der Pestkranken ( ad in-
spiciendos et dignoscendos infectos ) dem Senate bezeichnet werden möchte .
Doch am zur Prüfung anberaumten Tage fl3 . August ) erschienen deren
nur zwei , Gregor Ferus und Thomas Pr egg . Obwohl keiner derselben
hinlänglich entsprach , wurde doch in Anbetracht dessen , dass die Noth
gross war , letzterer vorgeschlagen , mit dem Beisatze , dass ihm einge¬
schärftwerden möge : für sich nichts zu unternehmen , dem Sanitäts - Magister
pünctliche Folge zu leisten , das ihm fehlende nachzuholen , und gelehrig
zu seyn .

Den 19 . Sept . gelangte ein Regierungs -Decret an die Faeultät , wo¬
mit befohlen wurde , das dereinst von der Faeultät abgefasste Büchlein
über die Pest ( libellus de peste ) zu revidiren und mit den nöthig befun¬
denen Zusätzen zu vermehren . Die Faeultät überliess dieses Geschäft den
drei ord . Professoren der Medicin , welche es auch zur allgemeinen Zu¬
friedenheit vollführten , worauf den 30 . Sept . der Druck von der h . Lan¬
desstelle angeordnet wurde .

Den 14 Dec . bat der Sanitäts - Magister Johann Brandesides ,
bereits seit fünf Jahren allhier zum Doctor promovirt , in den Facultäts -
rath ( Consilium Facultatis ) aufgenommen zu werden . Die Fac . willigte
ein , doch mit dem Beisatze , dass er sich für so lange , als die Pest noch
währen würde , von den Fac . Sitzungen fern halten möge . Er bezahlte
nach herkömmlicher Sitte sechs Thaler ( 6 Solidos ) als Zulassungsgebühr .

Die Innung der Bader hatte der Faeultät zwei Individuen zu Pest¬
wundärzten an empfohlen . Da jedoch diese nicht hinreichend qualificirt
befunden wurden , so hatte die Fac . beide abgewiesen . Hiedurch gekränkt
erschienen Mitglieder der Bader - Innung vor der Fac . , und stellten ihr
vor , wie schwer es sey , für einen so geringen , nur zurZeit der Gefahr
zu erhaltenden Lohn , wie der der Pestwundärzte , taugliche Individuen
aufzufinden . Die Faeultät erwiederte : Den Gehalt betreffend , möge man
mit dem Stadtrath verhandeln ; bezüglich auf die Befähigung der Pest¬
wundärzte aber müsse sie strenge bei der bisherigen Übung verharren ;
denn man benöthige zu einem so wichtigen Geschäfte , in der Chirurgie
wohlbewanderte Individuen , die sowohl die äusseren Zeichen der Pest
genau kennten , als auch die Localäusserungen derselben gehörig zu be¬
handeln verständen . Die Bader - Innung möge daher hinführo Personen ,
die sie der Faeultät zu solchem Behufe vorzuschlagen gedächte , früher
selbst genau prüfen , um nicht wieder eine gleiche Unannehmlichkeit zu
erfahren .

Auch suchten die Bader Wiens neuerdings bei der Fac . an , die Bä¬
der in der Nähe Wiens in einem Umkreise von zwei Meilen wegen der
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Pestgefahr schliessen zn lassen. Die Fac . unterstützte ihr Ansuchen und
die Regierungwillfahrte demselben .

Da um dieselbe Zeit die Fac . erfahren hatte , dass der Apotheker
Zachar . Piersakh im letztverflossenenNovember Mithridat bereitet und
dispensirt habe , ohne dass die Facultät « - Doctoren hievon gewusst und
daher der Bereitung beigewohnt hätten , was Alles wider die allerhöchst
vorgeschriebeneApotheker -Ordnung geschehenwäre ; so wurde der Decan
Dr . Christoph Widmann nebst den zwei Fac . Senioren Spitaler und
Reisacher alsogleich abgesandt , Piers akh ’s Apotheke zu untersu¬
chen , seinen ganzen Vorrath an Mithridat mit Beschlag zu belegen, anbei
den Schuldigen vor die nächste Fac . Sitzung zu bescheiden . — Und weil
sich bei derselben Gelegenheit eine ähnliche Klage auch gegen den Apo¬
theker Abraham Sänger erhob , der eine neue Composition von einem
Pestlatwerge angefertigt , durch eigene geschriebene Zettel angepriesen
und verkauft haben sollte, so wurden benannte Doctoren in Einem beauf¬
tragt , sich auch in Sanger ’s Apotheke zu verfügen, ihm die genaue
Zusammensetzung seines Latwerges abzufordern und die bereits zum
Verkauf vorliegende Masse zu confisciren .

Piersakh am bestimmten Tage vor der Fac . erschienen , behauptete ,
sein ganzer Vorrath von 6 Pfund Mithridat sey auf Wunsch des gefan¬
genen Prinzen von Sachsen , Johann Friedrich , bereitet worden . Obgleich
nun diese Angabe die Fac . nicht befriedigte, weil ihr das Factum un¬
wahrscheinlich schien , so berichtete sie doch desshalb an die Landes¬
stelle und erbat sich deren Weisung . Die Regierung liess den Bericht
dem angeklagtenPiersakh mit nachstehender Weisung zukommen : » Zach .
Piersakh umb seinen fuerderlichen Bericht zuzustellen und ihm zu be-
velhen , das er bis auff vernern Beschaid mit diesen Sachen Stillstand!
halte . « Da nun die ganze Angelegenheit den Anschein gewann , als träte
die Facultät als Klagepartei gegen Piersakh auf , so war dieselbe über
eine solche Wendung der Sache sehr missvergnügt, und als daher in der
Fac . Sitzung am 9 . Jänner 1570 der Decan ein an die Fac . um Bericht we¬
gen Piersakh herabgelangtes Decret vorlegte , welches dahin lautete :
» Der Facultät Medicorum ex officio zuzustellen mit der Regierung Be-
velh , dass sy sich der Sachen mit Grundt erkhundigen , folgendes ge¬
dachter Regierung Irern weiteren Bericht fürderlich zuekhommen zu las¬
sen 5« da beschloss die Fac . , der Landesstelle vorzustellen, sie (die Fac.)
habe bei der Anzeige der gesetzwidrigen Handlung Piersakh’s nur das
öffentliche Wohl im Auge gehabt , keineswegs aber darauf gedacht , den
Apotheker bei der Regierung anzuklagen, den für seine obgerügte
Pflichtverletzung zu bestrafen , sie ja ohnehin kraft
ihrer Allerhöchsten Ortes bestätigten Privilegien , für
sich allein und daher ohne Dazwischenkunft irgendei¬
ner Behörde , ermächtiget sey . Sie bitte daher die Landesstelle,
dieselbe möge die mehrerwähnte , unstatthaft befundene Composition von
Piersakh ’s Mithridat vernichten lassen , und in Einem gnädigst anbefeh¬
len, dass die Reformationsacte bezüglich auf die Apotheker strenge beach¬
tet werde.«

7 #
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ln derselben Sitzung wurden auch zwei Eidesformeln , eine für Apo ¬

theker , die andere für Chirurgen vom Decane vorgelegt , berathen und
angenommen , die wir hier als für die Geschichte unserer Facultät nicht
unwichtig, actengetreu und im Urtexte mittheilen wollen,

Eid der Apotheker an die Facultät .
» Ein jeder Apodeckher , so alhir begert approbirt und angenommen

35u werden , soll zuvor das ordentlich Examen j der Apodeckher , wie ge¬
bräuchlich , üb erstehn , und von denen Herrn Examinatoribus alles , so
darzue gehörrt und jm aufgelegt wird , machen und verrichten . Wan er
das gethan und von denen Examinatoribus ainen Schein bringt , das ers
verricht hat , soll er alsdann der Facultät Medicorum alhir dieses Jura -
mentum prästiren , wie volgt :

1 . Das er dem Decano und Docforibus der Facultät Medicorum alhir
schuldigen Gehorsamb und Reverenz erzaigen, auch bei seinen Apodeck -
her- Gesellen darob seyn , das sy sich laut der Apotheker - Ordnung in al¬
lem der Gebär nach verhalten , und so er selbs von der Facultät gefor¬
dert wierdt , erscheinen wöll , so vill die Khunst belangt und der bür¬
gerlichen Jurisdiction damit nichts benommen .

2 . Das er alle Statuten der Facultät Medicinae , als vil die Apodeck -
hei* feefrefFent , sambt allen Apodeckher -Ordnungen , so von der kfaais ,
Maj . ausgangen, oder noch khünftig ausgehen und bestettigt werden , treu¬
lich halten und vollziehen , die Patienten befördern und ISiemandt über¬
schätzen wöll .

3 . Das nit allain er für sich selbs nit practieiren oder Ertznei auss-
gehen , sonder auch frembde Doctores oder Arzt , wer dieselben sein ,
ausser der Hoff-Doctores , kbaineswegs fördern , bei denen Krankhen in-
trudiern , commendiern oder Ire Recepte dispensiren wöll . « (1. c . p . 146 .)

Eid der Chirurgen , der Med . Fac . zu leisten .
„ Ein jeder Bader , ßalbierer , Stainschneider, Frantzosen - , Augen - ,

oder sonst Wundtarzt, so alhir zu Wienn approbiert und angenommen
begert zu werden , soll zuvor das ordentlich Examen , wie bräuchlich ,
bei der Facultät Medicinae üb erstehen , und alsdann diss nachvolgendt
Jurament der Facultät Medicorum laisten.

1 . Das er dem Decano und der Facultät Medicorum alhir schuldige
Reverentz und Gehorsamb erzaigen , auch da er aus Crsach gefordert
wierdt , vor der Facultet erscheinen wöll , so vil die Khunst belangt und
der bürgerlichen Jurisdiction damit nichts benommen .

2 . Das er sich allein seiner Khunst , so er gelernt und in der er von
der Facultät examinirt und approbiert ist , gebrauch , und nicht inwendig
Leibskrankheit zu curiern sich understhen , oder ainiche iMedicamenta
ausser der Wundtertzney den Patienten ohn rath und Yorwissen aines
Doctors eingeben wöll . « (1. c . p . 146 .)

Ehe noch der Decan den in voriger Fac . Sitzung beschlossenen Be¬
richt hinsichtlichPiersakh’s an die Regierung erstattete, erschien schon
dieser Apotheker bei demselben , und stellte sich und seine Composition
zur Verfügung der Facultät. Demzufolge wurde der Bericht in der am



101

18 . Jänner gehaltenen Sitzung abgeätideri , und schliesslich gebeten , dass
nach Art . 2t> der Apotheker - Ordnung , neue drei Visitatoren , aus der Fa¬
cultät , dem Senat und den Apothekern , zur bereits seit zwei Jahren un¬
terbliebenen Apotheken - Visitation ernannt werden möchten . Gleich Tags
darauf ertheilte die Regierung den Befehl an die Facultät : « das sy taug¬
liche Personen , so zur Visitation der Apotheken zu gebrauchen , fuer -
derlich der Regierung namhafft mache . « Die Facultät schlug aus der Zahl
ihrer Mitglieder die DD . Fab ricius und Aichholz , aus der Reihe
der Apotheker Zachar . Piersakh vor . —; In Einem wurde der Apothe¬
ker Cappier wegen eines von ihm bereiteten Mithridats , und die Apo¬
theker Rapp und Abel zur Eidesleistung vor die nächste Facultätsver

Sammlung geladen .
In der am 80 . Jänner gehaltenen Versammlung wurde CappleCn ,

der in Einem den Eid leistete , eingeschärft , seine Composition des Mi¬
thridats wegzugeben , dafür gegen die ärztlichen Recepte den aus Italien

eingebrachtea Mithridat sich anzuschaffen , den die Ärzte für den besten
hielten und dispensirt wünschten . — Rapp wollte , auf die altern Apo¬
theker sich berufend , keinen Eid leisten . Die Facultät entsandte daher die
DDr . Piripach (Pirchpach ) und Aichhollz an den Senior der Apo¬
theker , Namens Obersdorffer , um ihn zur mündlichen oder schriftli¬
chen Leistung des Eides zu bewegen und so den jüngeren Apothekern
jeden Vorwand zur diessfälligen Weigerung zu benehmen ; doch Obers -

d o rf fer liess sich dazu nicht herbei . — Der Apotheker Sänger erschien
diessmal vor der Facultät , und machte geltend , dass er seine Composi¬
tion des Mithridats bereits vor Veröffentlichung der Reformationsacte be¬

reitet habe ; er fügte jedoch bei , dass insofern sein Mittel der Fac . nicht

genehm sey , er dasselbe für seinen Privatgebrauch behalten und an Nie¬

mand absetzen wolle , worauf die Facultät einging . Zur Leistung des

Eides aufgefordert , entgegnete er jedoch , dass er diess ohne Zustim¬

mung des Wiener Stadt - Magistrats dem er diesen Punct betreffend ge¬
schworen habe , und ohne dem Gutheissen der Senioren der Apotheker nicht

thun könne .
Am 1 . Februar erfuhr die Facultät zu ihrem nicht geringen Erstaunen ,

dass die Apotheker Mathias , Abel , Cappier und Leib wegen des

der Facultät geleisteten Eides vom Bürgermeister mit Arreslstrafe belegt
worden seyen . Alsogleich wurde der Rector veranlasst , sich mit dem

medic . Fac . Decan und den DDr . Fabricius und Aichholtz an den

Regierungs - Statthalter zu wenden und mit Berufung auf die üniversitäts -

«nd Faculfäfs - Privilegien , die Freilassung der schuldlos Eingekerkerteu
zu erbitten . Noch denselben Abend wurde ihrem Ansuchen entsprochen ,

In der gleich darauf am 3 . Februar statfgehabten Fac . Versammlung wurde

aus erstbedachtem Anlass bei der Landesstelle angesucht , die Fac . in

ihren Privilegien zu schützen und die vier älteren Apotheker , die bisher

der Fac . noch immer keinen Eid geleistet hätten , zu solchem zu ver¬

halten .
Den 4 . Februar erhielt die Fac . einen Auftrag von der Regierung ,

Bevollmächtigte zu bestellen , um den Streit mit dem Wiener Magistrat
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bezüglich auf die Eidesleistung der Apotheker gütlich beizulegen . Die
Fac . beauftragte mit dieser Sendung nebst dem Decan , dieDDr . Piripach ,
Fabricius und Ai chboltz ; der Magistrat Iiess sich durch die Raths¬
glieder Branstetter und Huetstokher vertreten . Nach Anhörung
der von den Fac . Deputirten vorgebrachten Klagen , äusserten die Stadt¬
verordneten , dass sie keinen weitern Auftrag von ihren Commitfenten
erhalten hätten , als die Beschwerden der Fac . entgegen zu nehmen und
dem Stadtrathe zu hinterbringen . Die Regierung entschied , beide Theile
mögen ihre Beschwerden schriftlich einreichen , um sodann dieselben Sr .
Maj . vorlegen zu können . Die Facultät beschloss hierauf in ihrer nächsten
Sitzung , sich nach eingereichtem Gesuche die Gegengründe des Magi¬
strats zur Einsicht von der Regierung zu erbitten , zumal der Stadtrath
den Inhalt des Fac , Gesuches erfahren habe , nicht aber gegenseitig die
Facultät den Inhalt der Gegenschrift des Senats . Die Regierung willfahrte
solchen Ansuchen der Fac . mit Decret vom 15 . März .

In der am 11 . März d . J . gehaltenen Sitzung hatte die Fac . ein von
der Landesstelle herabgelangtes Gesuch der Schullehrer und Bader zu be¬
gutachten , worin gebeten wurde , die Schulen und Bäder , da die Pest¬
seuche bereits aufgehört habe , wieder eröffnen zu dürfen . Die Fac . war
der Ansicht , dass , insofern die Pest in den Vorstädten noch nicht ganz
erloschen wäre , es gewagt seyn würde , die Badstuben dem öffentlichen
Gebrauche zu öffnen ; die Schulen übrigens könne man wohl , da bei der
eintretenden besseren Jahreszeit nicht mehr in geheizten Stuben , sondern
bei Einwirkung freier Luft Qin aere liberiori ) gelehrt werden könne , zu
eröffnen gestatten .

Da Dr . Job . Brandesides sein Amt als Sanitäts - Magister bei der
Landesstelle anheim sagte , so erhielt die Fac . den Auftrag , ein anderes
geeignetes Individuum aus ihrer Mitte vorzuscblagen , wobei ihr Dr . Andr .
Da di us mit seinem Wunsche entgegen kam .

Die Facultät hatte bereits , wie wir aus dem Vorhergehenden ersehen
haben , seit geraumer Zeit an einem neuen Dispensatorium gearbeitet und
die Fac . DDr . sich zu diesem Behufe allwöchentlich 2 —3mai versammelt .
Da nunmehr alle Formeln der zusammengesetzten Arzneien beendiget
waren , so beschloss die Facultät sämmtliche Simplicia und Composita des
neuen Dispensatoriums in einem Codex in angemessener Ordnung zusam¬
men zu stellen und diesen rein schreiben zu lassen , welche Sorge dem
Decan oblag .

Den 14. April wurde den Badern , da die Pest ganz aufgehört hatte ,auf Antrag der Fac . die Eröffnung der Bäder erlaubt $ doch sollte hiebei
die Vorsicht beobachtet werden , dass nur Gesunde zum Baden zugelas¬
sen würden .

In der Fac . Versammlung am 6 . Mai legte der Decan der Fac . das
nach deren Wunsch abgefasste und rein geschriebene neue Dispensatorium
vor und erbat sich die Wohlmeinung der Facultät darob , was weiter zu
thun sey . Die Mitglieder beschlossen , es solle ein alphabetisches Verzeich¬
niss aller einfachen Arzeneistoffe , so wie der Ingredienzen der Arzneien
( Medicmnentorum) , die im Dispensatorio enthalten wären , angefertiget
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werden und auch bet den einzelnen Aufschriften ( sub sinyulis titutis ) diese

Ordnung beibehalten werden , auf beiläufig dieselbe Weise , wie Fux

in seiner M e t h o du s C o mpo silionis me die a me nt o rum zu Werke

ging . Nach Beendigung des Catalogs solle man noch über einige fremde

Mittel , die nachgetragen werden könnten , berathen ( de succedaneis quo~

rundum peregrinorum deliberandum esse ) .
Den 10 . Mai wurde Joh . Eucard , aus Turgau , pro Baccalaureatu

Medicinae auf die herkömmliche Weise geprüft , und zugelassen . Br be¬

zahlte der Facultät 10 Thaler ( Solidos ) , den Examinatoren 22 ; da jedoch

deren 12 waren , so wurden aus der Fac . Gasse noch zwei Thaler zuge¬

setzt , damit jeder Examinator zwei derselben erhalten konnte .
Da trotz dem Fac . Antrag vom 14 . April und der Hegierungs -Erlaubniss

die Bäder noch nicht geöffnet wurden , wendeten sich desshalb die Bader

neuerdings unterm 9 . Juni an die Regierung . Die um ihre Wohlmeinung

befragte Facultät erklärte , dass das Eröffnen der Bäder wegen des häufi¬

gen Vorkommens bösartiger , selbst pestilentieller (mit deutlichen Zeichen

der Pest eiuhergehender ) Fieber bedenklich und jedenfalls nur ganz ge¬

sunde Personen zum Baden zuzulassen seyen ( I . c . p . 163) .

Bezüglich auf das Dispensatorium wurde bestimmt , dass alles was an

den Simplicibus , dem Nachtrag u . a . m . zu diesem Buch gehörigen Dingen

noch zu ergänzen wäre , die HHr . Fabricius , Aichholtz u . Walther

ergänzen mögen , und in der nächsten Fac . Sitzung über die an der Aus¬

gabe ( de modo offerendi librum ) berathen werden solle .
In der Sitzung am 5 . Juli wurde beschlossen , die Landesstelle auf

den Grund hin , dass der Stadtrath trotz wiederholter Aufforderung der h .

Behörde dennoch auf die Klage der Facultät nichts erwiedert , und daher

den Schein anf sich geladen hätte , dass er nichts erwiedern könne , um

die Bestimmung zu ersuchen : dass hinfüro alle Apotheker ohne Unterschied

gebunden seyn sollen , sich vor der Fac . zu stellen und ihr Gehorsam in

allen Dingen , welche sich auf die Kunst beziehen , anzugeloben y denn

während dieser Gegenstand beim Stadtrathe anhängig gewesen , sey alle

Ordnung , die kais . Reformacte der Apotheken , die Visitation derselben ,
die Taxirung der Medicamente , die Austreibung der Quaksalber etc . zum

grössten Schaden des Publicums ausser Acht geblieben .

Da die Facultät vernommen hatte , Dr . Fries habe im J . 1569 seine

Wiederzulassung in die österr - Staaten am Reichstage zu Speyer nachge¬

sucht , so that sie beim Kaiser Schritte , um dieses Vorhaben zu hinter¬

frei benj was ihr auch gelang .
In der Versammlung am 12 . Juli erhielt die Facultät einen Regie¬

rungsauftrag , Abgeordnete zu ernennen , welche am 19 . desselben Monats

vor der Landesstelle erscheinen sollten , um durch Verhandlung mit den

gleichzeitig vorgeforderten Deputirten des Stadtmagistrats den Streit be¬

züglich auf die Eidesleistung der Apotheker beizulegen . — In der am

erstbezeichrieten Tage stattgehabten Verhandlung verweigerten jedoch die

Stadtdeputirten Alles , was die Facultät verlangte ; und da auch die Regierung

dem ■Stadlrath gewogener als die Fac . sich bezeugte , so beschloss diese ,
sich desshalb unmittelbar an Se . Maj . zu wenden .
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In der am lü . August gehaltenen Facultäts - Versammlung wurde ein

Regierungsdecret veröffentlicht , welches die Facullät beauftragte , in Ge¬
meinschaft mit den Regierungs -Abgeordneten Joachim v . Sinzendorff
und Sigmund v . Oedt , einen neuen Friedhof in grösserer Entfernung
von der Stadt und an einem trockenen Orte auszumitteln .

Am 5 . Nov . fand abermals eine Facultäts - Sitzung Statt , in welcher
Dr . Lingel den Antrag stellte , den Apothekern zur Rettung der Ehre
der Fac . Mitglieder zu verbieten , letzteren hinftihro Neujahrsgeschenke
zu machen . Doch in der am 18 . Dec . wieder gehaltenen Congregation
stimmte die Mehrheit der Doctoren dafür , dass man über diese Angele¬
genheit stillschweigend hinweggehen , und eine altherkömmliche , auch
anderer Orten übliche Sitte nicht antasten , übrigens der Willkür der
Apotheker anheimgestellt seyn lassen solle , ob sie fürderhin Geschenke
machen wollen oder nicht .

Am 3 . Februar 1571 wurden der Facultät die auf ihren Antrag von
der Landesstelle ernannten Visitatoren der Apotheken bekannt gemacht ;
sie waren : Dr . Aichholtz und der Apotheker Pi e r s akh . Gleich darauf
am 5. Febr . folgte ein zweites Regierungsdecret , welches befahl , dass
nebst den Visitatoren , ganz im Sinne der Reformationsacte der Apothe¬
ker , auch vier Examinatoren der Apotheker für das bestehende Jahr ge¬
wählt werden sollen , und zwar aus der Reihe der Doctoren zwei , und
eben so viele aus der Zahl der Apotheker . Die Facultät schlug hiezu vor
die DDr . Fabricius und D a d i u s , und die Apotheker C a p p 1 er und
Leib , welche Wahl die Regierung bestätigte »

Den 12. Februar d . J . bestand Peter Schwab seine theoretische
Prüfung vor den Apotheken -Visitatoren und Examinatoren , also vor 3
Doctoren und 3 Apothekern . — Am 17. desselben Monats bestimmten
dieselben die Gegenstände der mit Schwah ’n vorzunehmenden practi -
schen Prüfung . Er erhielt folgende Composita zu bereiten und zu dispen -
siren : Diambra , Diasekeslus , Pilulae adgregat . , Syrup . cichorei cum
rheo , Emplastrum oxycroceum , Ungu . potabile . Die Anweisung zu die¬
sen Bereitungen lautete : Sumal materias proprias ubi volet ; dispenset et
componat in praesentia Dominorum Visitatorum et Examinatorum , et qui-
dem in Officina Zachariae Piersakh 2 , apud Apoth , Caplerum 2 , apud
Eeib 2 . — Am 22 . Februar versammelten sich die Visitatoren und Exami¬
natoren in der Apotheke von Zach . Piersakh , und in deren Gegen¬
wart musste nun der Candidat dispensiren und auch alle Simplicia und
Ingredientia jener sechs ihm zur Aufgabe angewiesenen Oompositen vor¬
legen .

In diesem Jahre wurden vom 1 . Februar bis 1,9 . desselben Monats
anatomische Demonstrationen von Prof . Aich hol tz gehalten .

Am 18. Februar beschloss die Fac . in ihrer Versammlung , der Lan¬
desregierung vorzustellen , wie dringend nothwendig es sey , den häufig
gefallenen Schnee und das an gehäufte Eis aus der Stadt hinwegzuräu -
men , bevor sie Gestank und Fäulniss hervorriefen Cantequam corrypta
putredinem et foetorem excitent ) , wodurch die Luft verunreinigt , und so
4ti einem epidemischen Leiden Anlass gegeben werden könnte .
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Den 7 . Mai fand die anatomische Demonstration der Gebnrtstheile
einer Weibsperson Statt , die am Stickfluss gestorben war ; es secirfe
Dr . Aichhoitz und demonstrirte Dr. Löbschütz .

Am 1 . Juli wurde festgesetzt , was hinführo ein jeder examinirte Apo¬
theker an die Fac . Casse zu entrichten hätte . Es schien billig, dass jeder
fünf Gulden bezahle ; doch bedurfte es hiezu der Bestätigung der Regie¬
rung , welcher in Einem vorgestellt wurde , dass diese Forderung die
Gränzen der Billigkeit nicht überschreite und zur Deckung der Auslagen
der Fac. benöthiget werde.

Aus Anlass eines vom Apotheker Sänger an die Fac. eingereichten
Gesuches um dieErlaubniss in Gegenwart der Fac . Doctoren Mithri dat
und Theriak anfertigen zu dürfen , wurde von der Fac. beschlossen :
dass zum Gebrauche der vornehmeren und wohlhabenderen Kranken jene
Arzneien fortan aus Italien bezogen werden sollen , und die hiesigen Apo¬
theker dieselben nur zum Gebrauch der ärmeren Volksclasse zu bereiten
und dispensiren bemächtiget seyen , Hiebei solle jedoch die Bestimmung
gelten , dass alljährig oder sonst zu bestimmenden Zeiten ( justis tem-
poribus) nur einer aus der Reihe der Apotheker sich mit der Bereitung
jener Arzneimischungen befasse, von dem sie die übrigen Apotheker zu
beziehen hätten ; doch so , dass die Ingredienzen auf gemeinsame Kosten
Aller herbeigeschafft und vor ihrer Verwendung genau untersucht wer¬
den sollen , ob sie frisch und gut seyen . Wäre nun der hieraus bereitete
Vorrath verbraucht , so solle ein anderer dazu geeigneter Apotheker die
Bereitung übernehmen u . s . f. — Zögen es übrigens die Apotheker vor ,
bedachte Compositionen gemein » ihaftlich zu bereiten , so mögen sie es
thun ; nur solle das ganze Quantum an einem Orte und auf einmal er¬
zeugt werden (1. c . p . 178) . Die DDr . versahen sie hiebei mit den nöthi -

gen Vorschriften .
Den 21 . Febr . 1572 wurden neue Visitafores und Examinatores der

Apotheker auf h . Reg. Antrag gewählt. Die Fac . schlug zu Visitatoren
Dr. Paul Weidner und Apotb. Cappier , zu Examinatoren die DDr.
Walther und L ingel und die Apotheker Piersackh und Schwab
der Landesstelle vor . Der Stadtmagistrat ernannte seinerseits zu Visita¬
toren : Dr . Joh . Prunn er und den Bürger Marcus Lutz . Die Regie¬
rung bestätigte sämmtliche Wahlen.

Am 25 . Februar d . J . wurde auf Regierungsbefebl die Abhandlung
eines Empirikers, Namens Johann Fischer , über den Branntwein ( de
Aqua vitae} der Facultät zugemittelt. Der Decau wies dieselbe zur Prü¬
fung an die Professoren der Medicin . Jeder von ihnen las selbe für sich,
indess lautete ihre Antwort einstimmig dahin , dass jene Abhandlung offen¬
bar nur darauf berechnet sey , der Waare beim unkundigen Publicum
( imperitumvulgus } desto sicherem Eingang zu verschaffen , überdiess aber
die Gutheissung des fraglichen, gegen alle Krankheiten und ohne Rück¬
sicht auf Alter , Temperament u . s . w . angerühmten Mittels schon an und
für sich widersinnig wäre , und nur zur Schande der ärztlichen Kunst
und zum Nachtheil der Kranken gereichen könnte .
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Am 6 . Februar 1573 unter dem Decanate von Dr . Michael Lingel
beschloss die Facultät , dass hinführo kein herumziehender Auswärtiger
( nullns Circumforaneorum Erronum ) , der nicht vorerst über seinen be¬
stimmten künftigen Aufenthaltsort sich ausgewiesen hätte , und von irgendeiner Gemeinde ( Respublica ) vorläufig aufgenommen und zur Prüfung an
die Facultät gewiesen worden wäre , auf blosse Anempfehlung des näch¬
sten besten Privaten ( ad cujuscunque intercessionem ) ohne speciellen Be¬
fehl der Regierung examinirt werden , und dass selbst in diesem letzteren
Falle , wenn sich bei irgend einem zur Prüfung Erschienenen Anstände
erheben würden , die Fac . , bevor sie ihn zulässt , an die Regierung be¬
richten , und in Einem die Gründe , warum sie den Candidaten zur Prü¬
fung nicht zulässig befunden habe , der hohen Behörde angeben ; auch
ein solcher Examinirter das Zeugniss seiner Befähigung zur Praxis nicht
eher , bis er in Gegenwart der Facultäts -Doctoren genügende Beweise
seiner Kunstfertigkeit geliefert hätte , erhalten solle .

Nachdem die vorjährigen Visitatoren und Examinatoren der Apothe¬ken ihre Stellen niedergelegt batten , wurden zu Visitatoren für das 1. J .
gewählt : Dr . Löbschütz und der Apotheker Piersakh , — zu Exa¬
minatoren aber die DD . Cornarius und Spitaler und die ApothekerJob . Leib und Wolf He rol d t.

Am 8 . März d . J . wurde in der Fac . Sitzung der Entwurf des Se .
Maj . dem Kaiser zu unterbreitenden Bittgesuchs , betreffend den von den
Apothekern der Facultät zu leistenden Eid , in deutscher Sprache abgefasst ,vorgelesen und von den Fac . DDr , gebilligt ; und da wegen des Kaisers
Unpässlichkeit der Zutritt zu Höchstdemselben nicht gestattet war , so
wurden die DD . Weidner , Reisacher und Aichholtz beauftragt ,gemeinschaftlich mit dem Decan sich zum neuen Vicekanzler Dr . W e~
b e r zu verfügen , und ihm jenes Gesuch nebst dem neuen Dispensato¬rium mit der Bitte zu überreichen , dass er dasselbe Sr . Majestät gütigst
vorlegen wolle . — Dieses baldigst vorgelegte Gesuch kam unter dem
diessjährigen Winter - Decanate des Prof . med . inlercalaris , Dr . GeorgWalther , an die Landesstelle herab um baldigste Berichterstattung .Im December d . J . wurden abermals anatomische Demonstrationenan unserer Hochschule auf die herkömmliche Weise gehalten , wobeiProf . Aichholtz (der älteste Professor ) erklärte , Löbschütz (der 2 .im Range ) demonstrirte .

Dr . Andreas Dadius , der durch vier Jahre die Stelle eines Sani¬
täts - Magisters mit Gehalt bekleidet hatte , wurde an die Stelle des Dr .Barthol . Reisacher , der am 19 . April 1574 verstorben war , zum Phy -
sicus des kaiserlichen Spitales ( Xenodochii imperialis Physicus ) ernannt .Der Facultät lag es nun ob , für das erledigte Amt eines Sanitäts - Ma¬
gisters geeignete Individuen aus ihrer Mitte vorzuschlagen . Sie nanntendrei ihrer jüngeren Mitglieder : die DDr . Lingel , Löbschütz undDiom . Cornarius . Diese Candidatur erregte aber das Missfallen der Lau -
dessteile , denn man glaubte , » dass sy (die Doctoren ) alle hierinnen sichzu entschuldigen gedenkhen . « Die Facultät erhielt demnach den gemesse¬nen Befehl , innerhalb acht Tagen einen besser geeigneten Sanitäts - Ma-
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gisler der Regierung namhaft zu machen . Doch sie entschuldigte sich
hierüber am 31 . Juli d . J . und bemerkte , dass sie nicht im Falle sey ,
dem Wunsche der Regierung nachkommen zu können . Hierauf entschied
die Landesstelle mittelst Ratbschlag vom 1 . August d . J . , » dass hinführo
jedes Jahr der jüngste der Facultäts - Doctoren das Amt eines Sanitäts -

Magisters ex officio zu versehen habe , und fände sich zu Ende des Jah¬
res kein jüngerer vor , der im Amte folgen könnte , so möge der nächst¬

folgende ältere die Stelle übernehmen ; könnte es jedoch auch dieser aus
triftigen Gründen nicht , so solle er gehalten seyn , mit Vorwissen der

Regierung einen andern seiner statt zu bestellen . « Der bisher ausgesetzte
Jahresgehalt des Sanitäts - Magisters wurde unverändert beibehalten (1. c .

p . 211) .
Die Facultät wandte sich nun unmittelbar an Se . Maj . den Kaiser ,

und stellte Höchstdemselben mittelst Bittgesuch vom 14. August 1574 vor
Augen , mit welchen Schwierigkeiten das Ausfindigmachen eines taugli¬
chen Individuums zum überaus beschwerlichen Amte eines Sanitäts - Ma¬

gisters verbunden sey .
Es erfolgte hierauf nachstehender allerhöchster Entschluss : » Von

der Röm . kays . Maj . unsers Allergnädigsten Herrn wegen durch die n . öst .
Regierung und Camer der Fac . Medicorum alhir auf Ir der Röm . kays .

Majestät überreichtes Suppliciren , darin sie sich deren jüngsterfolgten
Resolution , das aus Ir der Facultät Mittel künftig jedes Jahr das Officium
Magistri Sanitatis und allwey durch den jüngsten so in die Facultät kumbt ,
da aber derselben keiner vorhanden , alsdann zurück den so in das Jahr
der jüngst seyn würde , besetzt werden solle , höchlich beschwert , an¬

zuzeigen : das höchstgedachte Röm . kays . Majestät obbemelte Ir jüngst
Resolution , aus denen Ir Majestät fürkumbenen Ursachen wiederumben

aufgehoben , und Ir der Facultät hiermit auferlegt haben , das sie anjetzo
und also kiinfftig ainen ausser Irer Facultät , es sei ain Doctor , Magister
oder sonst ain graduirte Person , so der deutschen Sprach khündig , ain

gute Erfahrenheit habe , und also beschaffen seie , das sie In idoneum bei
Iren Pflichten vorfinden mögen , benennen und hinzuhalten . Im Falle sie
aber kain solche taugliche graduirte Person haben oder benennen könd -

ten , das sie die Facultät alsdann ainen aus Irem Mittl Cwie sie sich des¬

wegen vergleichen mögen ) Ir der Regierung und Camer fürstellen , mit
Ir der Regierung und Camer Bevehl , das sie die Facultät dem also ge -

wislich nachkummen wollen « (1. c. p . 214) .
Am 25 . Oct . dess . Jahres wurde Christian F e z i u s , der bei der Facultät

desshalb nachsuchte , zum Amte eines Sanitäts - Magisters der Regierung
vorgestellt . Da er jedoch sein neues Amt bereits den 30 . October wieder

niederlegte , so wurde von der Facultät Dr . Diomedes Cornarius zu
erwähnter Stelle anempfohltn . Die Regierung war aber mit diesem Vor¬

schlag nicht zufrieden , und trug der Fac . auf , einen Andern zum Ma¬

gister Sanitatis , es sey in - oder ausser ihrem Mittel , vorzuschlagen . Da
sich indess bis zum 7 . December Niemand einstellte , der das schwierige
Amt gerne übernommen hätte , so glaubte die Fac . abermals , und zwar in

Folge einstimmigen Beschlusses ihrer Mitglieder , den Dr . Cornarius
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als den einzigen der Regierung bezeichnen za müssen , der das erledigte
Amt übernehmen könnte und würde .

Doch kurz darauf suchte ein Studirender der Medicin , JSamens Ca¬
spar Zeitung , bei der Landesstelle um das schwierige Amt eines Sani -
täts - Magisters an . In Folge dessen beauftragte die Regierung dd . 24.
December die Facultät , den Bittsteller über die Erkenntniss und Cur der
Pest zu prüfen . Sie that es denselben Tag und empfahl ihn der Regierung ,
welche auch nicht säumte , Zeitung ’en alsbald anzustellen . — Und so
wurde denn bei Verschmähung des Dr . Cornarius , ein Studirender der
Medicin zum Magister Sanitatis ernannt (l . e . p . 216) .

Den 24 . Jänner 1575 wurden nach der diessfälligen Resignation des
Universitäts - Kanzlers Dr . Zopel , die DDr . Fabricius und Aich -
holtz zu Superintendenten der Euerich ’schen Stiftung gewählt und
in Einem bestimmt , dass hinführo das Stipendium Niemanden ertheilt wer¬
den solle , der nicht vorläufig der Facultät in Pleno vorgestellt und von
ihr zu solchem Genüsse zulässig befunden worden wäre ( 1. c . p . 216) .

Für das Jahr 1575 wurden statt der Jahres vorher gewählten Visita¬
toren , Dr . Casp . Pirchpach (wird mitunter auch Piripach geschrieben )
und Apotheker Joh . Oberstor ff er , die Dr . Andr . Dadius und Apo¬
theker Leib ; — zu Examinatoren aber , statt der DDr . Reisache r
(d . j . bereits verstorben ) und Dr . Fabricius , so wie der Apotheker
Joh . Leib und Peter Schwab , die DDr . Weidner und Walther
nebst den Apothekern Wolf Herold und Erhärt Schmeisser , von der
Facultät ernannt und von der Regierung bestätiget ( 1. c . p . 216).

In Folge eines Ansuchens vom Apotheker 0 berstorf (Oberstorffer ?)
Mithridat bereiten zu dürfen , wurde in der Fac . Sitzung vom 2 . Mai 1575
bestimmt : es solle genau nach der im Wiener Dispensatorium angegebe¬
nen Vorschrift , an einem geeigneten Orte und unter der nöthigen Auf¬
sicht von Seite der Facultät , Mithridat in Grossem bereitet werden , und
hiebei entweder alle hiesigen Apotheker , oder so viele deren wollten , ge¬
meinschaftlich , jeder für seinen und Anderer Gebrauch , mitarbeiten . Der
also gewonnene Mithridat solle der gemeine genannt und bloss lür das
gemeine Volk (pro vulyo) verwendet , nebstdem solle noch ausgesuchter
italienischer Mithridat ( italicum selectissimum ) zum Gebrauche der vermög -
licheren Classe vorräthig gehalten werden , alle anderen Oompositionen
dieses Mittels aber verpönt seyn . Der diessfällige Facultäts - Beschluss
wurde den 4 . Mai den Apothekern kund gemacht ( 1. c . p . 219) .

Die Apotheker erwiederten untern dd . 10 . Mai : sie könnten und
wollten keinen gemeinen , sondern nur besondere Oompositionen von
Mithridat bereiten ; auch gaben sie ihre Absicht zu erkennen , ein Com¬
positum , das die der Seekriege halber mangelnde Colocynthis ersetzen
solle , anzufertigen . Die Fac . verwarf jedoch ihre Anträge und ertheilte
ihnen einen Verweis wegen ihrer Halsstarrigkeit und Widerspenstigkeit
gegen kais . Anordnungen ,

Den 6 . Juni d . J . erhielt die Fac . von Seite der Regierung den Auf¬
trag , für den 22 . dess Monats einige ihrer Mitglieder abzuordnen , um
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endlich ihre Differenz mit dem Stadtratbe in der Angelegehhfcii der Apo¬
theker auszugleichen .

Am 19. Juni gelangte zur Facultät ein Regierung * - Decret , welches

neu einschärfte , die Pest - Erkrankten alsogleich anzuzeigen * und einen

fasslichen , in Druck herauszugebenden Unterricht über die Behandlung der

ungarischen Krankheit und der Blattern abzufassen . Die Fac .
erwiederte in Bezug auf letzteren Auftrag : es sey nicht wohl möglich , so

bedeutende Krankheiten in einer kurzen Abhandlung auf eine genügend «?

Weise zu beschreiben $ auch sey es bezüglich auf das nichtärztliche Pu¬

blicum weder nöthig noch erspriesslich , einen solchen Tractat zu ver¬
öffentlichen , da zur Behandlung von Krankheiten gediegenes Urtheil , um¬

fassende Gelehrsamkeit und durch Jahre lange Übung gereifte Erfahrung
unerlässlich seyen .

In der am 21 . Juni stattgehabten Facultäts - Versammlung bat Johann

Widmayr , Apotheker und ehedem in Diensten des hies . Apothekers
0 berstorffer , von der Facultät geprüft zu werden , da er die erle¬

digte Apotheke zu Baden antreten wolle . Es erhoben sich jedoch bei der

Facultät darüber Zweifel : 1 . Ob auswärtige Apotheker zu examiniren

seyen , da das hierüber bestehende Gesetz sich nur auf die Stadtapotheker

bezog ( nostros urbanos pharmacopolas concernat ) . — 2 . Ob sie auf ihr

alleiniges Ansuchen oder zugleich der Gemeinde , in der sie ihren Wohn¬

sitz aufzuschlagen gedenken , geprüft werden sollen ? — 3 . Ob unent -

geldlich oder gegen bestimmte Taxen . „
Es wurde hierüber einstimmig beschlossen : Es solle jeder zu prü¬

fende auswärtige Apotheker sein Gesuch mit einem Empfehlungsschreiben
seiner Gemeinde belegen ; dann solle er auf Anordnung des Decans von

den Visitatoren und Examinatoren hinsichtlich seiner Geschicklichkeit er¬

forscht und von diesen hierüber dem Decan berichtet werden ; und wäre

er zulässig befunden worden , so solle er in Gegenwart der Visitatoren

und Examinatoren oder 2 — 3 anderer Doctoren den Eid in die Hände des

Decans leisten , der Facultät 4 Gulden , eben so viel (?) dem Pedell er¬

legen , und erst nachdem er alles diess vollbracht , als ein geprüfter Apo¬

theker ( adprobatus Pharmacopola ) anerkannt und seiner Gemeinde an¬

empfohlen werden .
In derselben Facultäts - Sitzung machte der damalige Sanitäts - Ma¬

gister Dr . Com ari us der Facultät die Anzeige , dass ihm der Bürger¬

meister im Namen der Regierung mit dem Todten beschau und dem

Bes uche der Kranken in den Vorstädten beauftragt habe ; fer¬

ner , dass seinem Gehülfen ( Collegae ) bisher noch keine Wohnung angewie¬

sen worden sey ; er selbst noch immer keinen Wundarzt zur Seite habe ;

endlich eine Quaksalberin einen an ihn gerichteten Brief erbrochen habe .

Er erbat sich den Rath der Facultät , was . er unter so bewandten Umstän¬

den thun solle .
Die Facultät ertheilte ihm den Rath , dem Aufträge des Bürgermeisters

nicht zu willfahren , und die Besichtigung der Todten so wie den Besuch

der Kranken in den Vorstädten nur in gewissen Fällen und nur auf aus¬

drücklichen Befehl der Regierung ( smgtilari Begiminis manäato in ceräs
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quibusdam casibus ) vorzunehmen . Die übrigen Puncte betreffend , solle
er über dieselben bei der Facultät oder unmittelbar bei der Regierung
bittgesuchlich einschreiten ; hinsichtlich der Quaksalberin aber beim Bür¬
germeister Klage führen .

Den 27 . Juni erneuerte die Regierung den Befehl wegen Abfassung
eines Tractats über das ungarische Fiel »er und die Blaltern . Die Facultät
übertrug hierauf dieses Geschäft an den Professor praxeos Dr . Benj .
Löbschütz , der sich dessen am 13 . Juli entledigte .

Tags vorher erhielt die Facultät mittelst des Rectors ein Regierungs -
Decret , welches die Reinigung der Strassen und Häuser anordnete und
die alten Pestvorschriften erneuerte .

Den 27 . Juli kam endlich die Ausgleichung zwischen der Facultät
und dem Stadtrathe in der Angelegenheit der Apotheker zu Stande ( ad -
cordatio Facultatis cum Viennensibus in causa ApotkecariorumJ .

Zum im J . 1570 ddo . 9 . Jänner festgesetzten Eide der Apotheker ka¬
men noch folgende zwei Puncte hinzu :

» Zum Viertten . Über welche Person und Empiricos sy die Apo¬
theker neben der Facultät Medicorum Ir vleyssig Aufsicht und Nachfor¬
schung halten , und dann dieselben den Herren Visitatoren alsbald an -
zaigen und namhafftig machen sollen , welche es wieder für den Herrn
Bürgermaister und Einen Ehrsamen Hochweysen Rat alhir bringen , den
bevolgten gebürliche Vürstehung zu thuu und solchen Empiriker de facto
das Curiren nit allein verpieten , sondern gar von der Stadt schaffen wer¬
den ; doch wan derer ainer hernach sich dem Examini Medicorum under -
geben und darin dauglich befunden wurde , soll es mit Im wie mit andern
der Apotheker - Ordnung gemäss gehalten werden . «

» Zum fünfften . Wan Jemant aus obgedachten Personen begriffen ,der solcher Ordnung zuwider gehandelt , oder auch sonst sich Zwiespalt
oder Missverstand zwischen Doctoren , Apothekern , Balbierern und Ba¬
dern der Kunst halber zfitriege , soll alsdann Medica Facultas Macht ha¬
ben , die Bader , Balbierer und Apotheker (so Ir zuvor so vil die Kunst
belangt , Gehorsamb und gebürliche Reverentz angelobt haben ) zu vor¬
dem , darin zu erkennen , und mit volgender gebürlicher Straf wider sy
zu verfaren , als nemblich , wan sy also straffmässig von der Facultät er -
kent , das ermelte Facultät sy erstlich auf Ir Versprechen mit Worten
straffe , nachen als , wovern sy wider begriffen und sich von solcher
Straf nit bessern würden , das auf solch und dergleichen Fal durch die
Facultät jedes vernere Versprechen noch mehrere Straf , als Einstellung
Irer Kunst , Sperrung der Officinen , und da ainer oder mer noch auch
überdies « ungehorsam verharlich befunden wurde , auch mit höherer Straf
jber sy oder ainen jeden in Sonderheit erkent , und solche erkente Straf
dem Herrn Bürgermeister und einen Ehrsamen Senat sambt dem Verbre¬
chen schrifftlich in specie fürgetragen werde , die alsdann darauf die
würkhliche Execution verordnen und Niemant hierinnen verschonen sol¬
len , doch damit Irer ordentlicher Obrigkeit so vil Ire Person und den bür¬
gerlichen Gehorsamb ausser der Kunst belangt an Irer Jurisdiction gar
nichts benummen werden soll . « (1. c. p . 224 .)
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Im Jahre 1575 am Colmans -Tage wurde Dr . Caspar Pircbpacher
zum dritten Male zum Decan ausgerufen . Den 30 . December wurde der
Facnltät von Seite der Landesregierung aufgetrage « , an die Stelle des
Dr . Cornarius , der eben das bisher bekleidete Amt eines Sanitäts -

Magisters anheimsagte , ein anderes geeignetes Individuum für diesen Po¬

sten zu wählen . Sie empfahl der Regierung den Dr . Caspar Zeitvogl ,
der , bereits Jahres vorher dem Dr . Cornarius adjungirt , sich als

fleissig und brauchbar im Dienste bewährt hatte . Die Regierung hiess
diese Wahl gut .

Am Tiburtstage des J . 1576 wurde Dr . Benjamin Löbschütz , aus

Goldperg in Schlesien , Dr . der Philosophie und Medicin und Prof , praxeos
Primarius , und am Colmanstage dess . Jahres Dr . Paul Fabricius zum
Decane gewählt .

Am 5 . Vov . d . J . erhielt die Fac . den Regierungsbefehl , welcher ein -

schärfte , dass die Fac . Ärzte die in ihre Cur gelangten Pestkranken un¬

gesäumt anzeigen sollen . Die Facultät bemerkte hierauf der Landesstelle ,
dass zu Pestkranken nur wenige Doctoren der Facultät gerufen würden ,
und es daher zur Evidenthaltung der Zahl der Pestkranken erspriesslicher

seyn würde , wenn jeder Familienvater strenge verhalten wäre , die in sei¬

nem Kreise an der Pest verstorbenen Individuen dem Bürgermeister anzu¬

zeigen , um so mehr , da ohnehin Niemand zur Erde bestattet werde , ohne

dass hiezu der Heilig - Stuhl (noch gegenwärtig Heilthumstuhl genannt )
die Erlaubnis « ertheilt hätte . Die Regierung , der Ansicht der Fac . nicht

beipflichtend , bestand auf Vollziehung obigen Befehls ( 1. c . p . 333).
Den 12 . Nov . 1576 wünschte Georg Bar tisch , Augen - , Schnitt -

und Wundarzt aus Dresden (der nachherige Verfasser des , so viel be¬

kannt , ältesten deutschen Werkes über Augenkrankheifen ) an unserer
Hochschule geprüft zu werden ; er wurde aber unzulässig befunden .

CMaturo consilio rejiciiur et ab omni admissione ad examen excluditur .)
Den 11 . Jänner 1577 wurde in der Fac . Versammlung beschlossen ,

dass hinführo die Studirenden der Medicin über die gehörig besuchten

Collegien , von den Professoren unterfertigte Zeugnisse erhalten sollen , die

sie , wenn sie die Grade erhalten wollten , vorzuweisen hätten Cut Studiosi
Medicinae accipiant testimonia obsignata a Dominis Professoribus de integris
libris auäitis continuo tempore , et quod ea testimonia , quando promoveri
volunt , afferre obsignata debeant ) .

Um diese Zeit brachte auch der Decan bei Gelegenheit , wo Dr . Fabri¬

cius über den vollendeten Repetitionsact eine Urkunde zu haben wünschte ,
eine neue Textirung der Diplome für Ärzte ( Testes literae promotionis ) in

Vorschlag , welche auch angenommen wurde . Sie lautet folgendermassen :
Nos Decanus et Facultas Co lieg ii Medicorum in Academia Viennensi

Lecturis S . P . dicimus .
N . N . , . ensis , bonarum Artium Magister , natus loco et puren -

tibus honestis . , cum hic ( ulibi ) in publicis Ggmnasiis justo tem¬

pore medicas lectiones audiisset , seque in omnibus iis , quae ad Medicinam

faciunt , s tudiose exercuisset , demumque hic ad statulorum regulam nulla

re neglecta disputasset , examina subiisset , honesteque ac pie rixisset , ab



112

inclyta Facultate Medica , Decano tum temporis Doctore N . N ., Academiae
Viennensis Reverendissimo Cancellario commendatus , ab eodem bonis (jut
vocant) novis auctUs : paulo post succedente Decano Spectabili N . N . Do¬
ctore ;, ab eo ipso Domino Cancellario Licentiatus in Medicinae gradu, pu¬
blice in Templo Divi Stephani , Viennae , in frequenti ac celebri optimatum
omnis ordinis consessu , praesentique Sludiosorum Academiae et multorum
Civiath corona , solenni ritu ornalus , et a Magnifico et Doctissimo Vjro
Domino N . N. Medicinae qüoque Doctor , adhibitis solennibus cerernoniis
ac ritibus Anno . . . . die . . . . mensis . . . creatus ac renuntiatus est . Huic
autem nostrarum liierarum testimonio nostrum inclytae Facultalis sigillumin evidehtiorem fidem subjecimus . Datum Viennae etc .

Am 10 . Mai d . J . unter dem Decanate von Dr . Georg Walther ,
Leibarzt von Erzh . Ernst , bat Christoph Stupl , Bürger aus Schneeberg
im Meissnisfchen , über Augenheilkunde , dann die Behandlung von Fi¬
steln , Krebs und Hernien geprüft zu werden , und wies mehrere Zeug¬
nisse von Fürsten und von Seestädten , dann auch von der Universität zu
Rostock und den dasigen Ärzten vor , welche seine Kenntnisse und Fä¬
higkeiten in benannten Fächern darthaten . Die Facultät liess ihn jedoch zur
Prüfung nicht zu , auf Grund des unter dem Decanate Lingel gefassten
Beschlusses , dem zufolge jene , die sich über einen bleibenden Aufent¬
halt im hiesigen Lande nicht ausweisen könnten , als zu solchen Prüfun¬
gen unzulässig erklärt wurden .

Den 24 . Mai d . J . versammelte sich die Facultät , um sich über eine ,von Seite der n . öst . Landstände an sie ergangene Zuschrift folgenden In¬
halts zu berathschlagen :

» Von den Herren der dreyer Stende , von Prelaten , Herrn und Rit¬
terschaft in Oesterreich unter der Ens Verordneten , Facultati Medicae
der alhiesigen Universität anzuzeigen .

Nachdem wolgedachte Stende bedacht wären in ein jedes Viertl des
Landts ainen tauglichen , erfahrnen Doctorem Medicinae , als nemlich ires
Viertl ob Wiener Waldt zu Melyk , unter Wiener Wal dt in der Neustadt ,ob Manhartsberg zu Wäydhofen an der Tbeya , und unter Manhartsbergzu Mistelbach , in Statt gebürliche Bestallung sich desselben in fürfallen¬
der NotturfFt zu gebrauchen hätten , aufzunemen und zu erhalten : so seyder Herrn Verordneten freundliches Ersuchen , gedachte Facultet wolle
auf etlich taugliche Doctores medicos , so an bemelte Ort zu bestellen
und zu gebrauchen seyn möchten , nachgedengken und inen den Herrn
Verordneten dieselben mit den Khosten unbeschwart , mit Iren angeheng -
ten berichtlichen Guetachten namhaft machen . Das sein sie hinwiderum -
ben zu beschuldigen wolgenaigt . Actum Viennae den 21 . May 1577 . « ( l . c.
p . 238 .3 — Wir finden in diesem Schreiben den ersten Anlass zur Creirungder Kreisphysicate in Niederösterreich .

Die Facultät antwortete hierauf : » Sie finde das Vorhaben der Herren
Landes - Verordneten sehr lobenswerth , und sey bereit , zur Ausführungdesselben die Hand zu bieten , wolle daher alle mögliche Sorge tragen ,dass die Stände mit tauglichen und wohl unterrichteten Ärzten versorgt
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werden ; nur sey es auch wünschenswerth , dass die Herren Landsfände Ih¬
rerseits , keine anderen Ärzte begünstigen , als ächte Befolger der hippo -
cratischen Lehre ( äummodo nullos alios fovere velint , nisi hippocraticae
Doctrbwe veri sint Sectatores ~) , es sey desshalb nöthig , dass solche An¬
stellangen nur entweder von der Wiener Facultät proniovirten , oder doch
allhier dem Eepetitionsacte unterzogenen Ärzten zu Theil werden j denn nur
solchermassen sey der beruhigenden Zuversicht Raum gegeben , dass die
Herren Landes - Verordnten mit brauchbaren und würdigen Ärzten ver¬
sehen werden . « Anbei stellte die Facultät noch die Anfrage um den Jah¬
resgehalt der Anzustellenden .

In der am 11 . September d . J . statt gehabten Facultäts - Sitzung kam
vorerst ein vom Hofkriegsrathe dd . 27 . August d . J . an den Rector der
Universität ergangenes und von diesem der Facultät übermitteltes Decret
zur Verhandlung . Dieses Decret lautete wie folgt : » Von der Röm . kays .
Maj . Unsers Allergnädigsten Herrn wegen , dem Herrn Rectori der Uni¬
versität alhir anzuzaigen . Ir kays . Maj . sind entschlossen , dem Kriegs¬
und Ban - Voigk zu Gueten einen Doctor der Artzney , dann auch ainen
Apotheker gen Canischa zu verordnen und daselbst zu unterhalten . Das
Er demnach auf Personen , die dahin zu bewegen , und daneben mit was
Besoldung dieselben zu unterhalten sein mechten , bedacht seyn und zu
banden des kays . Hofkriegsrath ’s fürderlieh berichten wolle . Das sey Ihr
kays . Maj . Wil und Meynung . «

Unter obigem Durch den Oberbefehlshaber {Impera -
Datum . torem ) des Kriegsraths .

Die Fac . beschloss dem Allerhöchsten Wunsche ungesäumt zu will¬
fahren .

Ars demselben Tage kam auch ein Decret der Landesstelle fol^ nden
Inhalts zur Verhandlung bei der Facultät : » Von der n . öst . Regierung und
Camer wegen Facultati Medicorum zu bevelhen . Nachdem der Allmächtig
Gott dis Landt und Stadt Widerumben mit der schrecklichen Infection
heimsucht , wie sich dann dieselbe an etlichen Orten und alhir erzaigen
wil , auch zu besorgen , wan berürte Infection überhandt nemen soll , das
der barmhertzig Gott gnediglich lang verhüten wolle , der jetzig Magister
Sanitatis werde in Verrichtung seiner Vocation allain nit gevolgen miigen ,
das sie demnach auf aine Person entzwischen gedacht sein , welche zum
Fall die Infection , dafür Gott sey , heftig grassiren würde , neben Im
gebraucht werden möchte , und dieselbe der Regierung und Camer nam¬
haft machen . Daneben legen Regierung und Camer im Namen der Röm .
kays . Maj . Unsers Allergnädigsten Herrn , gedachter Facultet hiermit ernst¬
lich auf , dass alle und jede Doctores , wan sie zu Jemandt , wer er auch
sey , berufen werden , und befinden ., dass dieselbig Person inficirt , auch
kain Zweifel dabei mer vorhanden , dass sie alsbald solche inficirte Leut
denen Verordnten auf dem Heiltumstul durch ein Zettl anzaigen und
diesfals gar Niemandt verschonen ; wie es Inen auch hievon und sonder¬
lich in der Infections - Ordnung eingebunden worden . Wien den 10 . Sep¬
tember 1571? . «

II 8
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Die Fac . äusserte die Meinung , dass die beantragte Anstellung liir

so lange verschoben werden könne , bis sie der Drang der Umstände wirk¬
lich erheischen würde .

Noch ein drittes an diesem Tage in der Fac . Sitzung vorgelesenes
Deere ! , welches vom Rector ausging , bezog sich auf ein anruhendes
Schreiben der steierischen Regierung , welche einen Sanitäts - Magister
für die Stadt Grätz (wird in den Acten mit ä geschrieben ) sich erbat . —
Indess fand sich in Gremio Niemand vor , der geneigt gewesen wäre ,
diese Stelle anzunehmen , — was denn dem Rector angezeigt wurde .
Mittlerweilen lies « sich jedoch durch Dr . W eidner ein Italiener , Na¬
mens Joh . Bapt . Gemma , für das Amt eines Sanit . Mag . in Grätz anmel¬
den ; er wurde san den Rector verwiesen , da ihn die Fac . nicht in ihrem
Namen präsentiren zu können glaubte .

In der Fac . Sitzung am 5 . Februar 1578 unter dem Decanate des Me-
dicinae Prof . ord . Dr . Andr . Dadius wurde beschlossen : dass hinführo
Niemand , der auf öffentlichem Markte declamiren oder Arzneien feilbieten
würde , von der Facultät examinirt , geschweige approbirt werden solle .
Meldeten sich dagegen Individuen , die sich erstbedachte Handlungen nicht
zu Schulden kommen Hessen , zur Prüfung über ihre Fertigkeit im Stein¬
schnitt oder Behandlung des Staares , oder in sonst einem Zweige der
Chirurgie , so sollen sie gehört und geprüft werden , doch seyen sie
gehalten , in Gegenwart des Decans oder einiger Doctoren Beweise ih¬
rer Kunstfertigkeit zu liefern . Hätte man sie dann zulässig befunden , so
solle dem Bürgermeister schriftlich angezeigt werden , dass ihnen die
freie Ausübung ihrer Kunst gestattet werden könne ; doch sey denselben
keine öffentliche Urkunde hierüber auszustellen , da leider die Erfahrung
gelehrt habe , dass bisher alle diese Zeugnisse zur Schande der Facultät
missbraucht worden seyen .

Hinsichtlich der Chirurgen , die Barbierer oder Bader wären , wurde
festgesetzt : dass sie anzuhören und zu examiniren seyen , doch nicht zur
freien Ausübung der Kunst zuzulassen , wenn sie sich nicht in allen be¬
treffenden Gegenständen der Chirurgie als hinreichend bewandert [erwie¬
sen hätten , als da sind : Aderlässen , Schröpfen , Verband frischer Wun¬
den , Behandlung der Geschwüre und Abscesse , des Brandes , der Bein¬
brüche und Verrenkungen ; auch solle jeder eine Salbe und ein Pflaster
in Gegenwart der Examinatoren bereiten ; und wenn sie in all diesen
Puncten entsprochen hätten , so solle ihnen die Zulassung » - Urkunde auf
die gewöhnliche Weise ausgestellt werden . — Und damit Barbier und
Bader sich hinführo nicht damit entschuldigen können , sie hätten nicht
gewusst , was sie bei der Prüfung zu leisten hätten , so beschloss die Fa¬
cultät , ihre obigen Bestimmungen sämmtlichen Badern und Barbierern durch
eigene Erlässe kund zu geben ; was denn auch geschah (L c . p . 248 ) .

In derselben Facultäts - Sitzung wurden Dr . Löbschütz und Apo¬
theker Abraham Sänger zu diessjährigen Visitatoren , und die DDr .
L in g el und Diomedes Cornarius , so wie die Apotheker Rapp und
Mül n er zu diessjährigen Examinatoren der Apotheker erwählt .

Vom 19 . Februar bis 19 . März d . J . fanden anatomische Demonstra -
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Honen an einem männlichen Leichname statt , wobei Dr . Job . Aichholtc
demonstrirte (exhibuit ) , Dr . Löbschütz aber erklärte (exposuit ) .

Am 10. Nov . d . J . wurde Benedict Perger ’n erst der Licentiats - ,
dann gleich darauf der Doctor - Grad in der St . Stephans - Kirche ertheilt ,
und am 3 . Dec . wurde er nach Erlag von 6 Thalern ( solidorum ) in den Fa -

cultätsrath ( ad consilia FacultatisJ aufgenommen . — Eben so wurde Jo¬
hann Katzius den 4 . Dec . 1578 als Baccalaureus examinirt , approbirt
und promovirt ; am 18 . Febr . 1570 bestand er die Prüfung pro Licen -
tiatu j ward dann den 26 . März öffentlich zum Licentiat , und noch den¬
selben Tag durch Dr . Andr . Dadius zum Doctor promovirt ; den 8 . April
trat er in den Fac . Rath ein .

Am 21 . August 1579 disputirte der Baccal . Medicinae und Sanitäts -

Magister Caspar Zeitvogl , aus Baden in Niederösterreich gebürtig .
Den 11 . August 1580 unter dem Decanate des Philosophiae und Me¬

dicinae Doctors und ersten Professors der Physik ( Physices Prof , prima -

rius ) an unserer Hochschule , Mathias Lubanus , hatte die Facultät in

Folge eines h . Regierungs -Erlasses über die eben grassirende epidemische
Krankheit ihr Gutachten zu erstatten . Dieses lautete dahin : dass das Übel
weder neu noch ansteckend sey , und dem « Genus Defluxionum « ange¬
höre ; die Symptome seyen mannigfaltig ; die Cur erheische im Allgemei¬
nen : Begünstigung freier Leibesöffnung , Blutlässe , expectorirende Mittel ,
so wie alterirende und digerirende Syrupe .

Der hierüber am 12 . August abgegebene , in deutscher Sprache ab¬

gefasste Bericht ist wörtlich folgender :
« Niederösterreichische Regierung , Gnädige Herren ! Wir haben Euer

Gnaden Decret gehorsamblich empfangen , worin Sie uns auferlegen , dass
wir sollen Euer Gnaden berichten , ob diese schwebende Krankheit ain
Infection sey , wo sy herkumbe , und wie dieselbe zu curiren sey . Dise
Krankheit ist ex yenere Defluxionum und jetzo ain gemaine Sucht , epide -
micus seu popularis morbus genanndt , doch ist sy bhain Contagion . Wie -
woll sy mit sich bringt bei etlichen grossen Kopfweh , Augenweh , Hals¬
weh , Lendenweh , grossen Husten , schweren Athem mit grossem Bren¬
nen , Zerschlagung der Glyder , etlichen hefftige Fieber , etlichen geringe ,
etlichen die Rotruhr . Dieweil dise Krankheit alle Personen angreifft , Man
und Weib , alt und jung , reich und armb , so muss , wie Galen und
Hippocrat lehren , ain gemaine Ursach sein , die ist der Lufft , der uns
allen gemain ist . Dan ante principium canicularium sein grosse Hitz , her¬
nach Regen und feuchtes Wetter gewesen , mit welchem Wetter die Krank¬
heit eingerissen , welche auch der Hi p p o c r a t i s 3 . Aphorismum 17 also
vermeldet : » Austrinae constitutiones dissolvunt corpora et humectant , au -
ditum obtundunt , capita aggravant et verligines faciunt , oculis atque cor -
poribus difficilem motum praestanl , et alvos humectant . « Was aber die Cur
anbelangt , die ist uns nicht müglich hir anzuzaigen , sondern erfordert
länger und grösser Bücher als jene , die Hippocrates und Galen ge¬
schrieben haben , denn diversa temperamenta , diversae aetates , diversa
symptomata , diversl morbi begeren diversa und contraria medicamenta ,
sondern ain jeder Medicuspro sua industria muess sehen , wie die Krank -

8 3*̂
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beit mit Iren Symptomatibus ankhumbt , so muess Er sie auch erkennen
und derselben fürkhumen . Doch soll sich ain Jeder für sich selbst vor
übrigen Essen und Trinkhen , auch von fructibus horariis Chorreis ) ent¬
halten . So kann man auch Senfbletter , Cassia , Electuarium lenitivum u . s . w .
gebrauchen 5 wo aber grosse Fieber sein , grosse Koplweb , Enge der
Brust , Zerschlagung der Glyder , ist guett , das man Aderlässe macht ,
insonderheit bei jungen , blutreichen Leuthen , doch praemissa alvi lenitione .
Euer Gnaden wollen diesen unsern Bericht von uns gnediglich ahne -
men , und thun uns hiermit denselben gehorsamblich bevelhen . « (1. c .
p . 260 .)

Den 23 . October d . J . unter dem Decanate von Dr . Adam Fretter -
schnegger aus Weisskirchen , trug sich der Apotheker zum rothen Kreb¬
sen , Anton Robitz an , das von der Facultät abgefasste Dispensatorium
auf seine Kosten drucken lassen zu wollen die Facultät lehnte jedoch
diesen Antrag aus dem Grunde ab , weil die Controverse zwischen ihr
und den Apothekern noch nicht erledigt sey (1. c . p . 262) .

Am 8 . Februar 1581 kam eine Anfrage von Seite der Regierung an
die Facultät : Ob die bildliche Darstellung einer monströsen Geburt zum
öffentlichen Verkauf zugelassen werden könne ( An effigies monstrosae ge-
niturae publice tuto divendi possit) . Die Facultät antwortete mit Nein .
( Monstrosi parlus effigies potius sepelienda quam publicanda .)

Am 15 . Juni kam ein Manuscript eines gewissen Fries über Poda¬
gra zur Censur der Facultät , wurde aber nicht zugelassen ( non est dignum
ut imprimatur ) .

Den 26 . Juni übermittelte der Decan den Facultäts -Doctoren ein Bittge¬
such der Apotheker , die Milhridatis antidotwm Damocratis gemeinschaftlich
in des Anton Robitz Apotheke zu bereiten wünschten . Die hiezu benö -
Ihigten Simplicia wurden nun vor Allem von den Doctoren genau unter¬
sucht , die als Ingredienzen zu verwendenden Quantitäten in deren Gegen¬
wart abgewogen , pulverisirt , die Liquabilia gereinigt , dann den 2 . Juli
zur Bereitung des Antidots im Beiseyn der Doctoren geschritten .

Am 12 . Juli wurde dem Decane die kais . Entschliessung vom Univer¬
sitäts -Notar zur Veröffentlichung übergeben , kraft welcher hinfiihro kein
Universitäts - Lehramt an Jemand ertheilt werden durfte , der sich nicht
eidlich erklärt hatte , dass er der römischen Religion zugethan sey ( ne
ulla lectura vel publica in PJniversitate Professio amplius cuiquam confera -
tur y nisi prius Rornanae se Religioni addicium juramento contestetur ) .

Im J . 1582 unter dem Sommer - Decanate des Dr . Fetz äusserfe die
Landesregierung den Wunsch , dass im Falle eine hohe Standesperson an
der Pest erkranken sollte , dem Sanitäts - Magister zur Besorgung dersel¬
ben irgend eines der älteren Facultäts - Mitglieder adjungirt werden mcjchte.
Die Facultät hielt jedoch solch ein Verfahren für aussergewöhnlich ( inusi -
tatum judicavit ) .

Am 13 . März d . J . starb Dr . Benjamin Löbschütz , Professor Me-
dicinae primarius . An seiner Statt wurde vom Univ . Consistorium Doctor
Adam Pretterschnegger , aus Weisskirchen in Steiermark ge¬
bürtig , zum Professor bestellt .
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Am Tiburtstage1583 wurde Dr. Paal Weidner von Bitterbarg, k . k .

Leibarzt (S . C. Majesf . Physicas) zum Decane aasgerufen; er bestellte sich

aber , da er durch seine Dienstpflichten in der allseitigen Besorgung des

Decanatsamtesbehindert war, den Medic . Professor undPhysicus des kais.

Spitales (Xenodochii caesarei) , Dr . Andr. Dadius , zum Vicedecan.
Der Bürgermeister und Stadtrath zu Krems ersuchten den 16 . August

d . J . brieflich die Facultät , ihnen einen Sanitäts - Magister zuschicken zu

wollen . Die Facultät erwiederte jedoch , die Zahl der Doctoren allhier

sey so gering , dass wenn selbst Seine Majestät , die Erzherzoge oder die

Regierung einen solchen verlangten , man in Verlegenheit geyn würde; sie

könnten daher für die Stadt Krems um so weniger einen Sanitäts-Magister

ausfindig machen , als selbst die öffentlichen medic . Schulen Gefahr liefen,
der nöthigen Lehrer zu entbehren ; übrigens sey es in Wien üblich , dass

dem Magister Sanitatis , den zu ermitteln die Facultät hierorts verpflicb -

tes sey , ein gehöriger Jahrgehalt ausbezahlt wird . Die Kremser mögen
daher , wenn es ihnen angemessen dünke , auf eine ähnliche Weise für

ihre Stadt Vorsorgen ,
Den 22 . Nov . d . J . wurde die bereits im J . 1569 zuerst in Druck her¬

ausgegebene deutsche Belehrung über die Pest , die auf Befehl der Re¬

gierung von der Facultät revidirt wurde , bei dem Buchdrucker Michael

Apffl in Wien neu aufgelegt und eine Anzahl Exemplare dem Decane
Dr . Cornarius überschickt , um jedem Facultäts - Doctor zwei dersel¬

ben zuzutheilen.
Als im Sommer - Decanate des J . 1585 unter Dr. Cornarius ein

Zweifel über die Zahl der zur strengen Prüfung der Chirurgen zuzuzie¬

henden Doctoren entstanden war , so beschloss die Facultät in ihrer

Sitzung am 15 . Juli einstimmig, dass in Zukunft zu jedem solchen Exa¬

men vier Doctoren geladen werden sollen , und sich demnach die Zahl

der diessfälligen Examinatoren mit Einschluss des Decans auf fünf zu

belaufen habe (1. c . p . 286) .
Am 2i . Jänner 1586 hatte die Facultät auf Antrag des Passauer OÖTi-

cials über die eheliche Impotenz eines gewissen Valentin Milz zu

urtheilen . Nach sorgfältig gepflogener Untersuchung erklärte sie das Übel

für accidentell und nicht natürlich ( impotenüam non esse naturalem , sed

accidentalem) und wegen ihrer langen Dauer und des Alters , so wie der

Dürftigkeit des Impotenten für unheilbar . Sie erhielt an Taxen für dieses

Parere 5 Gulden 36 kr .
Den 7. Nov . 1587 stellte Dr. Andr . Is i n g er , der am 9 . Augustd . J. an

die Stelle des Dr . Judex zum' Sanitäts - Magister ernannt worden war ,
an die Regierung das Ansuchen , ihm für die Dauer der Pest eine eigene

Wohnung anzuweisen. Die Laudesstelle beauftragte hierauf den Stadt¬

magistrat , ohne Verschob für den Sanitäts - Magister eine angemessene
Wohnung für benannte Zeitfrist zu miethen .

Am 11 . Februar 1588 hat Benedict Behamb , Vorstand der Bäder

zu Mannersdorf , die Facultät, ein altes gedrucktes Exemplar über den

Gebrauch jener Bäder , in deutscher Sprache abgefasst, verbessern zu
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wollen . Gern stimmte sie diesem , für das Gemeinwohl berechneten An¬
suchen bei .

Den 30 . Mai wurden zu Apotheken - Visitatoren : Dr . Haustein und
Apotheker Abraham Sang er ; zu Examinatoren : Dr. Math . Judex und
Andr . I sin g er , dann die Apotheker Anton Ro b i t z und Peter Schwab
ernannt . Die an die Fac. Lade zu entrichtende Taxe der zu prüfenden
Apotheker blieb auf 5 fl . festgesetzt.

Den 6 . Mai 1588 starb Dr. Johann Aichholtz (auch wird Aicholz
geschrieben) , Medicinae utriusque JJoctor , Chronicorum in Archigymnasio
Viennensi Professor Ordinarius, und um den anatomischen Unterricht , den
er zu oft wiederholten Malen ertheilte , wohlverdient. Seine Verdienste
drückt die hier folgende Grabschrift aus :

Praeclaro virtute et eruditione Viro , Domino Joanni Aicholz io ,
utriusque Medicinae Doctori et Professori, et de Studiis literarum etPatria
optime merito .

Hic situs est medica Vir praeslantissimus arte
Qui fuit ; Et tantos mors rapis atra viros.

Vincere sic gestis : sed te victoria ludit ,
Näm victo vila das meliore frui.

Stulta jubes Parcas Aicholzi rumpere fila ,
NU agis , hic vixit jam satis ipse sibi.

At nos lugemus , nobis , mors improba , longam
Nestoris aetatem vivere dignus erat.

Hunc sepelis , sed jam superavitSpiritus astra ,
Vividiorque hominum fama per ora volat .

Quis Te autem , quis Te tarn dignis laudibus ornet
Aicholzi, quantas Te meruisse liquet ?

Scilicet alma Bei vis atque benigna potestas
Saepe bonos terris datque deäitque viros ;

lila sed exemplum de Te memorabile multos
Ante alias statuit , tut Tibi dona dedit.

Felicem jussit rerum cognoscere causas ,
Uinc tot Paeonias Unguis amicus opes .

Cumque aliis Unguis , Latia , tum denique Graja
Erudiit pectus Pallas amica Tuurn :

Ardor erat secti rimari corporis artus,
Morborum sedes sic patuere magis .

Herbarum genus omne simul Tibi quaerere curae,
Quoquejuvent homines , quo noceantque modo.

En ! Te lugebunt tenerae in convallibus herbae ,
Florum demiltent germina triste caput ;

Sacra tarnen laurus vireat Phoebaea sepulcro ,
Quo Tua defuncti molliter ossa jacent .

Den 11 . August d . J . hatte das Universitäts- Consistorium ohne Vor¬
wissen der medicinischen Facultät finscia facultate) an die Stelle des
verstorbenenProf. Aichholtz einen gewissen Med . Dr . Anton Bin eil i
aus Italien , Priester , der der Facultät bisher ganz unbekannt war , ge-
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schweige , dass er in ihre Körperschaft aufgenommen gewesen wäre , als

Professor Chronicorum eingesetzt . Da solch ein Vorgang der Fac . zumNach -

jheil zu gereichen und eine Missachtung derselben anzudeuten schien , so hatte

der Decan ungesäumt sämmtliche Fac .-Doctoren zu einer Berathung einberu¬

fen . Die Fac . beschloss einstimmig , dem Universitäts - Consistorium zu eröff¬

nen , wie unangenehm sie vom gedachten Vorgänge berührt worden sey , und

wie sehr die Einsetzung Binelli ’s , als eine unerhörte Neuerung , sowohl

gegen die Universitäts - als auch gegen die medic . Facultäts - Statuten und

Privilegien verstosse , zumal ohne Vorwissen der Facultät ein ihr ganz

unbekanntes Individuum zu einem medic . Lehramt ernannt worden sey ,

da es doch an der Universität an Männern nicht fehlte , die bereits durch

mehrere Jahre mit Ehren die minder einträglichen Lehrposten bekleidet ,

und daher auf die Vorrückung in höhere Rang - und Gehalt - Stufen voll¬

kommen gegründete Ansprüche gehabt hätten ; die Facultät fordere und

verlange ( petere et contenderej daher , das Venerabile Consistorium möge

die Anstellung des neuen Prefessors entweder vertagen oder von der¬

selben ganz abgehen ( receptionem novi Professoris vel differant vel inhi -

beant ( l . c . p . 297J) .
In der hiedurch entstandenen Verlegenheit erübrigte für das Consi¬

storium nichts weiter , als die Facultät ddo . 20 . August d . J . zu ersuchen ,

benannten Bin eil i zum Repetitions - Examen zuzulassen .

Am 25 . desselben Monats erschien denn wirklich Bi n e 11 i vor der

Facultät , bat um seine Reception und um die Anweisung der üblichen

Particula . Erleistete den Eid , bezahlte einen Gulden Taxe und erhielt durch

das Loos den 15 . Aphorismus Hippocratis . Am 23 . September unterzog er

sich dann in der Facultäts - Aula dem öffentlichen Repetitionsacte , wurde

zugelassen und am 30 . September in den Facultätsrath aufgenommen , —

womit die Anstände für diessmal , obwohl nicht ohne Missstimmung der

Facultät behoben waren .

Am 22 . October 1588 wurde Adam Pretterschnegger , Philoso -

phiae et Medicinae Doctor , Professor primarius der Medicin und Leib¬

arzt der verwitweten Königin von Frankreich , zum Decane gewählt .

Am 19 . Nov . d . J . bat der Apotheker zum goldenen Hirschen , Peter

Schwab , es möge die Facultät seinen , mit ihrer Genehmigung Jahres

vorher bereiteten und mit dem Fac . Siegel belegten Theriak zum Verkaufe

freigeben ; was ihm auch gewährt wurde .

Den 8 . December d . J . willigte die Facultät ein , dass das Dispensa¬

torium , welches der Apotheker Anton Robitz auf seine Kosten durch

den Druck veröffentlichen zu dürfen bereits wiederholt bat , nach einer

nochmaligen Revision und Genehmigung der Regierung wirklich nach

Rob itz ’ens Antrag dem Druck überliefert werde .

Mit Facultäts - Beschluss vom 8 . Februar 1589 wurde allen fremden

Ärzten ohne Unterschied , die sich allhier der Privatpraxis widmen woll¬

ten , eingeschärft , sich vorläufig dem Repetitionsacte zu unterziehen . Ge¬

gen diesen Beschluss ergriffen die k . k . Leibärzte DDr . Apolionius ,

Menabenus und Coriolanus Beccaria den Recurs an die Regierung .
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Die Facultät berief sich dagegen auf ihre Privilegien und Statuten , und
führte Beispiele früherer kais . Leibärzte , unter andern z . B . des Salandus
an , die sich dem Repetitionsacte gefügt hatten .

Am 1 . Juni 1589 wurde der Facultät auf Veranlassung von Sigmund
Stark , Hochrichter ( Praefeclus anlae ) zu Lilienleid , eine Abhandlung
über die Wirksamkeit und den Gebrauch der Badner Bäder in Nieder¬
österreich zur Beurtheilung überliefert . Die DDr . Judex und Andreas
Ising er wurden mit diesem Geschäfte beauftragt . Sie riethen , dieselbe
zur grösseren Brauchbarkeit für Laien ( si vellemus vulgi et idiolarum
consulere utilitatibus ) bloss im Auszuge drucken zu lassen .

Den 21 . Jänner 1590 starb Prof . Adam Pretterschnegger , Stifter
eines Stipendiums für aus Weiskirchen in Steiermark gebürtige Jünglinge .

Am 17 . Februar d . J . beschloss die Facultät , bei Sr . k . Hoheit dem
Erzherzog Ernst bittgesuchlich einzuschreiten , damit das von der Facul¬
tät abgefasste Dispensatorium , welches der Apotheker Ilobitz mit Gut¬
heissen der Facultät in Druck legen Mess , binnen zehn Jahren bei kei¬
nem andern Buchdrucker aufgelegt werden dürfe , und falls diess gesche¬
hen sollte , der Verkauf desselben bei angemessener Geldstrafe verboten
werde , ln einem beschloss man die Landesregierung um die Erlaubnis »
des Druckes eines Dispensatoriums , der sich in Folge gewisser Hinder¬
nisse bis zu dieser Zeit verspätet hatte , nachzusuchen .

Denselben Tag baten die Baccalaureen und Studirenden der Mediein ,
ihnen die Zergliederung eines menschlichen Leichnams zu gestatten ( pro
Anatomia humani cadaveris Ulis concedenda ) , mit dem Beisatze , dass sie
diese unter Leitung des hiezu eigends ersuchten Prof , praxeos Dr . B i-
n e 11 i zu unternehmen gedächten . Die Fac . stimmte bei , doch mit der
Beschränkung , dass Binelli solchen Unterricht für diessmal privatim
ertheiien möchte .

Johann Kaskius , Philosophiae Baccalaureus und Medicinae Stu¬
diosus , aus Glogau in Schlesien , bat um die Erlaubnis » , einige öffentlich
zu verteidigende Theses im Drucke vorlegen zu dürfen , was ihm auch
gestattet wurde , so wie ein Gleiches dem Cand . Isaac Panisot .

Der Vorstand der Armen zu St . Marks ersuchte die Facultät , dass
an des verstorbenen Dr . Pretterschnegger statt ein anderer Armen¬
arzt ernannt werden möge . Auf sein Einrathen wurde diese Stelle dem
Dr . Andr . I s i n ge r zu Theil .

Den 11 . Mai entrichtete Prof . Binelli seine rückständigen Repeti¬
tionstaxen im Betrag von 34 Rheingulden .

Den 25 . October d . J . unterzog sich Doctor Martin Isinger , Bruder
des Andreas ( beide aus Brügg in Schlesien , Brigensis ) , zu Padua promo -
virt , dem Repetitionsacte , wurde bald hierauf Professor der Mediein und
den 6 . Mai zum Sanitäts - Magister (welche Stelle sein Bruder bereits
den 8 . Februar d . J . niedergelegt hatte ) anempfohlen und ernannt .

Den 15 . Nov . d . J . bat Dr . Joan . Petras Magnus , aus Corao , um
Zulassung zum Repetitionsact und er legte als Gebühr 33 Rheingulden .
Da hiervon 6 Gulden der Facultäts - Casse zufielen , so hatte jeder der
8 Examinatoren (der Decan und 7 Doctoren ) 311 . 22 kr . 2 Den . zu beziehen .
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Der für den 22 . November festgesetzte Repetitionsact wurde jedoch aus
zwei Gründen verschoben : 1 . Weil der Kanzler Kiesel vom Repeten¬
ten den Eid des kath . Glaubensbekenntnisses forderte , lind 2 . weil die
Artisten - Facultät den Universitäts - Saal ( Aula Universitatia ) zu solchem
Behufe nicht eher cediren wollte , bis der medic . Decan einen Revers
eingelegt hätte , dass die medic . Facultät kein liecht habe , ihre Repeti¬
tionsacte in der Aula Universitatis abzuhalten , und diesenfalls nur von
der Gefälligkeit der Artisten - Facultät abhänge .

Den 7. December fand der Repetitionsact von Dr . Job . Petr . Magnus
statt , und am 12 , dessen Aufnahme in den Fac . Rath .

In der an letztbenanntem Tage statt gehabten Versammlung erhob Dr .
Diomedes Cornarius einige Zweifel , betreffend die Apotheker , und ,
zwar : 1 . Wem der geprüfte Apotheker den Eid zu leisten habe , ob dem
Faculfäts - Decan oder dem Visitator ? — 2 . Wer nach beendigtem Apo¬
theker - Examen und vollbrachter Manual - Operation , dem Geprüften das
Zeugniss zu ertbeilen und dafür das Honorar zu beziehen habe ? — 3 . Ob
die fünf Gulden , welche die Apotheker nach der Prüfung erlegen , an die
Fae . Lade abzuführen seyen , oder dein Visitator gebühren ?

Die Facultät fasste hierauf folgende Beschlüsse : Es solle hinführo
dem Visitator obliegen , den Apothekern den üblichen Eid abzunehmen ,
und denselben auch Zeugnisse , doch mit beigedrucktem eigenen und nicht
dem Facultäts - Siegel auszustellen , welchen Zeugnissen übrigens auch die
Namensfertigungen eines jeden der übrigen Examinatoren nebst deren
Signeten beigesetzt seyn sollen ; und da das Amt des Visitators schwer
und lästig ist (grave et molestum) , so solle in Zukunft der Visitator für
seine Bemühungen ein angemessenes Honorar von den Apothekern erhal¬
ten ; übrigens aber die fünf Gulden , welche die Apotheker nach ihrer
Prüfung zu erlegen verpflichtet sind , ungeschmälert dem Ärar der Fa¬
cultät zufliessen ( I . c . p . 335) .

Den 18. December d . J . starb Martin Isin ger , Philosophiae und
Med . Dr . , und der letztem Professor , zugleich Sanitäts - Magister , am
bösartigen Fieber ( maligna fahre ) .

Am 12 . Februar 1592 wurde Dr . Johann Petr . Magnus zum Sanitäts -

Magister von der Facultät anempfohlen und von der Regierung eingesetzt .
Den 19 . Februar erschien Johann Kleie , Apotheker zum Mohren ,

um geprüft zu werden . Nachdem er sich mit seinem Geburtsschein und
dem Lehrbriefe ausgewiesen , wurde er von den Visitatoren und Exami¬
natoren geprüft und zugelassen . Er bezahlte nach der Prüfung 5 Rhein -

guldea ; bereitete zur manuellen Prüfung : den Sgrup . de Hgssopo , die
Pillulas aggregativas , das Ung . pectorale album und das Emplastrum de
Melilotho ; leistete hierauf den Eid und erhielt sein Befähigungszeugniss
fl . c . p . 337) .

Den 14 . März d . J . hatte das Universitäfs - Consistorium zwei erledigte
medicinische Lehrstellen zu vergeben , nämlich die beiden theoretischen
Kanzeln . Um die eine , die Lectura der Ars parva Galeni bat Dr . Petrus
Magnus , um die andere , die Erklärung der Aphorismen von Hippo -

crates , Dr . Johann Leander , Da jedoch an benanntem Tage das Con -
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slstorium gegen alle Vermuthung die Lehrstelle der Aphorismen dem Dr .
Andr . Isin g er , der um selbe gar nicht angehalten hatte , einstimmig
überwies , so blieb nur noch die Kanzel der Lectura artis medicinalis
CArtis parvae Galeni ) zu besetzen , und es wurde dessenthalben die Wohl¬
meinung der Facultät eingeholt . Obgleich diese sowohl Magnus als
heander ’n für vollkommen geeignet erklärte , schlug sie dennoch in
Anbetracht dessen , dass ersterer das Amt eines Sanitäfs - Magisters be¬
kleidete , letztem vor ; das Consistorium aber hatte demungeachtet die
vacante Stelle dem Dr . Petr . Magnus als dem älteren der Bewerber zu¬
erkannt (1. c . p . 338) .

Den 20 . April d . J . ersuchte der Stadtrath von Wiener - Neustadt die
Facultät brieflich , dieselbe möge einen Doctor der Facultät nebst zwei
geschickten Apothekern anhin senden , um die dasige Apotheke des Eu -
stach . Ham er zu untersuchen und die Medicamente daselbst zu taxiren
( pro visitatione et taxaiiom medicamentorum ) . Die Fac . stimmte bei , doch
mit der Bedingniss , dass sich H am e r gleich nach Ankunft der Exami¬
natoren der Apotheker - Prüfung unterziehe .

Am 23 . Nov . d . J . wurden Dr . Benedict P erg er und Abraham Sän¬
ger , Apotheker , zu Visitatoren , und die DDr . Mafhäus Judex und
Andr . I s i n g e r , nebst den Apothekern Job . Kleie und Peter Schwab
zu Examinatoren der Apotheker bestimmt .

Den 27 . Mai 1594 gelangte ein Regierungs - Decret an die Facultät ,
worin befohlen ward , zwei Doctores , zwei Apotheker und einige Chirur¬
gen gegen anständigen , vom Erzherzoge zugesicherten Gehalt an die
Armee abzusenden . Am 18 . August wurden zwei andere Doctoren ver¬
langt , da sich die früheren aus Gesundheit » - Rücksichten nach Wien zu¬
rückgezogen hatten . Da » ich aber zur Übernahme jener Posten Niemand
meldete , so ging am 21 . dess . Monats der Decan Dr . Job . Leander
selbst nach Raab zur Armee ab , um daselbst ein Monat hindurch ärzt¬
liche Dienste zu leisten . Während seiner Abwesenheit fungirte Dr . Dio -
medes Cornarius als Vicedecan .

Den 31 . April 1595 hatte die Facultät den Dr . Ben . Perger und
den Apotheker Peter Schwab zu Visitatoren , und die DDr . Andr Isin -
ger und Johann Peter Magnus , nebst den Apothekern Job . Kiele und
Poppo Mülner , zu Examinatoren der Apotheker gewählt .

Den 31 . October d . J . versammelten sich die Fac . Doctoren beim De-
cane Benedict Perger , um über die Art und Weise der Apotheken - Vi¬
sitationen Einiges zu berathen . Es handelte sich darum , ob die Apothe¬
ken - Untersuchung auch bei einigen noch nicht geprüften Apothekern
statt finden solle ; dann in welcher Ordnung und auf welche Weise die¬
selbe zu pflegen sey , und bei welchem Apotheker die Visitation zu be¬
ginnen habe . — Die Fac . Doctoren beschlossen : Es sey auch bei den
Nichtgeprüften zu visitiren und die Untersuchung in der Apotheke des
ältesten Mitgliedes der pharmaceutischen Innung zu beginnen , und so
bis auf die des jüngsten fortzusetzen , daher solle zuerst die Sangerische
Apotheke , dann die Rapp ’sche , hierauf die zum goldenen Hirschen , dann
zum rothen Krebsen , hiernach die Poppische , sofort die zum Mohren ,
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zum Elephanten , zum weissen Engel , endlich die zum goldenen Löwen
untersucht , und hiebei genau nach den Satzungen der kais . Reformation
der Apotheken verfahren werden 5 übrigens seyen zu Verbesserungen von
Fehlern und Rügen von Mängeln der Apotheken ( correctio errorum offi-

cinarum ) nicht bloss die Visitatoren und Examinatoren , sondern das

ganze Collegium medicum berufen .
Hinsichtlich der vielen unbefugt allhier Praxis Übenden , namentlich

der DDr . Mosbach , Conr . Co lim a n n , Paravicini , dann der jü¬
dischen Arzte Moyses Lucerna , Wendl und David u. a . wurde ver¬

fügt : Man solle zwar gegen dieselben nicht klagend auftreten , da solche
Schritte bei Berücksichtigung der Zeitumstände zu keinem günstigen Re¬

sultate führen könnten ; . doch solle aber jedem Facultäts - Doctor bei

strenger Ahndung von Seite der Facultät verboten seyn , mit derlei aus¬

wärtigen Ärzten , Hofärzte allein ausgenommen , Berathungen bei Kran¬
ken zu pflegen ( m praxi apud aegros concurrerej . (1. c . p . 359 .)

Zu Visitatoren der Apotheker ernannte man dieses Jahr : Dr . Bened .

Perger und Peter Schwab ; zu Examinatoren : die DDr . und Profes¬

soren Magnus und Leander , nebst den Apothekern Poppo M ü 1 n e r
und Joh . Kiele ; Magistr . Commissär war Ulrich Marb , Magistr . Rath .

Am 19 . October erhielt der Universität » - Pedell Johann Pech seinen
ihm von der Fac . zu leistenden halbjährigen Sold , der in zwei Thalern
bestand .

Am 2 . Dec . 1695 fand die Verkeilung der Gelder des Fac . Ärars
nach herkömmlicher Sitte Statt . Jeder der anwesenden Doctoren erhielt
2 fl . 20 D . , eben so viel die beiden Krankheit « halber nicht erschienenen
Prof . Binelli und Magnus (1. c . p . 360} .

Den 31 . Jänner 1596 starb der Professor Medicinae primarius Dr .
Anton Binelli .

Am 1 . Juli wurden zu Visitatoren : Prof . Magnus und Apoth . Kleie ,
zu Examinatoren die DDr . Perghofer und Scarmilio ; dann die Apo¬
theker Bert . Möller und Andr . Stark ernannt .

Den 6 . Nov . 1596 wurde durch Zuschrift des Rectors dem Decane
der med . Facultät aufgetragen , dass er einen erfahrnen Fac . Doctor nebst
drei Chirurgen entsenden möchte , um den Leichnam eines ermordeten
Brauknechtes bezüglich auf die Tödtlichkeit der ihm angeblich von einem
Studirenden beigebrachten Verletzungen zu untersuchen (1. c . p . 373) .

Den 2 . Dec . d . J . hatte man in einer Angelegenheit der Rowicz ’schen

Apotheke verhandelt . Erhard Hi 11 er , Studirender der Rechte , hatte die
Witwe des Apoth . Robitz geehelichet und wünschte die ihm dergestalt
zugefallene Apotheke durch einen Provisor verwalten zu lassen . Diesem
Ansinnen widersetzten sich die übrigen Apotheker , die Angelegenheit
kam vor die Regierung , von dieser zum Rector , dann zur Facultät , und
diese entschied dahin , dass insofern Hiller die Apothekerkunst nicht er¬
lernt hätte , er weder selbst der Apotheke vorstehen , noch selbe durch
einen andern verwalten lassen solle , zumal aus solchem Umstande eia
übles Beispiel für die Zukunft hervorgehen könnte ( 1. c . p . 374) .
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Den 16 . Dec. d . J. übersandte die Regierung der Fac . einige Stücke

von einem Horne , angeblich von einem Einhorn (Monoceros ) berrührend ,
und wünschte zu wissen , ob die Vermulhung gegründet , und welches der
Werth des Bornes sey ? Das Gutachten hierüber findet sich in den Acten
nicht vor .

Am 30 . Juni 1597 wurden abermals auf hohe Veranlassung von der
Fac. die DDr . Mathias Rudolph und Joh . Pani so t zur Armee abge¬
sendet. — In derselben Versammlung wurde die Frage aufgeworfen : Ob
der Sanitäts - Magister gehalten sey , die Todten zu beschauen Can tenea-
tur mortuos inspicerej , weil diess der gewönliche Inspector verlangt
hatte ( desidei 'averat) . Die Facultät meinte , dass er hiezu auf keine
Weise verhalten werden könne , sondern nur wenn er zu Lebenden , die
der Ansteckung (der Pest) verdächtig oder wirklich angesteckt seyen ,
gerufen werde , so müsse er zu deren Besichtigung unfehlbar erscheinen;
die übrigen Fac. Ärzte seyen jedoch auch hiezu nicht verpflichtet Qcaeteros
Facultatis medicos nequaquam leneri ) (1. c . p . 381 ) .

Am 30 . August erhielt die Fac . den Auftrag , für die Mitglieder der Re¬
gierung undKammer einige Präservativa gegen die Pest anzurathen und die
diessfälligen Recepte vor deren Ausfertigung der Regierung mitzutheilen,
auch die Apotheke zu bezeichnen, aus welcher diese Mittel am besten bereitet
erhalten werden könnten . Die Facultät willfahrte dem Wunsche der Lan¬
desstelle , nur bezüglich auf die als beste vorzuschlagende Apotheke
glaubte sie keiner vor den übrigen den Vorzug einräumen zu sollen.

Um dieselbe Seit ertheilte die Facultät dem Apotheker Bert . Möller
(zum rothen Engel) die Erlaubniss, observatis observandis Milhridat zu be¬
reiten ; er musste nämlich : 1 , die von der Fac . genehmigte Bereitungs¬
norm befolgen ; 2 . die Ingredienzen vorläufig den Fac . Doctoren vorle¬
gen j 3 . endlich in ihrer Gegenwart operiren .

Am 11 . September d . J . befahl die Regierung dem Sanitäts - Magister
noch einen Doctor der Facultät als Adjuncten beizugeben. Die Facultät
bemerkte jedoch hierauf, dass der adjungirte Arzt in früheren Zeiten im¬
mer nur ein Baccalaureus oder doch ein nicht - proraovirter Arzt
gewesen sey , und nach dem Statute Maximilians II . glorreichen Anden¬
kens , in Ermanglung eines andern das jüngste Facultäts- Mitglied sol¬
ches Amt zu versehen habe . Sie schlug daher auch diessmal ihre jüng¬
sten Doctoren ( Geust und Kanker ) vor , und meinte , dass , falls sie
der Regierung nicht genehm wären , einer der ausser der Faeultät be¬
findlichen Doctoren zu gedachtem Dienste bestimmt werden könnte .

Am 5 . December 1598 wurde mittelst Regierungs-Decret der Facultät
anbefohlen : binnen kürzester Zeitfrist , wo möglich innerhalb zwei Ta¬
gen , der Regierung über die Ursache des so schnellen Umstehens des
Hornviehes Bericht zu erstatten und insbesondere anzugeben , ob die
herrschende Krankheit ansteckend und auch den Menschen gefahrdro¬
hend sey oder nicht ? und wie sowohl Thiere als Menschen von jeder
weiteren Gefahr geschützt, wie ferner das bestehende Übel behandelt wer¬
den solle ?

Nach wiederholter Berathung lautete das Parere der Facultäts-Docto -



ren dahin : dass insofern ohne vorläufige Besichtigung kein richtiges Ur -

theil über den Stand der Dinge gefasst werden könne , es angemessen
sey , zwei aus der Mitte der Doctoren zu ernennen , welche sowohl die

au schlachtenden als bereits geschlachteten Thiere fleissig untersuchen ,
den Befund und alte Nebenumstände den Professoren genau mittheilen

sollten , damit dann diese das Gutachten abfassen , der Facultät zur Prü¬

fung vorlegen , und letztere endlich an die Landesstelle berichten könnte .
Die von der Facultät zu obigem Zweck Abgeordneten waren die DDr . Jo¬

hann Geiss und Isaac Panissod (auch Panisot ) .
Den 23 . September 1600 gelangte mittelst des Rectors ein Regierungs -

Decret an die Facultät , welches auf eine Ileformirung und Verbesserung
der Ordination der Apotheker und die Bestimmung einer Taxe sowohl für

Ärzte als Apotheker antrug , und die diessfäliige Wohlmeinung der Fa¬

cultät zu erfahren wünschte .
Die Ordination betreffend antwortete die Facultät in ihrem Berichte

an das Universitäts -Consistorium , dass die alte , von Kaiser Maximilian II .

hochseligen Andenkens erlassene Ordination in jeder Hinsicht vortrefflich

und mit der grössten Umsicht und Klugheit verfasst , auch so lange die¬

selbe treu befolgt ward , alles gehörig von statten gegangen , und alle

seit einer Reihe von Jahren eingeschlichenen Übelstände nur der Missach¬

tung jener Vorschriften beizumessen seyen ; es dünke daher der Facultät
viel angemessener , auf die genaue Befolgung der Satzungen jener alten
Ordination zu dringen , als eine Reformation derselben vorzunehmen . Zu

den Satzungen erstbedachter Ordination gehöre , dass die Apotheker in

allem , was die Kunst betrifft , der Facultät untergeordnet seyen , ihr über

jedes diessfäliige Vergehen Rede und Antwort zu stehen haben , und die

Facultät ermächtiget sey , die pflichtvergessenen zur Strafe zu ziehen und

sogar deren Apotheken zu schliessen . Nun sey es aber so weit gekommen ,
dass die Apotheker jeden Gehorsam der Facultät versagen , sich nicht

einmal der Prüfung von Seite derselben mehr unterziehen wollen , und

zu dieser H,alsstärrigkeit sogar von den Behörden ermuthiget werden . Man

wolle daher nur diese Unzukömmlichkeiten abstellen , und die alte Maxi¬

milian ische Ordination der Apotheken werde dann gewiss in allenPuncten

vollkommen genügen .
Bezüglich auf die Apotheker - Taxen bemerkte die Facullät , dass de¬

ren Einführung nach dem Beispiele anderer wohlgeordneter Staaten , zweck¬

mässig , löblich and nützlich sey . Es sey übrigens zu Entwerfung billi¬

ger Medicamenten - Taxen eine Commission aus Ärzten und Apothekern
zusammenzusetzen , die hierüber berathen und der Landesstelle gewissen¬
haft berichten sollen .

Was endlich die Taxirung ärztlichen Verdienstes anbelangt , so sey
eine solche Massregel ganz neu und bisher noch nirgendwo in Ausübung .
Jedermann werde ohne Zweifel eine solche Taxirung als dem ärztlichen
Anstande und der ärztlichen Würde unangemessen und ungeziemend an¬
erkennen , der da weiss , dass die weisesten Gesetzgeber dem ärztlichen

Verdienste eben desshalb keinen Lohn festsetzten , weil sie sehr wohl

einsahen , dass man die Wiederherstellung der Gesundheit nie genügend
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belohnen , oder überhaupt durch keinen Lohn oder Gabe aufwiegen könne.
Hiezu komme, dass die ärztlicheHülfsleistung bei Arm und Reich gleich
seyn müsse , und es unwürdig und unbillig erscheine , dem Armen für
seine Herstellung eben so viel als dem Reichen abzuverlangen,— nicht zu
gedenken des Umstandes , dass die meisten Reichen nicht immer im Falle
seyen , ärztliches Verdienst nach Gebühr zu schätzen und zu erkennen .
Endlich sey es selbst , wenn derlei Hülfeleistungen eine bestimmte Taxi¬
rung erhalten sollten, für die Ärzte wenig ehrenvoll, ihren Lohn einzufor¬
dern . Übrigens bleibe es dem weisen Ermessen der hies. Landesbehörde
anheimgestellt, hierüber nach reiflicher Erwägung einen Beschluss zu
fassen (1. c . p . 405 - 6).

Den 21 . December wurde abermals und zwar ein umständliches und
mehr begründetes Gutachten , die Taxirung ärztlichen Verdienstes be¬
treffend, auf hohen Regierungsbefehl vom Univ . Consistorinm der Facultät
abgefordert , worauf dieselbe folgende Antwort ertheilte, die wir hier
ihrer Merkwürdigkeit und Bedeutenheit halber im Urtexte mittheilen zu
müssen glauben .

» Magnifice Domine Rector , Venerabile Consistorium 1 .
Quia Herum instatur de taxandis honorariis Medicorum , postquam par ~
ticulariter petitur , particularius etiam ( FacultasJ respondet . Et primum
taxa nil aliud est , quam limilatio aequa pretii seu mercedis , quae exigi -
tur ; sed honorarium , quod Medicis datur , hujuscemodi non est , igitur
quomodo taxari possit , non videmus . — Secundo , dum Operarii ultimae
horae solidae diei Stipendium a palrefamilias sponte largiente acciperent ,
neque sugillalioni , neque etiam laxae obnoxii fuerunt , quia nempe a sponte
dante non exigentes acciperent : pater vero familias pro sua munificentia
spontanee illos rernuneraus a calurnniatoribus verbo Christi defensus fuit :
ex quo loco honorarium loco mercedis non exigentibus sponte praestitum
taxa expers sua natura esse facile demonstratur . Caeterum quod talis sit
pecunia , quae ad manus non mulca , ut aliqui forte posseut putare , nec
frequenter Medicorum Facultalis nostiae pervenit , et nunquam et mispiam
exacta , tribunalia omnia hujus urbis testimonium facient . Invenielur forte
apud aliquos Juris consullos pretium determinatum laboribus Medicorum ,
sed id nunquam opinamur in aliurn finem , nisi si forte forluna aeciderel ,
labores Mos debere remunerari vet ab haeredibus , vel ab Hs , qui ejus pe~
cuniae aliquam debeant reddere rationem , aut landem siquis sui sudoris
panem aequo et favorabili jure dece der peterel , haherent Judices quid
decemerent , quod sane longe est diversum a taxa : illud enim dicit nor-
mam quandam , juxta quam Judex jus suum cuique reddat ; taxa vero
quid dicat , superius monslravirfius : est enim diminuiio et resectio immo-
deratae et impie exactae mercedis . Illud quemadmodum jure universalium
legum ubique commune est , ita secundum nusquam et nunquam in usum
practicum venisse constat : ubi enim maxime opus est fide , confidenter
agendum est ; nullus vero artifex tantae ac tarn incontaminatae fidei esse
debet ac Medicus : cum illo igitur confidenter non cum taxis et limita -
tionibus agendum — quemadmodum tot jam Principes tum nostros tum
barbaros , tot Senalus , Rerumque publicarum Praesides egisse legimus . Et
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sane abi frans latens plane esse polest adeo , vt detegi nequeal , frustrct
omnis cautela est ; ubi vero cautela locurn non habet , aut plane vitanda
res est , aut confidenter tractanda : potest Medicus morbum levem ad tem-

pus facere graviorem , brevem longiorem , absque eo quod ullus , nisi arti -

fex , possit anirnadvertere . Igitur cum spectatorum morurn hommes , et

apud aliquas gentes antiquae et avitae nobililatis , ralione paterni et ma-

terni generis , soll in collegio Medicorum cooptentur , consultum videtur ,
cum istiusmodi hominibus , quorum fr aus timenda non sit , et cum quibus
vana sit futura omnis cautela , confidenter agendum esse, nempe omni

officiorum genere , spontaneisque muneribus ( quibus tarnen non scimus , qui
e nostra Facultate tantopere inhient) illos sibi conciliando, ne dum Ulustri
et pleno Majesiatis naturae opere summum sub luna bonum , sanitatem
sublunarium rerurn prindpi homini procurat , quantum in se est alias homo

äignus , nonnisi iania ei non majori largitione judieetur . De mercede vero
et exacta mercede alia ratio est. Quam tarnen si stutuere certam cupiant,
primo illius limilationem a nobis non expectent ; non enim ii sumus , qui
pro fine praecipuo hierum habeamus , neque ii , qui velimus omnibus gen¬
tium omniurn Medicorum collegiis tum praesentibus tum fuluris praejudh
cium aliquod facere et in Ins inauditis choreis esse omnibus praesultores ;
mtllum enim unquam fuisse Collegium Medicorum scimus , quod hoc fece-
rit . S e c undo rem nobis lucrosam sese facturos sciant , quamuis ingenuo
Medico et Überall sordidam, omnibus UUgiosam . Ob id lertio necessarium
erit instiluere summariam contra contumaces Justitium , ne Medici tres
debeant aegros visilare et cum tredecim iitigare , nam id neque aegris ne¬

que reipubUcae consultum. Quarto , mutato rerum omniurn venaliumpretio
Medicorum rnerces erit augenda et etiam minuenda, quemadmodum in
taxa Pharmacopoeorum in bene instilutis civitatibus fit , quotannis enim

corriguntur . Quinta , quemadmodumforenses forensium hominum labores
diversas habent taxatas mercedes , ita debebunt etiam labores Medicorum
habere , qui non solum cum varüs illos plane subeunt varios , sed in all-

quibus cum sanilaiis propriae , in aliis cum vitae ipsius praesentissimo
discrimine connexos : hic autem erit constituendus magnus catalogus . Quo
enim modo eadem mercede deberet quispiam spuriam colicam, chlorosin,
cardiopalmum, lienteriam , cordapan , gummata indica , cynanchen, cho-
liricam , maniam , morbum Eercuhs et amphimarinum ignern curare , illa-

que isti paria facere , cum et inter sese maxhne dissideant ? Quomodo
eadem mercede empyema, phthoen , dysenteriam , hydvophobiam , cacco-
chicum ignem , aliasque humani generis pestes , ac levem aliquempiam mor¬
bum reg ium curabit ? — Sexto , quemadmodum forenses homines variam
mercedem accipiunt pro laboribus obitis inira civitatis portas et extra
muros civitatis , ita et hic statui debebit . Septim o , quia posset nasci
controversia , quod taxa intelligeretur de iis , qui restituanlur ad sanita¬
tem , et mortuorum haeredes nil vellent inde dare , statuendum videretur ,
quia in manu nostra vita hominis non est , sed in manu Dei , taxam etiam
in defunctis locum habere . — 0 etavo , quia pauperes , etiam qualibet
facta nobis taxa , semper o nnes unanimi consensu omnibus modis possibili-
bus , arte , etiam pecuniis Deo bene juvante juvare volumus , operae pretium
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erit aliorum eorum censum non habere , alioquin enim inter eos , qui pan-
peres non sunt , praedivites et Barones sunt , alii suis sibi victum laboribus
quaeritant , a quibus unam et eandem mercedem recipere iniquum, exigere
impiurn videretur «

« Haec et similia proponimus comideranda , postquam a nobis infor-
matio petitur . Seine hucusque Caesares et Archiduces ausfriaci , Domini
nostri clementissimi, dum ob Reipublicae bonum Chirurgos , Apothecarios,
caeterosque nostros ministros , nobis judicandos , examinandos , corrigen-
dos , corripiendosque reliquerint , nec non etiam errones , circumcelliones-
que Medicos , medicantesque alias non medicos ahigendos Mnc censuerint,
taxaeque pharmacopoeorum multoiies meminerint, taxam nobis nullam
slatuerunt ; ambularunt enim , quemadmodum et ambulant , ad sacrarum
liier arum lueernam , quae Medicum a Rege dohationem jubent , non merce¬
dem accipere , a reliquis vero hominibus honorari , quia creaverit illum
Deus propler humani generis necessitatem ; honoris vero indicium munus
est , non merces ; servitium enim , quod mercede redimitur y denegari abs-
que impielate et absque inlmmanilate potest , Medicus denegare operam
suam non debet : igitur mercede redimi non potest , nisi Casus aliquis ex
superius dictis aliter ferat . Noverunt etiam dicti Principes sapientissimi
Facultatem nostram operam egregiam Reipublicae semper navasse , pau-
peres curando , hospilalia visitando, cadavera inspectando, illaque disse -
cando , artem ipsam docendo , et pro variis necessitatibus varios libros
colendo , antidotaria instituendo, batneatores , chirurgos examinando ,
apotkecarios ad exarnen, tametsi frusira , vocando fseptem enim jam, qui
hujas urbis infelicissimus est Status, apothecae sunt , quae praeside pro-
hato , examinaloque deplorandis in horas eventibus carent , in quarum alt-
quibus medicamenta aut non cognosci , aut non Imberi , aut supposititia,
pluraque alia a veris distrahi aliqui nostrum publice , si res ita poslulabit,
in solius , quam sitiunt , justiiiae gratiam teslabunturj , de rebus ad bonum
Universum spectantibus frequentes et maturas consultationes habendo , ipsis
superiori anno mactandis bobus in macellis assistendo, dum tarnen nostrum,
aliqui nihil hie , nisi quem Mnc inde pro salute aliorum anhelantes aerem
misere Irahunt , possideant. Si tarnen hoc tempore , dum omnium rerum
prelia ad summum evecta sunt , exigua et rara Medicorum munuscula
taxare libitum juerit , praebebit sese Facultas nostra , ut decet , obedien -
tem Excelsi Regiminis mandatis , solitaque diligentia et fide , qua hucus¬
que egit , in posterum etiam suo muneri incumbet. Quod enim hucusque
factum est , nenipe quod latis in Medicos legibus Fgcultatis nostrae solum -
modo Boclores obedire debuerint , alii Mas impune conlempserint , in ista
taxa fore non arbitramur ; tune enim videretur eos, qui exleges sunt, pro -
movere; qui vero legibus obtemperent , solos veile arguere : quod sane ad
cujusque bene institulae congregalionis dissolutionem, boniqui publici prae -
cipitium aperle spectaret , quemadmodum Magnißcus Dominus Rector ei
Venerabile Consistormm, tum etiam Excelsum Regimen non solum optime
noverunt , sed etiam maxime pro eorum pielate et sapientia deteslanlur .
Sed quonam pacto alicujus Reipublicae legibus obtemperabunt Uli , qui
membra non sunt ejus Reipublicae, ul in unam prius congregationem Me -
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dicos coire opus esse videatur , antequam leges illis ,■praesertim novae,
imponantur . Quod qaidem non eo , quod Facultas nostra delreclet , dicitur ,
sed quia legis cujuscunque sanctissime procul dubio et prudentissime feren -
dae , si ferenda sit , executionem , tanqtiam usquequaque obediens et boni
publiei amans omni studio , omnibusque votis concupiscit . Quibtis nostram
Facultatem , ut sui corporis non minimam partem , humiliter commenda-
mus. ,( — Decanus et Facultas Medicorum Viennensium ( I. c . p . 407 et sq .) .

Als am 27 . April 1601 Doctor Martin Gütig ins , aus Neustadt , nach
Ungarn abzureisen gedachte , um sich daselbst niederzulassen, bat er die
Facultät schriftlich, ihm ein Zeugniss über die allhier bestandene Repe-
titions - Prüfung auszustellen. Gern willigte hierein die Facultät, und er-
theilte ihm folgende Urkunde , die in der Folge (eben so wie das für Fa¬
hr it tu s abgefasste, oberwähnte Diploma Doctoratus ) für ähnliche Fälle
als Muster gedient haben mag t

» Nos Decanus et Facultas Collegii Medicorum in Archiyymnasio Vien-
nensi omnibus et singulis , ad quorum manus praesentes hae liierae perve -
nerint , salutem . K

>»Etsi virtus alienae laudis non indiga , ipsa magnum sui sit decus ,
suaque luce omnibus se se patefaciat atque commendet : honorificum tarnen ,
penesque totius Europae collegia usitatum est , benemeritos laude et com-
mendatione prosequi , illisque non eruditionis modo, sed et honeslae ritne
testimonium elargiri . Quapropter cum Dominus Martinus Cutigius ,
Philosophiae ac Medicinae Doctor , post absoluta graviter sua studia ,
acceptumque Patavii Doctoratus yradum ad nos se se contulisset , et juxta
receptum Universitatis nostrae morem pro Repetitionis , ut vocant , acht,
disputasset , concordi Facultatis nostrae voto approbatus fuit , inque Col¬
legii noslri album inscriptus est , nobiscum vero ita vixit , ut omni com-
mendatione dignus sit Habitus . Quem praesentibus hisce literis nostris om¬
nibus summe commendamus , sperantes indubie neminem benefactorum erga
praedietum Dominum Martinum Cutigium praestitorum poeniturum . «
Datae Viennae Austritte die 30 . Aprilis anni 1601 ( 1. c . p . 411) .

In der am 21 . Mai d . J. abgehaltenen Facultäts-Versammlung wurden
herkömmlicher Weise die Acta der drei vorhergehenden Decanate von
Dr . Panissod , Magnus und Scarmiglioni abgelesen,gutgeheissen
und deren Eintragung in das Facultätsbuch genehmigt ( ut libro Actorum
inscriberentur permissum) ; doch in Einem verfügt , dass hinführo in Vor¬
legung der Decanatsacte nicht mehr so lange gezögert werde , sondern
jeder austretende Decan gehalten sey , gleich in der ersten unter seinem
Nachfolger im Amte stattfindenden Facultäts- Sitzung die Ergebnisse sei¬
ner Amtsführung vorzulegen und abzulesen ( o/ferantur et legantur ) (1. c.
pag . 411).

Denselben Tag bat Dr . Rechperger mündlich und schriftlich , zum
Repetitionsact zugelassen zu werden und wies sein Doctorats- Diplom
vor . Es wurde ihm der 18 . Aphorismus des 1 . Buches von Hippocrates
zugewiesen und nach herkömmlicher Weise eine monatliche Frist zur
Disputation einberaumt . Bezahlt hatte er 36 fl . , nämlich 3 jedem Facnltäts -
Doctor , und eben so viel dem Pedell, dem Fac. Ärare 6 . Und weil Rech -
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p erger abzureisen gedachte , so offerirte er in Bälde seine Theses , über

die am ersten Juni in der grossen Universitäts -Aula disputirt wurde . Am

4 . Juni wurde er in den Facultäts - Rath aufgenommen , nachdem er an

die Facultäts - Casse 6 Solidos und jedem Doctor einen Gulden entrichtet ,
und den üblichen Eid geleistet hatte .

Am 26 . Juni d . J . überreichte der Decan eine Gedenkscbrift ( Memo¬

rierte) an die Regierung bezüglich auf die Beschleunigung der Ordination

für die Apotheker , die der Vice - Präses der Landesstelle entgegennahm .

Es wurden drei Räthe als Commissäre abgeordnet (v . Fridesham , Ul¬

rich v . Kien p er gh und Mathias Pülinaier ) , um diesenfalls mit der

Facultät zu verhandeln . Die Facultät ihrerseits delegirte zu solchem Be-

hufe die DDr . Leander , Scarmiglioni und den Decan .

Die zu berathenden Artikel waren folgende :
1 . Dass kein Apotheker in die Reihe der Bürger aufgenommen werde ,

bevor ihn die Facultät geprüft , er dieser den üblichen Eid ( solitum jura -

mentum ) geleistet und hierüber seine Urkunde erhalten hätte (ganz in Ein¬

klang mit dem 1 . Artikel der kaiserl . Reformation und dem Artikel V des

Privilegiums von Kaiser Maximilian ) .
2 . Dass es der Facultät zustehe , eidvergessene Apotheker nach Gut¬

dünken zur Strafe zu ziehen ( ad suiim placilum castigare ) , und falls es

ihr angemessen schien , auch deren Offieinen zu schliessen (Artikel V und

Privil . Maxim . II ) .
3 . Dass die Facultät ermächtiget werde , die Apotheken , je nachdem

sie es nöthig findet ( ad placitum siiurn) zu untersuchen .
4 . Zu solchem Behufe solle die Facultät aus ihrer Mitte zwei Docto -

ren abordnen , die in Gesellschaft zweier Apotheker , so oft es angemes¬

sen erachtet werden sollte , die Apotheken zu visitiren hätten , und damit

hierbei den anderen Apothekern nicht Anlass zu Beschwerden erwachse ,
so wünsche die Facultät , dass ihr von Sr . k . Hoheit das Recht eingeräumt

werde , auch die Hofapotheke , da sie , wie jede andere , Medicamente ans

Publicum absetze ( cum suus Apothecarius habeat oßieinam publicam sicut

alii ) , zu untersuchen . (Das diessfällige Gesuch wurde an Se . k . Hoheit

den 22 . Juni 1602 eingereicht .)
5 . Bezüglich auf die Abfassung einer Medicamenten - Taxe sollen

zwei Doctoren , zwei Apotheker und zwei Droguisten ( Mercatores ) be¬

auftragt werden , gemeinschaftlich den Preistarif für jede Apothekerwaare
zu bestimmen , welcher jedoch alle Jahre revidirt und nach Umstän¬

den beibehalten , erhöht oder vermindert werden solle .
Am 20 . Juli d . J . wurden alle diese Artikel des Entwurfes mit den

Regierungs - Abgeordneten berathen und das Ergebniss der Beratbung der

h . Landesstelle unterbreitet (I . c . p . 412) .
Den 26 . September d . J . wurde Dr . Piripach (sonstPirchpacher ge¬

schrieben ) für zwei Jahre an die Stelle des seit 20 . April 1598 angestclit

gewesenen Dr » Paniso t (auch Panissod ) zum Sanitäts - Magister bestellt .
Vor Anfang des nächstgefolgten Winter - Semesters (13. Oetober )

hatte das Universitäts - Consistorium die durch Resignation des in sein

Vaterland zurückkehrenden Dr . Leander , die Professur der mediein .
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Praxis dein Dr . Joh . Peter Magnus verliehen . Die erste theoretische Pro¬
fessur bekleidete von nun an Dr . Scarmiglioni , die zweite Dr .P Irl pach .

Den 12 . Februar 1602 wurde in der Facultäts - Versammlung ein Ge¬
such der Bader ( Balneatorum ) vorgelesen , welche sich beschwerten ,dass sie in ihrem Erwerbe mittelst Vollziehung der Aderlässe und anderer
chirurgischer Bedienstungen durch die Barbirer fBarbitonsores ) verkürzt
würden . Die Facultät versprach , diese Angelegenheit in Erwägung nehmen
zu wollen .

Den 26 . April d . J . beschloss die Facultät in öffentlicher Versamm¬
lung , dass hinführo immer der jeweilige Decan Visitator der Apothe¬
ken seyn , zu Examinatoren aber alljährlich von der Facultät zwei Docto -
ren und von der Apotheker - Innung ebenfalls zwei ihrer Mitglieder er¬
wählt und der Regierung vorgestellt werden sollen ( praesententur f̂ . Die
Facultät erwählte hiezu in derselben Sitzung die DDr . Sc arm iglioni
und P i s e 11 i .

.Nachdem der Decan bereits am 17 . April d . J . von höheren Ortes die
neue Ordination für die Apotheken in einigen mit Fertigung und Siegel
versehenen Exemplaren zur Verkeilung erhalten hatte , wurden die Fa¬
cultäts - Mitglieder und zugleich sämmtliche Apotheker zum Decan gela¬
den , um über folgende zwei Gegenstände zu berathen :

1 . Über die Art und Weise , wie es sich mit den Provisoren za be¬
nehmen habe , die jenen Witwen , denen die Führung einer Apotheke erlaubt
würde , beigesellt wären . — Man beschloss , dass diese Provisoren auf
die gewöhnliche Art geprüft werden , übrigens ihr Zengniss über die t
wohlbestandene Prüfung erst dann erhalten sollen > wenn sie sich we¬
nigstens durch drei Jahre in ihrer Bedienstung als Geschäftsführer lo¬
benswert benommen hätten . Sollten sie nach dieser Zeitfrist selbst eine
Apotheke antreten oder sich anderswohin begeben , so seyen sie zu keiner
neuerlichen Prüfung mehr gebunden , sondern ihr Zeugniss ein für alle¬
mal gültig .

2 . In Betreff des bei der Apotheken - Untersuchung zu beobachtenden
Verfahrens , welches der zweite Gegenstand der Beratung war , stellten
die Apotheker diess ganz dem Willen und weisen Ermessen der Facultät
anheim , zumal ohnehin auch zwei Apotheker an bedachter Untersuchung f
Theil zu nehmen hätten fl . c . p . 417) .

Am 1 . August d . J . wurde die Facultät abermals beim Decan e ver¬
sammelt , um ein Bittgesuch anzuhören , welches die Apotheker an den
Stadtrath eingereicht , und worin sie den Schutz desselben gegen die Fa¬
cultät , welche sie zur strengen Befolgung ihres geleisteten Eides und
der neuen Apotheken - Verfassung verhalten wollte , anflehten . Der Stadt¬
rath übermittelte dieses Gesuch der Regierung , und diese liess es an den
Rector herabgelange », der es der Facultät zur Berichterstattung übergab .
Dr . Perger senior wurde von letzterer beauftragt , auf jenes Bittgesuch
zu antworten . Nachdem diess geschehen war und die Regierung den Fac -
Bericht eingesehen hatte , bestellte sie aus ihrer Mitte drei Räthe (von
Friedesham , Ulrich v , Kienpergh und Math . Pnelmaier ) als
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Commissäre , um über fraglichen Gegenstand mit der Facultät zn verhan¬

deln . Am 3 . October wurden auf Ansuchen derselben von der Facultät zu

gleichem Zwecke drei DDr . abgeordnet , nämlich der Decan und die Docto -

ren Per ger senior und Scar mili on i . Doch die Verhandlung fand erst

am 83 . August des folgenden Jahres ( 1603) statt . Unter anderen Beschwer¬

den kam auch der Artikel der neuen Reformation der Apotheken über

Nicbtdispensiren und Nichtbereiten der Recepte auswärtiger Doctoren , so
wie anderer zur ärztlichen Praxis allhier nicht berechtigten Individuen

zur Sprache , welcher Artikel neu geprüft und folgendermassen festge¬
stellt wurde : Der Decan solle hinführo jedes Jahr ( sinyulis angariis ) ein
'Verzeichniss sowohl der der Facultät gehörig einverleibten , als der Höf¬
ärzte , die zur freien Ausübung der Praxis berechtiget sind , jedem Apo¬
theker zuschicken . Nur den hierin Verzeichneten dürfen die Apotheker
gegen ihre Recepte Medicamente ausfertigen , sonst aber Niemand . « Was

nun die Apotheker zwar abermals feierlich versprachen , doch , wie es die

Erfahrung lehrte , nicht befolgten ( 1. c . p . 484) .
Den 8 . September d . J . gelangte eine Allerhöchste Entschliessnn « des

Erzh . Mathias an die Facultät , worin dem Hofapotheker Michael de la

Foge auf das strengste eingebunden wurde , sich gleich den übrigen
in Wien ansässigen Apothekern in alles , was die Reformations - Acte der

Apotheken betrifft , besonders aber auf die Visitation der Apotheken Be¬

zug hat , zu fügen ; nur sollten der Untersuchung der Hofapotheke auch
der erzherzogl . Leibarzt , so wie der Hofarzt beiwohnen . ( Serio injungi -

ttir , in omnibus ad visitationem praesertim officinarum quod adtinet , prae -

sentibus Celsitudinis Suae Archiatro , nec non ejusdem aulico medico in sua

officina peragendae visitationi , noviterque reformatae pharmacopoeorum or -

dinationi caesareae citra ullam tergiversationem non minus atque reliqui Ci¬
vitatis Pharmacopoei subjectus esse , seque conformem in posterum gerere
velit . )

Nachdem hierauf den 18 . September die Regierung den Befehl , die

Apotheken zu visitiren , ertheilt hatte , wurde auch die Hofapotheke un¬
tersucht , und jedem Apotheker ein Verzeichniss der zur hiesigen Praxis

berechtigten Ärzte zugemittelt ( 1. c . p . 486) .
Als am 1 . October 1604 der Decan Petr . Magnus (als Leibarzt des

Erzh . Mathias ) zur Armee abgehen musste , bestellte er sich Dr . Piselli
als Vicedecan . Eben so hatte der Rector Benedict Perger (Hofarzt des
Erzh . Mathias ) , der am 89 . Decetnber nach Prag abreisen musste , den
medic . Decan Dr . Colmann zum Vicerector , und dieser den Dr . Petr .

Magnus zum Vicedecan bestellt .
Den 15 . September 1605 wünschte Dr . Tobias Piripach (sein Vater

Caspar schrieb sich Pirehpacber ) das Amt eines Sanitäts - Magisters nie¬

derzulegen , und reichte ein diessfälliges Gesuch bei der Regierung ein .
Als dieses Gesuch mittelst des Univ . Consistoriums an die Facultät zur

Begutachtung herabgelangt war , trug letztere darauf an , dem Dr . Piri¬

pach seinen Gehalt ungesäumt auszubezahlen , und ihn nicht etwa durch
eine diesställige Zögerung zu veranlassen , in einer so gefährlichen Zeit
vom wichtigen Amte eines Sanitätsmagisters wirklich abzutreten , den -
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selben vielmehr durch Erhöhung seiner Bezüge für die fernere Beibehal -*
tung seiner Dienststelle zu gewinnen .

Um diese Zeit beabsichtigte Dr . Guido Anton S carmigli ob i eine
Reise in sein Vaterland Italien , und bezeichnete in seinem Beurlaubungs¬
schreiben an den Rector und das Consistorium den Dr . Paul Grillius ,
welcher der Zeit zu Gmunden in Oberösterreich Stadtarzt war . Als diess
Dr . Martin Cutigius (Cuttigius ) erfahren hatte , trug derselbe dem Con¬
sistorium seine Dienste zur Substituirung Scarmiglioni ’s an , indem er
zugleich seinen acad . Alters - Vorrang (senium ) vor dem GrilPs geltend
machte . Das Consistorium sandte Cutigius ’ Gesuch an die Facultät zur
Begutachtung , und diese fand es billig , dem Ansuchen des Dr . Cutigius
zu willfahren , zumal Dr . Grill sowohl dem Decane als auch anderen
Facultäts - Mitgliedern unverholen erklärt habe , dass es ihm nie beige¬
fallen sey , diese Substitution weder nachzusuchen , noch anzunehmen , ge¬
schweige jemanden darum zu beneiden oder gar etwa zu beirren , vielmehr
dass Scarmiglioni nur durch wiederholte briefliche Aufforderungen , indem
er ihm fastunmögliches versprochen , ihn zur Annahme jener Stelle habe be¬
wegen wollen . All dem nach erhielt Cutigius die nacbgesuchte Substitu -
ten - Stelle , doch mit der Bedingniss , dass er sich bezüglich auf den Ge¬
halt mit Prof . Scarmilioni verständige ( ut cum D . Doctore Scarmilonio
salarii ergo ipse conveniat ) . Aciorum Facultatis medicae libro V. p . l .J

Am 27 . September d . J . wurde das Fest der Fac . Patrone Cosmas und
Damian auf die herkömmliche Weise gefeiert , und nach in der St . Ste¬
phans - Kirche abgehaitener Messe die Rede von Pani Ho ff mann , Me-
dicinae Studiosus und Eurerich ’schen Stiftling gehalten , sodann heim
Decane gefrübstückt ( Collatio ex confeetione saccharata , panibus St . Marci ,
pane biscocto , vino dulci et indigeno , uti consuetudo , obtinuit ) . Act . Fac •
l . V. p . 2 ) .

Den 4. October d . J . gelangte eine neue Anheimsagung des Sanitäts -

Magister -Amtes von Piripachs Seite , von der Regierung mittelst des Con-
sistoriums an die Facultät . Letztere rieth diessmal seinem Ansuchen zu
willfahren , und schlug Dr . Joh . Adami zur erledigten Stelle vor .

Im J . 1606 am 31 . Jänner verlangte das Univ .- Consistorium eine Äus¬
serung von der Facultät , ob dem Dr . Scarmilioni seine Professur bis zu
Ende des Jahres belassen werden solle , wie er hierum schriftlich nach¬
gesucht hatte . Die Facultät erwiederte , dass man ihm diese Begünsti¬
gung auf keine Weise versagen könne , da bereits mehrere ähnliche Bei¬
spiele aus früheren Zeiten vorlägen ( siquidem exempla similia in promplu
habeantur ) l . c . p . 8.

Den 19 . April d. J . wurden nach üblicher Weise beim Decan zu
Examinatoren der Apotheker ernannt : die DD . Cutigius und Cour .
Colmann ; von Seite der Apotheker wurden J . Kleie und J . Reuter
mit diesem Geschäfte beauftragt .

In der am 2 . Mai gehaltenen Fac . Sitzung ward verfügt , dass in Zu¬
kunft die Apotheken -Visitationen nach der Bequemlichkeit des Decans als
permanenten Visitators eingerichtet werden sollen ; es übrigens auch ande¬
ren , nicht zu den Examinatoren gehörigen Ärzten , die es wünschten
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oder vom Deeane geladen würden , gestattet sey , an den Apotheken -Visi-
tationen Theil zu nehmen . ( Cum Decanus ex antiquiori quodam statuto
perpetuus sit officinarum Visitator , pro illius commoditate visitationes in
posterum instituantur , et Domini Examinatores Decano in Ulis peragendis
assistere teneantur , ita tarnen , ut et aliis , qui velint Interesse aut a De¬
cano mcentnr, accedere sit liberum ( l . c . p . 11 ) .

In der am 33 . Mai d . J . statt gehabten Fac. Sitzung wurde festgesetzt,
dass bei der Visitation der Apotheken keine bestimmte Reihenfolge ( nul-
lus certus ordo) beobachtet , sondern unvermuthet bald diese bald jene
Apotheke betreten werden solle , und wenn die Visitatoren nicht auf ein¬
mal alle Arzneivorräthe einer Officin zu besehen vermöchten oder es gera-
then fänden , sie sich auch bloss auf Untersuchung einigerArten derselben
beschränken könnten ( Si una vice omnia medicamenta alicujus officinae
inspicere non esset commodum aut consultum , aliqua s altem aut aliqua so-
lum eorum genera examinare liceret. ) I. c. p . 12.

In derselben Versammlung wurden noch folgende Beschlüsse hin¬
sichtlich der Prüfungen gefasst :

1 . Dass der Decan zu den Prüfungen der Barbirer (Barbitonsores )
so wie auch anderer Wundärzte die Examinatoren nach einer bestimm¬
ten Ordnung zu berufen habe , und zwar zwei der älteren und zwei der
jüngeren Eacultätsglieder, angefangen von den beiden ältesten und bei¬
den jüngsten und sofort der Reibe nach ab - und aufsteigend. — 3 . Dass
der Decan das Bittgesuch des zu prüfenden Chirurgen , sammt dessen Ge¬
burtsschein , Lehrbrief und Zeugniss über dessen Kenntniss des Lesens
und Schreibens, vorläufig der Facultät vorzulegen habe . — 3 . Dass er
vom zu Prüfenden keine Taxen abnehmen solle , bevor dieser von der
Facultät zur Prüfung zugelassen worden . — 4. Dass die Todtenbeschauer
( Inspectores mortuorum) vom Deeane oder dessen Substituten und dem
Sanitätsmagister zu prüfen seyen , doch nicht eher als sie von den Vor¬
stehern der Chirurg. Innung , gemäss der Verordnung des Stadtrathes ,
vorgestellt und von der Facultät zur Prüfung zugelassen worden sind ;
auch sollen dieselben nicht bloss über die Erkenntniss der Pest , sondern
auch über die Behandlung der Pestbeulen und des Anthrax geprüft wer¬
den . 0 - c . p . 13 .)

In der Fac. Sitzung vom 6 . Sept . d . J . erbat sich der Vorstand des
Krankenhauses ( Prae/eclus xenodochn ) den Rath der Facultät, ob er die
seit 5 Jahren angehäuften abgenützten Kleidungsstücke und andere der
Art verunreinigte Gegenstände in den Armen- und Pestspitälern ( in noso-
comiis pauperum et peste infectorum ) in Messendes Wasser werfen ( in
proßuentem abjicere ) , in die Erde vergraben , oder durch Feuer vernich¬
ten lassen solle . Der Bescheid der Facultät lautete wörtlich dahin : » dass
invermelte Sachen bei einreissender Infection unberührt behalten , im
Winter aber , wenn die Gefrier eingefallen und die Infection aufgehört ,
an einem weiten Platz mit genügsamen Holz verbrennt , oder tief in die
Erden vergraben werden. «

In einem um dieselbe Zeit gelieferten Bericht des Decanes über den
Erfolg der Apotheken-Visitation finden wir in den Acten Folgendes : Die
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blaue ( caerulea ) Apotheke , dann die zum Elephanten , zum Bären , zum

Hirschen , zur Krone , zum Greif werden sowohl bezüglich der Güte als

der Quantität ihres Vorrathes an einfachen und zusammengesetzten Arz¬

neien belobt ; die Apotheke zum Engel und zum Mohren wegen mehrerer

veralteter Stoffe getadelt ; von der zum Krebsen heisst es , sie enthalte

zwar viele gute Waaren , doch in zu geringer Quantität ; von der Apo¬
theke zum Löwen endlich wird gesagt , dass sie kaum ein oder das an¬

dere brauchbare Medicament aufzuweisen habe , sondern die meisten ihrer

Arzneistoffe unbedingt tadelnswerth seyen .
Auch wurden die Apotheker : Reuter , Häringhauser und Welt¬

mann geklagt , Theriak und Mithridat ohne der Facultät Vor wissen be¬

reitet zu haben .
Neuerdings wurde von der Facultät festgesetzt , dass fainführo die

Apotheken mit grösserer Strenge und nicht in einer ununterbrochenen Reihe

( continua seriej , sondern zu verschiedener Zeit und unvermuthet visitirf ,
auch nicht zugleich alle Medicamente , sondern nur einige Gattungen der¬

selben untersucht , die schlecht befundenen alsogleich weggenommen
und auf die öffentliche Strasse geworfen werden sollen . Damit jedoch den

Apothekern aus einer zu grossen Quantität der Verderbniss unterlie¬

gender zusammengesetzten Medicamente , deren grosser Theil entweder

nie oder nur selten in Gebrauch gezogen wird , Nachtheil erwachse , so

soll ein Verzeichniss der Arzneien , die jeder Apotheker führen müsse ,
abgefasst , in dieses vor allem die ausgewählteren und häufiger gebrauch¬

ten Compositionen aufgenommen , und nur diese beim Apothekenbesuch

geprüft werden . Die obbedachten Zusammensetzungen Cv0« Theriak und

Mithridat ) , die man ohne Vorwissen der Facultät und deren Genehmi¬

gung bereitet hatte , wurden unter Siegel gelegt , und die Apothekerin

die nächste Fac . Sitzung zur Verantwortung berufen . Sie erschienen , und

es wurde ihre Pflichtvergessenheit streng gerügt , besonders aber die Hals¬

starrigkeit Weltmann ’s , der sich geweigert hatte , seinen Mithridat dem

Decane auszuliefern ; es sollte dieses letztem Officin neuerdings und un¬

vermuthet visitirt werden (1. c . p . 13) .
Dr . Joh . Ada m i , der die Stelle eines Sanitäts -Magisters bekleidete ,

hat schriftlich die Facultät , ihm die Erlaubniss zu ertheilen , in sein Va -

ferland zu reisen , und für die Dauer seiner Abwesenheit Dr . Lucas

Golleraj zu seinem Stellvertreter zu ernennen . Die Facultät willigte

in Beides .
ln der am 16 . Juni 1609 gehaltenen Fac . Sitzung kam ein Bittgesuch

des Jacob Gottfridt von Gaherschlag , Zahnreissers ( Cavator dentium )

zur Sprache , der bei des Königs Majestät um die Erlaubniss anhielt ,
seine Kunst in Österreich frei auszuüben . Die Facultät bemerkte , es

sey ihr weder die Persönlichkeit noch die Kunstfertigkeit des Bittstellers

bekannt , auch könne man derlei Individuen ohne Bevortheilung der Stadt¬

chirurgen nicht zur Prüfung zulassen ; es scheine demnach geratheu und

wünschenswert !! , dass sogearteten Personen von Sr . Majestät keine Pri¬

vilegien fraglicher Beschaffenheit ertheilt werden , fl . c . p . 26 .)

Am 11 . August d . J . hatte die versammelte Facultät an die Stelle des
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jüngst abgelebten Dr , Adami den Prof . Theoriae secundarius Dr . Co 1-
mann zum Sanitäts - Magister vorgescblagen . Sein Mitbewerber war
Dr . Balthasar Pastori . Die Gesuche beider hatte die Regierung der Fac .
zur Begutachtung zugemittelt . ( 1 c . p . 27 .)

Den 12. August d . J . wurde der Fac . der Entwurf zu einem Bittge¬
suche an den König Mathias um Erneuerung ihrer Privilegien und zur
Revision einiger Artikel derselben , vorgelegt und von ihr gutgeheissen .

Als am 1 . April 1610 der Decan erfahren hatte , die Fac .- Privilegien hätten
zwar die königl . Bestätigung erhallen , doch sey die Facultät mit 50 Thlr .
Taxgebühr belastet worden , so berief er die Doctoren zusammen , und es
wurde beschlossen , bei Sr . Majestät um den gnädigen Nachlass dieser
Gebühr einzuschreilen , zumal noch alle bisherigen Acte dieser Art von
Seile der erlauchten kais . Vorfahren taxfrei gewesen seyen . — Die Fac .
erhielt zwar auf ihr Gesuch keinen Bescheid , doch wurde ihr für die
erfolgte Bestätigung der Privilegien keine Taxe weiter abverlangt . (1. c.
pag . 30 .)

Am 3 . Sept . d . J . wurden den versammelten Badern die Fac . Privi¬
legien vorgelesen , ln derselben Sitzung hatte man auch die DD. Magnus
und Pisell i zu Examinatoren der Apotheker ernannt .

Am 22 . Sept . d . J . wurde in der Fac . Sitzung die Frage aufgeworfen ,
ob Hofärzlen (unter diesen Jessenins ) hei ärztlichen Berathungen und
sonstigen Zusammentretungen , so wie an öffentlichen Orten der Vortritt vor
den Fac . Doctoren zu gestatten sey ; mau kam jedoch zu keinem Beschluss .
( I . c. p . 34 .)

In der am 6 . April 1616 unter dem Decanate von Dr . Tobias Piri -
pach (Pierbach , Pirchpacher ) , damals Professor Medicinae pri -
marius , gehaltenen Sitzung wurde von Dr . Sigmund Geisler das auf
seine Kosten erneuerte , aus gediegenem Silber angefertigte , schön ver¬
zierte und reich vergoldete Facultäts - Scepter in Gegenwart der versam¬
melten Doctoren dem Decane übergeben . Das bis dahin bei Feierlichkeiten
und öffentlichen Anlässen gebrauchte Facultäts - Scepter war klein , schlecht
gearbeitet , und stach gegen die Scepter der übrigen Facultälen , beson¬
ders jenes der Artisten , sehr grell ab . Das neu hergestellte wog eiIf
Mark Silber und war mit ein und zwanzig ungarischen Ducaten vergol¬
det . ( Acfor . Facult . Libro V. p . 74 . )

Da bereits unter dem vorigen Decanate (des Dr . Halfter ) der Rec¬
tor und das Universitäts - Consistorinm die Facultät aufgefordert hatten ,
genau anzugehen , welche Veränderungen sowohl in ihrem eigenen als in
den Universitäts - Statuten ihr zweck - und zeitgemäss erschienen , so wurde
endlich in diesem Semester der Decan und die DDr . Geisler und Col¬
in an n beauftragt , diesen Gegenstand in reifliche Erwägung zu ziehen ,
und dann hierüber der Facultät zu berichten .

In derselben Versammlung wurde ein Schreiben des Officials des
Wiener Bisthums ( O/pcialis citriae Episcopalis Viennensis ) verlesen , wel¬
cher die Untersuchung und das Gutachten von Seife der Facultät , be¬
züglich auf angeschuldigte Impotenz eines Ehemannes wünschte . Die Fa -
c ul tat übertrug dieses Geschäft dem Decane und den obgenannten DDr .
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Geis ler und Colmann . Ersterer erbat sich vom Bürgermeister zu
solchem Behufe drei Hebammen , die ihm auch ungesäumt zugewiesen
wurden . Die hierauf vorgenommene Untersuchung ergab als Resultat die

Impotenz ( 1. c . p . 75) .
Den 22. Juni d . J . suchte Hans Eckhardt bei der Regierung um

die Erlaubniss uu , Zuckerbäckerei und destillirte Wässer {confecUoms
mccharatm et aquas destillatas ) verkaufen zu dürfen . Die Landesstelle
forderte dessenthalb der Facultät ihr Gutachten ab , und diese glaubte
hierüber die Apotheker vernehmen zu müssen . Der Bericht lautete dahin ,
dass diese Erlaubniss nur in so fern gestattet werden könne , als be¬
dachte Erzeugnisse nicht als Arzneimittel benützt würden .

In der am 13 . Juli d . J . Statt gehabten Versammlung legte der Decan
ein Gesuch der Apotheker vor , in der sie sich darüber beschwerten , dass
ihnen der Stadtrath den Verkauf von Öhl , Zucker , Saffran und andern Ge¬
würzen an Festtagen , den Fall ausgenommen , dass diese Artikel von einem
Arzte verschrieben werden sollten , strenge und bei Geldstrafe untersagt
habe . Auch seyen sie in Folge eines Ansuchens der Gewürzkrämer ( Aro -

malariorum ) , welche den Verkauf genannter Waaren den Apothekern
gänzlich untersagt wissen wollten , gemeinschaftlich mit jenen vor den
Stadtrath geladen . Sie flehten die Facultät um ihren Beistand an . —

Die Doctoren meinten nach genauer Erwägung des Falles , dass der Se¬
nat in beiden Puncten die Facultäts -Privilegien verletzt habe , und be¬
schlossen , sich der Apotheker anzunehmen , daher vorerst den Stadtrath durch
eine eigene Zuschrift freundlich zu ermahnen , von seinem gefassten Be¬
schluss abzugehen ; wenn aber diess nicht fruchten sollte , sich an die

Regierung zu wenden . Doch wurden vorläufig die Apotheker vor die Facultät
beschieden , und an ihre Pflichten und ihren Gehorsam gegen die Doctoren
erinnert : was am 16 . Juli geschah , wo die Apotheker der Facultät , des
Schutzes der Doctoren bedürftig , alles Mögliche angelobten .

Am 18 . August d . J . benachrichtigte der Decan die versammelte Fa¬
cultät , dass die Regierung zur Schlichtung der streitigen Angelegenheit
zwischen der Facultät und dem Stadtrath den Dr . Puecher , Pfarrer zu
St . Michael und Dr . Landau als Commissarien ernannt habe , die mit

ausgedehnter Vollmacht bekleidet wären . Die Facultät ernannte zu glei¬
chem Zwecke ihrerseits die DDr . Rech perger , Geis 1er und Ma¬
ternus .

Da bei der diessjährigen am 21 . Juli Statt gehabten Apotheken - Visi -

tation , welcher auf des Decans Anlass mehrere Fac . - Doctoren beigewohnt
hatten , namhafte Gebrechen entdeckt wurden , namentlich : 1) nicht in

allen Apotheken dieselben Composita zu haben waren , sondern in eini¬

gen mehrere , von den Ärzten entweder gar nicht oder nur sehr selten
verschriebene vorräthig gefunden , dagegen andere sehr zweckdienliche

Präparate vermisst wurden ; 2) dieselben Medicamente in verschiedenen
Apotheken verschieden bereitet waren | 3 ) die Ärzte nie bestimmt wuss¬
ten , wTeiche Arzneien in den Apotheken wirklich zu haben seyen : so
machte der Decan die Anfrage , ob es nicht (da , trotz dem , dass die Fa -

cüftä -t bereits über hundert Jahre an der Abfassung eines Dispensatoriums
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gearbeitet habe , doch wegen diessfälliger Verhinderung der Ärzte keine
Hoffnung vorhanden sey , dasselbe sobald zu Ende zu führen ) gerathen
wäre , einstweilen aus den bekannten , in Druck erschienenen Dispensa¬
torien eines zu wählen , nach dessen Vorschriften die Medicamente auf
gleiche Weise in allen Apotheken zubereitet würden . Damit übrigens
die Apotheker nicht mit zu vielen und zum Theil in Wien nicht gebräuch¬
lichen Arzneibereitungen belastet werden mögen , solle man ein Verzeichniss
der Medicamente abfassen , welche stets vorräthig zu halten seyen , und
eine genaue Angabe jener Arzneimittel und Compositionen beifügen , die
allhier zwar durch Erfahrung erprobt , doch in jenem Dispensatorium nicht
enthalten wären . Der Antrag des Decans erhielt den Beifall sämmflicher
versammelten Doctoren , und es wurden die DD . Deisler , CoImarin
und Olitorius beauftragt , das genannte Verzeichniss im Sinne des

Antrags abzufassen . Aus den damals bekannten Dispensatorien wurde
das kurz vorher zu Augsburg erschienene für das zweckmässigste er¬
kannt , daher angenommen , und nachdem die erstgenannten Doctoren
ihre Arbeiten beendet batten , auch die älteren Apotheker ( Seniores )
um ihre diessfällige Wohlmeinung befragt , welche ganz im Sinne obi¬

gen Antrages ausfiel . Noch beschloss man , auch den damals in Prag be¬
findlichen Leibarzt Dr . Magnus , ehemaligen Professor der hiesigen
Facultät , um seinen Rath zu bitten , und schickte ihm desshalb am 26.
October d . J . sowohl das Verzeichnis als die Zusatz -Artikel zur Durch¬
sicht zu .

In der am 7 . Den . 1617 gehaltenen Facultäfs -Versammlung wurde
aus Anlass eir es -Rangstreites zwischen Dr . Olitorius (Exdecan ) und
dem Hofarzt Dr . Judex die bereits im J . 1610 angeregte Frage aufge¬
worfen : Ob bei Hof oder den Landesstellen mit oder ohne Gehalt ange -
stellte , oder andere zur Facultät nicht gehörige Ärzte bei Berathungen ,
Versammlungen , öffentlichen Umzügen und sonstigen ähnlichen Anlässen
den Faculläts -Mitgliedern vorzuscbrciten , und überhaupt einen Vorzug
vor denselben zu gemessen hätten oder nicht ? ( lltrum JDoctores ntilici
et Provincialium , sive salario conducti sive tilulares , aut alii extra Facitl -
tatem quicunque , in consultationibus , consessibus , processionibus aut qxti-
busvis aliis actibus , Doctoribus et Collegis Facultatis praecedere et priori *-
tatern aliquant habere debeant , an contra ?)

Die Facultät entschied nach sorgfältiger Erwägung des streitigen
Punctes einstimmig : dass in Anbetracht ihrer Privilegien und des wich¬
tigen Umstandes , dass selbst die Erzherzoge bezüglich auf Beurteilung
und Schlichtung von Streitigkeiten , welche die Heilkunst und deren Aus¬
übung betreffen , die Facultät als die höchste Behörde ( tanquam supremum
tribunal ) bisher anerkannt hätten (wie diess aus den Acten des J . 1614
erb eile ) , kein Facultäts - Mitglied und Doctor weder ei¬
nem Hofarzte noch einem sonstigen Auswärtigen , wer
er auch immer sey , bei welch ’ immer für einer Gelegen¬
heit nacbzusteben habe , die Leibärzte der Erzherzoge allein ausge¬
nommen ; doch auch diese sollen den Facultäts - Decan in Allem und aller
’O-fteu ab 4« höchsfgesielliea And anerkennen . ( Qaod nulim Facultatis
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nostrae Collega et Doctor cedere debeat Doctoribus aulivis aut exiraneis

quibuscunque , quolibet eliam in loco aut actu , exceptis Personarum Ar -

chiducum medicis , qui tarnen nihilominus Decanum Facullatis nostrae in
omnibus ac ubique supremum agnoscere teneanlur . ) ( L c . p . 86 .)

Den 2 . Mai 1618 wurde über oberwähntes Arzneien - Verzeichniss

sammt Zusatz verhandelt , und beschlossen , dasselbe mit einer Vorrede

zu versehen , dem Druck zu überliefern , dann mit Genehmigung der

Regierung den versammelten Apothekern in voller Facultäts - Sitzung zu

übergeben . Am 12. Juni gelangte ein Regierungs -Decret an die Facultät ,
in dem nicht nur das Geschehene vollkommen gutgeheissen , sondern

auch der Facultät eine grössere Vollmacht , als je , bezüglich auf die

Apotheker eingeräumt wurde . Den 31 . August fand die erstberührte Über¬

gabe an die Apotheker Statt .
Am 2 . October d . J . wurden 20 gedruckte Exemplare des mehrer¬

wähnten Verzeichnisses sammt Zusätzen dem Universitäts - Buchhändler
zum Verkauf auf Rechnung der Facultät übermittelt , die übrigen zurück¬
behalten . Das alte Facultäts -Dispensatorium ( Dispensatorium Facullatis
retus ) , welches so lange vermisst wurde , fand sich endlich in der hin -

terlassenen Büchersammlung des jüngst verstorbenen Dr . Petr . Magnus
vor , und wurde von dessen Erben der Facultät ausgeliefert (1. c . p . 89) .

Ein Rückblick auf die eben erzählten Begebenheiten des ganzen
Zeitraumes vom J . 1533 bis 1619 ergibt bezüglich auf das Studium der
Heilkunde und das öffentliche Sanitätswesen jener Epoche in Österreich

folgende Resultate .
Das medicinische Lehrsystem blieb auch diese Zeit hindurch ganz

auf die Grundsätze hasirt , wie in den vorhergegangeuen Epochen ; H i p-

pocrates und Galen , Dioscorides und die Araber dienten als
Leitsterne . Nur darin wich jedoch seit dem J 1533 das neue Lehrsystem
vom älleren ab , dass der medicinische Unterricht von nun an mehr geord¬
net war , und der Betrieb desselben weniger von der Willkür und den
individuellen Ansichten der einzelnen Docirenden abhing .

An der medicinischen Facultät bestanden , so weit uns die Acten
hierüber belehren Cd clor Facult . medicae T . III . p . 14V — 146) drei *)
Lehrfächer , nämlich das der Praxis , der Theorie und der medic . Prope -
deutik . Die Acten sprechen sich hierüber am erstbezeichneten Orte fol -

gendermassen aus : » Ta Profrssione medica est Ordinarius theoreticus
et alter practic ae ut vocant ; hie secunda pomeridiana praxin insignem
a capite ad irnos usque pedes anno uno profiteri , altero vero curam febrium
exequi debet ; theoreticus horam profitendi habet matutinam , uno anno Apho -
risrnos Uippocratis , altero vero parvarn , quam vocant , Galeni artem pu¬
blice docere debet . Tertius Professor int er calaris , qui duodecima
stalim a prandio docet , ea praelegere debet , quae ad artis proprie prae -

paramenta spectant , ut de elementis , de temperamentis , de facultatibus

*) In den Acten des J . 1533 werden nur zwei , nämlich das der Theorie
und jenes der Praxis genannt ; doch in den Decanatsactcn vom
J . 1545 kommen bereits drei ( wie in früheren Zeit " *.) angedeutet vor .
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universalibus , de constitutione aeris , immo et simplicium , si ita res po -
stulat , cognitionem ex Dioscoride , quam tarnen quivis Doctorum oslensione
finit , et Anatomien suis Auditoribus pro more et consuetudine , quotiescun -
que etiam occasio monet , tradere debel . De anatoinica administralione
agendum , ut moris fuit , scilicet ut junctim Leclores , praeserlim juniores
et reliqui Facultatis intersint et operam suam adjungant , Lectoribus ta¬
rnen praecipue hoc enixe impositum esse debet -

Der wesentliche Übelstand bei diesem sonst weit besser als ehedem
geordneten Gange der Angelegenheiten des Unterrichtes war jedoch die
Sitte , dass der minder besoldete Professor intercalaris an die Stelle des
Prof , theoreticus , und dieser wieder an jene des practicus in der Kegel
vorzurücken hatte , und so keiner derselben sich mit besonderer Vor¬
liebe und dem erforderlichen Fleisj * einem einzelnen Fache der Medicin
und deren HülfsWissenschaften hingeben konnte , sondern stets den gan¬
zen Umfang der Heilwissenschalt und Kunst im Auge behalten musste ,
um sich dermassen auch für die Stellen , in die er vorzurücken hatte ,
nach Thunlichkeit vorzubereiten . Dass bei so bewandten Umständen von
bedeutenden Fortschritten in einzelnen , zumal den propedeutischen und
theoretischen Fächern keine Hede seyn konnte , liegt am Tage , — wie
sich denn auch diess bis zur Restauration der Hochschule unter Kaiserin
Maria Theresia sattsam bewährt hat .

Was die Professoren anbetrifft , welche den Lehrämtern an der med .
Facultät unserer Hochschule vom J . 1533 bis 1619 vorstanden , so sind
wir bereits im Stande , die Reihenfolge derselben mit ziemlicher Ge¬
nauigkeit aus den Acten anzugeben . Sie sind :
Dr . Ulrich Fabri aus Vorarlberg , Professor praxeos bis zum J . 1542,

gestorben im J . 1544 .
» Sigmund Haselreiter , Professor der Theorie bis April 1542 , zu

welcher Zeit er mit dem Tode abging .
» Franz E me rieh , aus Troppau , im J . 1537 zum Lector der Chirur¬

gie , 1542 zum Professor medic . ordin . praxeos ernannt , gestorben
im Mai 1560.

» Wolfgang Lazius ( Sohn des Simon , gleichfalls hiesiger Prof , der
Medicin ) , im J . 1542 zum Professor Theoriae ernannt , nach E m e-
rich ’s Tod Prof , primarius , starb den 20 . Juni 1565.

„ Caspar Pirchpacher , aus Waidhofen , im J . 1557 Professor des
physiologischen Theiles der Medicin , scheint später das Lehramt
verlassen zu haben ; er starb am 24 . Juli 1585.

„ Joh . Ai c hho 1 t z (Aicholz ) , aus Österreich , lehrte Anatomie bereits
im J . 1557 , später auch Botanik , war dann durch mehrere Jahre
Professor chronicorum primarius , und endete im Mai 1588 .

„ Benjamin Löbschütz , aus Goldberg in Schlesien , war erst an
A i c h ol z ’e n s Seite im J . 1571 Anatom , und erscheint vom J . 1574
an bis zu seinem Lebensende , am 12 . Januar 1583 , als Prof , praxeos .
Andr . D ad iu s alias Kyenpauer , aus Belgien , seit 1568 Prof . med .
Ordinarius , starb am 15 . September 1583 .
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Dr . Georg Walther , aas Leipzig, Leibarzt bei Erzherzog Ernst, findet
sich im J . 1577 als Professor Ordinarius Medicinae $ er endete am
25 . März 1582 .

» Adam Pretterschnegger , aus Weiskirchen in Steiermark , nach
Löbschntz ’ens Tode Professor praxeos bis zu seinem Ableben am
21 . Januar 1590 .

» Anton Binelli , ein italienischer Priester, seit 1588 an Aichhol -
z’e n s Statt Prof. Theoriae primarius , nach Pretterschnegger 7«
Tod Prof, praxeos bis zum 31 . Jänner 1596 , an welchem er ablebte .

» Andr. I singer , aus Brigg in Schlesien, im J . 1591 Professor der
Theorie , starb den 18 . December desselben Jahres .

» Job . Petrus Magn u s , aus Como in Italien , vom März 1592 an Prof.
Theoriae , dann 1600 Prof, praxeos bis 1611 , wo er als k . Leibarzt

' nach Prag ging ; er starb im J . 1618 .
„ Joh . Leander , aus Schlesien, nach Binelli 7« Tod bis gegen Ende

September 1600 Prof, praxeos , zu welcher Zeit er abdankte , und
sich in sein Vaterland zuriickzog.

» Anton Scarmiglioni CScarmilionius ) , aus Fuligno in Italien , im
J . 1600 an Magnus Stelle Professor Theoriae primarius , bis zu
seiner Abdankung im J . 1606 .

„ Tobias Piripach (Sohn des Caspar Pirch pacher ) , aus Wien,
vom J. 1600 an Prof. Theoriae secundus , 1606 Prof. Theoriae pri¬
marius , und 1611 nach Magnus Hückzug Prof, praxeos , und ist es
noch im J. 1619.

» Conrad Colmann , im J. 1609 Prof. Theoriae secundarius , vom
J. 1611 an Theoriae primarius , und als solcher auch im J . 1619 .

„ Adam Olitorius , vom J. 1611 an Prof. Theoriae secundarius, auch
noch im J. 1619 .
Als Fortschritte Im öffentlichen Sanitätswesen können wir aus erst¬

bedachter Epoche bezeichnen: die Regulirang des Spital - und Armen¬
krankendienstes, die Einführung des Sanitäts -Magisteriums als politisch-
medic Stelle zur Überwachung des allgemeinen Gesundheitsstandes,
die ersten Spuren gerichtlich- medic . Gutachten , die geregelten Apothe-
ken-Visitationen , die gehörige Prüfung der Apotheker , Wundärzte , Ba¬
der und Barbirer , die Einführung eines allgemein im Lande gültigen
Dispensatoriums, die medicinische Censur .

Das Decanatsamt in erstbezeichneter Epoche haben verwaltet :
Vom April 1533 bis October d . J . Leopold de Jordan is zum IV . mal,

vom October d . J . bis April 1534 Wilhelm Puelinger IX .
1534 Joh. Entzianer VIIj — Ulrich Fabri II.
1535 Joh . Gas tg e b V ; — Franz E m er ich I .
1536 Sig. Haselreuter II ; — Ulrich Fa b ri aus Vorarlberg III.
1537 Leop . de Jordan is V ; — Joh . Entzianer VIII .
1538 Jacob Walch , aus Tessingen ; — Joh . Soranus .
1539 Franz Emerich II $ — Andreas Pe r lach I .
1540 Ulrich F a b r i IV 5 — Jacob W a 1 c h II.
1541 Jacob Walch III 5 — Ulrich F abr i V.
1542 Wolfgang Laziu « , Prof . med. theor . und C. R. Historicus ; —

d e m II.
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1543 Ulrich Pabri VI ; — Franz E mer ich , Prof , praxeos , III .
1544 Ulrich Fabri VII ; — Franz Eineri ch IV .
1545 Jacob Waleh IV ; — Christoph Huffel I .
1546 Franz Emerich V ; —■ Mathias Cornax I .
1547 Wolfg . Laziuslll ; — Andr . P e r 1 a ch II .
1548 Fr . Emerich VI ; — Christoph Huf fei II .
1549 Fr . Emerich VII ; — Andr . Perlach III .
1550 Math . Cornax II ; — Wolfg . Lazius IV .
1551 Andr . Perlach IV ; — Job . Löffel holz aus Brixen .
1552 Fr . Emerich VIII ; — Wolfg . Lazius V .
1553 Math . Cornax III ; — Joh . Schrotter .
1554 Andr . Planius , S . Linguae Prof . ; — Marlin Stöpius , Flander -

Alostensis .
1555 Ludwig K ü nig I ; — Idem II .
1556 Wolfg . Lazius VI ; — Mich . S p i t a 11 e r I .
1557 Ludwig Köni g III ; — Caspar Pircbp ach , Justit . med . Prof . I.
1558 Ladisl . Stuff , aus Siebenbürgen ; — Paul Fabricius , aus Laub ,

Leibarzt Max I .
1559 Wolfg . Lazius VII ; — Joh . Aicholz I .
1560 Andr . Dadius I ; — Paul Weidner I .
1561 Wolfg . Lazius VIII ; — Math . Cornax IV .
1562 Elias An hart ; — Mich . S p i t a 11 e r II .
1563 Barth . Beisacher ; - Georg W a 11 h e r I .
1564 Andr . Dadius II ; — Thomas Haustein , Leibarzt von Erzher¬

zog Carl I .
1565 Andr . Dadius III ; — Michael Li n g el I .
1566 Benjam . Löbschütz , Thor . med . Prof . I ; — Johann Neu m a n n ,

aus Görlitz .
1567 Ladisl . Stuff II ; — Ludwig Marchpeg .
1568 Andr . Dadius IV ; — Paul Fabricius II .
1569 Caspar P i r chp ac h (Piripach ) II ; — Christoph Widmann ,

Pofe's . Prof .
1570 Christoph Wi dmann II ; — Joh . Aicholz II .
1571 Paul Fabricius III ; — Paul Weidner II .
1572 Barth . Heisa eher II ; — Mich . Ling el II .
1573 Paul Weidner III ; — Georg Wal ther , Prof . publ . , II .
1574 Diomedes Cornarius I ; — Mich . S p i t a 11 e r III .
1575 Joh . Aicholz III ; — Cäsp . P i r c h p â c h III .
1576 Benj . Lö b s ch ü t z , Praxeos Prof . II ; — Paul Fabricius IV .
1577 Georg Waith er , Leibarzt v. Erzh . Albert III . ; — Andr . Dadius ,

Prof , publ . , V.
1578 Paul Weidner , Leibarzt von Kaiser Rudolph IV ; — Paul Fa¬

hr ici us V.
1579 Paul WeidnerV ; — Benj . Löbschütz III .
1580 Math . Lubauui , Prof . Physicae ; — Adam Pretterschneggerl .
1581 Mart . S f o p i us II ; — Andr . Dadius VI .
1582 Christoph Fetz ; — Andr . Dadius VII .
1583 Paul Weidner VI ; — Diorn . Cornarius , Archid . Max . Aulae

medicus II .
1584 Benedict . Perger I ; — Idem II .
1585 Diom . C o r n a r i u s III ; — Thomas Haustein II .
1586 Th . Haustein III ; — Joh . Aicholz , Theor . Prof . , IV .
1587 Joh . Aicholz V ; — Diom . Cornarius IV .
1588 Mathäus Judexi ; — Andr . Isingius , aus Neisse , Professor

Linguae graecae I .
1589 Adam P re 11 er s ch negge r , Praxeos Professor , II ; — Benedict

Perger II .
1590 Math . Judex II ; — Thom . Haustein IV .
1591 Th . Haustein , Archid . Car . Archiater , V ; — Andr . Isi ng i us II .
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1592 Andr . Isingi -ug III ; — Diom . Cornarius V.
1593 Georg Mosbach ; — Math . Judex III .
1594 Joh . Leander I ; — Ant . B inelli , Prof , primär .
1595 Joh . Leander II ; — Bened . Perger , Erzh . Leibarzt , II .
1596 Diom . Cornarius VI ; — Joh . Petr . Magnus I.
1597 Joh . Leander III ; — Paul Perckhofer I .
1598 Joh . P . Magnus , Theor . Prof . , II ; — Bened . Perger V .
1599 Dorninic Pisellil ; — Isaac P a n i s o d I .
1600 Joh . P . Magnus 111 ; — Guido Ant . Scarmiglioni I.
1601 Joh . Petr . Magnus , Arch . Math . Archiater , IV ; — G . A. Scar -

m i g 1 i o n i II .
1602 Joh . Petr . Magnu s V ; — Idem VI .
1603 Bened . Perger VI ; — Domin . Pi sei 1 i II .
1604 Joh . Petr . Magnus VII ; — Conr . Colmannus , aus Schwein¬

furth , I .
1605 Bened . Perger VII ; — Mich . Cutigius , Subst Theor . Prof .
1606 Tobias Piripach , Theor . Prof . , I ; —- Isaac Panisod II .
1607 Tob . Piripach II ; — Guilh . Rechperger , C. Rud . Mathem , I .
1608 Guilh . Rechperger II ; — Tob . Piripach III .
1609 J . P . Magnus VIII ; — Idem IX .
1610 Sigm . Geislerl ; — Dom . Pisel 1 i III .
1611 Wilh . Rechperger III ; — Tob . Piripach IV .
1612 Lucas G o 11 er aj I ; — Idem II .
1613 Wilh . Rechperger IV ; — Sigm . Geis I er II .
1614 Joh . Maternus ; — Paul Perckhofer II .
1615 Sigm . Geis ler III ; — Beruh . H alff ter ab Alphtis .
1616 Tobias Piripach, ' Praxeos Professor , V ; — Adam Olitorius ,

Theoriae Prof .
1617 Tob . Piripach VI ; — Sigm . Geisler IV .
1619 Sigm . Geisler V ; — Wilh . Rechperger V.
1619 Sigm . Geisler VI ; — Adam Olitorius II .
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